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91. Sitzung 

Bonn, den 2. Dezember 1959 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.02 Uhr 

Vizepräsident Dr. Preusker: Die  Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren! Ehe wir in die heutige 
Tagesordnung eintreten, obliegt mir die traurige 
Pflicht, eines Verlustes zu gedenken, der uns ge-
meinsam in dem größeren Europa, das werden soll, 
unerwartet getroffen hat. 

(Die Abgeordneten erheben sich.) 

Am 23. November verstarb in Straßburg an 
einem Herzschlag John Edwards, der Präsident der 
Beratenden Versammlung des Europarats. Er wurde 
55 Jahre alt. 

1925 trat er in die Labour-Party ein. 1945 wurde 
er Abgeordneter des Unterhauses. Sein erstes Re-
gierungsamt erhielt er 1945 in der Regierung Attlee. 
Er war in den folgenden Jahren Parlamentarischer 
Sekretär des Handelsministers und des Gesund-
heitsministers. 1953 wurde er Privy Counsellor. 

Seit 1955 gehörte er der Beratenden Versamm-
lung des Europarats und der WEU an. 1957 wurde 
er Vizepräsident der Beratenden Versammlung des 
Europarats und am 21. April dieses Jahres ihr Prä-
sident. 

Edwards war ein Europäer. Er hat sich für die 
Sache Europas mit seiner ganzen Person eingesetzt 
und sich schließlich in dieser Aufgabe verzehrt. 

Sie haben sich zu seinem Gedenken von Ihren 
Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. 

Sodann habe ich einiger erfreulicher Ereignisse in 
diesem Hause zu gedenken. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Dresbach beging am 
13. November seinen 65. Geburtstag. 

(Beifall.) 

Am 17. November hat der Herr Abgeordnete Dr. 
Friedensburg seinen 73. Geburtstag gefeiert, 

(Beifall) 

am 19. November der Herr Abgeordnete Kinat sei-
nen 71. Geburtstag 

(Beifall) 

und am 23. November der Herr Abgeordnete Alt-
maier seinen 70. Geburtstag. 

(Beifall.) 

Herr Abgeordneter Altmaier befindet sich in Straß-
burg. 

Ich glaube, wir können uns freuen, daß wir einer 
so großen Zahl von so rüstigen Kollegen heute zu 
ihrem Geburtstage gratulieren konnten. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 13. November 1959 
den nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag 
gemäß Artikel 77 Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Gesetz über eine Gemeindeeinfuhrsteuer auf der Insel Hel-
goland 
Gesetz zur Änderung und Ausführung des Gesetzes über 
den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Konven-
tion vom 5. April 1946 der Internationalen Überfischungs-
konferenz 
Gesetz über das Zollkontingent für feste Brennstoffe 
Gesetz über das Zusatzprotokoll Nr. 2 vom 27. Juni 1958 
zum Europäischen Währungsabkommen vom 5. August 1955 

Gesetz zu dem Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts

-

vertrag vom 23. Dezember 1957 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschl and und der Dominikanischen Republik 
Gesetz zu der Vereinbarung vom 14. Mai 1958 zum Han-
delsabkommen vom 20. März 1926 zwischen dem Deutschem 
Reich und der Republik Portugal. 

Zu den beiden letztgenannten Gesetzen hat der Bundesrat fest-
gestellt, daß die in Artikel 3 enthaltene Saarklausel überflüs-
sig ist. 

Zu dem 
Gesetz über die Errichtung eines Bundesverwaltungsamtes 

und dem 
Gesetz über Maßnahmen zur Förderung der ganzjährigen 
Beschäftigung in der Bauwirtschaft und weitere Änderungen 
und Ergänzungen des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung (Zweites Änderungsgesetz zum 
AVAVG) 

hat der Bundesrat in der gleichen Sitzung verlangt, daß der 
Vermittlungsausschuß einberufen wird. Seine Schreiben sind als 
Drucksachen 1391 und 1392 verteilt. 

Der Herr Bundesminister der Justiz hat unter dem 10. No-
vember 1959 seine Antwort vom 8. Januar 1959 — Drucksache 
777 — auf die  Kleine Anfrage der Fraktion der SPD betr. 
Schwierigkeiten bei Anwendung des Wohnungseigentumsgeset-
zes (Drucksache 740) ergänzt. Sie ist unter Drucksache zu 777 
verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr hat unter dem 13. No-
vember 1959 die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP betr. 
Briefe zur Verkehrspolitik" (Drucksache 1338) beantwortet. 

Sein Schreiben ist als Drucksache 1395 verteilt. 

Der Herr Bundesminister des Innern hat unter dem 21. Novem-
ber 1959 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Zimmer, Frau 
Dr. Hubert  und Genossen betr. Europäisches Musterbeamten

-

statut (Drucksache 1350) beantwortet. Sein Schreiben ist als 
Drucksache 1422 verteilt. 

Der Herr Bundesminister des  Auswärtigen hat unter dem 
20. November 1959 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Heye, Dr. Kliesing (Honnef), Gerns, Dr. Mende und Genossen 
betr. Empfehlung 36 der Versammlung der Westeuropäischen 
Union über die Politik der Mitgliedstaaten der Westeuro-
päischen Union (Drucksache 1355) beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache 1428 verteilt. 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat unter dem 
23. November 1959 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Seidl 
(Dorten), Höfler, Altmaier und Genossen betr. Europäische 
Gemeindekonferenz (Drucksache 1349) beantwortet. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache 1429 verteilt. 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat unter dem 28. No-
vember 1959 die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP betr. 
Teilschuldscheindarlehen (Drucksache 1339) beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache 1436 verteilt. 
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Vizepräsident Dr. Preusker 
Der Herr Bundesminister des Auswärtigen hat unter dem 

21. November 1959 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Kreyssig, Birkelbach, Bergmann und Genossen betr. Ü ber-
gangsgelder für Mitglieder der Hohen Behörde und der euro-
päischen Kommissionen (Drucksache 1356) beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache 1437 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr hat unter dem 17. No-
vember 1959 unter Bezug auf den Beschluß des Bundestages vom 
4. Juli 1958 betr. Programm über den Ausbau der Bundesfern-
straßen für die Haushaltsjahre 1959 bis 1962 u. a. berichtet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache 1402 verteilt. 

Der Herr Bundesminister für Verteidigung hat unter dem 
30. November 1959 die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD 
betr. Preis für F 104 - Starfighter (Drucksache 1399) beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache 1438 verteilt. 

Der Herr Staatssekretär des Auswärtigen Amts hat unter 
dem 1. Dezember 1959 die Kleine Anfrage der Fraktion der 
FDP betr. wirtschaftliche Beziehungen zu Indien (Drucksache 
1387) beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 1439 
verteilt. 

Der Herr Präsident des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hat 
unter dem 24. Oktober 1959 ein Gutachten zum Kantinenwesen 
der obersten Bundesbehörden übersandt, das im Archiv zur 
Einsichtnahme ausliegt. 

Der Abgeordnete Dr. Hellwig hat mit Wirkung vom 
30. November 1959 sein Mandat niedergelegt. 

Dann rufe ich auf Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde (Drucksache 1430). 

Zu dieser Fragestunde in der neuen Form sind 
zunächst die Fragen zum Geschäftsbereich des Aus-
wärtigen Amts zusammengestellt worden. Dabei ist 
zu den Fragen 1 und 2 der Herren Abgeordneten 
Bauer (Würzburg) und Dr. Friedensburg über die 
wirtschaftlichen Beziehungen zu Indien von der 
Bundesregierung eine längere schriftliche Antwort 
erteit worden. Sie datiert nach den mir vorliegen-
den Abschriften vom 1. Dezember. Darf ich die 
Herren Abgeordneten fragen, ob sie damit die An-
gelegenheit als erledigt betrachten. — Mindestens 
besteht ja jederzeit die Möglichkeit, Zusatzfragen 
zu stellen. Herr Abgeordneter Bauer! 

(Abg. Wittrock: Wir wollen auch gern 
wissen, was da drinsteht! Das interessiert 

uns auch!) 

— Meine Damen und Herren, das sind vier eng-
beschriebene Schreibmaschinenseiten. Die Fragen 
selbst nehmen schon eine ganze Druckseite ein. 

(Abg. Ritzel: Man spricht vergebens viel, 
um zu versagen; der andre hört von allem 

nur das Nein!) 

Herr Abgeordneter Friedensburg! 

Dr. Friedensburg (CDU/CSU) : Ich habe die 
Antwort des Herrn Staatssekretärs des Auswärti-
gen Amtes vor einer Viertelstunde bekommen, Die 
Angelegenheit scheint mir zu wichtig zu sein, als 
daß ich jetzt schon eine endgültige Erklärung ab-
geben möchte. Ich bitte mir vorbehalten zu dürfen, 
darauf zurückzukommen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Dann entscheide 
ich, daß der Herr Staatssekretär des Auswärtigen 
dem Hause die Antwort noch einmal mündlich er-
teilt. 

Es handelt sich um die Fragen der Abgeordneten 
Bauer (Würzburg) und Dr. Friedensburg betreffend 
landwirtschaftliche Weltausstellung in Neu-Delhi: 

Abgeordneter Bauer (Würzburg) 
Welche Meinung äußert die Bundesregierung zu der Meldung, 

daß die Bundesrepublik auf der im Dezember in Neu-Delhi zu 

eröffnenden und durch den Besuch des amerikanischen Präsi-
denten in ihrer Bedeutung hervorgehobenen landwirtschaft-
lichen Weltausstellung nicht vertreten ist und daß der für sie 
längere Zeit freigehaltene Platz nunmehr durch einen Pav il lon 
des östlichen Teils Deutschlands ausgefüllt wird? 

Abgeordneter Dr. Friedensburg 

Welche Gründe haben die Entscheidung der Bundesregie-
rung bestimmt, an der landwirtschaftlichen Weltausstellung in 
Neu-Delhi, an deren Eröffnung der Präsident der Vereinigten 
Staaten teilnehmen wird, nicht teilzunehmen, während die Be-
hörden des sowjetisch besetzten Teiles unseres Landes sich mit 
einem erheblichen Aufwand beteiligen? 

Sind die zentralen und die örtlichen Dienststellen des Aus-
wärtigen Amts rechtzeitig und ausreichend an der Entscheidung 
beteiligt warden, und welche Auffassung haben sie vertreten? 

Billigt die Bundesregierung die Entscheidung, und befürchtet 
sie nicht von ihr eine erhebliche Schädigung der deutschen In-
teressen? 

Weshalb hat die Bundesregierung den Bundestag nicht um 
eine Nachbewilligung von Mitteln ersucht, wenn, wie die Presse 
meint, tatsächlich die Erschöpfung des betreffenden Haushalts-
titels für die Entscheidung bestimmend gewesen ist? 

Welche Vorkehrungen hat die Bundesregierung für den Fall, 
daß sie die Entscheidung nicht billigt, für die Zukunft gegen 
die Wiederholung solcher Mißgriffe getroffen oder irr Aussicht 
genommen? 

van Scherpenberg, Staatssekretär des Auswär-
tigen Amtes: Ich bitte das Haus zu entschuldigen, 
daß ich den Text nicht hier habe. Es handelt sich 
dabei ja um die Beantwortung einer Kleinen An-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Mende und der 
Fraktion der FDP, und diese ist formgerecht, in 
schriftlicher Form, erfolgt. Die Annahme, von der 
wir ausgingen, war, daß, da diese Anfrage sämtliche 
Punkte behandelt, die auch in den mündlichen An-
fragen der Herren Abgeordneten .Bauer und Dr. 
Friedensburg enthalten waren, mit ihrer Beantwor-
tung auch die beiden mündlichen Anfragen viel-
leicht erledigt sein würden. — Ich bekomme aber 
soeben durch die Freundlichkeit des Herrn Präsi-
denten den Text unserer Antwort und bin gern 
bereit, ihn zu verlesen. 

Das Auswärtige Amt beantwortet die Kleine An-
frage im Einvernehmen mit den Herren Bundesmini-
stern für Wirtschaft und für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten wie folgt: 

Die Bundesregierung hat amtlich zum ersten Male 
durch Bericht der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi 
vom 28. Januar 1959 davon Kenntnis erhalten, daß 
beabsichtigt sei, in Neu-Delhi vom 11. Dezember 
1959 bis 14. Januar 1960 eine Weltlandwirtschafts-
messe zu veranstalten. Die Botschaft brachte zum 
Ausdruck, daß es begrüßenswert wäre, wenn sich 
interessierte Kreise der Bundesrepublik daran be-
teiligten. Als Träger der Messe fungierte das Farmers 
Forum, eine zentrale Organisation indischer Land-
wirte. Die Befragung der in Betracht kommenden 
deutschen Wirtschaftskreise ergab, daß von keiner 
Seite Interesse an einer Teilnahme gezeigt wurde. 
Da es nicht möglich ist, eine repräsentative amtliche 
Beteiligung an der Messe ohne Rückhalt in der 
freien Wirtschaft durchzuführen, mußte zunächst 
davon abgesehen werden. Die dem Bundesernäh-
rungs- und dem Bundeswirtschaftsministerium zur 
Verfügung stehenden Mittel waren zum damaligen 
Zeitpunkt bereits für Messen mit günstigeren Ex-
portaussichten festgelegt. In diesem Stadium sah die 
Leitung der Messe große Schwierigkeiten, die Ver-
anstaltung überhaupt durchzuführen, da sie im Aus-
land auf beschränktes Interesse stieß. Es lagen auch 
noch keine Zusagen von seiten anderer europäischer 
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Länder vor. Eine nur durch den Staat unter Aufwen-
dung sehr hoher Kosten finanzierte, umfassende 
und repräsentative Beteiligung wäre auch aus zeit-
lichen und technischen Gründen nicht mehr möglich 
gewesen. Daher wurde ein Schreiben des Präsiden-
ten der Messe an den Herrn Bundesminister für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten von diesem 
am 27. April 1959 in diesem Sinne beantwortet. 

Erst nachdem die USA und die Sowjetunion eine 
großzügige Teilnahme unter Einsatz von Beträgen 
von vielen Millionen D-Mark zugesagt hatten, konnte 
mit einem Zustandekommen gerechnet werden. In-
zwischen haben sich schließlich folgende Länder be-
teiligt: Afghanistan, Burma, China, Ceylon, Iran, 
Irak, Mongolei, Polen, UdSSR und Südvietnam; 
außerdem die Sowjetzone. Von den europäischen 
Staaten werden al so nur Polen und die Sowjetunion 
vertreten sein; außerdem stellt die Sowjetzone aus. 
Eine Beteiligung der Sowjetzone hätte durch eine 
Beteiligung der Bundesrepublik nicht verhindert 
werden können. 

Die Botschaft hat mit Bericht vom 13. Mai 1959 
auf diese veränderte Sachlage hingewiesen und ge-
beten, die ablehnende Entscheidung nochmals unter 
politischen Gesichtspunkten zu überprüfen. Sie hat 
vorgeschlagen, daß die Bundesrepublik sich wenig-
stens auf einem Sondergebiet mit einem kleineren 
Beitrag beteiligt. Der Vorschlag wurde von den 
zuständigen amtlichen Stellen und Organisationen 
der Wirtschaft eingehend geprüft mit dem Ergebnis, 
daß eine amtliche Beteiligung möglich gewesen 
wäre, wenn sich die Darstellung auf ein Sonderge-
biet für Landwirtschaft beschränkt hätte. Eine Teil-
nahme ist jedoch unterblieben, weil bei der zur 
Verfügung stehenden Zeit kein zutreffendes Lei-
stungsbild der deutschen Landwirtschaft mehr dar-
gestellt werden konnte. Ein würdiges repräsenta-
tives Auftreten der Bundesrepublik war unter die-
sen Umständen nicht sichergestellt. Ein derartiger 
Rahmen ist aber erfahrungsgemäß die Voraus-
setzung für den Erfolg einer amtlichen Beteiligung. 

Soviel zu diesem Punkt. Die Anfrage des Herrn 
Dr. Mende betraf auch noch einige andere Punkte. 
Ich weiß nicht, ob ich die Antworten darauf hier 
ebenfalls verlesen soll. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Ich glaube nicht, 
daß dies hier interessant ist. Von Interesse sind 
Ihre Ausführungen nur insoweit, als damit — wie 
Sie in Ihrer Antwort bemerkt haben — gleichzeitig 
die Fragen der Abgeordneten  Bauer und Dr. Frie-
densburg beantwortet sind. Darf ich den Herrn Ab-
geordneten Bauer fragen, ob er eine Zusatzfrage 
stellen möchte. 

(Abg. Ritzel: Ich vertrete ihn!) 

— Herr Abgeordneter Ritzel! 

Ritzel (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich zu 
Ihrer Antwort folgende Zusatzfrage stellen: Ist der 
Bundesregierung bekannt, daß in einer früheren 
Sitzung des Haushaltsausschusses ein Abgeordneter 
der CDU, Herr Dr. Vogel, in Übereinstimmung mit 
dem ganzen Ausschuß den Standpunkt vertreten hat, 

daß aus ganz bestimmten politischen und wirt-
schaftspolitischen Gründen die Bundesrepublik bei 
einem solchen Anlaß unbedingt vertreten sein 
müsse? Ist dem Auswärtigen Amt bekannt, daß der 
Herr Abgeordnete Höcherl aus Anlaß einer dienst-
lichen Reise nach Indien von Kalkutta aus seinen 
Fraktionsvorsitzenden telegraphisch auf die Wich-
tigkeit und Bedeutung einer Beteiligung der Bun-
desrepublik Deutschland an dieser Ausstellung hin-
gewiesen hat? Glaubt die Bundesregierung, daß 
angesichts der Tatsache, daß — laut Auskunft eines 
Ministerialvertreters im Haushaltsausschuß des 
Deutschen Bundestages — eine Entscheidung ohne 
Kenntnis des die Richtlinien der Politik bestimmen-
den Herrn Bundeskanzlers ergangen ist, eine solche 
Unterlassung verantwortet werden kann? 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Dem Auswärtigen Amt sind die 
Äußerungen, die der Herr Abgeordnete Ritzel hier 
angeführt hat, bekannt. Ich kann nur versichern, 
daß seitens des Auswärtigen Amts und des Wirt-
schaftsministeriums alles getan worden ist, um die 
politische Bedeutung dieser Ausstellung hervor-
zuheben. In fachlichen Kreisen waren jedoch die 
Widerstände so stark, daß wir uns nicht durchsetzen 
konnten. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Ritzel, ich glaube, Sie haben vorhin das Kunst-
stück fertiggebracht, mehrere Zusatzfragen bereits 
in einer Frage unterzubringen. Ich glaube nicht, daß 
ich Ihnen nach unserer Vereinbarung noch eine 
weitere Zusatzfrage konzedieren kann. 

Ritzel (SPD) : Herr Präsident, das steht nirgends 
geschrieben! 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Ich bitte Sie nur, 
dann auch entsprechend der Vereinbarung zu ver-
fahren. 

Ritzel (SPD): Nur noch eine Zusatzfrage: Wer 
hat dann, Herr Staatssekretär, die letzte und einzige 
Entscheidung auf Nichtbeteiligung der Bundesrepu-
blik an dieser Ausstellung in Neu-Delhi getroffen? 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Ich sagte Ihnen schon, daß es die 
fachlichen Kreise waren. 

Ritzel (SPD): Seit wann trifft die Entscheidung 
nicht die Bundesregierung? Darf ich Sie berichtigen: 
der Herr Ernährungsminister. 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Es gibt ja auch in der Bundes-
regierung fachliche Kreise. 

(Lachen bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Friedensburg! 
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Dr. Friedensburg (CDU/CSU) : Ich habe eine 
Zusatzfrage an den Herrn Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts zu stellen. Herr Staatssekretär van 
Scherpenberg, ist die Bundesregierung tatsächlich 
der Ansicht, daß die Bundesrepublik nicht in der 
Lage gewesen wäre, in der gleichen Zeit, in der 
nach dem Bericht des Herrn Staatssekretärs der 
Sowjetunion und den Vereinigten Staaten eine an-
gemessene Beteiligung an der Messe möglich ge-
wesen war, ihrerseits eine wenigstens einigermaßen 
repräsentative Beteiligung herbeizuführen? Und 
glauben Sie nicht, Herr Staatssekretär, daß 'die 
Nichtbeteiligung immer noch ärger gewesen ist als 
eine vielleicht nicht genügend vorbereitete Betei-
ligung? 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Ich glaube vielleicht darauf hin-
weisen zu sollen, Herr Abgeordneter, daß außer 
den Vereinigten Staaten von Amerika kein Land 
der westlichen Welt eine Möglichkeit gesehen hat, 
sich daran zu beteiligen. Die Gründe, die sich hier 
für die Bundesregierung als schwerwiegend erwie-
sen haben, waren also zweifellos von den meisten 
anderen Ländern ebenfalls als ausschlaggebend an-
gesehen worden. Daß natürlich die autoritär regier-
ten Staaten in solchen Angelegenheiten etwas 
schneller arbeiten können, weil sie nicht weitge-
hend auf den guten Willen der Wirtschaftskreise 
angewiesen sind, ist eine bekannte Tatsache. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Noch eine Zu-
satzfrage! 

Dr. Friedensburg (CDU/CSU) : Ich habe, Herr 
Staatssekretär, leider keine Antwort auf meine 
Frage bekommen. Ich rechne die Vereinigten Staa-
ten einstweilen nicht zu den autoritär regierten 
Staaten; 

(Beifall bei der SPD) 

sie würden also nicht unter diese Kategorie fallen. 
Ich habe gefragt, ob eine Beteiligung tatsächlich 
technisch nicht möglich gewesen wäre. Ich bin näm-
lich nicht davon überzeugt. 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Die Vereinigten Staaten haben sich, 
lange bevor die Frage an uns noch einmal heran-
gekommen ist, zur Teilnahme entschlossen. Als wir 
zum erstenmal vor dieser Frage standen, waren hier 
alle Kreise einhellig der Meinung, es lohne sich 
nicht, an der Ausstellung teilzunehmen. Das war 
zu Anfang dieses Jahres. 

(Abg. Dr. Mommer: Sie haben vor lauter 
Maschinen die Politik nicht mehr gesehen!) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeordne-
ter Friedensburg, Sie haben bereits zwei Zusatz-
fragen gestellt. Wir können hier nicht in eine Ein-
zelauseinandersetzung eintreten; das ginge über 
den Bereich der Fragestunde hinaus. Ich darf bitten, 
die Frage damit im Augenblick abzuschließen. 

(Zuruf von der SPD: Ist die Bundesregie

-

rung so schwach, daß sie keine Antwort 
geben kann?!) 

Ich rufe damit die nächste Frage — des Herrn 
Abgeordneten Dr. Bucher — betreffend die Note der 
Bundesregierung wegen der Aufbringung des deut-
schen Frachters „Bilbao" durch französische Kriegs-
schiffe auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, den Wortlaut der  Note, die sie 
wegen der Aufbringung des deutschen Frachters „Bilbao" durch 
französische Kriegsschiffe an die französische Regierung gerichtet 
hat, wenigstens dem Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten 
des Bundestages mitzuteilen? 

Herr Staatssekretär van Scherpenberg! 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Auf die Frage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Bucher kann ich zunächst antworten: Ja. 
Die Bundesregierung ist ausnahmsweise bereit, den 
Wortlaut der deutschen Protestnote dem Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten des Bundestages 
vertraulich mitzuteilen. 

Dr. Bucher (FDP) : Darf ich fragen, was hier dass 
Wort „ausnahmsweise" bedeutet? 

(Beifall bei der SPD.) 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus
-

wärtigen Amts: Das bedeutet, daß im allgemeinen 
Schriftwechsel mit fremden Regierungen nicht vor-
gelegt werden können, solange die Verhandlungen 
nicht abgeschlossen sind: 

Dr. Bucher (FDP): Aber ist die Bundesregierung 
bereit, zuzubilligen, daß die Öffentlichkeit oder zu-
mindest der Deutsche Bundestag in Fällen wie die-
sem ein Interesse an den damit zusammenhängen-
den Fragen hat, z. B. an der Frage, auf Grund 
welcher Einrichtungen es möglich war, daß franzö-
sische Dienststellen Kenntnis hatten oder Kenntnis 
zu haben glaubten über die Ladung eines deutschen 
Handelsschiffes? 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Ich glaube, das ist eine Frage, die 
bei Bekanntgabe der Note im Auswärtigen Aus-
schuß besprochen werden kann. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Die nächste 
Frage, also die Frage des Herrn Abgeordneten 
Bauer (Würzburg) soll auf Veranlassung des Frage-
stellers zurückgestellt werden; er ist in Straßburg. 

Es folgt nun aus dem Bereich des Bundesministers 
des Auswärtigen noch die Frage des Herrn Abge-
ordneten Dr. Menzel über die französischalgeri-
schen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik: 

Sind der Bundesregierung die Feststellungen im General

-

Anzeiger für Bonn und Umgebung vom 26. November 1959 „Sitzt 
die ,Rote Hand' in der Botschaft?" bekannt, und was gedenkt 
sie in diesem Zusammenhang zu unternehmen, damit endlich 
die gewaltsamen französischalgerischen Auseinandersetzungen 
im Gebiet der Bundesrepublik aufhören? 

Zur Beantwortung Herr Staatssekretär van Scher-
penberg! 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Der Bundesregierung ist der Zei-
tungsartikel „Sitzt die ,Rote Hand' in der Bot-
schaft?" im Bonner „General-Anzeiger" vom 26. No- 
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vember 1959 bekannt. Die Angaben in dieser Pres-
semitteilung hat die französische Botschaft in der 
Ausgabe der gleichen Zeitung vom 27. November 
1959 dementiert. 

Wie dem Hohen Hause bekannt ist, schweben 
nicht nur bei den Landesjustizbehörden Ermittlungs-
verfahren wegen der Attentate und Mordanschläge, 
sondern führt auch der Herr Generalbundesanwalt 
beim Bundesgerichtshof seit längerer Zeit Ermitt-
lungen darüber, ob in der Bundesrepublik von Aus-
ländern gebildete Geheimbünde oder von ihnen .ge-
gründete kriminelle Vereinigungen im Sinne der 
§§ 128 und 129 des Strafgesetzbuches bestehen. 
Über den Stand dieser mit Nachdruck geführten Er-
mittlungen kann die Bundesregierung vor deren 
Abschluß keine näheren Mitteilungen machen. Die 
Innenminister haben darüber hinaus auf Anregung 
der Bundesregierung präventive polizeiliche Maß-
nahmen veranlaßt, um ähnlichen Vorkommnissen 
vorzubeugen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Menzel! 

Dr. Menzel (SPD) : Herr Staatssekretär, wird die 
Bundesregierung — und gegebenenfalls mit wel-
chen konkreten Vorstellungen — bei den jetzigen 
Gesprächen in Paris auf die französische Regierung 
dahingehend einwirken, daß die  Gewalttätigkeiten 
der „Roten Hand" auf dem Gebiete der Bundes-
republik endlich aufhören und die französische Re-
gierung endlich auch bereit ist, die über Interpol 
geschlossenen Verträge zu achten und damit gleich-
zeitig die bisher abgelehnten Fahndungsersuchen 
der deutschen Staatsanwaltschaften und Polizeien 
zu erfüllen? 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts: Die Bundesregierung ist in dieser 
Frage laufend in Fühlung mit den französischen 
Stellen. 

(Lachen bei der SPD.) 

Dr. Menzel (SPD) : Ich habe noch eine Zusatz-
frage. Herr Staatssekretär, mich interessieren die 
konkreten Vorstellungen Bonns in Paris. Oder soll 
ich aus Ihrer Antwort entnehmen, daß die Bundes-
regierung eventuell bereit ist, ganz oder teilweise 
auf die Bereinigung dieser Angelegenheit zu ver-
zichten, oder daß sie bereit ist, ganz oder teilweise 
auf ihre Rechte gegenüber Frankreich aus den In-
terpol-Verträgen zu verzichten? Genügt hier nicht 
einfach eine klare Aufforderung an die französische 
Regierung, vertragstreu zu bleiben? 

Dr. van Scherpenberg, Staatssekretär dies  Aus-
wärtigen Amts: Die Bundesregierung ist weder be-
reit, auf eine Klärung dieser Angelegenheit zu ver-
zichten, noch ist sie bereit, ihre Rechte aus dem Inter-
pol-Vertrag aufzugeben. 

Dr. Menzel (SPD) : Meine Frage ist nur teilweise 
beantwortet. Ich habe gefragt: Welche konkreten 
Gegenvorstellungen haben Sie erhoben? 

(Zuruf von der SPD: Gar keine!) 

— Keine Antwort? 

Vizepräsident Dr. Preusker: Damit kommen 
wir zu den Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Innern. Die erste Frage ist die 
des Herrn Abgeordneten Dr. Miessner. Sie betrifft 
die Beamtenbesoldung: 

Was gedenkt die Bundesregierung in der Frage der Beamten-
besoldung zu tun, nachdem seit der letzten Angleichung der 
Gehälter im Jahre 1957 die  allgemeinen Lebenshaltungskosten 
um 6 v. H. und das Durchschnittseinkommen um etwa 11 v. H. 
gestiegen sind? 

Ist die Bundesregierung bereit, mit Rücksicht darauf, daß eine 
Gehaltsangleichung nur durch Gesetz erfolgen und daher bis 
Ende dieses Jahres nicht mehr vom Bundestag beschlossen wer-
den kann, sofort im Wege einer Vorschußzahlung — mit Zu-
stimmung des Haushaltsausschusses — zu helfen? 

Herr Staatssekretär Dr. Anders! 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Die Antwort lautet: Die Bundes-
regierung hat bereits vor einiger Zeit eine Prüfung 
der Besoldungslage eingeleitet. Die Prüfung, an der 
auch die Länderregierungen zu beteiligen sind, wird 
beschleunigt durchgeführt. Sofortmaßnahmen sind 
nicht in Aussicht genommen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Eine Zusatz-
frage? 

Dr. Miessner (FDP) : Im Haushalt 1960 sind für 
die Angleichung der Beamtengehälter an die gestie-
genen Lebenshaltungskosten bisher keine Mittel 
eingestellt. Soll man das hinsichtlich einer etwa 
kommenden notwendigen Angleichung absolut 
negativ bewerten? 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Die Prüfung, von der ich vorhin 
sprach, wird beschleunigt durchgeführt. Sie wird 
etwa im Januar nächsten Jahres abgeschlossen 
sein. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch die Ta-
rifverhandlungen über die neuen Tarife der Arbei-
ter und Angestellten stattfinden. Dann werden wei-
tere Entschlüsse gefaßt werden. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Staatssekretär, im Hin-
blick auf die Erwähnung der Verhandlungen mit 
den Tarifpartnern möchte ich Sie fragen, ob Sie es 
für gut halten, daß die Frage der Beamtenbesoldung 
damit wieder einmal von dem Ausgang von Ver-
handlungen mit Tarifpartnern abhängig gemacht 
wird, also im Schlepptau von Tarifverhandlungen 
läuft? 

Dr. Anders, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Ich habe nicht gesagt, daß die Ver-
handlungen ins Schlepptau der Tarifverhandlungen 
kommen sollten. Ich habe nur darauf hingewiesen, 
daß es zweckmäßig ist, die Erörterungen über eine 
Erhöhung der Beamtenbesoldung mit den kommen-
den Tarifverhandlungen zu synchronisieren, da doch 
im öffentlichen Dienst nur einheitlich verfahren 
werden kann. 

Dr. Miessner (FDP) : Danke schön! 
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Vizepräsident Dr. Preusker: Dann kommen 
wir zu der Frage der Frau Abgeordneten Beyer 
über die Verhandlungsmethoden der Oberfinanz-
direktion Frankfurt am Main beim Erwerb von 
Grundstücken in Bad Vilbel: 

Billigt die Bundesregierung die Methoden der Oberfinanz-
direktion Frankfurt (Main), die im Auftrag des Bundesfinanz-
ministers handelt und die einen noch nicht unterschriebenen 
Vertrag zur Überlassung von Gelände zu Schießzwecken — in 
Kenntnis der berechtigten Einwände gegen bestimmte Para-
graphen des Vertrages durch die in Frage kommende Gemeinde 
Bad Vilbel — dazu benutzt, andere Gemeinden gleichfalls zur 
Unterschrift zu veranlassen mit dem Hinweis, daß die vorge-
nannte Gemeinde Bad Vilbel bereits unterschrieben habe? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Hettlage, Staatssekretär im Bundesministe-
rium der Finanzen: Für den Bundesminister der 
Finanzen darf ich die Frage der Frau Abgeordneten 
Beyer wie folgt beantworten: Für die Ü berlassung 
von gemeindlichen Forstflächen zu militärischen 
Zwecken gibt es Richtlinien des Bundesfinanzmini-
sters vom 25. Februar 1958. Mit der Stadt Bad Vil

-

bel konnte ein Überlassungsvertrag nach diesen 
Richtlinien bisher nicht abgeschlossen werden. 
Auch von anderen Gemeinden sind Bedenken gegen 
einzelne Teile dieser Richtlinien erhoben worden. 
Inzwischen ist ein neuer Entwurf aufgestellt und 
kürzlich mit den Ländern erörtert worden. Die 
neuen Richtlinien sollen nach einer nochmaligen 
Überprüfung Anfang 1960 als Verwaltungsanwei-
sung des Bundesfinanzministers an die Oberfinanz-
direktionen hinausgehen. 

Sie, Frau Abgeordnete, fragen mm nach dem 
Verhalten der Oberfinanzdirektion Frankfurt. Wir 
haben durch eine Rückfrage festgestellt, daß wegen 
dieser eben erwähnten schwebenden Verhandlun-
gen über Verbesserungen der bisherigen Richtlinien 
auch die Oberfinanzdirektion Frankfurt in den letz-
ten Monaten keine Verhandlungen mit Gemeinden 
über solche Überlassungsverträge geführt hat. Nach 
den Erklärungen dieser Oberfinanzdirektion hat 
sie bei den Verhandlungen mit anderen Gemeinden 
nicht behauptet, daß ein entsprechender Über-
lassungsvertrag mit der Stadt Bad Vilbel bereits 
abgeschlossen sei. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Frau Abgeord-
nete Beyer. 

Frau Bever (Frankfurt) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, sehen Sie es nicht als eine arglistige Täuschung 
an, wenn von seiten der Oberfinanzdirektion Frank-
furt an andere Vermögensstellen des Bundes Mit-
teilungen gegeben werden, die zum Inhalt haben, daß 
mit der Stadt Bad Vilbel bereits ein Vertrag ab-
geschlossen sei? Mir liegt hier z. B. ein Brief der 
Stadt Kitzingen vor. Aus diesem Brief geht hervor, 
daß die Vermögensstelle Würzburg mitgeteilt hat, 
dem der Stadt Kitzingen zug eleiteten Entwurf sei 
der  Vertrag zugrunde gelegt worden, der zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinde 
Bad Vilbel bezüglich der Benutzung der Waldes 
der Gemeinde Bad Vilbel abgeschlossen worden 
sei. In einem anderen Brief, der aus Aschaffenburg 
stammt, wird mitgeteilt, daß man dem Vertrags-
entwurf einen Brief beigefügt hat, aus dem zu ent

-

nehmen ist, daß man sich auf einen mit der Stadt 
Bad Vilbel geschlossenen Vertrag berufen kann. 

Mit anderen Worten: Hier werden andere Ge-
meinden von dem Tatbestand des bereits getroffe-
nen Abschlusses unterrichtet. Ich meine, das müßte 
doch als eine arglistige Täuschung angesehen 
werden. 

Dr. Hettlage, Staatssekretär im. Bundesministe-
rium der Finanzen: Frau Abgeordnete, offensicht-
lich haben die Gemeinden Kitzingen und Aschaffen-
burg mit der Oberfinanzdirektion in Frankfurt 
oder einer nachgeordneten Vermögensstelle Füh-
lung gehabt. Wir haben aber dabei nicht feststellen 
können, daß behauptet worden ist,  mit Bad Vilbel 
sei ein Vertrag abgeschlossen worden.  Uns  ist mit-
geteilt worden, es sei zwar auf diesen Vertrag ver-
wiesen, aber nicht gesagt worden, daß der Vertrag 
in der Zwischenzeit abgeschlossen worden sei. So 
die Berichte, die uns zugegangen sind. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Wir kommen 
nunmehr zu den Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Wirtschaft, zunächst zur 
Frage des Herrn Abgeordneten Stingl betreffend 
Festsetzung des Zeitwertes durch die Kfz-Versiche-
rungsgesellschaften bei beschädigten Kraftfahr-
zeugen: 

Ist dem Herrn Bundeswirtschaftsminister bekannt, daß nach 
den Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrversicherung bei 
der Ermittlung der Höhe des gemeinen Wertes des Fahrzeuges 
am Tage des Schadens (Zeitwert) die Versicherungsgesellschaften 
— zum mindesten die Agrippina-Versicherungsgruppe — über 
die übliche Abschreibung hinausgehende Wertabsetzungen vor-
nehmen und daß sich dabei z. B. bei Opel-Fahrzeugen eine 
Wertabsetzung von 35 v. H. jährlich, davon 15 v. H. wegen an-
geblich schwerer Verkäuflichkeit von Opel-Fahrzeugen, ergibt? 

Ist der Herr Bundeswirtschaftsminister bereit, bei der Neuord-
nung der Kraftfahrzeugversicherungstarife darauf hinzuwirken, 
daß entweder solche zusätzlichen Abschreibungen unterbleiben 
oder bei der Versicherung von Kraftfahrzeugen, bei denen ein 
höherer Abzug für notwendig gehalten wird, dem Versiche-
rungsnehmer eine Prämienermäßigung gewährt wird? 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft bitte! 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Nach § 13 Abs. 1 der für die Fahrzeugver-
sicherung geltenden Allgemeinen Bedingungen für 
die Kraftverkehrsversicherung (AKB) hat der Ver-
sicherer einen Schaden bis zur Höhe des gemeinen 
Werts des Fahrzeugs oder seiner Teile am Tage 
des Schadens, d. h. des Zeitwerts, zu ersetzen. Diese 
Bedingungen unterliegen nicht meiner Genehmi-
gung, sondern sind durch das Bundesaufsichtsamt 
für das Versicherungs- und Bausparwesen geneh-
migt worden. 

Nach der zu § 13 ergangenen Rechtsprechung so-
wie nach der Literatur ist unter Zeitwert der ge-
meine Handelswert oder Verkehrswert des Fahr-
zeugs zu verstehen. Dieser richtet sich nach allen 
Faktoren, die für die Preisbildung auf dem Markt 
der Gebrauchtfahrzeuge maßgebend sind. Dazu ge-
hören z. B. die Liefermöglichkeiten für neue Fahr-
zeuge, Änderungen der Fahrzeugtypen, inzwischen 
erfolgte technische Verbesserungen, Grad der Ab-
nutzung, äußeres Ansehen der Fahrzeuge sowie 
ganz allgemein das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage, also auch die den Marktwert eines 
Fahrzeugs beeinflussenden sonstigen Faktoren, z. B. 
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die schwerere oder leichtere Verkäuflichkeit zu 
einem gegebenen Zeitpunkt. Demnach kommt es auf 
die technische Abnutzung und die ihr entsprechende 
Abschreibung allein nicht an. Auf diese Gesichts-
punkte hat auch das Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungs- und Bausparwesen schon in seiner 
schriftlichen Stellungnahme vom 31. Oktober 1959, 
der ich mich in vollem Umfang anschließe, hinge-
wiesen. 

Da das in der Anfrage geschilderte Verfahren so-
mit grundsätzlich dem § 13 Abs. 1 AKB und dem 
allgemein üblichen Verfahren entspricht, beabsich-
tige ich nicht, im Zusammenhang mit der Neuord-
nung der Kraftfahrzeugversicherung in diesem 
Punkt eine Änderung anzuregen. Die Beiträge in 
der Kraftfahrzeugversicherung sind auf die nach 
den AKB erforderlichen Leistungen der Versicherer 
abgestellt. Es besteht daher auch keine Möglichkeit, 
die Prämien zu senken, solange die Leistungen dem 
§ 13 AKB entsprechen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Stingl zu einer Zusatzfrage! 

Stingl (CDU/CSU) : Herr Minister, Sie werden 
also nach wie vor dafür eintreten, daß für die Prä-
mien der Versicherungsnehmer die PS-Zahl maßge-
bend ist, der Versicherungsgeber sich aber beim 
Schadensfall nach der Fahrzeugtype richtet? 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Es sind verschiedene Vorschläge gemacht 
worden, so zum Beispiel, die Neuwertversicherung 
einzuführen oder von PS auf Typen umzustellen. 
Diese Fragen sind im Wirtschaftsministerium ge-
prüft worden, und wir glauben, daß die derzeitige 
Regelung die optimale ist. 

Stingl (CDU/CSU) : Es werden also auch in Zu-
kunft für die Prämienzahlung andere Grundsätze 
Anwendung finden als für die Schadensregulie-
rung, was sonst bei keiner Versicherung möglich 
ist? 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Ich sehe keine andere Möglichkeit. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Frage des Abge-
ordneten Riedel (Frankfurt) betreffend Unterwande-
rung der Bundesrepublik mit kommunistischer Lite-
ratur im Interzonenhandel: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Wege des Inter

-

zonenhandels sogenannte humanistische Literatur — in Wirk-
lichkeit Druckerzeugnisse mit bolschewistischem Gedankengut — 
eingeführt wird? 

Weiß die Bundesregierung, daß der Anteil der Jugendschriften 
im Rahmen dieser Transaktionen etwa 20 v. H. des Kontingents 
ausmacht? 

Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, um 
diesen Mißbrauch des Interzonenhandels zu unterbinden und 
der Unterwanderung der Bundesrepublik mit kommunistischer 
Literatur zu begegnen?  

Ist der Herr Bundesverkehrsminister bereit, in seinem Ressort 
und in den zuständigen Länderressorts dafür Sorge zu tragen, 
daß bei der Vergabe von Straßenbauaufträgen die Losgröße so 
gewählt wird, daß sich auch kleinere und mittlere Unternehmen 
erfolgreich an den Ausschreibungen beteiligen können? 

Zur Beantwortung der Herr Bundesminister für 
Wirtschaft! 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundessinister für Wirt-
schaft: Der Bundesregierung ist bekannt, daß im 
Wege des Interzonenhandels auf Grund der verein-
barten Warenlisten Druckerzeugnisse aus der SBZ 
bezogen werden. Dabei überwiegt der Bezug wis-
senschaftlicher Bücher und Fachbücher, wissenschaft-
licher Zeitschriften und Fachzeitschriften sowie 
von Musiknoten. Der Wert der Bezüge schön-
geistigen Schrifttums belief sich im Jahre 1958 auf 
zirka 500 000 DM. Die für die Erteilung von Be-
zugsgenehmigungen zuständigen Landesbehörden 
versehen die Genehmigungen mit dem Hinweis 
darauf, daß keine staatsgefährdenden Schriften im 
Sinne des § 93 des Strafgesetzbuches bezogen wer-
den dürfen. Jeder Bezieher ist außerdem verpflich-
tet, am Quartalsende eine Liste der Titel der bezo-
genen Bücher einzureichen, die den Innenministern 
der Länder vorgelegt wird, um gegebenenfalls ein 
Einschreiten auf Grund des § 93 StGB gemäß den 
strafprozessualen Vorschriften zu veranlassen. Es 
ist bisher nicht bekanntgeworden, daß staatsgefähr-
dende Schriften im Sinne des § 93 StGB bezogen 
worden sind. 

Der Anteil der Jugendschriften ist schwer. zu er-
mitteln, zumal dieser Begriff sich nicht einwandfrei 
festlegen läßt und der Titel der Bücher allein nicht 
entscheidend ist. 

Über die Möglichkeit einer Prüfung des Inhalts 
der Bücher auf Grund des § 93 StGB hinaus stehen 
der Bundesregierung weitere gesetzliche Handhaben 
für die Prüfung und Ablehnung von Bezügen nicht 
zur Verfügung. Ungeachtet dessen wird die Auf-
rechterhaltung des Austausches von Druckerzeug-
nissen für zweckmäßig erachtet, zumal auf diesem 
Wege auch entsprechende Literaturerzeugnisse aus 
der Bundesrepublik in die SBZ geliefert werden. 

Riedel (Frankfurt) (CDU/CSU): Danke! 

Vizepräsident Dr. Preusker: Die nächste 
Frage ist die des Herrn Abgeordneten Ritzel wegen 
der Doppelstecker: 

Welche Abzweigstecker entsprechen nach der Auffassung des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker und der Bundesregierung 
nicht mehr dem Stand der Elektrotechnik und können deshalb 
laut Erklärung der Bundesregierung in der Fragestunde der 
90. Sitzung des  Deutschen Bundestages künftig nicht mehr das 
VDE-Prüfzeichen erhalten? 

Sind die von der Bundesregierung angegebenen 6 Todesfälle, 
die durch Doppelstecker verursacht worden sein sollen, auf die 
verwendung von Abzweigsteckern ohne Schutzkontakt, die sieb 

nur in normalen Steckdosen verwenden lassen, oder auf die Ver-
wendung von Abzweigsteckern mit Schutzkontakteinrichtung 
oder auf Abzweigstecker ohne Schutzkontakteinrichtung zurück-
zuführen, die in sogenannte Schutzkontakt-Steckdosen eingeführt 
wurden und die bereits bisher zu Recht verboten waren? 

Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zu der 
etwaigen Einfuhr von im Ausland hergestellten Doppelsteckern 
in die Bundesrepublik, vor allem in Hinblick auf die künf-
tigen Möglichkeiten im Rahmen des Gemeinsamen Marktes? 

Herr Bundesminister für Wirtschaft! 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Nach den von dem Verband Deutscher 
Elektrotechniker (VDE) getroffenen Feststellungen 
entsprechen Abzweigstecker jeder Art, auch solche 
mit Berührungsschutz und Schutzkontakt, nicht 
mehr den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. 
Solche Erzeugnisse können daher künftig nicht mit 
dem VDE-Zeichen versehen werden. 
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Meine nicht erschöpfenden Unterlagen über töd-

liche Unfälle durch Abzweigstecker lassen nicht er-
kennen, wie viele Todesfälle auf Abzweigstecker 
mit Schutzkontakt zurückzuführen sind. Jedoch hat 
bereits im Jahre 1949 ein Arbeitsausschuß des VDE 
angeregt, Abzweigstecker und Mehrfachstecker auch 
mit Berührungsschutz wegen der durch sie beding-
ten Gefahren für nicht VDE-mäßig zu erklären. 
Nachdem inzwischen Lösungen gefunden worden 
sind, die unter einem wirtschaftlich vertretbaren 
Aufwand die Abzweigstecker entbehrlich machen, 
würde der VDE gegen die Forderung der Sicherheit 
handeln, wenn er den jetzigen Stand der Technik in 
seinen Regeln nicht berücksichtigte. 

Auf die Einfuhr von Doppelsteckern ausländischer 
Erzeugung hat die Regel des VDE theoretisch kei-
nen Einfluß. Jedoch werden Personen, die solche 
Stecker im Inland verwenden oder vertreiben, zivil- 
und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer-
den können, wenn durch regelwidriges Handeln 
Personen- oder Sachschäden verursacht werden. 

Im übrigen darf ich bemerken, daß nach Art. 36 
des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft solche Einfuhr-, Ausfuhr- 
und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen, die 
mit Rücksicht auf Sicherheit, Gesundheit und Leben 
von Menschen gerechtfertigt sind, den Bestimmun-
gen des gleichen Vertrages über den freien Waren-
verkehr und die Beseitigung der mengenmäßigen 
Beschränkungen nicht entgegenstehen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Dazu noch eine 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Ritzel? 

Ritzel (SPD) : Herr Bundeswirtschaftsminister, 
können Sie nicht sagen, ob die sechs Todesfälle, die 
sich angeblich in fünf Jahren ereignet haben, in 
erster Linie oder vielleicht sogar ausnahmslos auf 
Abzweigstecker zurückzuführen sind, die bisher be-
reits verboten waren, oder auf schadhafte Stecker? 
Ich frage das deswegen, weil ja drei Kategorien von 
Steckern jetzt plötzlich ausscheiden sollen. 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Herr Abgeordneter Ritzel, ich bedauere sehr, 
Ihnen diese Frage nicht beantworten zu können. 
Wir haben uns um Unterlagen bemüht, aber sie 
waren nicht erhältlich. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Noch eine Zusatz-
frage? 

Ritzel (SPD) : Sind Sie, Herr Minister, gleich mir 
der Auffassung, daß die Maßnahme des VDE prak-
tisch der Billigung der Bundesregierung bedarf, also 
gegebenenfalls von ihr auch rückgängig gemacht 
werden kann? 

Dr. Dr. h. c. Erhard, Bundesminister für Wirt-
schaft: Eine gesetzliche Handhabe zu einer solchen 
Maßnahme besteht nicht, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Damit kommen 
wir zum Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Ernährung. Ich rufe auf die Frage der Frau Abge-
ordneten Strobel über die Preise für Weihnachts-
bäume: 

Ist es richtig, daß die Absicht besteht, in diesem Jahr höhere 
Preise für Weihnachtsbäume zu nehmen als im Vorjahr? 

Wenn ja, ist die Bundesregierung bereit, Einfluß zu nehmen, 
um dies zu verhindern? 

Herr Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten! 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Nach Rückfrage bei den 
größeren Landesforstverwaltungen ist festgestellt 
worden, daß für den Bereich der Staatsforsten in 
keinem Falle beabsichtigt ist, in diesem Jahre hö-
here Preise für Weihnachtsbäume zu nehmen als im 
Vorjahre. In einigen Ländern gelten die gleichen 
Abgabepreise für Weihnachtsbäume frei Wald, wie 
sie nach der Währungsreform festgesetzt wurden, 
auch noch heute. Auch vom Privat- und Körper-
schaftswald ist bisher nicht bekanntgeworden, daß 
beabsichtigt sei, die Weihnachtsbäume in diesem 
Jahr teurer zu verkaufen als bisher. So hat z. B. 
das Land Baden-Württemberg offiziell bekanntgege-
ben, daß heute noch die mit Erlaß vom 1. Dezember 
1956 veröffentlichten Preise für Weihnachtsbäume 
volle Gültigkeit haben. 

Gerüchte und Presseveröffentlichungen über er-
hebliche Dürreschäden — es wurde behauptet, die 
Weihnachtsbaumanpflanzungen z. B. im Sauerland 
hätten in diesem Jahr einen Abgang von 30 % zu 
verzeichnen — entbehren jeder Grundlage. 

Eine Notwendigkeit, von seiten der Bundesregie-
rung Einfluß zu nehmen, besteht daher nicht; bei 
der herrschenden Marktwirtschaft wäre eine Ein-
flußnahme auf die Preisentwicklung auch kaum 
möglich. Die Bundesregierung wird jedoch, wie es 
bisher bereits geschehen ist, die Öffentlichkeit da-
hingehend aufklären, daß ein Anlaß zur Verteue-
rung der Weihnachtsbäume heimischer Erzeugung 
nicht besteht. Auch im „Monatsbericht November 
1959", der in allen Fachzeitungen veröffentlicht 
wird, habe ich auf die tatsächliche Preissituation 
auf dem Weihnachtsbaummarkt nachdrücklich hin-
gewiesen. 

Schließlich wäre noch festzustellen, daß der Herr 
Bundesminister für den wirtschaftlichen Besitz des 
Bundes die Forstverwaltung der bundeseigenen 
Forsten angewiesen hat, möglichst schnell und mög-
lichst viele Weihnachtsbäume einzuschlagen und zu 
den bisherigen Preisen auf den Markt zu bringen. 
Damit hat sich der Herr Bundesminister für den 
wirtschaftlichen Besitz des Bundes für seinen relativ 
kleinen Bereich auch dem Vorgehen der Landes-
forstverwaltungen angeschlossen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Dazu eine Zu-
satzfrage, Frau Abgeordnete Strobel? 

Frau Strobel (SPD) : Herr Minister, heißt Ihre 
Stellungnahme, „daß die herrschende Marktwirt-
schaft keine Möglichkeit zur Einflußnahme biete", 
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) daß im Wirtschaftsstrafrecht und im Preisrecht keine 

Handhabe vorhanden sei, gegen diejenigen einzu-
schreiten, die eventuell den schönen Wunsch der 
deutschen Familien, auf alle Fälle einen Christbaum 
zu haben, ausnutzen würden, um daran möglichst 
viel und mehr als bisher zu verdienen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Wenn ich recht verstanden 
habe, Frau Kollegin Strobel, fragen Sie nach der 
Wirksamkeit des Preistreibereigesetzes in diesem 
Falle. Es ist nicht möglich, dieses Gesetz anzuwen-
den, weil es sich nur auf Gegenstände lebenswichti-
gen Bedarfs erstreckt. Die Weihnachtsbäume zählen 
nicht dazu. Dieses Gesetz bietet keine Möglichkeit, 
einzuschreiten. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Noch eine Zu-
satzfrage, Frau Abgeordnete Strobel? 

Frau Strobel (SPD) : Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Minister. Warum verzichten Sie denn darauf, 
wenigstens für die Bäume, die Herr Minister Lind-
rath in den Bundesforsten zusätzlich schlagen lassen 
will, neben den Abgabepreisen für den Großhandel 
auch Endverkaufspreise festzusetzen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Es ist nicht üblich, daß 
man Endverkaufspreise festsetzt. Wir haben in gar 
keinem Falle Endverbraucherpreise. Wir haben 
jedoch in diesem Falle, bei der Hergabe von 
Weihnachtsbäumen aus bundeseigenen Forsten, die 
Abgabepreise so niedrig gehalten, daß unter allen 
Umständen die Preise auch innegehalten werden 
müssen. Es wird von unserer Seite noch einmal 
untersucht, ob andere Faktoren eventuell mitspre-
chen, die nicht direkt etwas mit den Weihnachts-
bäumen zu tun haben — vielleicht Standgelder oder 
ähnliches —, die verteuernd wirken. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Dann die Frage 
der Frau Keilhack über die Anwendung von Ami-
notriazol: 

Findet Aminotriazol, das von dem Gesundheitsminister der 
USA als krebserzeugend bezeichnet wurde, in der Bundesrepu-
blik als Pflanzenschutz- und  Schädlingsbekämpfungsmittel An-
wendung? 

Herr Bundesminister! 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Zur Verwendung amino-
triazolhaltiger Mittel im Pflanzenschutz ist folgen-
des zu sagen: 

Erstens. In der Frage nach der gesundheitsschäd-
lichen, krebserregenden Wirkung des Aminotriazols 
als Rückstand auf Früchten gehen — wie Berichten 
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
Washington vom 16. November 1959 zu entnehmen 
ist — die Auffassungen des US-Gesundheitsministe-
riums und des US-Landwirtschaftsministeriums er-
heblich auseinander. Während das Gesundheits-
ministerium erhebliche Bedenken gegen die Anwen-
dung aminotriazolhaltiger Unkrautbekämpfungs

-

mittel auf Kulturland äußert und  strenge  Maßnah-
men im Falle rückstandsverdächtiger US-Preisel-
beeren bereits getroffen hat, hält das Landwirt-
schaftsministerium diese Maßnahmen für übertrie-
ben. 

Zweitens. Zum Schutze landwirtschaftlicher Kul-
turpflanzen jeglicher Art gegen Krankheiten und 
Schädlinge sind Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, die den Wirkstoff Aminotriazol 
enthalten, von der dem Bundeslandwirtschaftsmini-
sterium nachgeordneten zuständigen Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in 
Braunschweig nicht anerkannt und in dem -  zur Zeit 
gültigen amtlichen Pflanzenschutzmittelverzeichnis 
1959 auch nicht aufgenommen. Mittel dieser Art 
werden daher auch vom Pflanzenschutzdienst der 
Bundesländer für Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen auf Kulturböden nicht emp-
fohlen und von der Landwirtschaft der Bundesre-
publik — einschließlich des Obst-, Garten- und 
Weinbaues — in ihren Kulturen nicht angewandt. 

Drittens. Der Wirkstoff Aminotriazol wird in der 
Bundesrepublik lediglich zur Bekämpfung von Un-
kräutern auf Wegen und Plätzen in Garten-, Park-
Sport-, Bahnanlagen usw. genutzt, die nicht der 
landwirtschaftlichen Erzeugung dienen. Unkrautbe-
kämpfungsmittel dieser Art bewirken eine Total-
vernichtung jeglichen Pflanzenwachstums und sind 
schon deshalb bei der Unkrautbekämpfung auf land-
wirtschaftlichem Kulturland oder im Pflanzenschutz 
ausgeschlossen. 

Vizepräsident Dr. Preusker : Frau Abgeordnete 
Strobel zu einer Zusatzfrage! 

Frau Strobel (SPD) : Herr Minister, darf ich für 
meine Kollegin Frau Keilhack, die leider krank ist, 
eine Zusatzfrage stellen? Wie wollen Sie denn ver-
hindern, daß Lebensmittel, die mit Aminotriazol be-
handelt worden sind — zum Beispiel Preiselbeeren 
aus Amerika — bei uns eingeführt werden? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Auf Grund der uns zuge-
gangenen Meldung über die Vorkommnisse in den 
USA haben wir von uns aus das Bundesinnenmini-
sterium gebeten, mit den Ländern Fühlung dahin 
gehend zu nehmen, jeglicher Art von Preiselbeer-
einfuhren — konservierten oder frischen Preisel-
beeren — aus den Vereinigten Staaten verstärkte 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Frau Strobel (SPD) : Und wie hat das Bundes-
innenministerium reagiert? 

 (Heiterkeit.) 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das Bundesinnenministeri-
um hat diese Angelegenheit pflichtgemäß an die 
Länderregierungen weitergegeben. 

(Große Heiterkeit.) 
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Vizepräsident Dr. Preusker: Wir kommen zur 
Frage des Herrn Abgeordneten Ritzel betreffend 
Verbot der Ausfuhr von nicht zur Zucht bestimm-
ten Pferden: 

Ist die Bundesregierung bereit, im Interesse des Tierschutzes 
nach dem Beispiel anderer Länder — z. B. England, Schweiz — 
die Ausfuhr von nicht zur Zucht bestimmten Pferden zu ver-
bieten? 

Ist die Bundesregierung bereit, die von dem Herrn Bundes-
verkehrsminister in der 81. Sitzung des Deutschen Bundestages 
während der Fragestunde abgegebene Erklärung unverzüglich auf 
ihren Tatsachengehalt nachprüfen zu lassen? 

Der Herr Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten! 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Auf diese Frage antworte 
ich wie folgt. Ein Verbot der Ausfuhr von Pferden, 
die nicht zur Zucht bestimmt sind, kann aus Grün-
den des Tierschutzes allein nicht gerechtfertigt 
werden. Innerhalb der Bundesrepublik bestehen 
ausreichende Vorschriften für den Tierschutz bei 
Transporten von Pferden, deren Einhaltung auch 
laufend überwacht wird. Das Verbot einer solchen 
Ausfuhr würde auch schwere Eingriffe in wirt-
schaftliche Belange darstellen. 

Nach den Feststellungen der Bundesregierung 
trifft es nicht zu, daß die Ausfuhr solcher Pferde 
in der Schweiz und in England verboten ist. Beide 
Länder ermöglichen die Ausfuhr von nicht zur 
Zucht bestimmten Pferden. 

Die während der letzten Monate in der Presse 
erschienenen Berichte hat die Bundesregierung 
sorgfältig geprüft. Nach dem Ergebnis ihrer er-
neuten Untersuchungen besteht keine Veranlassung, 
die Erklärungen der Bundesregierung in der Frage-
stunde des Deutschen Bundestages vom 14. Okto-
ber 1959 zu ändern oder zu ergänzen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Ritzel! 

Ritzel (SPD) : Ist demnach der Bundesregierung 
— um nur ein Beispiel herauszugreifen — das 
Protokoll und die Feststellung des Arbeitskreises 
österreichischer Tierschutzvereine, die auf Grund 
einer eidlichen Zeugenaussage getroffen wurde 
und vom 10. Oktober stammt — also vier Tage 
vor der Auskunft, die der Herr Bundesverkehrs-
minister hier erteilt hat —, nicht bekannt? In dem 
Protokoll heißt es, daß ein Transport von Pferden 
aus Lübeck und Bayern ankam. Die Pferde seien 
nicht angebunden gewesen und ein Pferd sei ge-
stürzt. Die Pferde seien nicht gefüttert und getränkt 
worden, und niemand hätte helfen können. Erst 
nach sechs Tagen sei die Entladung erfolgt, so daß 
die Pferde während dieser ganzen Zeit ohne Futter 
und ohne Wasser waren. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Es ist festgestellt worden, 
daß bei sämtlichen Transporten, die entweder im 
Transit durch die Bundesrepublik oder aus der 
Bundesrepublik Deutschl and kamen, die Pferde 
ordnungsmäßig verladen, gefüttert, verpflegt und 
auch von der österreichischen Veterinärkontrolle 

abgenommen wurden. In dem Augenblick, wo die l 
 österreichische Veterinärkontrolle hinter der deut-

schen Grenze auf österreichischem Boden die Trans-
porte in Empfang nimmt, entfällt für die deutsche 
Bundesregierung jede weitere Verpflichtung. Es 
geht aber aus der positiven Bewertung des Zustan-
des der Pferde bei den österreichischen Veterinären 
hervor, daß diesseits alles getan wurde, um zu 
einem ordnungmäßigen Ablauf der Transporte 
zu kommen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Noch eine Zu-
satzfrage? 

Ritzel (SPD) : Ich frage, Herr Bundesernährungs-
minister, ob Ihnen nicht bekannt ist, was eine 
tapfere Frau auf dem Gebiet des Tierschutzes, die 
Staatsschauspielerin Franziska Kinz, festgestellt 
hat und wofür zeugeneidliche Erklärungen eines 
Spediteurs und eines Veterinärarztes vom 7. No-
vember dieses Jahres vorliegen. In Kufstein, also 
in Österreich, müssen die durchlaufenden plombier-
ten Waggons von einem staatlich bestellten Vete-
rinärarzt geöffnet werden, aber lediglich zum 
Zwecke der Feststellung, wieviel Pferde noch ste-
hen. Falls Tiere verwundet am Boden liegen, geht 
der Waggon unter der Deklaration „Beschädigte 
Ware — Pferde" nach Deutschland zurück, ohne 
daß man den Tieren in Kufstein ärztliche Hilfe 
oder die geringste Linderung ihrer Schmerzen zu-
kommen lassen darf. 

Ich könnte noch mehr dazu sagen, aber ich will 
das Haus damit verschonen, bitte  Sie  aber, dazu 
einmal klar und deutlich Stellung zu nehmen: Deckt 
die Bundesregierung durch ihr Verschweigen der 
Tatsachen künftig derartige Praktiken gegenüber 
Tieren? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Bundesregierung wird 
nach wie vor alles tun, um jeglichen Vorkomm-
nissen entgegenzuwirken, durch die Tiere in irgend-
einer Form nicht sachgemäß behandelt werden. Die 
Angelegenheit, von der Sie, Herr Kollege Ritzel, 
eben sprechen, hat sich ebenfalls auf österreichi-
schem Boden zugetragen. Ich kann nur wiederholen, 
was ich in meiner vorhergehenden Antwort sagte: 
daß unsere Einwirkungsmöglichkeit in dem Augen-
blick aufhört, wo die Tr ansporte österreichischen 
Boden erreicht haben. Ich möchte auch zunächst die 
Dinge noch nachprüfen und bitte Sie freundlicher-
weise um Überlassung Ihres Materials, um festzu-
stellen, was an diesen über angebliche Vorkomm-
nisse auf österreichischem Boden erfolgten Mel-
dungen überhaupt wahr ist.  

Vizepräsident Dr. Preusker: Damit kommen 
wir zum Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung: Frage des Herrn Abge-
ordneten Ritzel zur Rentenleistung an in der 
Schweiz lebende Deutsche. 

Wann wird die Bundesregierung mit der Schweizerischen Eid-
genossenschaft ein Abkommen schließen, um den in der Schweiz 
lebenden hilfsbedürftigen Deutschen höherer Lebensalter zu 
einer Altersrente zu verhelfen, wie sie auch in anderen Fällen 
vertraglich zugunsten von Auslandsdeutschen vereinbart wurde? 

Der Herr Bundesminister für Arbeit! 
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Blank,  Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Die Rechtsstellung der Deutschen, die vor 
Eintritt des Versicherungsfalles, d. h. vor Vollen-
dung des 65. Lebensjahres, mindestens ein Jahr 
lang Beiträge zur schweizerischen Altersversiche-
rung geleistet haben, ist seit dem 1. Juli 1951 durch 
das deutsch-schweizerische Abkommen über Sozial-
versicherung geregelt. Noch nicht geregelt ist die 
Gewährung von sogenannten Übergangsrenten aus 
der schweizerischen Altersversicherung an Deutsche 
in der Schweiz. 

In der Schweiz wurde die allgemeine Altersver-
sicherung erst nach dem zweiten Weltkrieg einge-
führt. Die vor dem 1. Juli 1883 geborenen Personen 
konnten daher bis zum Eintritt des Versicherungs-
falles keinen Anspruch auf eine Altersrente erwer-
ben, weil dafür Voraussetzung ist, daß mindestens 
ein Jahr lang Beiträge entrichtet werden. Sie erhal-
ten, soweit sie schweizerische Staatsangehörige sind 
und alleinstehen, statt der ordentlichen Altersrente 
eine Übergangsrente. Ausländer können auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarung ebenfalls Über-
gangsrenten erhalten. 

Weder bei den Verhandlungen zum Abschluß des 
Abkommens noch bei späteren Gelegenheiten war 
jedoch die Zahlung der Übergangsrenten an Deut-
sche zu erreichen. Für das kommende Jahr sind 
Verhandlungen zur Revision des Abkommens in 
Aussicht genommen. Bei dieser Gelegenheit wird 
erneut versucht werden, auch diese Frage zu regeln. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Dazu noch eine 
Frage des Herrn Abgeordneten Ritzel! 

Ritzel (SPD) : Herr Bundesarbeitsminister, wie 
groß ist der Kreis der Deutschen, die für die Rege-
lung durch das geplante Abkommen in Betracht 
kommen? 

Blank,  Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung: Ich schätze, daß die Zahl der für die Über-
gangsrente in Betracht kommenden Deutschen etwa 
bei 1000 liegt oder zum mindesten 1000 nicht über-
schreitet. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Noch eine Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Ritzel! 

Ritzel (SPD) : Wann planen Sie diese Revisions-
verhandlungen mit der Schweiz durchzuführen? 

Blank, Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung: Ich kann Ihnen den Termin noch nicht ange-
ben, glaube aber, daß die Verhandlungen im kom-
menden Jahr stattfinden werden. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Damfit kommen 
wir zum Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Verteidigung. Frage des Abgeordneten Dewald über 
den Unfall eines Kraftfahrzeugtechnikers: 

Stimmt es,  daß die Mutter des bei einer Manöverübung des 
124. Panzerbataillons Amberg am 5. September 1959 verunglück-
ten Kraftfahrzeugtechnikers Karlheinz Musch erst nach 14 Tagen 
von dem Unfall ihres Sohnes amtlich verständigt wurde? 

Stimmt es, ,daß der Araberger Bataillonskommandeur es nicht 
der Mühe für wert hielt, den Verletzten einmal im Krankenhaus 
zu besuchen? 

Stimmt es, daß dem Wehrdienstbeschädigten Musch bei seiner 
Entlassung am 30. September 1959 seitens des  Bataillons keiner-
lei Auskunft gegeben werden konnte, welche Schritte er zu 
unternehmen habe, um seine völlige Heilung herbeizuführen und 
eine Entschädigung zu erlangen, „weil dies der erste Fall im 
Bataillon sei"? 

Ist die Bundesregierung nicht der Meinung, daß vier Wochen 
nach dem Unfall das Bataillon hätte in der Lage sein müssen, 
erschöpfende Auskunft zu geben? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um solchen Vor-
kommnissen in Zukunft vorzubeugen? 

Zur Beantwortung bitte Herr Staatssekretär Hopf! 

Hopf, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verteidigung: Ich beantworte die Frage des Herrn 
Abgeordneten Dewald wie folgt: 

Zu 1. Der Kompaniechef besuchte den Gefreiten 
Musch am Morgen nach dem Unfall im Kranken-
haus. Der Gefreite Musch bat bei diesem Besuch, 
seine Mutter nicht sofort zu verständigen, um sie 
nicht unnötig zu erschrecken. Dieser Bitte wurde 
entsprochen, zumal der Gefreite Musch trotz seiner 
Verletzungen in der Lage war, seine Mutter selbst 
zu benachrichtigen. Nach vierzehn Tagen ist dann 
die amtliche Benachrichtigung der Mutter durch das 
Bataillon erfolgt. 

Zu 2. Die Verletzten wurden von folgenden Vor-
gesetzten besucht: vom Kompaniechef zweimal, vom 
Kompanieoffizier zweimal, vom technischen Offizier 
des Bataillons einmal, vom Truppenarzt dreimal, 
vom Zahlstellenleiter dreimal. Wegen der mehrfach 
geäußerten Bitte des Chefarztes des Krankenhauses, 
die Verletzten nicht durch häufige Besuche über 
Gebühr zu beanspruchen, entschloß sich der Ba-
taillonskommandeur, den nächsten Vorgesetzten der 
Verletzten den Vorrang zu lassen. 

Zu 3. Der Gefreite Musch wurde auch nach seinem 
planmäßigen Ausscheiden aus dem Soldatenverhält-
nis noch bis zum 12. November 1959 im Kranken-
haus Eschenbach auf Kosten der Bundeswehr sta-
tionär behandelt. Noch während des Krankenhaus-
aufenthalts wurden auf Befehl des Bataillonskom-
mandeurs alle Verletzten über die Heilfürsorge 
nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr durch 
den Zahlstellenleiter unterrichtet. Hierbei wurde 
ihnen ein Merkblatt über die Versorgungsansprüche 
ausgehändigt. Aus diesem Merkblatt konnten die 
Soldaten genau und vollständig entnehmen, welche 
Schritte wegen der Durchführung der Heilbehand-
lung und wegen der Gewährung einer Versorgung 
aus einer Wehrdienstbeschädigung einzuleiten seien. 
Im Anschluß an die Entlassung aus dem Kranken-
haus wurde der Gefreite Musch am 13. November 
1959 durch den Truppenarzt untersucht; hierbei 
wurde er über die von ihm einzuleitenden Schritte 
nochmals mündlich beraten. 

Zu 4. Das Bataillon hat den Gefreiten Musch also 
zweimal in erschöpfender Weise über die von ihm 
einzuleitenden Schritte zur Sicherstellung seiner 
Ansprüche aus dem Soldatenversorgungsgesetz un-
terrichtet und beraten. 

Zu 5. Die Truppenverwaltungsbeamten werden im 
Rahmen ihrer Ausbildung über die einschlägigen 
Bestimmungen des Soldatenversorgungsgesetzes 
unterrichtet. Dadurch ist gewährleistet, daß in allen 
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Hopf  
bei der Truppe entstehenden Versorgungsfällen er-
schöpfende Auskunft gegeben werden kann. Dar-
über hinaus stehen die Rechtsberater der Verbände  

und die Wehrbereichsverwaltungen in rechtlich  
schwierigeren Fällen zur Auskunftserteilung und zur  
Beratung zur Verfügung.  

Vizepräsident Dr. Preusker: Dazu noch eine 
Zusatzfrage! 

Dewald (SPD) : Erlauben Sie mir die Frage, Herr 
Staatssekretär: Werden die Bundeswehrangehörigen 
im Unterricht darüber belehrt, daß der Bundestag 
einen Wehrbeauftragten bestimmt hat, an den sie 
sich mit ihren Anliegen wenden können? Wird 
diese Belehrung in regelmäßigen Abständen wieder-
holt? 

Hopi, Staatssekretär im Bundesministerium für 
Verteidigung: Bei jeder Truppe erfolgt im Rahmen 
des Unterrichts eine Belehrung über das Gesetz 
über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-
tages, über die Einrichtung und über die Möglich-
keiten, den Wehrbeauftragten anzurufen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Damit müssen  
wir die Fragestunde abbrechen. Sie wird verein-
barungsgemäß morgen zu Beginn der Tagesordnung  

fortgesetzt und abgeschlossen.  

Ich möchte schon heute darauf hinweisen, daß  

die nächste Fragestunde für den 20. und 22. Januar  
des nächsten Jahres vorgesehen ist und daß vom  
Ältestenrat als Sperrfrist dafür Donnerstag, der  

14. Januar 1960, 12 Uhr, festgesetzt wurde.  

Ich rufe dann hintereinander die Punkte 2, 3 und  
4 auf, die alle Beschlußfassungen über Berichte des  

Vermittlungsausschusses betreffen.  

Punkt 2 der Tagesordnung:  

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des  Grundgesetzes  
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über  
den zivilen Ersatzdienst (Drucksache 1390).  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Wittrock.  

Ich darf ihn bitten, das Wort zu nehmen.  

Wittrock (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen  

und Herren! Der Bundesrat hatte wegen einiger  

Vorschriften des Gesetzes über den zivilen Ersatz-
dienst den Vermittlungsausschuß angerufen. Der  

Vermittlungsausschuß hat den Erwägungen des  
Bundesrates einstimmig Rechnung getragen. Hier-
aus ergibt sich der Ihnen vorliegende Bericht in  

Drucksache 1390. Ich kann im Hinblick auf die Ein-
stimmigkeit der Abstimmung im Vermittlungsaus-
schuß darauf verzichten, hier auf alle Einzelheiten  

einzugehen, möchte aber zur Unterrichtung des  
Hauses auf folgendes hinweisen.  

Der erste Punkt, der Veranlassung zur Anrufung  
des Vermittlungsausschusses von seiten des Bun-
desrates gegeben hatte, betrifft eine notwendige  

Synchronisierung des § 14 Abs. 2 und 3 des Geset-
zes über den zivilen Ersatzdienst mit § 38 Abs. 3  

und 4 des gleichen Gesetzes und im übrigen auch  
mit dem diesen Vorschriften entsprechenden § 11  

des Soldatengesetzes. Der § 38 des Gesetzes über  

den zivilen Ersatzdienst regelt die strafrechtlichen  
Folgen der Nichtbefolgung einer dienstlichen An-
ordnung. Im Absatz 3 dieses Paragraphen wird ge-
sagt, daß die Rechtswidrigkeit ausgeschlossen ist,  

wenn — unter anderem — durch die Befolgung der  

Anordnung ein Verbrechen oder Vergehen began-
gen würde. Das heißt also, wenn eine Übertretung  
begangen würde, wäre die Befolgung der Anord-
nung rechtmäßig.  

Dem muß nun auch der § 14 entsprechen, der von  

der Rechtspflicht zur Befolgung einer dienstlichen  
Anordnung handelt und der in der bisherigen Fas-
sung, also in der vom Bundestag beschlossenen Fas-
sung, nur sagt: Eine Rechtspflicht besteht nur inso-
weit, als die Befolgung einer dienstlichen Anord-
nung nicht das Begehen einer strafbaren Handlung  

schlechthin bedeuten würde, also einschließlich  

einer Übertretung. Das paßt aber nicht zu der Rege-
lung des § 38. Mit dem Ihnen vorliegenden Vor-
schlag des Vermittlungsausschusses zu § 14 Abs. 2  
und 3 soll die hier als notwendig anzusehende An-
passung vorgenommen werden. Im übrigen hat § 14  
in den Absätzen 2 und 3 noch in redaktioneller Hin-
sicht eine gewisse Veränderung erfahren.  

§ 27 Abs. 2 letzter Satz ist redaktionell geändert  

worden. Ich brauche darauf nicht einzugehen.  

Dann ist als § 42a eine Vorschrift neu eingefügt  

worden, die sich mit den Rechten der Versorgungs-
berechtigten im Lande Berlin befaßt. Das Gesetz als  
Ganzes gilt bekanntlich nicht in Berlin. Aber es muß  

der Tatsache Rechnung getragen werden, daß ein  

ehemals Ersatzdienstleistender nach seiner Entlas-
sung seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt und nun  
Versorgungsansprüche geltend machen will. Dafür  
muß selbstverständlich eine gesetzliche Basis be-
stehen. Deshalb insoweit eine Erstreckung für den  

Versorgungsfall auf die Berechtigten, die ihren  

Wohnsitz im Land Berlin haben.  

Als letztes soll die negative Saar-Klausel gestri-
chen werden. Die Streichung dieser Vorschrift er-
gibt sich aus der nach Beschlußfassung über den  
vorliegenden Gesetzentwurf eingetretenen Verab-
schiedung des Gesetzes zur Einführung von Bundes-
recht im Saarland vom 30. Juni 1959.  

Ich darf Ihnen namens des Vermittlungsausschus-
ses empfehlen, seinen Vorschlägen zuzustimmen.  

Der Vermittlungsausschuß hat beschlossen, daß im  

Deutschen Bundestag über die Änderungen gemein-
sam abzustimmen ist.  

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen  
und Herren, Sie haben die Ausführungen des Herrn  

Berichterstatters gehört. Wortmeldungen zu Erklä-
rungen liegen mir nicht vor. Es ist nach dem Be-
schluß des Vermittlungsausschusses gemeinsam  
über den Ausschußantrag abzustimmen. Wer dem  

Antrage des Vermittlungsausschusses zuzustimmen  
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich  
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — So-
weit ich sehe, ist der Antrag des Vermittlungsaus-
schusses einstimmig angenommen.  
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Vizepräsident Dr. Preusker 
Ich rufe auf Punkt 3 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
Maßnahmen zur Förderung der ganzjährigen 
Beschäftigung in der Bauwirtschaft und wei-
tere Änderungen und Ergänzungen des Ge-
setzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung (Zweites Änderungsgesetz 
zum AVAVG) (Drucksache 1404). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr. Schellen-
berg. Ich darf ihn bitten, das Wort zu ergreifen. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Bundesrat hat zum Zweiten 
Änderungsgesetz zum AVAVG den Vermittlungs-
ausschuß angerufen und beantragt, § 1 Abs. 2 zu 
streichen. § 1 Abs. 2, der bei den Beratungen im 
Bundestag in den Gesetzentwurf eingefügt worden 
ist, hat in Satz 1 folgenden Wortlaut: 

Die Bundesregierung kann nach Anhörung des 
Verwaltungsrates im Rahmen ihrer Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik der Bundesanstalt wei-
tere Aufgaben übertragen, für deren Durchfüh-
rung der Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung Weisungen erteilen kann. 

Der Bundesrat vertritt die Auffassung, daß gemäß 
Art. 87 Abs. 3 des Grundgesetzes auch die Über-
tragung von Verwaltungszuständigkeiten auf Bun-
desoberbehörden und Bundesanstalten eines for-
mellen Gesetzes bedarf, in dem die zu übertragen-
den Aufgaben enumerativ aufgeführt werden müs-
sen. 

Der Vermittlungsausschuß hält einerseits die Be-
denken des Bundesrates gegen die Fassung von 
§ 1 Abs. 2 für gerechtfertigt, vertritt aber anderer-
seits die Auffassung, daß es beispielsweise auch 
im Hinblick auf die Durchführung von Anpassungs-
leistungen nach dem Montanunionvertrag geboten 
ist, die Übertragung weiterer Aufgaben an die Bun-
desanstalt im vorliegenden Gesetz vorzusehen. 

Der Vorschlag des Vermittlungsausschusses um-
grenzt die Aufgaben, die der Bundesanstalt weiter 
übertragen werden können. Sie müssen nach dem 
Vorschlage des Ausschusses in Zusammenhang mit 
§ 1 Abs. 1 und § 38 AVAVG — also mit der Ver-
meidung oder Behebung von Arbeitslosigkeit und 
von Mangel an Arbeitskräften — stehen. Durch 
diese im Vorschlag des Vermittlungsausschusses 
vorgesehene Begrenzung der zu übertragenden 
Aufgaben wird die Beweglichkeit der Arbeitsmarkt-
politik auch im Hinblick auf internationale Verträge 
nicht beeinträchtigt. Ferner sind die Rechte der Län-
der dadurch gewahrt, daß die Übertragung von 
Aufgaben durch Rechtsverordnung zu erfolgen hat, 
die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

Abs. 2 Satz 2 des Vorschlages des Vermittlungs-
ausschusses, wonach die aus der Übertragung wei-
terer Aufgaben entstehenden Kosten vom Bund 
erstattet werden, entspricht der vom Bundestag be-
schlossenen Fassung. 

Namens des Vermittlungsausschusses bitte ich, 
dem Vorschlag des Vermittlungsausschusses zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, das Wort zur Abgabe von Erklärungen 
wird auch hier nicht gewünscht. Sie haben den An-
trag des Vermittlungsauschusses gehört. Wer die-
sem Antrag — Drucksache 1404 — zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — So-
weit ich sehe, ist auch dieser Antrag des Vermitt-
lungsausschusses vom Hause einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe auf Punkt 4 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des  Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
die Errichtung des Bundesverwaltungsamtes 
(Drucksache 1405). 

Das Wort hat als Berichterstatter Herr Senator 
Dr. Klein. 

Dr. Klein, Senator des Landes Berlin, Bericht-
erstatter: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Der Vermittlungsausschuß ist vom Bundesrat 
wegen des Gesetzes über die Errichtung des Bun-
desverwaltungsamtes angerufen worden mit dem 
Ziel, dem Gesetz eine grundgesetzlich einwandfreie 
Fassung zu geben. Der Vermittlungsausschuß hat 
am 20. November die vom Bundesrat geltend ge-
machten Bedenken eingehend geprüft. Er ist zu 
einem einstimmigen Beschluß gekommen. 

Es handelt sich um folgende Punkte: 

1. § 1 Abs. 2 normiert die eigene Zuständigkeit 
des Bundesverwaltungsamtes. Es heißt dort, daß 
das Bundesverwaltungsamt die ihm durch das vor-
liegende Gesetz, durch andere Bundesgesetze oder 
auf Grund von Bundesgesetzen übertragenen Ver-
waltungsaufgaben zu erledigen habe. 

2. § 1 Abs. 3 behandelt den Aufgabenkreis, der 
dem Bundesverwaltungsamt auftragsweise, also 
außerhalb der eigenen Zuständigkeit, zugewiesen 
werden kann. Es heißt, daß dem Bundesverwal-
tungsamt als beauftragter Behörde Verwaltungsauf-
gaben des Bundes durch den Bundesinnenminister, 
eventuell mit seiner Zustimmung durch beteiligte 
Ressortminister, zugewiesen werden können. 

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundes-
tag und Bundesrat waren nicht politischer Art, son-
dern es ging mehr um juristische Fragen. Der Bun-
desrat vertritt die Auffassung, daß nach Art. 87 
Abs. 3 GG die Übertragung von Verwaltunasauf-
gaben auf eine Bundesoberbehörde durch förmliches 
Gesetz erfolgen müsse. Eine Delegierung von Auf-
gaben auf eine Bundesbehörde sei der Errichtung 
einer Bundesoberbehörde gleichzusetzen. Art. 87 
Abs. 3 GG sehe für derartige Fälle den Erlaß eines 
besonderen Gesetzes vor. 

Der Vermittlungsausschuß hat den Bedenken des 
Bundesrats insoweit Rechnung getragen, als er in 
dem dem Hohen Hause vorliegenden Antrag eine 
Fassung vorgeschlagen hat, die die Übertragung 
von Verwaltungsaufgaben außerhalb des vorliegen-
den Gesetzes davon abhängig macht, daß ein Bun-
desgesetz eine solche Übertragung zuläßt. Hinsicht- 
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lieh des Tätigwerdens des Bundesverwaltungsam-
tes als beauftragter Behörde schlägt der Vermitt-
lungsausschuß vor, die fragliche Gesetzesbestim-
mung so zu fassen, daß es, soweit keine andere 
Zuständigkeit gesetzlich festgelegt ist, dem Bundes-
innenminister — eventuell mit seiner Zustimmung 
der sachlich zuständigen obersten Bundesbehörde 
— gestattet sein soll, dem Bundesverwaltungsamt 
die Durchführung von Verwaltungsaufgaben auf-
tragsweise zu übertragen. Wegen des genauen 
Wortlauts des Vermittlungsvorschlags darf ich mich 
auf die Anlage zur Drucksache 1405 beziehen. Der 
Vermittlungsausschuß glaubt, daß die von ihm vor-
geschlagene Fassung jeder verfassungsrechtlichen 
Nachprüfung standhält. 

Schließlich hat der Vermittlungsausschuß aus den 
gleichen rechtlichen Gründen § 2 Abs. 3 etwas ge-
ändert, ohne damit die vom Bundestag und der 
Bundesregierung gewünschte Beschäftigung des 
Bundesverwaltungsamtes mit Fragen der Einwande-
rung zu beeinträchtigen. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsord-
nung hat der Vermittlungsausschuß beschlossen, 
daß im Bundestag über die Änderungen gemeinsam 
abzustimmen ist. Namens des Vermittlungsaus-
schusses bitte ich das Hohe Haus, den Vermitt-
lungsvorschlag, der einstimmig zustande gekommen 
ist, zu akzeptieren und den Gesetzesbeschluß des 
Bundestages vom 14. Oktober 1959 entsprechend zu 
ändern. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. Wortmeldungen zur Abgabe 
von Erklärungen liegen nicht vor. Wer dem Antrag 
des Ausschusses, über den im ganzen abgestimmt 
werden soll, zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Damit ist auch dieser 
Antrag des Vermittlungsausschusses ebenso ein-
stimmig wie im Vermittlungsausschuß selbst vom 
Bundestag gebilligt worden. 

Wir kommen zu Punkt 5 der heutigen Tagesord-
nung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Zweiten Gesetzes über die Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen aus Anlaß der Veränderung der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage für das Jahr 
1959 (Zweites Rentenanpassungsgesetz — 2. 
RAG) (Drucksache 1325) ; 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik (20. Ausschuß) (Drucksache 1416). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. 

(Abg. Meyer [Wanne-Eickel] : Ich verweise 
auf den Schriftlichen Bericht!) 

Der Abgeordnete Meyer verweist auf seinen Schrift-
lichen Bericht. 

Die zweite Beratung wird damit eröffnet. Ich rufe 
§ 1 auf. Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Wer § 1 zuzustimmen wünscht, den 

bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — § 1 ist so be-
schlossen. 

§ 2 entfällt. 

§ 3. Wortmeldungen? — Keine Wortmeldungen. 
Wer dem § 3 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — § 3 ist angenommen. 

Zu § 4 liegt dem Hause auf Umdruck 432 Ziffer 1 
ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD vor. Soll 
dieser Antrag begründet werden? — Bitte, Herr 
Abgeordneter Meyer. 

Meyer (Wanne-Eickel) (SPD) : Die SPD-Fraktion 
beantragt, auch den Sonderzuschuß in die Renten-
anpassung einzubeziehen. Der Sonderzuschuß darf 
nach unserer Auffassung nicht losgelöst von der 
gesamten Rentengesetzgebung und auch der allge-
meinen Entwicklung, die unser Volk in den letzten 
Jahrzehnten durchgemacht hat, behandelt werden. 

Von unserer Seite wird an dieser Stelle — des-
halb ist uns diese Sache so außerordentlich wichtig 
— noch einmal energisch der Behauptung wider-
sprochen, es handele sich bei den Sonderzuschuß-
empfängern nur um Menschen, die, wie es hier aus-
gesprochen wurde, in „leichtfertiger Weise ihr 
Schicksal selbst verschuldet hätten" und deshalb 
niedrige Renten erhielten. Daß dies nicht der Fall 
ist, habe ich bereits in der ersten Lesung dieses 
Gesetzesentwurfs darzulegen versucht; ich möchte 
heute nicht erneut mit diesem Zahlenmaterial auf-
warten. 

Wir können auch in gar keiner Weise den Aus-
führungen folgen, die der Sprecher der CDU bei der 
Beratung des Ersten Rentenanpassungsgesetzes ge-
macht hat. Er sagte damals: „Die Sonderzulage ge-
hört nicht in das System der neuen Rente. Hier ist 
für uns die grundsätzliche Überlegung maßgebend." 
Diese Betrachtungsweise ist nach unserer Auffas-
sung falsch; denn der Sonderzuschuß wurde nicht 
nach den Grundsätzen der neuen Rentenformel, son-
dern im Zusammenhang mit der Gesamtrenten-
reform gewährt. Bei den „Grundsätzen" der Renten-
formel findet der Sonderzuschuß überhaupt keine 
Berücksichtigung. Die Gesamtrentenreform war doch 
der Abschluß einer Entwicklung und erfolgte unter 
Berücksichtigung aller Faktoren. In diesem Rahmen 
wurde der Sonderzuschuß gewährt, weil die Renten 
viel zu niedrig waren. Sie reichen auch heute in 
keiner Weise aus. 

Nach unserer Auffassung sollte im Interesse der 
betroffenen Rentner der Sonderzuschuß mit in die 
Anpassung einbezogen werden. Die Reform wurde 
durchgeführt, weil die niedrigen Renten, von denen 
Millionen betroffen waren, unhaltbar geworden 
waren. Man kann sich doch jetzt nicht auf den 
Standpunkt stellen, daß diese Niedrigstrenten, die 
angehoben werden mußten, immer weiter zurück-
bleiben und nicht an der guten wirtschaftlichen 
Entwicklung teilnehmen sollen. Sie können doch 
nicht sagen, nachdem das nun einmal in den Para-
graphen so stehe, müsse es für alle Ewigkeit 
Gültigkeit haben, und es sei egal, wie es den 
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einzelnen davon betroffenen Menschen gehe. Sie 
können doch nicht sagen: Es lebe die tote Formel, 
es leben die Grundsätze!, während rund zwei Mil-
lionen Menschen unter dieser grundsätzlichen Ein-
stellung leiden. 

In dem immer wieder heranzuziehenden Brief-
wechsel Dr. Adenauer — Dr. Krone eine Woche vor 
der letzten Bundestagswahl mußte auch auf eine 
Reihe von Mängeln und Fehlern der Rentenreform 
hingewiesen werden, und man versprach, diese 
nach dem Wahlsieg zu beseitigen. In zwei großen 
Rentendebatten und auch bei Beratungen im Sozial-
politischen Ausschuß hat es dann die gleiche Mehr-
heit, die den Wählern Abhilfe zugesagt hatte, ab-
gelehnt, die Hoffnungen, die sie geweckt hatte, zu 
erfüllen. 

Ich bitte, zu überlegen, oh man es sich gerade 
in einer demokratischen Staatsform erlauben kann, 
in einer solchen Art und Weise ein Versprechen 
nicht einzuhalten. Eine Demokratie ist nach unserer 
Auffassung nur krisenfest, wenn sie ohne Rücksicht 
auf die Konjunkturlage auch in den Herzen der 
Menschen verankert und glaubwürdig ist. 

Der Sonderzuschuß ist Bestandteil der Rente, wie 
sie sich aus einer ganzen Reihe von Gründen ent-
wickelt hat. Mir liegen Eingaben vor — ich habe 
sie bisher noch nicht nachprüfen können —, aus 
denen hervorgeht, daß die Sonderzulage auch dann 
in Abzug gebracht wird, wenn die Pauschalrente 
nach § 38 Abs. 3 Abschnitt II in ein Altersruhegeld 
umgewandelt, also um 2 /13 erhöht wird. Mir ist mit

-

geteilt worden, daß in solchen Fällen der Sonder-
zuschlag vorher abgezogen worden ist, obwohl der 
Gesetzestext eindeutig besagt, daß die Gesamtrente, 
die gesamte Pauschalrente um 2/13 erhöht werden 
muß. 

Bei der Beratung des ersten Rentenanpassungs-
gesetzes hat der Berichterstatter gesagt — ich habe 
diesen Satz im Protokoll gefunden —: „Das Pro-
blem der niedrigen Renten soll später noch einmal 
erörtert werden." Sie haben also beim ersten 
Rentenanpassungsgesetz zugesagt, daß Sie sich 
diesem Problem der niedrigen Renten noch einmal 
zuwenden würden. Ich möchte es mir versagen, 
eine ganze Reihe von Briefen oder Stellen aus Ein-
gaben zu verlesen, aus denen hervorgeht, wie sich 
die niedrigen Renten auf das Schicksal der betrof-
fenen Menschen auswirken. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auch auf die sehr instruktive Ein-
gabe des „Zentralverbandes der Sozialrentner" hin-
weisen, in der vor allem u. a. die Einbeziehung des 
Sonderzuschusses in die Anpassung gefordert wird. 
Ich darf darum ersuchen, noch einmal die Frage 
zu überprüfen. Wir beantragen, in § 4 die Worte 
„den Sonderzuschuß" herauszunehmen und den Ab-
satz 4 dieses Paragraphen ganz zu streichen, das 
heißt, wir beantragen, auch den vollen Sonder-
zuschuß in die Anpassung mit einzubeziehen! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort dazu 
hat der Abgeordnete Ruf. 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte Sie, den Antrag der SPD, den 
soeben Herr Kollege Meyer begründet hat, abzu-
lehnen. Wir haben im vorigen Jahr fast wortwört-
lich die gleiche Rede von dem Herrn Kollegen zu 
hören bekommen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU. — Wider

-

spruch bei der SPD.) 

Etwas Neues ist dazu nicht mehr zu sagen. Wir 
haben uns schon oft über das Problem der Klein-
und Kleinstrenten unterhalten, daß es wirklich un-
nötig ist, dazu noch einmal Ausführungen zu machen. 

(Zuruf von der SPD: Das Schicksal der 
Menschen!) 

Der Sonderzuschuß ist kein Bestandteil der dyna-
mischen Rente. Er ist nicht lohnbezogen. Er wird 
nur für eine Übergangszeit aus Bundesmitteln und 
nicht aus Beiträgen finanziert. Aus diesen Gründen 
bitte ich Sie, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Sie haben die Be-
gründung des Antrages und die Gegenstellung-
nahme gehört. Wer dem Antrag auf Umdruck 432 
Ziffer 1, in Absatz 1 Satz 1 die Worte „den Sonder-
zuschuß und" zu streichen und den Absatz 4 im 
ganzen zu streichen, zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Änderungs-
antrag ist abgelehnt. 

Wer nunmehr dem § 4 in der Fassung der Aus

-

schußvorlage zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthal-
tungen mit Mehrheit angenommen. 

Zu den §§ 5 und 6 liegen keine Änderungsan-
träge vor. Wortmeldungen dazu liegen auch nicht 
vor. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Zu § 7 liegt auf Umdruck 432 Ziffer 2 ein Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD vor. Wird dieser 
Antrag begründet? — Bitte, Frau Abgeordnete 
Döhring . 

Frau Döhring (Stuttgart) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Nach dem vorliegenden 
Gesetzentwurf soll grundsätzlich wiederum eine An-
rechnung der Anpassungsbeträge auf andere So-
zialleistungen erfolgen, insbesondere bei den Ver-
sorgungsrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz, 
den Unterhaltshilfen nach dem Lastenausgleichsge-
setz, den Leistungen nach dem Bundesentschädi-
gungsgesetz und den Bundesbeihilfen zum Ausgleich 
von Härten im Rahmen der betrieblichen Altersfür-
sorge. Ebenfalls soll diese Anrechnung der Anpas-
sungsbeträge auf die Fürsorge sowie auf die Lei-
stungen aus der Arbeitslosenversicherung und der 
Arbeitslosenhilfe erfolgen. Lediglich für die Zeit bis 
einschließlich Mai 1960 sollen die Anpassungsbe-
träge bei der Ermittlung des Einkommens unberück- 
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sichtigt bleiben. Das besagt also, daß die betroffenen 
Rentner, die ohnehin nur eine bescheidene Existenz-
grundlage haben, vom Monat Juni 1960 an wieder-
um auf den bisherigen Stand zurückgedrängt werden 
sollen. 

Ich kann es mir versagen, hier näher auf die Aus-
wirkungen einzugehen, die die große Preiswelle ge-
rade auch auf die Rentner hat. Man kann von diesen 
Menschen sicherlich nicht erwarten — und das soll-
ten wir einmal bedenken —, daß sie den Gesetzge-
ber bei einer solchen Maßnahme, wonach sie die 
Anpassungsbeträge einige Monate bekommen und 
dann wiederum darauf verzichten sollen, angesichts 
der eingetretenen Preisentwicklung auch nur ver-
stehen. Daran, daß diese Rentnerkreise auf die Ein-
lösung des vor der letzten Bundestagswahl schrift-
lich gegebenen Versprechens des Herrn Bundes-
kanzlers noch immer warten, möchte ich in diesem 
Zusammenhang nur kurz noch einmal erinnern. 

Die sozialdemokratische Fraktion ist daher der 
Auffassung, daß die gesetzlichen Vorschriften über 
die Anrechnung der Anpassungsbeträge dringend 
einer Überprüfung bedürfen, weil diese Anrechnung 
bewirkt, daß der Rentenberechtigte praktisch nicht 
in den Genuß der vom Gesetzgeber beabsichtigten 
Anpassung kommt. 

In den Beratungen des Sozialpolitischen Ausschus-
ses haben Sie sich, meine Herren und Damen von 
der Regierungskoalition, gegen den Antrag meiner 
Fraktion, die Anrechnung generell fallenzulassen, 
ausgesprochen. Mit dem Ihnen nun vorliegenden 
Antrag unter Ziffer 2 des Umdrucks 432 wollen wir 
deshalb erreichen, daß die Anrechnung der Anpas-
sungsbeträge lediglich für das Jahr 1960 fallengelas-
sen wird. 

Wir lassen uns dabei von der Auffassung leiten, 
daß bis dahin einmal die Anrechnungsvorschriften 
generell überprüft werden können und zum anderen 
vom 1. Januar 1961 an voraussichtlich ein weiteres 
Anpassungsgesetz zur Beratung stehen wird. Bis da-
hin könnte dann der ganze Fragenkreis einmal 
überprüft werden. 

In dem vorliegenden Gesetzentwurf ist bereits 
gegenüber dem Regierungsentwurf insofern eine 
Änderung vorgenommen worden, als nun auch der 
Monat Mai 1960 anrechnungsfrei bleiben soll. Das 
beweist einmal mehr, daß der Weg, lediglich einige 
Monate anrechnungsfrei zu lassen, nicht sinnvoll ist. 
Das hat sich auch aus den Erfahrungen, die wir mit 
dem ersten Rentenanpassungsgesetz sammeln muß-
ten, deutlich gezeigt, wie auch Sie, meine Herren 
und Damen von den Regierungsparteien, sicherlich 
zugeben müssen. Deshalb ist es ratsam, das gesamte 
Jahr 1960 anrechnungsfrei zu lassen, wie wir es 
Ihnen in unserem Antrag vorschlagen. Damit wäre 
dann auch ein Anfang gemacht, das Ihnen allen be-
kannte Versprechen des Herrn Bundeskanzlers, das 
er den betroffenen Rentnern vor der letzten Wahl 
schriftlich gegeben hat, einzulösen. 

Das Wichtigste hei diesem Antrag ist aber — 
und davon lassen wir uns in erster Linie leiten —, 
daß wir durch die Annahme des Antrags die be-
treffenden Rentnerkreise von der schier unerträg-
lichen und vor allem unverständlichen Vorstellung  

befreien wollen, nach wenigen Monaten wiederum 
auf die Rentenerhöhungen verzichten zu müssen. 
Wir würden ihnen helfen, auch ihrerseits den Preis-
steigerungen gegenüber etwas besser gewappnet 
zu sein. Wir würden schließlich — das ist nicht von 
untergeordneter Bedeutung — einen größeren Ver-
waltungskostenaufwand, der durch die doppelte Be-
rechnung und durch die Verrechnung entstehen 
müßte, vermeiden. 

Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, dem Antrag 
Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Sie haben die 
Begründung der Frau Abgeordneten Döhring gehört. 
Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Schütz. 

Schütz (München) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf heben wir die Renten um 5 9/10 % an. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Nicht alle Renten!) 

Die sozialdemokratische Fraktion beantragt, die An-
rechnungsbestimmungen, die in einer Reihe anderer 
Gesetze vorhanden sind, durch dieses Gesetz aufzu-
heben. Wir halten es nicht für eine gute Sache, mit 
unserem Gesetz das Lastenausgleichsgesetz, das 
Bundesversorgungsgesetz und die Fürsorgepflicht-
verordnung zu ändern. 

Aus diesem Grunde bitten wir, den Antrag der 
sozialdemokratischen Fraktion abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Schellenberg? 

Schütz (München) (CDU/CSU) : Ja, gerne! 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Schütz, 
Sie haben doch hoffentlich den § 7 genau gelesen. 
Durch ihn wird die Anrechnungsfreiheit auch für die 
ersten fünf Monate des Jahres 1960 statuiert. Wir 
beabsichtigten lediglich, diese Regelung auf das 
ganze Jahr 1960 zu erstrecken, was doch wohl eine 
Verbesserung, aber keine 'grundsätzliche Änderung 
ist. 

Schütz (München) (CDU/CSU) : Doch, Herr Kol-
lege! Gerade aus der Begründung der sehr geehrten 
Frau Kollegin Döhring entnehme ich, daß das eine 
grundsätzliche Änderung ist. Denn die Frau Kollegin 
Döhring hat gesagt: Wenn wir, was doch anzuneh-
men  ist,  am Ende des Jahres 1960 sowieso die Ren-
ten wieder anheben, werden wir die anderen Ge-
setze mit unserem Gesetz wiederum ändern. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Gerade dieser Begründung können wir aus wohl

-

erwogenen Gründen nicht beitreten. 

Sie haben recht, Herr Kollege Schellenberg, wenn 
Sie  sagen, daß auch der Termin bis  Ende Mai an sich 
dem strengen Prinzip widerspricht. Man sollte aber 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Dezember 1959 	4943  

Schütz (München) 

einen Grundsatz nicht dadurch töten, daß man +ihn  
nur wegen des Prinzips anwendet.  

(Abg. Dr. Schellenberg: Letztes Jahr ging  
die Nichtanrechnung bis Juli!)  

— Herr Schellenberg, der Termin b is Mai ist des-
halb sinnvoll ,  weil bis dahin die Umstellung der  
Renten vollzogen werden kann.  

(Abg. Dr. Schellenberg: Das ist schon bis  
März erledigt!)  

Herr Kollege Schellenberg, mit diesem Gesetz  
heben wir Renten an, aber wir ändern mit diesem  

Gesetz nicht fünf oder sechs andere Gesetze. Aus  

diesem Grunde bitte ich, den Antrag der sozialdemo-
kratischen Fraktion abzulehnen.  

(Beifall bei der CDU/CSU.)  

Vizepräsident Dr. Preusker: Sie haben die Be-
gründung und die Gegenargumente gehört. Wer  

dem Änderungsantrag zu § 7 auf Umdruck 432 Zif-
fer 2 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das  
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Der Änderungsantrag ist abge-
lehnt.  

Wer nunmehr dem § 7 in der Ausschußfassung  
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen mit Mehr-
heit angenommen.  

Zu § 8 liegen weder Änderungsanträge noch  
Wortmeldungen vor. Wer zuzustimmen wünscht,  

den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um  

die Gegenprobe. — Enthaltungen? — § 8 ist ein-
stimmig beschlossen.  

Nunmehr liegt ein Änderungsantrag auf Umdruck  
432 Ziffer 3 vor, einen § 8a einzufügen. Ich darf Sie,  
Herr Abgeordneter Börner, bitten, ihn zu begrün-
den.  

Börner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und  

Herren! Der von der Fraktion der SPD vorgelegte  
Antrag Umdruck 432 beschäftigt sich in Ziffer 3 mit  
einem Problem, das nach unserer Meinung der Ge-
setzgeber eigentlich schon in der zweiten Legisla-
turperiode des Deutschen Bundestages hätte lösen  

müssen. Der Antrag beabsichtigt die Gleichstellung  
der Rentner der gesetzlichen Unfallversicherung mit  
den Rentnern der Arbeiter- und Angestelltenrenten-
versicherung. Der 2. Deutsche Bundestag hat sich  

bei der Neuregelung der Rentenversicherung der  

Arbeiter und Angestellten mit großer Mehrheit zum  

Prinzip der Anpassung der Renten an die wirtschaft-
liche Entwicklung bekannt.  

Die Konsequenz der damaligen Entwicklung ist  

der Ihnen heute vorliegende Gesetzentwurf Druck-
sache 1325, der eine Erhöhung der Renten um  

5,94 % vorsieht. Von dieser Erhöhung ist der Kreis  
der Rentner der Unfallversicherung leider ausge-
schlossen. Dies  Härte entsteht durch die Tatsache,  

daß bis heute die schon im 2. Bundestag diskutierte  

Neuregelung der gesetzlichen Unfallversicherung  

nicht verabschiedet ist. Die Unfallrenten wurden da-
mals durch ein besonderes Gesetz auf den Stand der  

wirtschaftlichen Entwicklung vom 1. Januar 1957  

angehoben.  

Die grundsätzliche Frage, ob auch die Unfallren-
ten von Jahr zu Jahr der wirtschaftlichen Entwick-
lung angepaßt werden sollten, wurde durch die Zu-
rückstellung der Neuregelung der Unfallversiche-
rung leider nicht mehr entschieden. Die Bundes-
regierung hat ihrerseits erst über ein Jahr später  

die Diskussion dieser Fragen hier im Hause durch  

die Vorlage des Gesetzes über die Neuordnung der  

Unfallversicherung wieder in Gang gebracht.  

Meine Fraktion hat damals diese Verzögerung  

kritisiert. Wir sind noch heute der Meinung, daß  

sich das nicht zum Nachteil der Betroffenen auswir-
ken darf. Die Bundesregierung hat sich — und das  

ist unseres Erachtens besonders wichtig— aber auch  
in ihrem neuen Entwurf für die Anpassung der Un-
fallrenten ausgesprochen. Das heißt also, meine Da-
men und Herren, daß das Prinzip nicht umstritten  
ist. Wir sind der Meinung, daß es deshalb, was den  

Zeitpunkt der Anpassung anlangt, möglich sein  

sollte, gemeinsam einen Weg zu finden, um im  
Interesse der vielen tausend Unfallrentner, die zum  

großen Teil mit sehr schweren wirtschaftlichen Sor-
gen zu kämpfen haben, eine sofortige Anpassung  
vorzunehmen.  

Meine Damen und Herren! Als wir vor einiger  

Zeit im Sozialpolitischen Ausschuß diesen Antrag  
stellten, ist uns von den Kollegen der Mehrheits-
fraktion entgegengehalten worden, hier würden  

verschiedene Sozialgesetze, die nichts miteinander  

zu tun hätten, vermischt; im Interesse der Klarheit  

unserer Sozialgesetzgebung sei nicht zu verantwor

-

ten, diese Dinge zu vermischen und unseren Antrag  

anzunehmen. Nun, wir haben ja schon einmal über  

diese Frage in der vergangenen Diskussion hier ge-
sprochen. Ich halte dieses Argument auch in diesem  
Falle nicht für stichhaltig. Denn es kommt immer  
wieder vor, daß im Laufe der Gesetzgebung in an-
dere Gesetze eingegriffen werden muß.  

Man hat unserem Antrag aber auch entgegen-
gehalten, die Neuregelung der Unfallversicherung  

werde ja in naher Zukunft abgeschlossen und damit  

das von uns aufgezeigte Problem sowieso erledigt.  

Auch dieses Argument ist nicht gut. Denn hier geht  

es nicht nur darum, etwas zu tun, sondern hier geht  

es letztlich doch darum, etwas nachzuholen, was  

schon längst hätte getan werden müssen.  

(Beifall bei der SPD.)  

Angesichts der Entwicklung der Löhne und Gehäl-
ter seit 1957 und nicht zuletzt auch angesichts der  

Entwicklung der Preise seit dieser Zeit halten wir  
es für unbedingt notwendig, nicht nächstes Jahr,  
sondern sofort etwas für diesen Personenkreis zu  

unternehmen.  

(Sehr wahr! bei der SPD.)  
Unser Antrag Umdruck 432 weist in Ziffer 3 einen  

guten Weg in dieser Richtung. Ich bitte Sie deshalb  

herzlich, ihm Ihre Zustimmung zu geben.  
(Beifall bei der SPD.)  

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Becker (Pirmasens). 
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Becker (Pirmasens) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich bitte namens meiner 
Freunde, diesen Änderungsantrag der SPD abzu-
lehnen. Ich möchte mich zum Teil auf die Begrün-
dung berufen, die vorhin schon mein Kollege Schütz 
gegeben hat; sie trifft auch für den Antrag zu, den 
Herr Kollege Börner hier soeben begründete. 

Meine Damen und Herren, wir wollen es nicht 
immer wiederholen, aber manchmal muß es sein. 
Wir wollen doch das Problem der Änderung der 
Unfallversicherung in dem Gesetz behandeln, das 
bereits dem Bundestag vorliegt und das demnächst 
auch im Ausschuß für Sozialpolitik behandelt wird. 

(Zuruf von der SPD: Wann denn?) 

Ich gebe zu, daß in dem Antrag oder in dem System 
etwas drin liegt. Auch wir sind dafür, daß bei der 
Behandlung des Gesetzes über die Unfallversiche-
rung diese Dinge mit beraten werden. Aber im 
Augenblick sollten wir es nicht tun, sondern uns 
auf das beschränken, was mit der Änderung des 
Rentengesetzes gewollt war, nämlich die Anpassung 
der laufenden Invaliden- und Angestelltenrenten. 
Ich bitte deshalb, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, Sie haben Begründung und ablehnende 
Stellungnahme gehört. Wer dem Antrag auf Ein-
fügung des § 8a gemäß Antrag Umdruck 432 Ziffer 3 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Die Gegenstimmen bilden die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe den § 9 auf. Zu diesem Paragraphen 
liegen zwei Änderungsanträge vor, und zwar auf 
Umdruck 425 und auf Umdruck 432 Ziffer 4. Soweit 
sie Abs. 1 und 2 des neu gefaßten § 9 betreffen, sind 
sie gleichlautend. Mit dem Abs. 3 beschäftigt sich 
dagegen nur der Änderungsantrag auf Umdruck 425. 
Ich darf dementsprechend den Antrag Umdruck 425 
als den weiter gehenden Antrag betrachten und zu-
nächst den Antragstellern hierzu das Wort geben. 
— Herr Abgeordneter Stingl! 

Stingl (CDU/CSU) : Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Nach unserem Antrag auf Umdruck 
425 soll ein § 9 in den Gesetzentwurf eingefügt wer-
den. Die beiden ersten Absätze dieses Paragraphen 
sind in der Tat mit den in dem Antrag der sozial-
demokratischen Fraktion vorgeschlagenen Absätzen 
gleichlautend. Der Paragraph beschäftigt sich damit, 
wie die Renten im Saarland behandelt werden sol-
len. 

Die Bundesregierung hatte in ihrer Vorlage vor-
gesehen, die Renten im Saarland in gleicher Weise 
wie die Renten im Bundesgebiet anzupassen. Sie 
hatte lediglich eine Ausnahme für jene Renten vor-
geschlagen, bei denen wir keine gleichartigen Ren-
ten im Bundesgebiet haben. Es gibt im Saarland 
— wie wir bereits bei der ersten Lesung hier vor-
getragen haben — die Möglichkeit, schon mit 60 
Jahren — natürlich auch mit 61 und 62 Jahren — 
die  Rente zu beantragen. Den Versicherten, die 

von diesem Recht Gebrauch machen, wird die Rente 
nicht auf der Grundlage der Rentenneuregelungs-
gesetze des Bundesgebietes, sondern auf Grund des 
früher an der Saar geltenden Rechtes berechnet. 
Diese Renten haben völlig andere Bestandteile als 
unsere im Bundesgebiet seit 1957 errechneten Ren-
ten. Unter anderem haben diese Renten im Saar-
gebiet noch Familienzulagen und ähnliches. 

Dadurch kann im Saargebiet ein bestimmter Per-
sonenkreis in einem außerordentlich großen Maße 
Vergünstigungen erhalten, die nicht von irgendwel-
chen vom Versicherten nicht beeinflußbaren Tatbe-
ständen abhängen; der Versicherte kann dort näm-
lich selber entscheiden, ob er schon vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres die Rente bekommt oder nicht. 
Dafür hat er aber vorher keine höheren Beiträge 
als irgendein anderer gezahlt. Deshalb muß er na-
türlich in Kauf nehmen, daß ihm die Vorteile nicht 
gewährt werden, die jenem zukommen, der das ob-
ligatorische Altersruhegeld erst mit 65 Jahren er-
hält. Er muß damit rechnen, daß seine Rente nicht 
dynamisch ist. 

Der Vorschlag der Bundesregierung ist im Aus-
schuß nicht gebilligt worden. Infolgedessen mußte 
das Problem auf eine andere Weise gelöst werden. 
Dabei bot sich nur die eine Lösung an, die jetzt 
bestehenden Renten dieser Art auch zu dynami-
sieren und ihnen insofern einen Vorteil zu gewäh-
ren. Für die Zukunft kann diese besondere Ver-
günstigung dann aber nicht mehr zugelassen wer-
den. 

In diesem Punkte unterscheidet sich unser An-
trag von dem Antrag der sozialdemokratischen 
Fraktion. Der erste Absatz beider Anträge enthält 
den Grundsatz, daß im Saargebiet die Renten, ein-
schließlich dieser Sonderrenten, in gleicher Weise 
wie im Bundesgebiet angepaßt werden. Der Abs. 2 
beschäftigt sich lediglich damit, daß im Saargebiet 
andere Anrechnungsgesetze zu berücksichtigen sind. 
Der Abs. 3 unseres Antrages, der in dem SPD-An-
trag fehlt, enthält den Grundgedanken, daß, auch 
wenn wir jetzt die bestehenden Sonderrenten an-
passen, dafür gesorgt werden muß, daß ein neuer 
Zuwachs solcher im Bundesgebiet überhaupt nicht 
vorhandener Renten im Saargebiet nicht möglich ist. 

Ich bitte Sie, allen drei Absätzen unseres Antra-
ges Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Sie haben die Be-
gründung des Antrages auf Umdruck 425 gehört. 
Wünscht die Fraktion der SPD nun zu begründen, 
warum ihr Antrag keinen Abs. 3 enthält? 

Bitte, Herr Abgeordneter! 

Killat (Unterbach) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nach den einschlägigen Be-
stimmungen der Rentenneuregelungsgesetze kön-
nen von der Anpassung nur Renten oder Renten-
teile ausgenommen werden, die entweder auf 
Grund der Höherversicherung anfallen oder die zu 
den sogenannten Sonderzuschüssen gehören. Es gibt 
nach den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen 
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keine Möglichkeit, Renten wegen ihres andersarti-
gen Berechnungsmodus auszunehmen. Deshalb hat 
man  auch bei der ersten Rentenanpassung diese 
Renten im Saargebiet, die im Augenblick in Rede 
stehen, nicht ausgenommen. 

Die Bundesregierung beabsichtigte aber nun, durch 
§ 9 Abs. 3 ihres Gesetzentwurfs eine Sonderrege-
lung insofern einzuführen, als ein bestimmter Per-
sonenkreis des Saarlandes — Ruhegeldempfänger, 
die ihre Renten nach dem 60. Lebensjahr beantra-
gen können — von der zweiten Anpassung ausge-
schlossen werden soll. Wegen unserer grundsätz-
lichen Bedenken gegen ein solches Verfahren hat-
ten wir schon in der ersten Lesung auf diese, auch 
sozialpolitisch unhaltbare Auffassung hingewiesen. 
Im Ausschuß sind wir schon so weit durchgekom-
men, daß der entsprechende Paragraph der Regie-
rungsvorlage nicht zum Zuge gekommen ist. 

(Abg. Stingl: Stimmengleichheit!) 

— Na, Herr Kollege, der Paragraph ist nicht mehr 
da; die Regierungsvorlage wurde nicht angenom-
men. Das ist nun einmal die Spielregel bei den 
Abstimmungen. 

Wir begrüßen es natürlich, daß mit uns gemein-
sam die Fraktion der CDU/CSU anerkennt — aller-
dings erst heute —, daß man diese Ruhegeldemp-
fänger des Saarlandes jetzt und auch in Zukunft 
nicht von der Anpassung ausschließen darf. Wir 
halten es aber für ein unmögliches Verfahren, mit 
dem Zweiten Rentenanpassungsgesetz, wie es durch 
Umdruck 425 zu § 9 Abs. 3 von der CDU/CSU-Frak-
tion beantragt wird, die mit den Einführungsgeset-
zen von 1957 im Saarland verbundenen Übergangs-
regelungen zur Gewährung eines Ruhegeldes für 
60jährige und ältere zu beseitigen. Hier widerspre-
chen Sie sich ja gerade, meine Damen und Herren; 
denn Sie haben eben von diesem Platz her erklärt: 
Wir wollen nicht in andere Gesetze eingreifen. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Das sollten Sie allerdings auch in diesem Falle tun. 

(Abg. Stingl: Herr Kollege Killat, das ist 
aber doch ein Rentengesetz, und dies sind 

ganz andere Gesetze!) 

— Ich komme noch darauf, es ist nämlich noch viel 
schlimmer. Bei der seinerzeit getroffenen Regelung 
handelt es sich doch um eine Übergangsmaßnahme 
zur Erhaltung eines Besitzstandes, die man für rich-
tig und notwendig hielt und die wir bis zum 31. De-
zember 1961 hier in der Bundesrepublik für be-
stimmte Personengruppen ebenfalls kennen. Es ist 
also eine Übergangsregelung auf Grund von not-
wendigen Maßnahmen bei der Einführung des deut-
schen Rentenrechts im Saarland. Wir glauben, daß 
eine vorzeitige Streichung der seinerzeit mit Zu-
stimmung der Bundesregierung für richtig und not-
wendig gehaltenen Regelung geradezu ein Verstoß 
gegen Treu und Glauben hinsichtlich der damaligen 
Abmachungen wäre. 

(Abg. Stingl: Nein! Dann müssen Sie die 
Renten undynamisiert lassen!) 

— Herr Kollege Stingl, auch in den Einführungs-
gesetzen des Saarlandes ist mit keinem Wort die 

Rede davon gewesen, daß, wenn dieser Personen-
kreis eine solche Rente beantragt, er in Zukunft 
von der Anpassung ausgenommen sein soll. Wenn 
Ihr Verfahren, wie es die Bundesregierung mit ihrer 
Vorlage beabsichtigte, zum Zuge gekommen wäre, 
dann hätten diese Menschen niemals mehr eine An-
passung ihrer Renten erfahren, und das wider-
spricht allen Grundsätzen der Dynamisierung der 
Rente. 

(Abg. Stingl: Dafür haben sie doch andere 
große Vorteile!) 

— Aber, Herr Kollege, die „großen Vorteile" hätten 
wir gern mit Ihnen im Ausschuß erörtert. Da haben 
Sie leider diesen Vorschlag, nunmehr in das Ein-
führungsgesetz einzugreifen, das 1957 beschlossen 
worden ist, nicht gemacht, so daß es wohl im 
Augenblick nicht angebracht ist, hier nun eine Aus-
schußdebatte zu eröffnen. 

Ich darf Sie also recht herzlich bitten, meine 
Damen und Herren, den Antrag der CDU/CSU zu 
§ 9 Abs. 3 abzulehnen, zumal der Personenkreis 
nicht sehr groß ist. Zur Zeit sind es ungefähr 250 
Personen, wenn man diejenigen aus der Knapp-
schaftsrentenversicherung einbezieht; bis 1961 kön-
nen einige -zig Personen hinzukommen. 

Wegen der unterschiedlichen Anträge darf ich 
den Herrn Präsidenten bitten, über diesen Paragra-
phen absatzweise abstimmen zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, Sie haben die Begründung der beiden 
Anträge gehört. Nach der Ausschußvorlage gibt es 
also zunächst keinen § 9 mehr. In den Umdrucken 
425 und 432 wird die Wiederherstellung des § 9 be-
antragt, und zwar übereinstimmend in den Ab-
sätzen 1 und 2. 

Ich lasse daher zunächst über Umdruck 425 und 
Umdruck 432 Ziffer 4 hinsichtlich der Absätze 1 und 2 
des § 9 abstimmen. Wer diesen beiden Absätzen 
eines neuen § 9 nach beiden Umdrucken zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Soweit ich sehe, einstimmig angenommen. 

Nunmehr stimmen wir ab über den Abs. 3, der in 
dem Antrag der CDU/CSU Umdruck 425 noch zu-
sätzlich beantragt und von Herrn Abgeordneten 
Stingl begründet worden ist. Wer diesem Abs. 3 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das Präsidium ist sich nicht einig. 

Ich darf noch einmal den Versuch unternehmen, 
mit Hilfe von Aufstehen und Sitzenbleiben zu klä-
ren, wofür die Mehrheit ist. Es geht um den Abs. 3 
zu § 9 nach dem Antrag der CDU/CSU Umdruck 425. 
Wer für diesen Absatz ist, den bitte ich, sich zu 
erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Meine Damen und Herren, es ist in der 
Tat nicht möglich, das Stimmenverhältnis zu beur-
teilen. Ich muß Sie bitten, darüber eine Auszählung 
vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Aus-
zählung liegt vor. Insgesamt haben 358 Abgeord- 
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nete ihre Stimme abgegeben, davon mit Ja, also zu-
gunsten des Änderungsantrages Umdruck 425, 199 
Abgeordnete, mit Nein 154 Abgeordnete. Enthalten 
haben sich 5 Abgeordnete. Damit ist der Änderungs-
antrag Umdruck 425 angenommen. 

Jetzt müssen wir auch noch dem so geänderten 
§ 9, der aus drei Absätzen besteht, ausdrücklich zu-
stimmen. Ich bitte diejenigen, die das zu tun beab-
sichtigen, um ihr Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei wenigen Ge-
genstimmen und zahlreichen Enthaltungen ist § 9 
in der Fassung des Änderungsantrags Umdruck 425 
angenommen. 

Zu den §§ 10 und 11, zur Einleitung und Über-
schrift liegen keine Änderungsanträge und keine 
Wortmeldungen vor. Wer den §§ 10 und 11, der 
Einleitung und der Überschrift zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei zahlrei-
chen Enthaltungen angenommen. 

Damit ist die zweite Beratung des Gesetzentwurfs 
über die Anpassung der Renten aus den gesetz-
lichen Rentenversicherungen aus Anlaß der Verän-
derung der allgemeinen Bemessungsgrundlage für 
das Jahr 1959 abgeschlossen. 

Ich eröffne die 
dritte Beratung. 

Wer wünscht in der dritten Beratung das Wort?  — 
Herr  Abgeordneter Geiger (Aalen) ! — Ich darf die 
Damen und Herren bitten, Platz zu nehmen und 
dem Redner in Ruhe zuzuhören. 

Geiger (Aalen) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es ist nicht die 
Schuld der sozialdemokratischen Fraktion, daß sich 
der Bundestag zum zweitenmal mit einem Renten-
anpassungsgesetz beschäftigen muß. Nach den Vor-
schriften in den Neuregelungsgesetzen wäre die An-
passung der laufenden Renten entsprechend der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der gestie-
genen Produktion eine Selbstverständlichkeit. Die 
Anpassung soll nach dem Willen der Bundesregie-
rung und der Mehrheit dieses Hohen Hauses erst ab 
1. Januar 1960 erfolgen. Wir Sozialdemokraten be-
dauern aufs tiefste, daß Sie unsere wiederholt ge-
stellten und sehr gut  begründetem Anträge, die An-
passung und Erhöhung der Renten, die vor dem 
31. Dezember 1958 gewährt worden sind, mit Wir-
kung vom 1. Januar 1959 ab durchzuführen, abge-
lehnt haben. Damit wurden die Rentner zum zwei-
tenmal entgegen den nach unserer Auffassung zwin-
genden Vorschriften der Neuregelungsgesetze nicht 
gleichbehandelt, obwohl dies das erklärte Ziel der 
neuen Rentengesetze isst. 

Auf diese Tatsache hat auch der Sozialbeirat in 
seinem Gutachten hingewiesen. Ich darf mit Erlaub-
nis des Herrn Präsidenten seine Ausführungen zu 
diesem Problem zitieren: 

1. Eine weitergehende Anpassung der Be-
standsrenten als um 5.94 v. H. mit Wirkung 
vom 1. Januar 1960 würde der sozialpolitischen 
Zielsetzung der neuen Rentengesetze entspre

-

chen, da diese unter den im Gesetz genannten 
Bedingungen auf eine Parallelität der Entwick-
lung von Bestandsrenten und Bemessungsgrund-
lage hinzielen. 

2. Die Anpassung um 5,94 v. H. wird die 
Schere zwischen den Bestands- und Neurenten, 
die häufig als ungerechtfertigt empfunden wird, 
nicht beseitigen, da die Neurenten des Jahres 
1959 bereits auf der Basis der um 5,94 v. H. er-
höhten Bemessungsgrundlage berechnet sind, 
die bei dieser Anpassung für die Bestandsren-
ten erst ab 1. Januar 1960 gelten würde. Ebenso 
werden die Neurenten des Jahres 1960 wieder 
um den Betrag der im Herbst vorzunehmenden 
erneuten Erhöhung der Bemessungsgrundlage 
über den Bestandsrenten liegen. 

Soweit der Bericht des Sozialbeirats. 

Wir Sozialdemokraten bedauern im Interesse von 
über zwei Millionen Rentnern, deren Renten nach 
der Rentenneuregelung nur um 14 bzw. 21 DM er-
höht wurden und die aus den verschiedensten Grün-
den nur eine kleine oder kleinste Rente beziehen 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Ruf? 

Geiger (Aalen) (SPD) : Bitte sehr! 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Geiger, Sie haben 
soeben das Gutachten des Sozialbeirats zitiert. Ha-
ben Sie auch gelesen, was im dritten Abschnitt des 
Gutachtens des Sozialbeirats gesagt wird? Haben 
Sie übersehen, daß es dort heißt: 

Die ernstesten Bedenken im Hinblick auf die 
Anpassung ergeben sich aus ihrer Wirkung auf 
die Finanzlage der Rentenversicherungen. 

Haben Sie übersehen, Herr Kollege Geiger, daß der 
Schlußsatz lautet: 

Der Beirat sieht sich aber veranlaßt, um so drin-
gender auf die für die nächsten Jahre voraus-
sehbare Lage aufmerksam zu machen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat gerade aus diesem Teil 
des Gutachtens gewisse Konsequenzen gezogen. 

Geiger (Aalen) (SPD) : Lieber Herr Kollege Ruf, 
natürlich habe auch ich den dritten Abschnitt des 
Gutachtens gelesen und zur Kenntnis genommen. 
Was ich aber zitier en  wollte, war, was der Beirat 
bezüglich der sozialpolitschen Zielsetzung der Ren. 
tenneuregelungsgesetze sagt. Ich werde Ihnen na ch-
her noch zeigen, daß die Schlußfolgerungen, die wir 
aus diesem Gutachten ziehen, anders lauten als d ie, 
die der Sozialbeirat gezogen hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wenn Sie eine andere Schlußfolgerung für richtig 
halten, können Sie sie ja vortragen, und leider haben 
Sie auch die Mehrheit, um Ihre Schlußfolgerung 
durchzusetzen. 
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Geiger (Aalen) 

Wir Sozialdemokraten bedauern, daß Sie nicht 
bereit sind, entsprechend unserem Antrag bei jenen 
kleinen und kleinsten Renten auch den Sonder-
zuschuß von 14 bzw. 21 DM  in  die Erhöhung von 
5,94 % einzubeziehen. Die Bezieher dieser Renten 
werden sehr enttäuscht sein, wenn sie die Erhöhung 
ihrer meist niedrigen Renten nicht auf den vollen 
Rentenbetrag, sondern nur auf den um 14 bzw. 
21 DM  verringerten Beitrag erhalten. 

Genauso enttäuscht werden aber auch die Emp-
fänger einer oft kleinen Rente sein, die von einem 
anderen Träger eine zusätzliche Leistung erhalten, 
wenn ihnen ab 1. Juni die von der Rentenversiche-
rung  gewährte Erhöhung von der Körperbeschädig-
ten- oder Lastenausgleichsrente oder von den Für-
sorgeleistungen abgezogen wird, ohne daß diese 
anderen Leistungen entsprechend erhöht wurden. 
Die Mehrheit hat leider unseren bescheidenen An-
trag, we nigstens bis zum 31. Dezember 1960 keine 
gegenseitige Aufrechnung vorzunehmen, abgelehnt. 
Es ist Ihre Schuld, meine Damen und Herren, wenn 
dadurch draußen immer wieder der Eindruck ent-
steht, daß die eine Hand etwas gibt, was von der 
anderen wieder weggenommen wird. 

Wir Sozialdemokraten erinnern in diesem Zusam-
menhang an das Dilemma  der Kriegsopferversor-
gung, das, mach Auskunft der Regierung bald nach 
Verabschiedung des ersten Anpassungsgesetzes im 
Jahre 1958 aufhören sollte, das aber leider bis heute 
noch nicht beseitigt ist und wahrscheinlich auch in 
absehbarer Zeit nicht beseitigt sein wird. Wir freuen 
uns, meine Damen und Herren, daß wir für einige 
hundert Rentner im Saargebiet mit unserem Antrag 
einen bescheidenen Erfolg verzeichnen konnten; fast 
hätte es zu einem größeren ausgereicht. Vielleicht 
gibt es hierfür später einmal eine Möglichkeit. 

Schon bei der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs 
hat der Kollege Professor Schellenberg darauf hin-
gewiesen, daß die Finanzlage der Rentenversiche-
rung und die gestiegene Produktivität, Herr Kollege 
Ruf, so wie es im Sozialbericht ausgewiesen worden 
ist, die Erfüllung der  in  unseren Anträgen gestellten 
Forderungen möglich gemacht hätten. Darauf möchte 
ich noch einmal ausdrücklich hinweisen. Meine Da-
men und Herren, niemand ist in der Lage, dies zu 
bestreiten, mindestens so Lange nicht, bis die ver-
sicherungstechnische Bilanz vorliegt, ganz abgesehen 
davon, daß der Bund den Rentenversicherungs- 
trägern noch einen Betrag von 1,9 Milliarden DM 
schuldet. Aber darüber zu sprechen ist nicht meine 
Aufgabe. Das wird im Anschluß mein Freund  Hel-
mut  Rohde tun. 

Meine Damen und Herren, wir haben über den 
Bereich der Rentenversicherung hinaus den Antrag 
gestellt, die Unfallrenten mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1960 ebenfalls um 5,94 v. H. zu erhöhen. Die 
Notwendigkeit ist hinreichend begründet worden. 
Wir glaubten dazu um so mehr verpflichtet zu sein, 
als der Herr Kollege Ruf schon davon gesprochen 
hat, daß die Reform der Unfallversicherung zu-
gunsten der Reform der Krankenversicherung zu-
rückzustellen sei. Leider haben Sie  auch diesen An-
trag abgelehnt, so daß die Unfallrentner seit dem 

Wahljahr 1957 nicht mehr im der wirtschaftlichen 
Entwicklung und an der gestiegenen Produktivität 
teilgenommen haben. 

Die Erfüllung der  in  unseren Anträgen enthalte-
nen Forderungen wäre im Interesse der Millionen 
auf ein Renteneinkommen angewiesenen Menschen, 
für das sie übrigens jahrzehntelang Beiträge gezahlt 
haben, um so notwendiger gewesen, ais sich die 
Lebenshaltung durch die gestiegenen und noch stei-
genden Preise gerade für diesen Personenkreis be-
deutend verteuert hat. 

Meine Damen und Herren, wir bedauern, daß Sie 
unseren Anträgen Ihre Zustimmung versagt haben. 
Aber im Interesse der Menschen, die eine Erhöhung 
ihrer Renten unbedingt brauchen, stimmen wir dem 
Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Weber (Georgenau) von der FDP. 

Weber (Georgenau) (FDP) : Herr ,Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Ich habe den 
ehrenvollen, aber schweren Auftrag meiner Frak-
tion zu erfüllen, dem Hause darzulegen, warum 
wir Freien Demokraten dieses ganze Gesetz mit 
einem klaren Nein ablehnen. 

Vor einem Jahr hat meine verehrte Kollegin Frau 
Friese-Korn bei der Verabschiedung des Ersten 
Rentenanpassungsgesetzes von dieser Stelle aus 
folgendes ausgeführt: Schon jetzt, nach eineinhalb 
Jahren, habe sich auf Grund des ersten Sozialbe-
richts der Bundesregierung erwiesen, daß das mit 
der Rentenreform im Jahre 1957 eingeführte Ren-
tensystem nicht aufrechterhalten werden könne, 
ohne gegen die Grundsätze zu verstoßen, die ein 
gutes Sozialgesetz kennzeichnen sollten, nämlich 
erstens Beitragsgerechtigkeit, zweitens finanzielle 
Sicherung der Leistungen für die Zukunft. Die auto-
matische Indexrente führe zwangsläufig zur finan-
ziellen Krise der Versicherungsträger. Wörtlich 
sagte Frau Friese-Korn: 

Das bedeutet, daß wir entweder eine Leistungs-
senkung hinnehmen oder eine Beitragserhö-
hung beschließen müßten, die für die arbei-
tende . . . Bevölkerung nicht mehr tragbar ist, 
oder aber der Haushalt müßte in nicht zu ver-
antwortendem Ausmaß in Anspruch genommen 
werden. Wer das nicht will, muß eine Ände-
rung des Rentenneuregelungsgesetzes fordern. 

Wir erstrebten also eine Reform der mißglückten 
Rentenreform an. Wir haben dann im vorigen Jahr 
der ersten Anpassung der Altrenten an die Neu-
renten zugestimmt, aber nur, wie wir ausdrücklich 
betont haben, um Zeit für eine sachliche Reform-
arbeit zu gewinnen. 

Die Zwischenzeit hat meine Fraktion genützt und 
entsprechende Reformvorschläge erarbeitet. Diese 
Vorschläge haben wir Ihnen in unseren Gesetzesan-
trägen auf den Drucksachen 1276 und 1277 vorge-
legt. Die Anträge sind in erster Lesung beraten wor-
den. 
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Weber (Georgenau) 
Wir könnten dem jetzigen Gesetzentwurf zustim-

men, wenn in ihm die in unseren Anträgen enthal-
tenen Vorschläge verwirklicht worden wären. Dann 
wäre nämlich mit der jetzigen Rentenanpassung 
ein vollständiges Gleichziehen der Altrenten mit 
den Neurenten erreicht worden. 

Wir sind nicht die einzigen, die derartige Beden-
ken erheben. Ähnliches habe ich eben auch vom 
Herrn Kollegen Ruf gehört. Mit Genehmigung des 
Herrn Präsidenten darf ich einen Ausschnitt aus der 
Rede des Herrn Bundesfinanzministers vom 9. De-
zember 1958 zitieren. Er sagte damals: 

Die Bundesregierung hat in dem Sozialbericht 
bereits hervorgehoben, daß Entscheidungen 
über die weiteren Erhöhungen der Renten im 
Hinblick auf die Auswirkungen in der Zukunft 
mit großer Vorsicht getroffen werden sollten. 
Wenn die weitere Rentenanpassung in den 
kommenden Jahren zu steigenden Aufbrin-
gungslasten führen sollte, wären ein allmäh-
licher Vermögensverzehr der Rentenversiche-
rungsträger und höhere Beiträge oder höhere 
Bundeszuschüsse unvermeidlich. 

Weiter sagte er dann: 

Für das Jahr 1959 hat die Bundesregierung 
einer Anpassung der Altrenten mit 6,1 v. H. 
ab 1. Januar 1959 zugestimmt. Das ist heute' 
wirtschaftlich vertretbar. Ich möchte als Bundes-
finanzminister aber frühzeitig genug auf die 
ernsten Finanzfragen hinweisen, die sich aus 
einer fortlaufenden Rentenanpassung in spä-
teren Jahren ergeben können. 

Wir befinden uns mit unserer Meinung in guter 
Gesellschaft. Sehr viele verantwortliche Männer in 
der Regieurng und in der Regierungspartei haben 
die gleiche Sorge. Auch der Herr Kollege Horn hat 
in der ersten Lesung mit wirklich tiefem Ernst all 
die Bedenken dargelegt, die hier nun einmal be-
stehen. Ich darf nur an das erinnern, was von Ihrer 
Seite, also von seiten der CDU/CSU, in öffentlichen 
Versammlungen immer wieder mit aller Deutlich-
keit gesagt worden  ist:  Die Grenze zum Wohlfahrts-
staat haben wir erreicht. Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, mit diesem Gesetz werden wir 
diese Grenze überschritten haben. 

(Abg. Ruf: Sie meinen sicher „Versor

-

gungsstaat", nicht „Wohlfahrtsstaat"!) 

— Ja, den Versorgungsstaat. Wir sind ja sowieso 
schon im Begriff, ihn zu schaffen, Herr Kollege Ruf. 
Meiner Ansicht nach ist es klar, was ich damit sa-
gen wollte. 

Uns geht es in dieser Stunde um die schwere Ver-
antwortung. Wir sind uns voll dessen bewußt, daß 
es nicht leicht ist, unsere Ansicht öffentlich zu ver-
treten, und daß uns die Argumente draußen nicht 
abgenommen werden. Es wird dann wieder — mit 
dem alten Beigeschmack — heißen: Das sind die 
Freien Demokraten, die Partei der Kapitalisten und 
der Fabrikanten. 

(Abg. Stingl: Das hat doch keiner gesagt!) 

Uns geht es darum, die wirklich schwere Verant-
wortung darzulegen, die wir haben, wenn wir dieses 

Gesetz in der vorliegenden Form beschließen. Wir 
sind uns doch darüber klar, daß, wenn es jetzt wie-
der den Wahlen zugeht, wegen der Dynamik die 
nächsten Rentenanpassungen genauso vorgenom-
men werden wie die beiden letzten. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Kennen Sie denn 
schon die Finanzlage der Rentenversiche

-

rung in der Zukunft, Herr Weber?) 

— Herr Professor Schellenberg, ich komme auf 
diese Dinge und werde es mit aller Deutlichkeit 
sagen. 

Uns fehlt heute als sachliche Grundlage für das 
Gesetz vor allen Dingen eine versicherungstechni-
sche Bilanz. 

(Abg. Stingl: Deshalb kann man doch noch 
keine Entscheidungen treffen!) 

— Herr Kollege Stingl, die versicherungstechnische 
Bilanz mußte laut Gesetz im letzten Jahr noch nicht 
vorliegen, sie hätte in diesem Jahr vorliegen 
müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein, noch nicht!) 

Die zweite Rentenanpassung dürfte nicht erfolgen, 
solange die versicherungstechnische Bilanz nicht 
vorliegt, wenn das Haus in wirklicher Verantwor-
tung handelte. 

(Abg. Stingl: Das steht nirgends im Gesetz!) 

— Ich werde es Ihnen ganz genau nachweisen. Herr 
Kollege Stingl, in § 110 des Angestelltenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes heißt es in Absatz 2: 

Der Bundesminister für Arbeit stellt in Abstän-
den von zwei Jahren versicherungstechnische 
Bilanzen auf, erstmalig für den 1. Januar 1959. 
Die Bilanzen sollen für die drei auf den Stichtag 
der Bilanz folgenden Jahrzehnte erkennen 
lassen, wie sich die Einnahmen, die Ausgaben 
und das Vermögen der Versicherungsträger 
voraussichtlich entwickeln werden. 

Ich habe hier den Standpunkt meiner Fraktion zu 
vertreten, und ich bitte Sie, meine Argumente an-
zuhören. 

(Abg. Stingl: Es steht also nicht im Gesetz, 
daß die Bilanz jetzt schon dasein muß. Es 
heißt „für den 1. Januar 1959"; das dauert 

eine Weile!) 

— Wir hätten Zeit gehabt, Herr Kollege Stingl, 
wenn das Haus und die Bundesregierung gemein-
sam wirklich verantwortlich gehandelt hätten, für 
die zweite Rentenanpassung die versicherungs-
technische Bilanz abzuwarten; dann hätten wir 
gleichzeitig unseren Antrag mitbehandeln können. 

(Abg. Stingl: Dagegen gab es eine zwin

-

gende Vorschrift: 30. September!) 

Nun komme ich zu dem zweiten Gesichtspunkt, 
der uns zur Ablehnung dieser Gesetzesvorlage be-
stimmt. Soeben habe ich Ihnen mit aller Deutlich-
keit dargelegt, daß wir in zwei Anträgen dem 
Hause eine Änderung der Rentenformel, die die 
Beitragsbemessungsgrundlage ergibt, vorgeschlagen 
haben. Was will die FDP mit diesen Gesetzesvor- 
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Weber (Georgenau) 
lagen erreichen? Ich will lediglich Herrn Professor 
Schellenberg mit aller Deutlichkeit die sozialpoli-
tische Stellung meiner Fraktion darlegen. Wir leh-
nen nicht das Umlageverfahren ab, das steht gar 
nicht zur Debatte. Wir sind der Überzeugung, daß 
das Umlageverfahren in einer modernen Industrie-
gesellschaft durchaus ein wirtschaftlicher Weg auch 
auf sozialpolitischem Gebiet sein kann. Wir lehnen 
auch nicht — Herr Professor Schellenberg, das muß 
ich mit aller Deutlichkeit den Kollegen der SPD 
sagen — die Lohnbezogenheit ab. 

(Abg. Stingl: Doch!) 

— Nein, Herr Kollege Stingl, wir lehnen die Lohn-
bezogenheit nicht ab. Wir nehmen die Lohnbezo-
genheit aber nicht als den alleinigen Maßstab. 

(Abg. Stingl: Aber Beiträge werden nicht 
allein vom Lohn bezahlt!) 

— Ich werde Ihnen die Dinge sachlich darstellen, 
Herr Kollege Stingl. Lassen Sie mich einmal meine 
Gedanken in Ruhe entwickeln. Die Lohnbezogen-
heit als alleiniger Maßstab wird eines hervorrufen: 
daß nach dem Gesetz die Renten herauf- und her-
untergehen müßten mit der Entwicklung der Löhne, 
die weitestgehend an die wirtschaftliche Entwick-
lung gebunden sind. Sie kennen das Argument, daß 
es dann verschiedene Jahrgänge geben könnte, die 
auf Grund der Entwicklung zu einer anderen Rente 
kommen könnten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von 
der SPD, es ist — wie soll ich sagen — eigentlich 
sonderbar, wenn die Liberalen Ihnen sagen müssen, 
daß wir vom geläuterten liberalen Standpunkt aus 
nicht den Grundsatz und die These des „Laisser 
faire, laisser passer" vertreten. Mit der Lohnbezo-
genheit, die Sie für die gesamten Renten wollen, 
werden Sie für die Zukunft zur Wirklichkeit 
machen, was der Vater des modernen Sozialismus, 
Karl Marx, mit seiner Zyklen-Theorie als Wirklich-
keit in der sogenannten liberalen kapitalistischen 
Wirtschaft als Erscheinungsform darstellt. Eine nur 
lohnbezogene Rentenanpassung, und zwar für alle 
Teile, wie Sie es wollen, müßte ohne Zweifel zur 
Folge haben, daß die Kaufkraft der Renten in Zei-
ten der Hochkonjunktur mit hinaufschnellt, daß die 
Renten preissteigernd wirken. In der Wirtschaft gibt 
es nicht nur ein stetiges Auf, es gibt ein Auf und 
Ab. In dem Moment, wo die Krise kommt, würden 
die Renten automatisch gesenkt. Sie können mir 
entgegenhalten, daß das nicht der Fall sein wird. 
Wenn aber das Vermögen aufgezehrt ist, werden 
wir in eine Zwangslage kommen. D ann wird das 
der Fall sein. 

Während der Krise der dreißiger Jahre haben 
es die skandinavischen Staaten verstanden, die 
Wirkungen der Wirtschaftskrise und der Arbeits-
losigkeit durch antizyklische Maßnahmen bis zum 
Ende der Krise hinauszuziehen. Das ist eine Tat-
sache, die nicht bestritten werden kann, und es ist 
ein Beweis für das, was ich vorhin gesagt habe. 

Auch den Damen und Herren von der CDU habe 
ich etwas zu sagen. Herr Kollege Stingl, die  zwie-
spältige Theorie, die Sie aufgestellt und aufrecht-
erhalten haben, wird sich, so wahr ich hier stehe, 

nicht halten lassen, so wie die Dinge heute liegen. 
Nach dieser zwiespältigen Theorie errechnen sich 
die 'laufenden Renten lohnbezogen. Die anderen 
wenden durch Gesetz festgesetzt. In dem zweiten 
Falle sind Sie unseren Argumenten gefolgt. Wir 
wollen nicht die alleinige Lohnbezogenheit. Wir 
wollen alles das, was in § 49 des Gesetzes schon 
verankert ist: Bei Veränderung der  allgemeinen 
Bemessungsgrundlage werden die Renten durch 
Gesetz angepaßt. Nicht laisser faire,  laisser passer, 
sondern durch Gesetz unter Verantwortung des 
Parlaments! 

§ 1272 Abs. 2 RVO lautet: 

Die Anpassung hat  der  Entwicklung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und der Produk-
tivität sowie den Veränderungen des Volks-
einkommens je Erwerbstätigen Rechnung zu 
tragen. 

Hierin sind Sie seinerzeit den Argumenten der 
FDP gefolgt, und zwar aus sachlich richtigen Über-
legungen. 

Meine Damen und Herren gerade von  der  CDU, 
ich möchte Ihnen noch eine Tatsache und ein altes 
Sprichwort vor Augen halten. Wir haben kein rei-
nes Umlageverfahren, sondern ein Abschnittdek-
kungsverfahren. Wir haben noch Kapital zurückzu-
legen. Das alte Sprichwort heißt: Spare in der Zeit, 
dann hast du in der Not. Es gibt auch ein Wort 
aus der Heiligen Schrift. Sie kennen alle die  Ge-
schichte von Joseph aus Ägyptenland mit den sie-
ben fetten und den sieben mageren Kühen, den 
sieben fetten und den sieben mageren Jahren. Wir 
haben sieben fette Jahre hinter uns, sogar schon 
eine etwas längere Zeit. Gott sei dank kommen 
die zyklischen Bewegungen nicht so, wie man es 
sich auf der anderen Seite gedacht hat. Bei uns liegt 
die Verantwortung. Ziehen Sie aus dieser Jahrtau-
sende alten Weisheit die Schlußfolgerung: sparen 
Sie  und legen Sie zurück! Was für ein Polster wol-
len Sie für unsere Volkswirtschaft haben, wenn 
eine Krise kommt, ganz abgesehen von anderen 
Erscheinungen, etwa der Tatsache, daß man heute 
nur auf Raten kauft? Wo liegt noch eine Reserve? 

Wir wollen mit unserem Antrag keine Bremse 
einbauen. Wir wollen nicht das Laisser faire, lais-
ser passer,  aber wir wollen auch nicht bremsen. 
Wir wollen dieses Parlament nicht von der Auf-
gabe entbinden, die Renten nach den Grundsätzen 
anzupassen, die von Ihnen beschlossen worden 
sind. 

Meine Damen und Herren, lesen Sie doch den 
Sozialbericht! In ihm steht klar und deutlich: Die 
wirkliche Steigerung des Nettosozialprodukts pro 
Einwohner beträgt in den Jahren 1957 und 1958, 
umgerechnet auf Preise von 1954, zusammen 5,1 %. 
Die beiden Rentenanpassungen belaufen sich zu-
sammen auf 12,04 %. Der Unterschiedsbetrag ist 
Geldentwertung. Darüber gibt es keinen Zweifel. 
Diese Tendenz verstärken wir aber mit diesem Ge-
setz. Ich will nicht lange reden; ich will Ihnen die 
Dinge nur mit aller Eindringlichkeit darlegen, damit 
Sie spüren, wie schwer wir in diesen Fragen ge-
rungen haben. 
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Weber (Georgenau) 
Zum Schluß möchte ich den schwerwiegendsten 

Grund anführen. Das Haus hatte laut § 110 be-
schlossen: Die Bundesregierung hat die versiche-
rungstechnische Bilanz den gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes zuzuleiten und zugleich nach 
Anhören des Sozialbeirats über die Finanzlage der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten, 
über die Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit und der Produktivität und über die Ver-
änderung des Volkseinkommens je Erwerbstätigen 
in den voraufgegangenen Kalenderjahren seit der 

 letzten versicherungstechnischen Bilanz zu berich-
ten. Das Gutachten des Sozialbeirats, Herr Kollege 
Stingl, ist vorzulegen. Ergibt der Bericht, daß Maß-
nahmen des Gesetzgebers erforderlich sind, so hat 
die Bundesregierung gleichzeitig Gesetz-
gebungsvorschläge zu unterbreiten, insbesondere ob 
und inwieweit eine Änderung der Pro-Hundert-
Sätze oder der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
oder des Beitragssatzes gemäß § 1385 erforderlich 
ist. 

Hier ist eindeutig verankert, daß die versiche-
rungstechnische Bilanz vorzulegen ist. Erst wenn 
eine solche vorliegt, kann aus ihr die klare Er-
kenntnis gewonnen werden, ob eine Rentenanpas-
sung überhaupt vorgenommen werden kann; sie ist 
die Grundlage dafür. 

Ich möchte folgendes mit aller Deutlichkeit sagen. 
Wir wissen bestimmt, daß eine große Zahl der Mit-
glieder des Bundeskabinetts innerlich und auch 
schon in Aussprüchen diese Rentenanpassung und 
diese Rentendynamik abgelehnt hat. Trotzdem hat 
das Bundeskabinett diesen Gesetzentwurf verab-
schiedet und dem Bundestag vorgelegt. Daraus kön-
nen wir ganz deutlich erkennen, daß hier nicht die 
Verantwortung bis zum letzten als das Wesentliche 
gesprochen hat, sondern daß hier vor allen Dingen 
dem Kanzler, der die treibende Kraft war, allein 
daran gelegen war, auf den nächsten Wahlsieg zu 
zielen. 

Wenn alle, die diese Bedenken gegen den Ge-
setzentwurf in öffentlichen Veranstaltungen schon 
geäußert haben, insbesondere die Damen und Her-
ren in der großen Fraktion der CDU/CSU, den Ver-
sicherungsträgern, den Versicherten, den Rentnern 
gegenüber verantwortlich handeln wollen, dann 
gibt es für sie nur eines: mit der FDP diese Geset-
zesvorlage ablehnen. Wenn Sie bereit sind, unsere 
Anträge innerhalb von 14 Tagen, also noch vor 
Weihnachten, zu verabschieden, haben wir die Mög-
lichkeit, die automatische Formel abzuschaffen. Wir 
dürfen nicht allein die Lohnbezogenheit zur Grund-
lage machen, sondern müssen eine gerechte Grund-
lage finden. Wenn Sie unseren Vorschlägen folgen, 
dann schaffen Sie die Möglichkeit, meine Damen 
und Herren von den beiden großen Fraktionen, daß 
auch die dritte Fraktion, die allein die Rentenneu-
regelungsgesetze abgelehnt hat, Ihnen beitreten 
kann. Dann können wir ganze Arbeit machen und 
die Rentenanpassung so beschließen, daß keine 
Rentenschere entsteht, sondern daß nach dem 
Grundsatz der Gleichheit alle gleich behandelt wer-
den. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Horn. 

Horn  (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich weiß nicht, ob es eine gute Sache 
ist, daß wir bei unseren Auseinandersetzungen alle 
Einzelheiten, die wir in diesem Hause schon sound-
so oft vorgetragen haben, jedesmal wiederholen 
müssen. Wir haben das, was hier bisher erörtert 
worden ist, nicht nur bei der Debatte der ersten 
Lesung zum sehr erheblichen Teil schon erörtert, 
wir haben die Fragen auch im Ausschuß im einzel-
nen sehr gründlich behandelt. Wir sollten uns des-
halb bei der dritten Lesung dieser Vorlage wirklich 
nur auf das beschränken, was Inhalt des Gesetzes 
ist. 

Damit komme ich gleich zu den Ausführungen 
des verehrten Kollegen Weber. Wer Ihre Ausfüh-
rungen gehört hat, Herr Kollege, der konnte den 
Eindruck gewinnen, daß wir uns entweder ein zwei-
tes Mal in der Debatte der ersten Lesung Ihrer 
Gesetzesvorlage befänden 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

oder daß gar schon die zweite und dritte Lesung 
Ihrer Vorlage stattfände. Das ist beileibe nicht der 
Fall. Ihre Vorlage ist dem Ausschuß überwiesen 
worden. Wenn Sie vielleicht bei der ersten Lesung 
damit etwas zu kurz gekommen sind — aber nicht 
durch unsere oder anderer Leute Schuld, sondern 
nur eben darum, weil Sie die Dinge so behandelten, 
wie wir das noch im Gedächtnis haben —, dann ist 
das kein Grund, diese Gesetzesvorlage hier als 
einen Aufhänger dafür zu benutzen, nun  Ihre Vor-
lage noch einmal in der ganzen Breite zu begrün-
den. Der Ausschuß wird sich zu gegebener Zeit mit 
Ihrer Vorlage beschäftigen; dann wird das Haus 
Gelegenheit haben, dazu erneut Stellung zu neh-
men. Aber die Ausführungen, die Sie, verehrter 
Herr Kollege, auch heute hier gemacht haben, ge-
hen doch an einigen Dingen sehr vorbei. 

Ich darf deshalb noch einmal wiederholen: Die 
CDU/CSU-Fraktion beschränkt sich im Einverneh-
men und in Übereinstimmung mit der Bundesregie-
rung hier und heute nur darauf, die Konsequenzen 
zu ziehen, die sich aus dem Sozialbericht, der Vor-
lage der Bundesregierung und der Auslassung des 
Beirates ergeben. Mehr nicht. Wir bewegen uns da-
bei ausschließlich auf dem Boden der Neuregelungs-
gesetze und ziehen keine Folgerungen, die darüber 
hinausgehen, weil das Fragen sind, die zu einem 
gegebenen Zeitpunkt an dieses oder das nächste 
Parlament herantreten werden. Dann wird die Zeit 
gekommen sein — auch schon bei der Behandlung 
Ihres Antrags —, uns mit der Problematik im gan-
zen auseinanderzusetzen.. 

Herr Kollege Weber hat erwähnt, daß ich schon 
bei der ersten Lesung mit Ernst auf den Inhalt des 
Sozialberichts und die Stellungnahme des Beirates 
hingewiesen habe. Jawohl; ich möchte das auch 
heute noch einmal ganz dick unterstreichen. Wenn 
wir uns auch aus diesem Grunde dagegen wehren, 
daß durch die Anträge der SPD, die wir in dei 
zweiten Lesung abgelehnt haben, eine Ausweitung 
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des Finanzbedarfs in diesem Gesetz Platz greift, 
dann möchten wir durch unsere Ablehnung eben 
auch deutlich machen, daß wir zusätzliche finan-
zielle Belastungen, die über den konkreten Zweck 
dieser Vorlage hinausgehen, bei dieser Gelegenheit 
nicht verantworten können. Wir bleiben der Mei-
nung, daß deshalb — das will ich noch einmal 
sagen — die Einbeziehung des Sonderzuschusses in 
diese Vorlage ebenfalls zu den Dingen gehört, die 
vom Grunde her nicht vertreten werden können. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir warten 
alle auf die versicherungstechnische Bilanz; sie muß 
ja demnächst vorgelegt werden. Ich glaube wir 
stimmen miteinander darin überein, daß wir Er-
kenntnisse und weitere Schlußfolgerungen aus der 
finanziellen Situation — nicht zu guter Letzt der 
Rentenversicherungsträger — erst dann ziehen kön-
nen, wenn diese Bilanz vorliegt. Verehrter Herr 
Kollege Weber, die Vorschrift des Gesetzes geht 
dahin, die versicherungstechnische Bilanz erstmalig 
zum 1. Januar 1959 zu erstellen. Alle, die von der 
Schwierigkeit dieser Materie auch nur eine leise 
Ahnung haben, werden mit mir darin übereinstim-
men, daß es für die Bundesregierung unmöglich ist, 
die versicherungstechnische Bilanz etwa schon bis 
zum November oder Dezember dieses Jahres vor-
zulegen. Wir sollen dankbar und froh sein, wenn 
die Schwierigkeiten, die mit der Erstellung dieser 
Bilanz verbunden sind, soweit überwunden werden, 
daß wir diese Vorlage im Laufe des nächsten Jahres 
— vielleicht im Laufe des nächsten Halbjahres — 
in  unsere Hände bekommen. Dann werden wir uns 
über das Weitere unterhalten. 

Lassen Sie mich noch eine kurze Bemerkung da-
zu machen, warum wir den von der SPD geforder-
ten § 8a abgelehnt haben. So wie es hier dargestellt 
worden ist, liegen die Verhältnisse in der gesetz-
lichen Unfallversicherung in Wirklichkeit nicht. Es 
ist zwar richtig, daß seit damals eine weitere An-
hebung dieser Renten nicht stattgefunden hat. Es 
bleibt aber bestehen, was vorhin mein Kollege aus-
geführt hat, daß eine Regelung für die gesetzliche 
Unfallversicherung nicht in dieses Gesetz hinein-
gehört. 

Man sollte auch beachten, — weil es von Ihrer 
Seite nicht ausgesprochen worden ist, will ich es 
sagen —, daß die Rentenbezieher aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung zu einem Teil — zu einem 
Teil! — bereits Rentenbezieher aus der Arbeiter-
oder Angestelltenversicherung sind 

(Abg. Dr. Schellenberg: Da trifft sie aber 
die Höchstbegrenzung!) 

und insofern, was diese Renten angeht, an dieser 
Anhebung teilnehmen. Die anderen, verehrter Herr 
Kollege Schellenberg, die noch irgendwie in der 
gewerblichen Wirtschaft in Beschäftigung stehen, 
nehmen an der jeweiligen Erhöhung der Löhne und 
Gehälter teil, die in der Wirtschaft zwischen den 
Sozialpartnern vereinbart werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Insofern sind diese an der Entwicklung seit 1957 
nicht unbeteiligt. 

Wenn man über diese Dinge diskutiert, dann 
sollte man die ganze Wahrheit darstellen. Dazu ge-
hört eben auch, daß diese Menschen zum Teil be-
reits Rentenbezieher aus der Arbeiter- oder Ange-
stelltenversicherung sind und daß sie zum anderen 
an der jeweiligen Erhöhung der Löhne und der Ge-
hälter teilgenommen haben und weiterhin teilneh-
men werden. Aus diesem Grunde glaube ich, daß 
man sehr wohl sagen darf, diese Frage sollte dann 
beraten und entschieden werden, wenn wir im Aus-
schuß — und später hier im Plenum — an die Be-
handlung der Neuordnung der gesetzlichen Unfall-
versicherung herangehen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Gestatten Sie 
 eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Börner? 

Horn (CDU/CSU) : Ja,  bitte!  

Börner (SPD) : Sehr verehrter Herr Kollege, darf 
ich Ihre Ausführungen so verstehen, daß zumindest 
die Rentenempfänger, auf die beide Dinge nicht zu-
treffen, die Sie eben hier dargestellt haben, von der 
von mir behaupteten wirtschaftlichen Härte in vol-
lem Maße betroffen werden? Darf ich weiter den 
Schluß ziehen, daß Sie bereit sind, anzuerkennen, 
daß von 1957 bis heute eine Steigerung des Lebens-
haltungsindex von etwa 10 % stattgefunden hat und 
daß es doch an der Zeit ist, zum Beispiel die Hinter-
bliebenenrenten in der Unfallversicherung schnell-
stens zu erhöhen? 

(Abg. Stingl: Das wird auf jeden Fall ge

-

schehen, weil daneben Renten aus der Ren

-

tenversicherung gewährt werden!) 

Horn (CDU/CSU) : Herr Kollege, ich habe nicht 
behauptet, daß restlos alle an den in der Zwischen-
zeit eingetretenen Verbesserungen der Lebenshal-
tung teilgenommen haben. 

(Abg. Stingl: Im Grunde genommen nur die 
Selbständigen nicht!) 

Es wird ein Teil übrigbleiben. Aber diejenigen, die 
im Arbeitsprozeß stehen, oder diejenigen, die be-
reits Renten beziehen, haben an diesen Verbesse-
rungen in der von mir geschilderten Art und Weise 
Anteil gehabt, und sie werden ihn auch weiter 
haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Eben die anderen. Ganz recht! 

Damit, meine Damen und Herren, möchte ich 
meine wenigen Hinweise beenden. Ich darf wieder-
holen: Wir beschränken uns heute und hier nur dar-
auf, den Inhalt dieser Gesetzesvorlage zu behandeln 
und zu beschließen. Alles andere, was darüber hin-
ausgeht, was demnächst Gegenstand der Debatte 
beim Vorliegen der Bilanz sein wird oder was wir 
dann zu diskutieren haben, wenn Ihre Gesetzesvor-
lage erneut auf die Tagesordnung kommt und vor-
her im Sozialpolitischen Ausschuß — alles das wer-
den wir zu gegebener Zeit erörtern. Heute aber er-
kläre ich noch einmal, daß meine politischen Freunde 
dieser Gesetzesvorlage der Bundesregierung in der 
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Form der Ausschußvorlage zustimmen. Alles andere 
bleibt, wie gesagt, vorbehalten. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Schellenberg, bitte! 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nur wenige Worte zu dem, was 
Herr Kollege Weber gesagt hat. Herr Kollege 
Weber, wir haben dafür Verständnis, wenn die FDP 
diesen Gesetzentwurf — Zweites Rentenanpassungs-
gesetz — ablehnt. Sie haben den Rentenneurege-
lungsgesetzen unter anderem wegen der Dynamik 
nicht zugestimmt, und es ist deshalb nur folgerich-
tig, wenn Sie weiterhin die Anpassung ablehnen. 

Aber, meine Damen und Herren, wir können es 
auf keinen Fall hinnehmen, daß Sie in Zusammen-
hang mit dieser Ablehnung denjenigen, die für 
diese Gesetze stimmen, eine mangelnde Verantwor-
tung unterstellen wollen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vom fehlenden Verantwortungsbewußtsein haben 
Sie wiederholt gesprochen, Herr Kollege Weber. So 
geht es nicht, insbesondere deshalb nicht, weil sich 
die schwarzen Prophezeiungen derjenigen, die 
gegen die Rentendynamisierung und gegen eine 
Rentenneuordnung waren, bisher nicht bewahrheitet 
haben. 

(Abg. Weber [Georgenau] : Das haben wir 
auch nie gesagt!) 

Meine Damen und Herren, es hat sich nicht bewahr-
heitet, was Sie über eine negative Auswirkung auf 
den Sparwillen gesagt haben. Die Spartätigkeit ist 
seit der Rentenneuordnung wesentlich gestiegen. Es 
hat sich auch nicht bewahrheitet, was Sie in bezug 
auf negative Auswirkungen für die Produktivität 
unserer Wirtschaft prophezeit haben. Und deshalb 
kann man die Vorwürfe, die Sie jetzt erheben, nicht 
unwidersprochen lassen. 

Es ist richtig, daß die versicherungstechnische 
Bilanz noch nicht vorliegt. Wir Sozialdemokraten 
haben deshalb im Ausschuß beantragt, die Bundes-
regierung möge zumindest sogleich einen Zwischen-
bericht über ihre Vorarbeiten vorlegen. Aber, Herr 
Kollege Weber, es geht nicht an, solange die ver-
sicherungstechnische Bilanz nicht vorliegt — und sie 
kann, darin stimme ich Herrn Kollegen Horn zu, im 
Augenblick noch nicht vorliegen —, alle Altrentner 
mit der Anpassung warten zu lassen. Das ist die 
Entscheidung, die heute vor uns steht. Die Neu-
rentner erhalten die Anpassung; durch eine Ableh-
nung des Zweiten Rentenanpassungsgesetzes wür-
den alle diejenigen, die schon seit Jahren Renten 
erhalten, hinter der Entwicklung der anderen Rent-
ner zurückbleiben. Das kann nicht hingenommen 
werden. Das kann vor allen Dingen auch deshalb 
nicht hingenommen werden, weil sich im Gegensatz 
zu den düsteren Vorhersagen die Finanzlage der 
Rentenversicherung seit der Rentenneuordnung 
außerordentlich günstig entwickelt hat. Der Tat-
bestand, daß der Überschuß der Rentenversicherung 

seit 1957 über 3,4 Milliarden DM beträgt, und die 
Tatsache, daß heute das Vermögen, das im wesent-
lichen seit der Währungsreform neu gewonnen 
wurde, über 12 1/2 Milliarden beträgt, rechtfertigt 
nicht, den Altrentnern eine Anpassung zu versagen. 

Meine Damen und Herren, deshalb lassen sich 
diejenigen, die heute für die Rentenanpassung 
stimmen, sowohl von einer Verantwortung gegen-
über den gegenwärtigen Rentnern als auch gegen-
über den Beitragszahlern von heute und  morgen 
tragen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Damit liegen end-
gültig keine Wortmeldungen mehr vor. Die dritte  

Beratung ist geschlossen.  

Wer dem in der zweiten Beratung in einigen  

Punkten neu gefaßten Entwurf eines Zweiten Ge-
setzes über die Anpassung der Renten aus den  

gesetzlichen Rentenversicherungen aus Anlaß der  

Veränderung der allgemeinen Bemessungsgrundlage  

für das Jahr 1959 (Zweites Rentenanpassungsgesetz)  

in der soeben beschlossenen Fassung zuzustimmen  

wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte  
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei weni-
gen Gegenstimmen in dritter Beratung angenommen.  

Damit ist dieser Tagesordnungspunkt noch nicht  
ganz erledigt. In dem Antrag des Ausschusses wird  

noch unter Punkt 2 beantragt, den Antrag der Frak-
tion der SPD Drucksache 1333 als erledigt anzu-
sehen. Dazu wünscht die Fraktion der SPD noch  

einmal das Wort zu einem Änderungsantrag. Zur  
Begründung Herr Abgeordneter Rohde.  

Rohde (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir bedauern sehr, daß uns die Umstände 
zwingen, den Antrag Drucksache 1333, der sich mit 
den finanziellen Verpflichtungen des Bundes gegen-
über den Trägern der Rentenversicherung befaßt, 
hier  noch einmal zur Beratung zu stellen. Der Emp-
fehlung, diesen Antrag einfach für erledigt zu er-
klären, können wir heute nicht mehr folgen. Diese 
Empfehlung ist auf Voraussetzungen gegründet, die 
sich inzwischen als äußerst fragwürdig erwiesen 
haben. Diese Voraussetzung ist eine Zusage des 
Herrn Bundesarbeitsministers, die nunmehr durch 
den Herrn Finanzminister in einer Weise prakti-
ziert und korrigiert worden ist, wie es wohl nie-
mand in diesem Parlament erwartet hatte. 

Wie ist der Tatbestand? — Der Bund schuldet, 
auch nach den Berechnungen des Bundesarbeits-
ministeriums im neuen Sozialbericht, den Trägern 
der Rentenversicherung auf Grund des § 90 des 
Bundesversorgungsgesetzes einen Betrag von rund 
1,9 Milliarden DM. Seit Jahren beschäftigt diese 
Schuld, die der Bund ja praktisch gegenüber den 
Sozialversicherten trägt, das Parlament. Wir haben 
mehrfach und einstimmig die Regierung beauftragt 
und gemahnt, endlich mit dem Abtragen dieser 
Schuld zu beginnen. Die SPD-Fraktion hat dann bei 
der ersten Lesung des Zweiten Rentenanpassungs-
gesetzes am 6. November dieses Jahres mit einem 
Antrage nachgebohrt, daß die Regierung doch nun 
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endlich im Haushaltsjahr 1960 die einstimmigen Be-
schlüsse des Parlaments respektieren solle. Der 
Herr Bundesarbeitsminister hat daraufhin die von 
allen Seiten des Hauses begrüßte Erklärung abge-
geben, daß in den Entwurf des Haushaltsplans 1960 
gleichsam als erste Rate für das Abtragen dieser 
Bundesschuld ein Teilbetrag von 200 Millionen DM 
eingesetzt werden solle. Diese Erklärung, so sagte 
uns der Herr Bundesarbeitsminister, sei vollinhalt-
lich mit dem Herrn Finanzminister abgestimmt wor-
den. Davon haben wir uns auch in den Beratungen 
des Ausschusses für Sozialpolitik leiten lassen. 

Inzwischen hat sich die Erklärung des Herrn Bun-
desarbeitministers, wenn man sie wirklich vollin-
haltlich nimmt, als irreführend für die Beratungen 
sowohl des Parlaments als auch des Ausschusses 
erwiesen; denn im dem Haushaltsplan des Arbeits-
ministeriums finden sich diese 200 Millionen DM 
nicht. Der Bundesfinanzminister hat vielmehr einen 
eigenen Weg gesucht, um sich dieser Bundesschuld 
zu entledigen. Er will nicht bar zahlen, sondern er 
will sich im Haushaltsgesetz die Ermächtigung ge-
ben lassen, den Rentenversicherungsträgern, wie es 
heißt, Schuldbuchforderungen gegen den Bund zu-
zuteilen, die dann auf Ersuchen des Bundesfinanz-
ministers in das Bundesschuldbuch eingetragen wer-
den sollen. Es wird weiter gesagt, daß diese Schuld-
buchforderungen nur im Einvernehmen mit dem 
Finanzminister veräußert werden dürfen. Das heißt, 
daß damit den Rentenversicherungsträgern die freie 
Verfügung über diese Mittel entzogen wird und es 
sich hier in Wahrheit um eine Art Zwangsanleihe 
des Bundes handelt. 

An diesen Vorgang knüpfen wir Sozialdemokraten 
zwei Feststellungen. 

 
Erstens. Die Regierung muß es sich ersparen, uns 

auf solche Weise, wie das in den Zusagen des 
Arbeitsministers und in der Praxis des Finanzmini-
sters geschehen ist,  über ihre wahren Absichten im 
unklaren zu lassen. Derartige Taktiken erschweren 
nur die Beratungen in diesem Hause. Der Bundes-
arbeitsminister mußte wissen — er weiß es ja 
auch , daß diese Schuldbuchforderungen finanziell 
etwasanderes sind und auch politisch von diesem 
Hause anders beurteilt werden  als Abzahlungen in 
bar, von denen bisher die Rede war. Wir wollen 
und können nicht prüfen, ob Minister Blank am 
6. November hier zu uns  in voller Kenntnis der Ein-
zelheiten gesprochen hat oder ob er wieder, wie 
schon mehrfach, nachträglich vom Finanzminister 
korrigiert worden ist. Wie dem auch sei, die Regie-
rung als ganzes darf so nicht vorgehen, und nach 
meiner Meinung darf auch das Parlament als gan-
zes sich ein solches Vorgehen nicht gefallen lassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die zweite Feststellung betrifft — ich will das 
nur mit einigen Bemerkungen aussprechen — die 
Sache, nämlich die Schuldbuchforderungen. Wir 
haben gute Gründe, so glauben wir jedenfalls, für 
die Annahme, daß wir mit der Kritik an dieser 
Schuldbuchpolitik auch bei den anderen Fraktionen 
dieses Hauses Unterstützung finden werden. Ich 
will dabei gar nicht bis in jene Zeiten zurückgrei

-

fen, in denen der Staat vor allem unter dem Druck 
von Rüstungen den Zugriff mit dem Schuldbuch 
auf die Finanzen der Rentenversicherungsträger 
unternommen hat. Die jüngere Vergangenheit gibt 
genügend Hinweise dafür, wie es  auf diesem Ge-
biete um den Willen des Parlaments steht. Ich 
meine die Debatte um die Schuldbucheintragung 
im Jahre 1953. Am 25. Juni des Jahres 1953 haben 
auch CDU und CSU, FDP und DP erklärt: Nachdem 
nunmehr die Selbstverwaltung in den Sozialver-
sicherungsträgern wiederhergestellt ist, soll künf-
tig bei Inanspruchnahme von Mitteln der Weg der 
Vereinbarung mit den Versicherungsträgern be-
schritten werden. Das heißt doch konkret, daß die-
ses Parlament es nie wieder dem Finanzminister 
der Bundesrepublik erlauben wollte, mit gesetz-
lichem Zwang auf diese oder jene Weise in die 
Finanzgestaltung der Rentenversicherung einzugrei-
fen und die Selbstverwaltung auszuschalten. Der 
CDU-Abgeordnete Ho rn  sagte damals: Es kann 
nicht Sache des Parlaments sein, für die Folge in 
die Zuständigkeit der Selbstverwaltungskörper-
schaften in  dieser Form — gemeint sind verord-
nete Schuldbuchforderungen — einzugreifen, son-
dern die Versicherungsträger müßten selbst ent-
scheiden, wie sie ihre Mittel anlegen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Der Weg des gesetzlichen Vorschreibens, wie ihn 
der Bundesfinanzminister jetzt gegangen ist, muß 
doch gerade von denen als unannehmbar, ja als un-
zumutbar empfunden werden, die auch bei der dies

-

jährigen Rentenanpassung manchmal tin geradezu 
dramatischer Weise vor der angeblich bedenk-
lichen finanziellen Entwicklung der Rentenversiche-
rung in den nächsten Jahren gewarnt haben. Wer 
das sagt, der kann am allerwenigsten sich damit 
zufrieden geben, daß den Rentenversicherungen 
Schuldbuchforderungen anstatt effektiver Barlei-
stungen gegeben werden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren! Es ist sicher kein un-
billiges Verlangen, wenn wir Sie bei dieser Sach-
lage bitten, unseren Antrag Drucksache 1333 an 
den Ausschuß zurückzuverweisen, damit er dann 
unter den wahren Voraussetzungen behandelt wer-
den kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Sie haben den 
Antrag der Fraktion der SPD gehört. Wird dazu 
noch das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann darf ich über diesen Änderungsantrag, 
die Drucksache 1333 nicht für erledigt zu erklären, 
sondern an den Ausschuß zurückzuverweisen, ab-
stimmen lassen. Ich bitte diejenigen, die diesem 
Antrag zu folgen wünschen, die Hand zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. 

(Oh-Rufe von der SPD zur CDU/CSU.) 

Enthaltungen? — Das zweite war eindeutig die  
Mehrheit. Damit ist der Rücküberweisungsantrag 
abgelehnt. 
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Ich darf nun diejenigen, die den Antrag Druck-

sache 1333 für erledigt zu erklären wünschen, um 
das Handzeichen bitten. — 

(Erneute Rufe bei der SPD.) 

Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Bei Enthaltungen und zahlreichen Gegenstimmen 
für erledigt erklärt. 

Damit ist die Beratung zu Punkt 5 der Tagesord-
nung endgültig abgeschlossen. 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung ist mir gesagt wor-
den, daß ein neuer Bericht vorgelegt werden wird 
und deshalb dieser Punkt bis morgen zurückgestellt 
werden soll. — Darüber scheint Übereinstimmung 
zu bestehen. 

Ich rufe auf Punkt 7 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Berichtigungsprotokoll vom 
1. Juli 1955 zu dein Abkommen über das 
Zolltarifschema für die Einreihung der Wa-
ren in die Zolltarife (Drucksache 1326); 

Schriftlicher . Bericht des Außenhandelsaus-
schusses (17. Ausschuß) (Drucksache 1408). 

(Erste Beratung:  89. Sitzung.) 

Es liegt ein Schriftlicher Bericht des Außenhan-
delsausschusses auf Drucksache 1408 vor. Wünscht 
der Herr Berichterstatter, Abgeordneter Müller, 
noch das Wort? 

(Abg. Müller [Erbendorf] : Ich verweise auf 
den Schriftlichen Bericht!) 

— Der Herr Berichterstatter verweist auf den 
Schriftlichen Bericht. 

Ich bitte diejenigen, die in der zweiten Beratung 
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Einleitung und Überschrift zu-
zustimmen wünschen, um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe! — Enthaltungen? — In 
zweiter Beratung so beschlossen. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Ich schließe die dritte Beratung. 

Wer entsprechend dem Antrag des Ausschusses 
und den soeben in zweiter Beratung gefaßten Be-
schlüssen dem Entwurf eines Gesetzes zu dem Be-
richtigungsprotokoll vom 1. Juli 1955 zu dem Ab-
kommen über das Zolltarifschema für die Einrei-
hung der Waren in die Zolltarife zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Ge-
setzentwurf ist angenommen. 

Unter Ziffer 2 beantragt der Ausschuß, der Bun-
destag wolle beschließen, davon Kenntnis zu neh-
men, daß in der deutschen Übersetzung des Be-
richtigungsprotokolls folgende Berichtigungen er-
forderlich sind: 

a) In der Allgemeinen Tarifierungsvorschrift 5 
(S. 17) werden die Worte „nächsten stehen" ge-
ändert in „meisten ähnlich sind"; 

b) und c) bitte ich aus der Drucksache 1408 Ziffer 2 
zu ersehen. 

Wer diesem Antrag des Ausschusses zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Es ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe auf Punkt 8: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Gewährung eines Darle-
hens an die Türkische Republik (Drucksache 
1098), 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten (3. Ausschuß) 
(Drucksache 1334 [neu]) 
(Erste Beratung 74. Sitzung). 

Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten 
beantragt, die Vorlage unverändert anzunehmen. 
Der Berichterstatter, Abg. Leverkuehn, verweist auf 
den Schriftlichen Bericht. 

Ich eröffne die zweite Beratung und rufe auf die 
Art. 1, — 2, — 3, — Einleitung und Überschrift. — 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Die Bestimmungen sind in zweiter 
Beratung bei einer Enthaltung angenommen. 

Ich eröffne die 

dritte Beratung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wer dem Gesetz über die Gewährung eines Dar-
lehens an die Türkische Republik in der in zweiter 
Lesung beschlossenen Fassung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das Gesetz ist bei einer 
Enthaltung angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 9 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Durchführung laufender 
Statistiken im Handel sowie über die Statistik 
des Fremdenverkehrs in Beherbergungs-
stätten (HFVStatG) (Drucksache 1232), 

Mündlicher Bericht des Wirtschaftsausschus-
ses (16. Ausschuß) (Drucksache 1411) 
(Erste Beratung 81. Sitzung). 

Das Wort hat der Berichterstatter, Abgeordneter 
Illerhaus. 

Illerhaus (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der Wirtschafts-
ausschuß hat den Gesetzentwurf Drucksache 1232 
beraten und empfiehlt einstimmig seine Annahme. 
Ich verzichte darauf, die Begründung für die Be-
schlußfassung mündlich vorzutragen, und werde mir 
mit Genehmigung des Präsidenten erlauben, den 
Mündlichen Bericht zu Protokoll zu geben'). 

*) Siehe Anlage 2 
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Vizepräsident Dr. Preusker: Ich erwarte also 
Ihren Mündlichen Bericht, Herr Abgeordneter Iller-
haus. 

Ich eröffne die zweite Beratung. Änderungsan-
träge liegen nicht vor. Ich rufe auf die §§ 1, — 2, 
— 3 — und 4. — Wer diesen Paragraphen in der 
Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenom-
men. 

§ 5 soll nach dem Beschluß des Ausschusses ent-
fallen. Wer dieser Streichung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Die Streichung ist angenommen. 

§ 6, — § 7, — Einleitung und Überschrift. — Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Ich eröffne die 

dritte Beratung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wer dem Gesetz über die Durchführung laufender 
Statistiken im Handel sowie über die Statistik des 
Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten in der 
in zweiter Lesung beschlossenen Fassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Punkt 10 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Überleitungsgesetzes für die Bundesfernstra-
ßen im Saarland (Drucksache 1236), 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ver-
kehr, Post- und Fernmeldewesen (23. Aus-
schuß) (Drucksache 1386) 

(Erste Beratung 81. Sitzung). 

Auf mündliche Berichterstattung wird verzichtet. 

Dann eröffne ich die zweite Beratung und rufe 
auf §§ 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, 
— 9 — sowie Einleitung und Überschrift. — Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Dann 
ist in zweiter Beratung so beschlossen. 

Ich eröffne die 

dritte Beratung. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
dritte Beratung. 

Wer dem Entwurf eines Überleitungsgesetzes für 
die Bundesfernstraßen im Saarland in der soeben 
in zweiter Lesung beschlossenen, vom Ausschuß 
festgestellten Fassung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Das Gesetz ist so 
angenommen. 

Damit darf ich den Vorsitz übergeben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich rufe 
Punkt 11 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst 
(Drucksache 1220), 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ver

-

kehr, Post- und Fernmeldewesen (23. Aus-
schuß) (Drucksache 1432) 

(Erste Beratung 81. Sitzung). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. 

(Abg. Wendelborn: Ich verweise auf den 
Schriftlichen Bericht!) 

— Der Herr Berichterstatter verweist auf den 
Schriftlichen Bericht. Ich bedanke mich. 

Ich eröffne die zweite Beratung und rufe auf 
Art. 1, — 2, — 3 — sowie Einleitung und Über-
schrift. — Wird das Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einmütig angenommen. 

Dritte Beratung. 

Allgemeine Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Die 
Aussprache ist geschlossen. Wer zustimmen will, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen.  

Punkt 12: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Fleischbeschau-
gesetzes (Drucksache 1233), 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (19. 
Ausschuß) (Drucksache 1431) 

(Erste Beratung 81. Sitzung). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort zum Bericht wünscht. — Der Herr Berichter-
statter verzichtet. Ich bedanke mich. 

Ich rufe auf Art. 1, — 2, — 3, — Art. 4 entfällt —, 
Art. 5 — sowie Einleitung und Überschrift. — Wird 
das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? —
Einstimmig angenommen. 

Dritte Beratung. 

Allgemeine Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
zustimmen will, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Die Punkte 13 a und b sind für heute nachmittag 
vorgesehen. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier 
Wir kommen zu Punkt 14:  

Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU, DP eingebrachten Ent-
wurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Getreidegesetzes (Drucksache 1375), 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (19. Aus-
schuß) (Drucksache 1413) 

(Erste Beratung 90. Sitzung). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort zum Bericht wünscht. 

(Abg. Dr. Mommer: Er ist im Augenblick 
nicht im Saal!) 

— Wenn der Berichterstatter nicht da ist, entfällt 
der Bericht. 

Ich rufe auf Art. 1, — 2, — 3, — 4, — 5 — sowie 
Einleitung und Überschrift. — Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste ist 
die Mehrheit; der Gesetzentwurf ist in zweiter Le-
sung angenommen. 

Dritte Beratung. 

Allgemeine Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
zustimmen will, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste ist die 
Mehrheit; das Gesetz ist angenommen. 

Wird zur Begründung des Entschließungsantrages 
der Fraktionen der CDU/CSU, der FDP und der DP 
das Wort gewünscht? 

(Abg. Dr. Pflaumbaum: Liegt vor! Braucht 
nicht begründet zu werden!) 

Ist der Entschließungsantrag verteilt? 

(Zuruf: Nein, ist nicht verteilt! Muß ver

-

lesen werden!) 

— Meine Damen und Herren, ist es notwendig, daß 
der Entschließungsantrag vorgelesen wird? Ver-
zichtet das Haus darauf? 

(Abg. Ritzel: Man muß doch wissen, was 
darin steht!) 

— Herr Kollege Ritzel, kennen Sie den Entschlie-
ßungsantrag nicht? 

(Abg. Ritzel: Nein!) 

— Dann muß der Entschließungsantrag wenigstens 
vorgelesen werden. Wollen Sie das tun, Herr Abge-
ordneter Pflaumbaum? 

(Abg. Pflaumbaum: Wenn der Präsident 
das wünscht!) 

Dr. Pflaumbaum (CDU/CSU) : Meine Damen und 
Herren, die Entschließung, deren Annahme wir be-
antragen, lautet: 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, FDP, DP. 

Den Vorschriften des Getreidegesetzes sind le

-

diglich die Getreidearten sowie alle Mahlmüh

-

lenerzeugnisse und eine Anzahl von Futtermit-
teln unterworfen. Alle übrigen Erzeugnisse aus 
Getreide, insbesondere Brot, Backwaren, Teig-
waren, Malz und Schälmühlenerzeugnisse, sind 
darin nicht enthalten. 

Mit der vorliegenden Novelle sollen nunmehr 
die Schälmühlenerzeugnisse aus Roggen, Mais, 
Buchweizen und Hirse in die Vorschriften des 
Getreidegesetzes einbezogen werden. 

Im Zuge des Abbaues der Handelsbeschränkun-
gen auf Grund des EWG-Vertrages haben sich 
Wettbewerbsverzerrungen ergeben, die sich im 
Laufe der Übergangszeit noch verstärken wer-
den. Es ist deshalb in den Ausschußberatungen 
erwogen worden, alle aus Getreide hergestell-
ten Erzeugnisse in die Getreidemarktordnung 
einzubeziehen. Dies ist jedoch wegen der be-
stehenden internationalen Verpflichtungen der 
Bundesrepublik ohne Zustimmung der Vertrags-
parteien nicht möglich. 

Die Bundesregierung wird daher ersucht, alle 
vertraglichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um 
die für die betroffenen Wirtschaftsgruppen auf-
getretenen Schwierigkeiten so bald wie möglich 
zu beseitigen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich bedanke 
mich. Wird das Wort zu diesem Entschließungsan-
trag gewünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter 
Müller! 

Müller (Worms) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meine Fraktion sieht sich lei-
der außerstande, diesem Entschließungsantrag zu-
zustimmen, und zwar deshalb, weil im Abs. 2 die-
ser Entschließung davon die Rede ist, daß mit der 
soeben angenommenen Novelle Schälmühlenerzeug-
nisse aus Roggen, Mais, Buchweizen und Hirse in 
die Vorschriften des Getreidegesetzes einbezogen 
werden. In dem Entschließungsantrag haben Sie 
die Nichteinbeziehung von Brot und Backwaren in 
das Getreidegesetz damit begründet, daß eine Ein-
beziehung von Brot und Backwaren mit Rücksicht 
auf die internationalen Verpflichtungen der Bundes-
republik nicht erfolgen könne. 

Meine Damen und Herren, auch das, was jetzt in 
die Novelle hineingeschrieben worden ist, läßt sich 
mit den internationalen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik gegenüber dem GATT nicht vereinbaren. 
Ich darf in diesem Zusammenhang kurz erwähnen, 
daß die Bundesrepublik Deutschland während der 
GATT-Verhandlungen in der Zeit vom 11. bis zum 
30. Mai dieses Jahres der Liberalisierung einer 
Fülle von Waren zugestimmt hat, die bisher der 
Einfuhrbeschränkung unterlagen. Dazu gehörten 
auch diese Schälmühlenerzeugnisse. Nach dem 
GATT-Beschluß vom 30. Mai hatte sich die Bundes-
regierung verpflichtet, diese Waren zu liberalisie-
ren, also ihre Einfuhr auf Grund einer allgemeinen 
Genehmigung zuzulassen. Diese allgemeine Geneh-
migung ist mit dem Runderlaß Außenwirtschaft des 
Herrn Bundesministers für Wirtschaft vom 23. Juni 
dieses Jahres mit Wirkung vom 1. Juli dieses Jah-
res erteilt worden. Infolgedessen sind diese Erzeug- 
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Müller (Worms) 

nisse eingeführt worden. Als man merkte, daß hier 
etwas eingeführt wird, was man im Grunde nicht 
wollte, hat man vom Bundesminister für Wirtschaft aus 
einen Sonderkurier in die Villa le Bocage nach Genf 
geschickt mit der Erklärung, der Bundesregierung 
seien bei der Ausfertigung der Liberalisierungsliste 
gewisse Irrtümer unterlaufen. Es gab sogar einige 
Anhaltspunkte dafür; denn man hatte in der Libe-
ralisierungsliste in der Warenposition 1102/60 den 
geschälten Reis liberalisiert, eine Zeile darunter in 
der Warenposition 1102/90 den geschälten Reis ent-
liberalisiert. Das hat man eingesehen. Man hat ge-
sagt: Im übrigen sind uns noch einige Schreibfehler 
unterlaufen,  um  deren Berichtigung die Bundesregie-
rung nachsucht. Man hat das gehört, man hat in 
Genf ein entsprechendes Korrigendum angefertigt, 
nachdem der Sonderkurier des Herrn Bundeswirt-
schaftsministers erklärt hatte, dieser Änderung 
käme keinerlei praktische Bedeutung zu. 

Jetzt haben Sie diese Erzeugnisse der Marktord-
nung unterworfen, weil Kontrakte in der Größen-
ordnung von etwa 3 Millionen t abgeschlossen wor-
den waren. Auf der GATT-Tagung in Tokio hat 
man zur Kenntnis genommen, daß die Bundesregie-
rung etwas aus formellen Gründen ohne praktische 
Konsequenzen berichtige. Mittlerweile weiß das 
GATT in Genf, welche Formalien zur Diskussion ste-
hen, nämlich daß für einige Millionen Tonnen Kon-
trakte abgeschlossen worden sind. Damit hat die 
Bundesregierung gegen internationale Verpflichtun-
gen auf diesem Gebiete genauso verstoßen, wie sie 
es in bezug auf Brot und Backwaren vermeiden 
will. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, hier liegt 
ein sehr schwerwiegender Tatbestand vor. Ich 
könnte mir vorstellen, daß sich die Fraktionen der 
Regierungskoalition den Sachverhalt sehr wohl 
noch einmal überlegt hätten, wenn sie wüßten, 
welche Konsequenzen nunmehr auf die Bundesrepu-
blik zukommen. Die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion möchte nicht mit dazu beitragen, daß 
die Bundesrepublik gegenüber dem GATT weiter 
in Verruf gerät. Sie ist sehr wohl der Meinung, daß 
man etwas in bezug auf die seit dem 1. Januar 1958 
liberalisierten Brotimporte tun sollte, aber das kann 
man nur tun, wenn man sich mit den Partnern, mit 
denen man Verträge geschlossen hat, zusammen-
setzt und mit ihnen verhandelt, aber nicht auf kal-
tem Wege und vor allen Dingen nicht, indem man 
das GATT wie in dem vorliegenden Falle auf diese 
Weise täuscht. 

Im übrigen scheint es auch so zu sein, daß die 
Deutsche Bundesbank ihre Bedenken gehabt hat; 
denn die Deutsche Bundesbank hat sich doch offen-
sichtlich mit den von Ihnen nunmehr beschlossenen 
Maßnahmen nicht einverstanden erklärt. Das Parla-
ment würde sich sicher dafür interessieren, welche 
Gründe die Deutsche Bundesbank gehabt hat, sich 
nicht mit Ihren Maßnahmen zu identifizieren. 

Aus all diesen Gründen vermag die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion dieser Entschließung 
mit Rücksicht auf die internationalen Verpflichtun-
gen, die wir haben, nicht zuzustimmen. Man muß 
sich schon etwas Besseres einfallen lassen, als es in 
dieser Entschließung zum Ausdruck gekommen ist. 

Meine Fraktion wird deshalb gegen die Entschlie-
ßung stimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Pflaumbaum. 

Dr. Pflaumbaum (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Kollege Müller, Ihre Ausführungen bezogen sich 
weniger auf den Entschließungsantrag als auf die 
vorher schon beschlossene Novelle zum Getreide-
gesetz. Im Entschließungsantrag geht es ja nicht 
darum, daß noch irgend etwas zur Sache selbst be-
schlossen werden soll. Es ist nur eine reine Fest-
stellung, was mit dem vorhergehenden Antrag be-
absichtigt war. 

Nun einige sachliche Ausführungen zu der Bean-
standung, daß die Bundesregierung mit dem Antrag 
nicht nach den Bestimmungen des GATT verfahren 
würde. Mir ist vom Bundesernährungsministerium 
nunmehr eine Unterlage übergeben worden, nach 
der auf der 15. GATT-Tagung in Tokio vom 
26. Oktober bis 20. November über diesen Fall ver-
handelt worden ist. Hierbei ist schriftlich nieder-
gelegt: 

Der Bericht der Bundesregierung wurde von 
einer Arbeitsgruppe eingehend geprüft. Die 
Aufhebung der Liberalisierung der genannten 
Schälmühlenerzeugnisse kam dort zur Sprache. 
Die Erklärung der Bundesregierung, daß es sich 
um eine Berichtigung handle, wurde ohne Dis-
kussion zur Kenntnis genommen. 

Damit hat das GATT die von der Bundesregierung 
ergriffenen Maßnahmen akzeptiert. Der Bericht 
wurde dann von der Vollversammlung des GATT 
gebilligt, so daß irgendwelche Schwierigkeiten nicht 
mehr zu erwarten sind. Damit dürfte diese Frage 
ausgeräumt sein, die sich aber nicht auf den Ent-
schließungsantrag, sondern auf den vorhergehenden 
Antrag bezieht, der schon als erledigt anzusehen 
war. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Müller (Worms). 

Müller (Worms) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich muß zu den Ausführungen 
des sehr geschätzten Herrn Kollegen Dr. Pflaum-
baum noch einige Bemerkungen machen. 

(Abg. Rösing: Das Gesetz ist ja 
verabschiedet!) 

— Es ist trotzdem wichtig. Ich habe erklärt, daß das 
GATT die Berichtigung der deutschen Bundesregie-
rung zur Kenntnis genommen hat und daß diese 
Berichtigung auch in Tokio zur Kenntnis genommen 
worden ist und der Beschluß infolgedessen eine 
Änderung erfahren hat, aber doch nur mit der Be-
gründung des Sonderkuriers des Bundeswirtschafts-
ministeriums, daß dieser Änderung nur eine for-
male, keinerlei praktische Bedeutung zukomme. Nur 
deswegen ist die Änderung beschlossen worden. 
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Müller (Worms) 
Nachdem nun die Proteste der holländischen Re-

gierung beim GATT vorliegen, müssen Sie damit 
rechnen, daß dieser Punkt auf der GATT-Konferenz 
im Frühjahr Gegenstand der Erörterung ist. Das, 
was Sie angestrebt haben, nämlich die Änderung 
auf kaltem Wege, gelingt nicht. International kom-
men die Dinge zur Sprache. Wenn Sie meinen soll-
ten, Sie hätten sie mit dieser Regelung aus der Welt 
geschafft, würden Sie einem ganz gefährlichen 
Irrtum verfallen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weite-
ren Wortmeldungen. 

Meine Damen und Herren, ich habe Bedenken 
gegen die Entschließung in der vorliegenden Fas-
sung. Ich möchte dem Hause empfehlen, den dritten 
Absatz, der Tatbestandsfeststellungen enthält, die 
nicht der Beschlußfähigkeit des Hauses unterworfen 
sind, herauszunehmen oder als Begründung zu ge-
ben. Der dritte Absatz ist eine Begründung; die Ent-
schließungsanträge des Hauses sind dagegen Petita. 
Sind Sie einverstanden? 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

— Dann verstehen wir uns recht, wenn wir sagen: 
Der erste und der zweite Absatz bleiben. Im dritten 
Absatz heißt es: Die Bundesregierung wird daher 
ersucht ... Es ist der bisherige Absatz 4. Der dritte 
Absatz ist dann die Begründung. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

In dieser geänderten Fassung stelle ich den Ent-
schließungsantrag zur Abstimmung. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das erste war die Mehr-
heit; der Antrag ist angenommen. 

Wir haben nun eine Reihe von Tagesordnungs-
punkten, die erst heute nachmittag bzw. morgen 
aufgerufen werden sollen. Ich rufe zunächst die-
jenigen Tagesordnungspunkte auf, die heute vor-
mittag vielleicht noch erledigt werden können. 

Zunächst Punkt 18: zweite und dritte Beratung 
des von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes gegen Volksverhetzung. Hier 
sind Erklärungen, aber keine Debatte vorgesehen. 
Können die Erklärungen abgegeben werden? — 

(Abg. Rösing: Ich bitte, den Punkt zurück

-

zustellen, Herr Präsident!) 

Dann versuchen wir es mit Punkt 20: 

a) Mündlicher Bericht des Ausschusses für Peti-
tionen (2. Ausschuß) über seine Tätigkeit ge-
mäß § 113 Abs. 1 der Geschäftsordnung, 

b) Beratung der Sammelübersicht 14 des Aus-
schusses für Petitionen (2. Ausschuß) über 
Anträge zu Petitionen (Drucksache 1368). 

(Abg. Dr. Mommer: Dazu wird gesprochen! 
Mündlicher Bericht der Berichterstatterin!) 

— Frau Abgeordnete Wessel als Berichterstatterin 
ist da. Möchten Sie das Wort? — Das Wort als Be-
richterstatterin hat die Frau Abgeordnete Wessel. 

Frau Wessel (SPD) : Herr Präsident! Meine Da

-

men und Herren! Im Auftrage des Ausschusses für 
Petitionen möchte ich über seine Tätigkeit in den 
ersten beiden Jahren der dritten Wahlperiode be-
richten. Ich kann mich dabei auf einige statistische 
Angaben beschränken, denn aus der systematischen 
Übersicht, die Ihnen in der Drucksache 1368 vor-
liegt, können Sie ersehen, in welchem Umfange die 
Bevölkerung von ihrem Recht, sich mit Bitten oder 
Beschwerden an den Bundestag zu wenden, Ge-
brauch machte. 

In der Berichtszeit, also in zwei Jahren, sind über 
29 000 Petitionen aus allen Lebensbereichen und 
Sachgebieten bei über 45 000 Gesamteingängen re-
gistriert worden. Dazu ein kurzer Vergleich. In den 
vier Jahren der ersten Wahlperiode waren es 
27 200 Petitionen, in der zweiten Wahlperiode 
33 000. Der Vergleich zeigt den ständigen Anstieg 
der Eingaben, der vermutlich durch die zunehmende 
Aufklärung über das Petitionsrecht in Presse, Rund-
funk und Fernsehen veranlaßt ist. Jede Publikation, 
jedes Interview, beispielsweise der kürzlich vom 
Deutschen Fernsehen gesendete Appell des Herrn 
Bundestagspräsidenten zugunsten der Aktion „Ge-
meinsinn", jede Aktion, z. B. die zur Bewaffnung 
der Bundeswehr mit Atomwaffen oder die jetzt an-
gelaufene zur internationalen Ächtung der Atom-
waffen, löst eine Flut von Petitionen aus. 

Alle Eingaben bis auf etwa 1,5 %, die wegen be-
leidigenden, verworrenen, nicht erkennbaren In-
halts oder wegen Anonymität nicht zu behandeln 
waren, enthalten echte Anliegen. Man ersieht dar

-

aus, daß der Ausschuß nicht als „Bundesnörgel-
stelle" aufgefaßt wird, sondern daß ihm Vertrauen 
und oft die letzte Hoffnung auf Hilfe und Beistand 
entgegengebracht wird. Daraus ergibt sich weiter, 
daß seine Arbeit in der Bevölkerung als durchaus 
positiv gewertet wird, ja, daß die Institution des 
Petitionsrechts zu einem festen Begriff in unserem 
Staate geworden ist und daß die Möglichkeit, auf 
die parlamentarische Tätigkeit unmittelbaren Ein-
fluß zu nehmen, von der Bevölkerung gern genützt 
wird. 

Diese Feststellungen sind bemerkenswert, wenn 
man bedenkt, daß das Petitionsrecht kein Rechts-
mittel ist und dem Petenten zwar einen Anspruch 
auf Bescheid, nicht aber auf eine bestimmte Art der 
Erledigung seiner Eingabe, also auf Abhilfe seiner 
Beschwerde, verleiht. Die Petition — vielleicht darf 
ich das doch einmal sagen — kann lediglich die par-
lamentarische Überprüfung einer Regierungsmaß-
nahme veranlassen oder den Bundestag als Gesetz-
geber anregen, der Regierung nach dem Grad der 
Dringlichkeit abgestufte Empfehlungen zur weiteren 
Behandlung der Eingabe, die aber auch keine Sach-
weisungen darstellen, entsprechend § 113 der Ge-
schäftsordnung zu geben. 

Trotz dieser verfassungsrechtlich begrenzten 
Hilfsmöglichkeiten kann ich berichten, daß es dem 
Ausschuß mit fast ausnahmslos entgegenkommen-
der Unterstützung der Regierung gelungen ist, in 
etwa 4 % der sachlich behandelten Fälle dem An-
liegen der Einsender in vollem Umfange zu ent-
sprechen, und daß noch weit mehr Einsendern teil- 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Dezember 1959 	4959 

Frau Wessel 
weise geholfen, ihre Not wenigstens gemildert wer-
den konnte. 

Ein nicht unerheblicher Teil der Eingaben, etwa 
22 %, konnte nur formell behandelt werden, weil 
entweder die Volksvertretung eines Landes zu-
ständig, ein schwebendes oder abgeschlossenes Ge-
richtsverfahren Gegenstand der Petition, der Rechts-
weg oder Instanzenweg noch nicht betreten oder 
nicht erschöpft war oder weil die Eingabe keine 
neuen Tatsachen oder Beweismittel gegenüber einer 
bereits behandelten Petition des Einsenders ent-
hielt. Den Petenten wurden entsprechende Mittei-
lungen gegeben und die fraglichen Eingaben an die 
zuständigen Länderparlamente weitergeleitet. 

Die Einsender wünschten alles mögliche, was ja 
verständlich ist. Eine Übersicht gibt Ihnen hinsicht-
lich der Aufgliederung der Petitionen nach Sach-
gebieten die vorliegende Drucksache 1368. Die 
Zahl der Petitionen, die Lebensbereiche und Sach-
gebiete, die sie betreffen, spiegeln die wirtschaft-
lichen  und sozialen Verhältnisse wider, zeigen, ich 
möchte sagen, wo die wunden Stellen im Staate 
liegen, wo das Volk der Schuh drückt. Das Spiegel-
bild hat im letzten Jahr dadurch ein anderes Aus-
sehen erhalten, daß über die Hälfte der Einsender 
— etwa 53 % — sich mit der Bewaffnung der Bun-
deswehr mit Atomwaffen befaßte. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Hier handelte es sich nicht wie bei anderen Peti-
tionen um ein nur persönliches Anliegen, sondern 
auch um ein Anliegen politischer Art, das sich aus 
dem Für und Wider der atomaren Ausrüstung der 
Bundeswehr ergab; daher rührt wohl der hohe 
Prozentsatz. Es folgen die zahlenmäßig bisher an 
der Spitze liegenden Eingaben zur Sozialversiche-
rung — was auch immerhin interessant ist — mit 
etwa 9 %, die zum Lastenausgleich mit etwa 6 % 
und zur Kriegsopferversorgung mit etwa 5 %. 

Meine Damen und Herren! In der Möglichkeit 
des Parlaments, über den Ausschuß Mißstände im 
Staat, Nöte, Wünsche, Anregungen des Volkes ken-
nenzulernen, die Regierung zu kontrollieren und 
Anregungen gesetzgeberisch zu verwerten, liegt die 
wesentliche Bedeutung des Petitionsrechts im heu-
tigen Verfassungsleben. Der Ausschuß für Petitio-
nen ist die einzige unmittelbare Kontaktstelle zwi-
schen Volk und Parlament. Sie bietet dem Bundes-
tag, wie es Gross im Deutschen Verwaltungsblatt 
1954 S. 323 treffend formuliert hat, die ausgezeich-
nete Möglichkeit, die Hand am Pulsschlag des Vol-
kes zu halten. Die Auswirkung dieser Möglichkeit 
äußerte sich darin, daß etwa 7,5 % der sachlich be-
handelten Eingaben der Bundesregierung zur Be-
rücksichtigung, Erwägung, als Material oder zur 
Kenntnisnahme und den zuständigen Fachausschüs-
sen als Gesetzesmaterial, soweit sich einschlägige 
Vorlagen schon im Bundestag oder im Ausschuß 
zur Beratung befanden, überwiesen wurden. Die 
Wünsche der Petenten zur Änderung oder Ergän-
zung von Gesetzen bezogen sich insbesondere auf 
die Kriegsopferversorgung, auf das Recht der frü-
heren Angehörigen des öffentlichen Dienstes, auf 
die Fremd- und Auslandsrenten, das Lebensmittel-, 

Gewerbe- und Lastenausgleichsrecht und auf die 
Regelung der Kriegsfolgelasten. 

Einige Beispiele, meine Damen und Herren, mö-
gen Ihnen veranschaulichen, wie vielgestaltig die 
Anliegen der Petenten und die Arbeit des Aus-
schusses sind. Die Mieter einer mit Bundesmitteln 
erbauten Siedlung für Bundesbedienstete beschwer-
ten sich über die von den Fabrikanlagen des Ver-
mieters ausgehenden erheblichen Belästigungen 
durch Lärm und Rauch unter Hinweis auf die Ge-
fahr gesundheitlicher Schäden. Sie wünschten zu 
ihrem Schutz vom Petitionsausschuß eine Einwir-
kung auf die Bundesregierung, im Rahmen ihrer 
Fürsorgepflicht für Abhilfe zu sorgen, insbesondere 
durch Verhinderung der Nachtarbeit und der Er-
weiterung der Industrieanlagen des Vermieters. Die 
Petition wurde im Beisein von Vertretern der Re-
gierung und der Mietergemeinschaft eingehend im 
Ausschuß beraten und der Bundesregierung zur Be-
rücksichtigung überwiesen mit der Maßgabe, in 
allen Punkten ihrer Fürsorgepflicht zu genügen. 
Die Mitglieder des Ausschusses sahen sich darüber 
hinaus durch die Eingabe veranlaßt, sich verstärkt 
für eine Bekämpfung des Lärms und der Luftver-
unreinigung und für eine Änderung der Gewerbe-
ordnung, z. B. durch Erweiterung des Katalogs der 
nach § 16 genehmigungspflichtigen Betriebe, einzu-
setzen. 

Ein anderes Beispiel. Die Kollegen Ritzel und 
Merten fühlten sich durch das Verhalten von Ge-
richten in ihren Rechten als Mitglieder des Bundes-
tages verletzt. Es handelte sich dabei um folgenden 
Vorgang. Bei der Verfolgung von Fällen aus ihren 
Sprechstunden hatten sie ein Amtsgericht und ein 
Sozialgericht um Auskunft über den Sachstand und 
um Angabe gebeten, wann die Termine stattfinden 
würden. Sie bekamen unter Hinweis auf das Rechts-
beratungsmißbrauchgesetz eine abschlägige Ant-
wort. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Im Petitionsausschuß wurde der Fragenbereich 
der verfassungsrechtlichen Stellung des Abgeord-
neten außerhalb seiner eigenen parlamentarischen 
Tätigkeit eingehend erörtert, nachdem sich auch der 
Rechtsausschuß damit befaßt hatte, ohne allerdings 
zu einem abschließenden Ergebnis zu gelangen. Der 
Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz, 
Dr. Strauß, machte hierzu bemerkenswerte Aus-
führungen, die die Zustimmung aller Ausschußmit-
glieder fanden. Weil diese Fragen uns alle angehen, 
möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, das 
Wesentliche der Darlegungen des Herrn Staats-
sekretärs Dr. Strauß kurz wiedergeben. 

Die verfassungsrechtliche Stellung des Abgeord
-neten außerhalb seiner eigenen parlamentarischen 

Tätigkeit im Plenum, in den Ausschüssen oder im 
sonstigen Auftrag des Bundestages, insbesondere 
der Umfang der außerparlamentarischen Auskunfts-
befugnisse des Abgeordneten, ist aus Einzelbestim-
mungen des  Grundgesetzes, wie Art. 38, Art. 17, 
Art. 48 Abs. 2 oder Art. 35, oder aus dem Frage-
recht des Bundestages oder aus der Kontrollfunk-
tion des Parlaments nicht herzuleiten. Sie ergibt 
sich vielmehr aus dem Gesamtzusammenhang der 
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Stellung, die der Bundestag und damit seine Mit-
glieder in unserem Verfassungsgefüge einnehmen: 
Sie bestimmt sich nach außerrechtlichen Regeln, in 
die allerdings Rechtsmomente hineinspielen. Es 
geht hier um die Frage des Umganges zwischen 
Ministerien — als Vertretern der Exekutive — und 
den Bundestagsabgeordneten — als Vertretern der 
Legislative —, um Fragen, wie Herr Staatssekretär 
Dr. Strauß sagte, der Erziehung, der Heranbildung 
einer gesunden Tradition, der Herausbildung eines 
richtigen Staatsbewußtseins, des Verhaltens inner-
halb der demokratischen Spielregeln, um das Ein-
gespieltsein der Organe des Staates, der Verfas-
sungsorgane und anderer Organe. 

Eine außerparlamentarische Auskunftsbefugnis 
der Abgeordneten dürfte hiernach grundsätzlich zu 
bejahen sein, um sie — insbesondere die  Wahl-
kreisabgeordneten, die von der Bevölkerung ihres 
Wahlkreises mit allen möglichen Anfragen, Be-
schwerden usw. überschüttet werden — in  die Lage 
zu versetzen, das legitime Bedürfnis der Wähler zu 
erfüllen und ihre parlamentarische Funktion aus-
zuüben, so etwa die Entscheidung zu treffen, ob 
eine zum Zuständigkeitsbereich des Bundestages ge-
hörende Frage aufzunehmen ist oder nicht, oder 
Material über Mißstände zu sammeln, das zu Ge-
setzesvorschlägen oder Anfragen im Parlament 
führt. Behörden und Gerichte sollten daher be-
müht sein, den Abgeordneten alle Auskünfte zu er-
teilen, die erkennbar zur Vorbereitung der parla-
mentarischen Entschlüsse der Abgeordneten dienen. 

Die Grenzen, innerhalb derer Auskünfte möglich 
und zulässig sind, liegen beim Amtsgeheimnis, z. B. 
für Auskünfte über Personalakten, oder beim be-
rechtigten Interesse privater Dritter, wenn in einem 
Rechtsstreit mehr Parteien als eine Partei beteiligt 
sind. Hier müßte die Genehmigung des Betroffenen 
zur Auskunftserteilung in geeigneter Weise nachge-
wiesen werden. 

Der Herr Staatssekretär regte an, Auskunftser-
suchen von Abgeordneten im Interesse einer Be-
schleunigung und besonders sorgfältigen Prüfung 
sowie nicht zuletzt zur persönlichen Unterrichtung 
des Ministers möglichst an den Minister selber und 
nicht an die nachgeordneten Behörden zu richten. 
Der Zweck der Anfrage also, daß es sich um eine 
bestimmte parlamentarische Aufgabe des Abgeord-
neten handelt, sollte aus ihrer Form klar und ein-
deutig zu erkennen sein. Aus der Formulierung 
dürfe nicht der Eindruck entstehen, daß ein Einfluß 
oder gar ein Druck von den Abgeordneten ausge-
übt werden solle. Staatssekretär Dr. Strauß führte 
weiter aus, dies gelte insbesondere, wie in den 
beiden Fällen der Abgeordneten Ritzel und Merten, 
bei Anfragen gegenüber Gerichten, die unabhängig 
und keinen Weisungen unterworfen seien. Hier be-
stehe ein Unterschied, ob nach dem Sachstand oder 
danach gefragt werde, ob und wann Termin an-
stehe. Die Terminanberaumung sei kein Geheimnis. 
Auskünfte hierüber könnten daher unbedenklich er-
teilt werden. Die Beantwortung der Frage nach dem 
Sachstand hänge davon ab, ob das Gericht das vom 
anfragenden Abgeordneten auf Grund der Bestim-
mung über die Akteneinsicht — also § 299 Abs. 2 
der Zivilprozeßordnung — darzulegende berechtigte 

Interesse nach Tatbestand und Begründung aner-
kenne. Eine entsprechende Vorschrift — so stellten 
wir im Ausschuß bei der Beratung dieser Punkte 
fest — fehlt auffallenderweise im Sozialgerichts-
gesetz, womit sich der Fall des Herrn Kollegen Mer-
ten befaßte. Das Rechtsberatungsmißbrauchgesetz 
— und das anzuführen scheint mir auch wichtig zu 
sein — fände auf die Tätigkeit eines Abgeordneten 
grundsätzlich, d. h. wenn man einmal vom theo-
retisch denkbaren Fall eines Mißbrauchs der Abge-
ordnetenstellung absieht, keine Anwendung, da der 
Abgeordnete Träger eines Amtes in dem im Grund-
gesetz aufgeführten spezifischen Sinne ist und da 
das Gesetz nur bei geschäftsmäßiger Ausübung der 
Rechtsberatung in Betracht kommt: 

Soweit, meine Damen und Herren, der Sachverhalt, 
von dem ich glaubte, ihn hier doch vortragen zu 
sollen, weil es sich um eine Auskunft und eine An-
sicht handelt, die uns alle interessiert. 

Der Petitionsausschuß beschloß wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der angesprochenen Fragen, 
die zu den Eingaben der Kollegen Ritzel und Merten 
erzielten Beratungsergebnisse durch Übermittlung 
eines Auszugs aus dem Ausschußprotokoll Nr. 44 
über die Ausschußmitglieder hinaus allen Abgeord-
neten dieses Hohen Hauses zur Kenntnis zu bringen 

(Sehr gut! bei der SPD) 

und auch den Bundesministern zuzuleiten mit der 
Bitte, die untergeordneten Behörden entsprechend 
anzuweisen. Der Protokollauszug wird Ihnen, meine 
Damen und Herren, in den nächsten. Tagen über-
mittelt werden. 

Ich möchte dann noch kurz einige andere Peti-
tionen anführen, die auch zeigen, daß die Arbeit des 
Ausschusses die entsprechende Beachtung und Wür-
digung findet. In einem besonders tragischen Falle, 
an dem sich ebenfalls zeigt, daß der Petitionsaus-
schuß nicht überflüssig ist, konnte nach längerem 
Bemühen geholfen werden. Es handelt sich um fol-
gendes: Ein bei der amerikanischen Besatzungs-
macht als Industriewachtmann beschäftigt gewese-
ner Petent war auf dem Truppenübungsplatz Grafen-
wöhr, auf den niemand anders als amerikanische 
Fahrzeuge gelangten, im Jahre 1949 schwerverletzt, 
bewußtlos und blutüberströmt aufgefunden worden 
und befand sich seitdem fast ununterbrochen, zum 
Teil in geschäftsunfähigem Zustand, in Kranken-
häusern. Sein im Mai 1956 gestellter Antrag auf Ge-
währung eines Härteausgleichs mach  dem Gesetz 
über die Abgeltung von Besatzungsschäden in Höhe 
von 4800 DM wurde wegen schuldhafter Versäum-
nis der Anmeldefrist, mangels Nachweises der Ur-
sächlichkeit des Schadens und aus rechtlichen Be-
denken hinsichtlich der Anwendbarkeit der §§ 898 
und 899 der Reichsversicherungsordnung abgelehnt. 
Nach eingehender mündlicher Erörterung des Falles 
im Ausschuß im Beisein eines Regierungsvertreters 
konnten die  in den vorherigen schriftlichen Stellung-
nahmen der Regierung enthaltenen Ablehnungs-
gründe und Bedenken ausgeräumt und dem Anliegen 
des Petenten auf Zahlung eines Härteausgleichs im 
begehrten Umfange voll entsprochen werden. Hier 
zeigt sich: hätte der Petitionsausschuß nicht bestan- 
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den  und  hätte er deswegen die Petition nicht be-
handeln können, so hätte dieser Petent die 4800 DM 
nicht bekommen. 

Ein anderer Einsender hatte durch Kriegseinwir-
kung sein Wohnschiff, seine ständige Wohnung, 
verloren. Die beantragte Schadensfeststellung wurde 
abgelehnt, da ein Wohnschiff nicht zu den im § 12 
Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes aufgezählten 
erstattungsfähigen Wirtschaftsgütern zählt. Hätte 
der Petent auf dem Wohnschiff nur einen kleinen 
Handel betrieben, dann wäre eine Entschädigung in 
Betracht gekommen. Wegen dieser offensichtlich 
bestehenden Lücke im Gesetz wurde die Eingabe 
dem Ausschuß für den Lastenausgleich als Material 
zugeleitet. 

Ein 70jähriger Petent, der erst kürzlich als Um-
siedler aus den unter polnischer Verwaltung stehen-
den Gebieten Deutschlands in die Bundesrepublik 
kam, hoffte, hier seinen Enkel zu finden, und mußte 
feststellen, daß er in der französischen Fremden-
legion Dienst tat, obwohl er bei Eintritt noch min-
derjährig war. Diese Fälle sind uns Abgeordneten 
ja nicht unbekannt, daß auch Minderjährige in die 
Fremdenlegion aufgenommen werden. Der Petent 
bat, alles zur Freilassung seines Enkels Erforder-
liche zu unternehmen. Das Auswärtige Amt hat 
dann die notwendigen Schritte zugesagt, aber gleich-
zeitig darauf hingewiesen, daß die französischen 
Behörden derartige Fälle sehr schleppend behandeln 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

und Anträgen auf Entlassung aus der Fremden-
legion oft nicht zustimmen. Dieser Fall — und dar-
um habe ich ihn angeführt — sollte ebenfalls zum 
Anlaß genommen werden, auf feste Abmachungen 
mit Frankreich wegen Entlassung der beim Eintritt 
in die Fremdenlegion noch Minderjährigen zu 
drängen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Viele Petenten — oft sind es  die Ärmsten der 
Armen — erkennen die  geleistete erfolgreiche 
Arbeit des Petitionsausschusses dankbar an. 

Ein Einsender, dessen kärgliche Rente aus der 
Angestelltenversicherung eine günstige Umstellung 
erfuhr, der eine größere Nachzahlung erhielt und 
dadurch, wie er schrieb, „nunmehr zu einer erträg-
licheren Lebensweise" kam, stattete für die „in 
hochherziger Weise eingesetzte Art" seinen „ver-
bindlichsten Dank" ab. 

Ein Heimkehrer, der auf Veranlassung des Aus-
schusses Entlassungsgeld und Übergangsbeihilfe 
erhielt, zeigte sich überrascht, daß seine Angelegen-
heit so „korrekt und objektiv behandelt wurde", 
und sagte dafür seinen herzlichen Dank. 

Ein anderer Einsender, dem eine Beschäftigung 
vermittelt wurde, gibt voller Dankbarkeit seiner 
Freude und seinem Frohsinn darüber Ausdruck, 
„wieder anständig leben zu können". Er schreibt: 
„Wir danken, daß Sie sich so hilfreich für uns ein-
gesetzt haben, und das werden wir Ihnen nie ver-
gessen." 

Eine ältere Witwe, deren Aussiedlungsantrag für 
Tochter, Schwiegersohn und Enkel aus Jugoslawien 
stattgegeben wurde, schrieb u. a. anerkennend: 

Bestimmt verdanke ich diese hochherzige Zu-
stimmung Ihrem sehr geschätzten Wohlwollen 
und möchte daher nicht versäumen, Ihnen und 
allen beteiligten Stellen zu danken für diese 
menschliche Geste. Sie dürfen versichert sein, 
einem einsam gewordenen Mutterherzen große 
Freude bereitet zu haben, und bitte, als äußeres 
Zeichen zumindest meinen schriftlichen Dank 
entgegenzunehmen. Damit möchte ich auch Ihre 
Arbeit im Dienste der deutschen Menschen an-
erkennen. Denn in der Mehrzahl werden Sie 
ohnehin mit Bittschriften eingedeckt sein. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen schmunzelnd sagen, 
was eine bayerische Elvira schrieb, die für die Be-
mühungen des Ausschusses ihren aufrichtigen Dank 
aussprach. Sie schreibt: „Eine Bearbeitung meiner 
Tochter ist nicht mehr nötig, da ich mein Kinder-
geld bereits erhalten habe." 

(Heiterkeit.) 

Dieser Bericht möge Ihnen, meine Damen und 
Herren, die Vielfältigkeit der Tätigkeit des Peti-
tionsausschusses gezeigt haben, eine Tätigkeit, die 
im Dienste der Öffentlichkeit, aber normalerweise 
in aller Stille ausgeübt wird. Sie nimmt die Arbeits-
kräfte aller Beteiligten erheblich und gleichblei-
bend, auch in den sogenannten Parlamentsferien, in 
Anspruch. Dies wird besonders deutlich, wenn man 
berücksichtigt, daß jede Eingabe sachlich geprüft 
wird und daß jedem Einsender eine Mitteilung über 
die Art der Erledigung seiner Petition und außer-
dem, sofern die Ermittlungen längere Zeit bean-
spruchen, eine Zwischennachricht gegeben wird. Das 
ist bei 29 000 bis jetzt eingegangenen Petitionen, 
die, was mir nicht unwichtig zu sagen erscheint, bis 
auf kleine Reste bearbeitet und durch den Ausschuß 
erledigt sind, eine gute Arbeitsleistung. Sie wird 
von allen an der Ausschußarbeit Beteiligten, ange-
fangen von den Mitgliedern des Petitionsausschus-
ses — jede Petition wird nämlich von zwei Mitglie-
dern des Ausschusses als Bericht- und Mitbericht-
erstatter bearbeitet — bis zum Büropersonal des 
Ausschusses, vor allem von dem Ausschußassisten-
ten Herrn Regierungsrat Banse, mit viel Idealismus 
im Dienst der deutschen Menschen, wie es diese 
alte Witwe anerkennend und schön charakterisierte, 
und zur Wahrung eines der wichtigsten Grund-
rechte unseres Staates gern geleistet. 

(Beifall.) 

Ich möchte das von dieser Stelle aus als Abschluß 
meines Berichts besonders hervorheben und das 
um so mehr, als im Hinblick auf die ständig wach-
sende Zahl der eingehenden Petitionen das vorhan-
dene Büropersonal im Vergleich zu dem anderer 
Abteilungen des Bundestages mir überfordert zu 
sein scheint. Die Petitionen müssen durch das Büro 
sorgfältig und sachgemäß für die Berichterstatter 
vorbereitet werden. Wer als Berichterstatter Peti-
tionen durchzuarbeiten hat, die manchmal einen 
dicken Schnellhefter umfassen, kann beurteilen, 
was die Bearbeitung von 29 000 Petitionen in zwei 
Jahren für das Büro bedeutet. 



4962 	Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Dezember 1959 

Frau Wessel 
Zum Schluß bitte ich Sie, meine Damen und 

Herren, im Namen des Petitionsausschusses, die in 
der Sammelübersicht 14, Drucksache 1368, enthal-
tenen Anträge zu Petitionen anzunehmen. Ich danke 
Ihnen. 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke der 
Berichterstatterin. Ich frage, ob das Wort gewünscht 
wird. — Das Wort wird nicht gewünscht. Ich lasse 
abstimmen über den Antrag des Ausschusses, 
Drucksache 1368. Wer zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Der Antrag des Ausschusses ist angenom-
men. 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die 
Sitzung bis 15 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung von 13.04 Uhr 
bis 15 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Die Sitzung ist 
wieder eröffnet. 

Ich rufe auf Punkt 13 der Tagesordnung: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln und über die Gewinn- 
und Verlustrechnung (Drucksache 416) ;  
Schriftlicher Bericht des Wirtschaftsaus-
schusses (16. Ausschuß) (Drucksache 1409). 
(Erste Beratung: 44. Sitzung.) . 

b) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen 
bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesell-
schaftsmitteln (Drucksache 417); 

Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(14. Ausschuß) (Drucksachen 1415, zu 1415). 
(Erste Beratung: 44. Sitzung.) 

Nach der Vereinbarung im Ältestenrat erfolgt zu-
nächst die zweite Beratung beider Gesetzentwürfe. 
Eine Verknüpfung der Beratung beider Gesetzent-
würfe ist hier allerdings technisch nicht möglich. 
Dagegen können in der allgemeinen Aussprache 
der dritten Beratung die beiden Gesetzentwürfe, 
die in ihrer Materie zusammengehören, selbstver-
ständlich gemeinsam debattiert werden. 

Zunächst erteile ich das Wort Herrn Dr. Barzel 
als Berichterstatter zu Punkt 13a. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen! Meine Herren! Als Drucksache 1409 liegt 
Ihnen der Schriftliche Bericht des Wirtschaftsaus-
schusses über den von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die 
Gewinn- und Verlustrechnung vor. Ich verweise auf 
diesen Schriftlichen Bericht und will jetzt nur noch 
einige wesentliche Punkte hervorheben. Vor allem 
möchte ich den Entschließungsantrag begründen, 
den der Ausschuß vorgelegt hat. 

Der Entwurf bezweckt, zwei Fragen unseres 
Aktienrechts schon jetzt, also vor der sogenannten 
großen Aktienrechtsreform, zu regeln, nämlich 
erstens die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln und zweitens die Neuordnung der Bestim-
mungen über die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Die Bundesregierung, die diesen Entwurf zusam-
men mit der Vorlage über die steuerrechtlichen 
Maßnahmen vorgelegt hat, hält die Vorwegnahme 
der Regelung dieser beiden Fragen aus zahlreichen 
Gründen für erforderlich. Ich verweise insoweit auf 
die amtliche Begründung in der Drucksache 416 so-
wie auf die in der ersten Lesung am 15. Oktober 
vergangenen Jahres vorgetragene mündliche Be-
gründung. 

Länger als ein Jahr haben der federführende 
Wirtschaftsausschuß und die mitbeteiligten Aus-
schüsse diese Vorlage beraten. Diese sorgfältige 
Beratung hat zu dem Ergebnis geführt, daß der 
Wirtschaftsausschuß Ihnen eine Fassung des Ge-
setzentwurfs empfiehlt, die in den Grundzügen vom 
Ausschuß einstimmig fixiert werden konnte. 

Der Erste Abschnitt des Gesetzentwurfs soll die 
Möglichkeit schaffen, daß Aktiengesellschaften ihr 
haftendes Nennkapital auch aus eigenen Mitteln 
erhöhen können. Es handelt sich im wesentlichen 
um einen Umbuchungsvorgang: Rücklagen werden 
in Grundkapital umgewandelt. Der Aktionär erhält 
entweder eine zusätzliche Aktie oder eine Erhöhung 
des Nennbetrages seines Papiers. 

Der Wirtschaftsausschuß empfiehlt Ihnen, über 
die Regierungsvorlage hinaus einige Rücklagen für 
die Zwecke der Umwandlung ausdrücklich zu sper-
ren. Ich verweise auf § la  Abs. 2 der vom Aus-
schuß empfohlenen Fassung. Es heißt dort ausdrück-
lich, daß nicht umgewandelt werden können: 

1. eine ausdrücklich als „Rücklage für die Lasten-
ausgleichs-Vermögensabgabe" bezeichnete Rück-
lage; 

2. Beträge, die infolge der Erhöhung der Sozial-
versicherungsrenten nach den Versicherungs

-

Neuregelungsgesetzen aus der Auflösung von 
Rückstellungen für laufende Pensionen und für 
Anwartschaften auf Pensionen frei geworden 
sind; 

3. unter Rücklagen ausgewiesene Posten, die auf 
Grund steuerlicher Vorschriften erst bei ihrer 
Auflösung zu versteuern sind. 

Es ist also sichergestellt, daß bei Durchführung die-
ses Gesetzes der Lastenausgleich keine nachteiligen 
Folgen erleidet. Ferner sind zunächst solche Rück-
lagen von der Umwandlung ausgenommen und für 
sie gesperrt, die bereits den Arbeitnehmern des 
Betriebes zugedacht waren. 

Im Zusammenhang hiermit steht die Vorschrift 
des § 65 Abs. 1 des Aktiengesetzes, die durch § 22 
Nr. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs neu gefaßt 
werden soll. Es wird die Möglichkeit der Ausgabe 
von Belegschaftsaktien geschaffen. Die steuerliche 
Seite der Ausgabe von Belegschaftsaktien ist in 
dem Gesetzentwurf über steuerrechtliche Maßnah-
men bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesell-
schaftsmitteln entgegenkommend geregelt. 
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Dr. Barzel 
Der zweite Teil dieses Entwurfs sieht vor, die Ge-

winn- und Verlustrechnung der Aktiengesellschaf-
ten künftig aussagekräftiger zu gestalten. Durch 
zahlreiche Eingaben ist uns immer wieder nahege-
bracht worden, den zweiten Teil des Entwurfs nicht 
zu verabschieden und mit diesen Vorschriften auf 
die sogenannte große Aktienrechtsreform zu war-
ten. Der Ausschuß hat sich dazu nicht entschließen 
können. Er hält auch die Neuordnung der Vorschrif-
ten über die Gewinn- und Verlustrechnung für un-
erläßlich und für dringlich, um die wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Ziele dieses Entwurfs zu 
realisieren. 

Einigen Mitgliedern des Ausschusses ging der 
Entwurf der Bundesregierung in manchen Punkten 
hinsichtlich der Publizität zu weit, anderen Mitglie-
dern des Ausschusses waren die Vorschriften nicht 
weitgehend genug. So traf sich die Mehrheit des 
Ausschusses im wesentlichen bei der Regierungsvor-
lage. Einige Kollegen wollten an dieser Stelle durch 
noch schärfere Vorschriften für die Publizität dieses 
Gesetz auch zu einem Instrument öffentlicher Kon-
trolle machen. Solche Anregungen fanden keine 
Mehrheit. Die Mehrheit des Ausschusses will die-
ses Gesetz im Interesse des Aktionärs, des Kapital-
markts und als Voraussetzung für breite Eigen-
tumsstreuung. 

Mit besonderem Bedacht, meine Damen, meine 
Herren, hat der Ausschuß dann die Frage geprüft, 
ob und gegebenenfalls welche Unternehmen nicht 
den neuen Publizitätsvorschriften unterworfen wer-
den sollen. Das Ergebnis finden Sie auf Seite 21 des 
Ausschußberichtes im § 132 Abs. 5. Sie sehen dort, 
daß der Ausschuß über die Regierungsvorlage hin-
aus nur noch eine Ausnahme gemacht hat, nämlich 
die für Familiengesellschaften mit einer Bilanz-
summe bis 10 Millionen DM. Alle anderen vorge-
schlagenen Ausnahmen — es wurden zahlreiche an-
geregt — fanden im Ausschuß keine Mehrheit. 

Durch die Festlegung der Grenze für die ver-
stärkten Publizitätsvorschriften auf 3 Millionen DM 
der Bilanzsumme werden voraussichtlich 70 % aller 
Aktiengesellschaften diesen neuen Publizitätsvor-
schriften unterworfen sein. Die Regierung und die 
Mehrheit des Ausschusses legten im Ausschuß Wert 
auf die Feststellung, daß diese 3-Millionen-DM-
Grenze keineswegs ein Präjudiz für andere Rechts-
formen sei. Die Minderheit hielt ohnehin eine Aus-
dehnung der Publizitätsvorschriften auf alle Unter-
nehmen unabhängig von ihrer Rechtsform von einer 
gewissen Bilanzsumme an aufwärts im Interesse der 
öffentlichen Kontrolle wirtschaftlicher Macht für er-
forderlich. Soweit zum Entwurf. 

Der Ausschuß empfiehlt Ihnen ferner, meine 
Damen und Herren, eine Entschließung anzuneh-
men, durch die die Bundesregierung ersucht wird, 

a) den Entwurf eines Aktiengesetzes baldmög-
lichst vorzulegen, 

b) bei der Vorlage dieses Gesetzentwurfs zu klä-
ren, ob und gegebenenfalls wie die erweiter-
ten Publizitätsvorschriften zu einer entspre-
chenden Änderung der Sondervorschriften für 
Banken und Versicherungen führen müssen. 

Der Ausschuß hat bei der Beratung dieser so-
genannten kleinen Aktienrechtsreform verstärkt die 
Notwendigkeit einer baldigen Verabschiedung der 
sogenannten großen Aktienrechtsreform erkannt. 
Unser Aktienrecht bedarf nach Meinung des Aus-
schusses insgesamt und baldigst einer Neuordnung. 
Der vorliegende Entwurf ist nur Stückwerk. Der 
Ausschuß empfiehlt daher, die Bundesregierung 
durch die Entschließung um beschleunigte Vorlage 
des Gesetzentwurfs für die große Reform zu ersu-
chen. Wir glauben, daß ohne diese große Reform 
die frische Luft für unseren Kapitalmarkt und für 
die künftige industrielle Entwicklung fehlt. 

Der Ausschuß bittet Sie ferner, meine Damen und 
Herren, die Entschließung über die Sondervorschrif-
ten für Banken und Versicherungen anzunehmen. 

Ich habe die Ehre, Sie namens des federführen-
den Ausschusses darum zu bitten, den Gesetzent-
wurf in der Fassung anzunehmen, die Ihnen der 
Wirtschaftsausschuß vorlegt. Diese Fassung wurde 
in den Grundzügen einstimmig erarbeitet. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter und eröffne die zweite Be-
ratung. Ich rufe auf § 1. Dazu liegt der Änderungs-
antrag der Fraktion der SPD auf Umdruck 435 Zif-
fer 1 vor. Wer begründet ihn? — Herr Abgeord-
neter Seuffert. 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem Antrag, den ich zu begründen 
habe, bitten wir Sie, festzulegen, daß vor Vornahme 
einer Kapitalberichtigung, d. h. also vor Ausschüt-
tung von Gratis- oder Berichtigungsaktien, wie Sie 
sie nennen wollen, die Verpflichtungen gegenüber 
dem Lastenausgleich erfüllt werden müssen. Unsere 
Meinung ist die, daß man, wenn man schon durch 
eine solche Kapitalberichtigung klar zu erkennen 
gibt, daß man so viele Reserven angesammelt hat, 
und wenn man dieser Reserven so sicher ist, daß 
man sie zu einer Kapitalberichtigung verwenden 
kann, auch denjenigen Gläubiger des Unterneh-
mens, der es bitter nötig hat, nämlich den Lasten-
ausgleich, nicht nur durch Rücklagen berücksichti-
gen, sondern bar abfinden und ihm die Mittel zu-
führen sollte, die hier als zur Verfügung stehend 
ausgewiesen werden. Diese Mittel hat der Lasten-
ausgleich wirklich bitter nötig, und man sollte sie 
ihm gerade durch eine solche Aktion zuführen. 

Meine Damen und Herren, Sie alle kennen den 
Stand der Auszahlung der Hauptentschädigung. Um 
über Eingliederungsdarlehen, Aufbaudarlehen, So-
forthilfe und Unterhaltshilfe hinaus noch etwas an 
Hauptentschädigung zu erhalten, muß man 80 Jahre 
alt sein. Dann erhält man vielleicht einmal 5000 
DM. Vielleicht genügt heute bereits ein Alter von 
75 Jahren. Aber auch das ist ja bereits ein schönes 
biblisches Alter für einen Anspruch, der seit Jah-
ren läuft. 

Wir sind der Ansicht, daß die Realisierung der 
Verpflichtungen gegenüber dem Lastenausgleich 
solchen Gesellschaften, die eine derartige Berichti- 
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gung vornehmen, zugemutet werden kann, zumal 
wir ja sehr genau wissen, daß diese Verpflichtun-
gen, die anfänglich in  den Umstellungsbilanzen ein-
mal so groß und so drückend erschienen, gegenüber 
den großen Summen des bisher zuverdienten, bis-
her neu erworbenen und in den Bilanzen ausgewie-
senen Vermögens sehr an Bedeutung zurückgetre-
ten sind. 

Im Interesse der jetzt so schlecht bedienten Gläu-
biger des Lastenausgleichs, die gleichzeitig Gläubi-
ger dieser Unternehmen sind, die Berichtigungen 
vornehmen wollen und die so große sichere Reser-
ven ausweisen können, bitten wir Sie, unserem An-
trag stattzugeben. 

Damit ich Sie nachher nicht noch einmal in An-
spruch nehmen muß, gestatten Sie mir, vorsorglich 
auch den Eventualantrag zu begründen, den wir 
Ihnen auf dem Umdruck 435 unter Ziffer 2 vorlegen. 

Der Ausschuß hat in § la vorgesehen, daß zur 
Berichtigung des Kapitals in den Bilanzen aus-
drücklich als „Rücklage für die Lastenausgleichs

-
Vermögensabgabe" bezeichnete Rücklagen nicht 
umgewandelt werden können. Er hat entgegen 
einer Empfehlung des Finanzausschusses nicht vor-
gesehen, daß, soweit solche Rücklagen nicht gebil-
det worden sind, entsprechende Beträge aus den 
Rücklagen gebunden werden, d. h. nicht zur Berich-
tigung zur Verfügung gestellt werden sollen. Im 
Bericht des federführenden Ausschusses finden Sie 
hierzu die Bemerkung, daß die Einführung einer 
solchen Bestimmung eine ungleiche Behandlung sol-
cher Gesellschaften, die berichtigen, und solcher 
Gesellschaften, die nicht berichtigen und nach wie 
vor nicht zu Lastenausgleichsrücklagen verpflichtet 
sind, bedeuten würde. Diese Erwägung ist schief. 
Sie beruht auf einem Irrtum. Die Bildung der 
Lastenausgleichsrücklage ist in der Tat bisher fakul-
tativ. Mit unserem Antrag verlangen wir auch gar 
nicht, daß sie tatsächlich gebildet wird. Wir wollen 
uns gar nicht in die steuerlichen und sonstigen 
bilanzmäßigen Überlegungen, die dafür maßgebend 
sein können, ob man  eine Rücklage bildet oder ob 
man den Lastenausgleich aus dem laufenden Ertrag 
bedient, einmischen. Es handelt sich aber um die 
Gleichstellung auf der ,einen Seite derjenigen Ge-
sellschaften, welche — das waren  die  vorsorgliche-
ren und diejenigen, die entsprechend dann auch 
ihr Umstellungsverhältnis niedriger gewählt haben 
— solche Rücklagen, die fakultativ sind und blei-
ben, gebildet haben, und auf der anderen Seite 
derjenigen Gesellschaften, die das nicht getan ha-
ben, falls eine von diesen Gesellschaften eine Be-
richtigung vornehmen will. 

Der Gedankengang des Finanzausschusses wa r 
— ich glaube, er ist zwingend — auf jeden Fall, 
daß man die einen, die die fakultativen Rücklagen 
gebildet haben, jetzt nicht schlechter stellen kann, 
indem man  ihnen die Möglichkeiten bei der Berich-
tigung beschneidet, gegenüber denjenigen, die das 
nicht getan haben. Diese Gleichstellung wird mit 
dem Vorschlag des Finanzausschusses angestrebt, 
den Sie in unserem Eventualantrag zu § la finden 
und den ich hier mit gleichzeitig begründet habe. 

In erster Linie bitte ich Sie aber, aus den Grün-
den,  die ich dargelegt habe, im Interesse des La-
stenausgleichs, im Interesse derjenigen, die in einer 
so schlechten Lage sind und die gleichzeitig die 
Gläubiger gegenüber diesen Gesellschaften sind, 
welche, wenn sie solche Berichtigungen vornehmen 
können, in einer so guten Lage sind, unseren An-
trag zu § 1 stattzugeben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hierzu 
hat noch Herr Abgeordneter Wilhelmi erbeten. 

Dr. Wilhelmi (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Zu dem ersten Antrag, die 
Gesellschaften, die von diesem Gesetz Gebrauch 
machen wollen, zur Zahlung des Lastenausgleichs 
zu veranlassen, ist folgendes zu sagen. Wir haben 
diese Frage sehr eingehend geprüft. Ich glaube, es 
ist niemand in diesem Hause, der nicht ein erheb-
liches Interesse daran hat, daß die Kasse für den 
Lastenausgleich Zuschüsse erhält. Es ist aber zu 
prüfen — und das haben wir sehr eingehend getan, 
und zwar nicht nur im Wirtschaftsausschuß, im 
Steuerausschuß, sondern auch im Lastenausgleichs-
ausschuß —, inwieweit dieses Gesetz nach allge-
meinen Begriffen die Handhabe dafür bieten kann, 
etwas für den Lastenausgleich zu tun. 

Sie wissen, daß der Lastenausgleichsausschuß 
nicht so weit gegangen ist wie der Ihnen vorlie-
gende Antrag der SPD. Der Lastenausgleichsaus-
schuß hat lediglich als mitberatender Ausschuß emp-
fohlen, man solle den Lastenausgleich passivieren. 
Das liefe also etwa auf den Eventualantrag der SPD 
hinaus. 

Den Hauptantrag der SPD bitte ich deswegen ab-
zulehnen, weil die Zahlung des Lastenausgleichs 
nicht davon abhängt, in welchem Verhältnis Rück-
lagen und Nennkapital stehen. Die Zahlung einer 
Schuld ist eine Frage der Liquidität. Solange wir 
im Lastenausgleichsgesetz die absolute Freiheit der 
vorzeitigen Ablösung des Lastenausgleichs allge-
mein für alle Gesellschaften und überhaupt alle dem 
Lastenausgleich Unterliegenden festgelegt haben, 
können wir hier keinen Zwang ausüben, einen 
Zwang, der zumal einen ganz kleinen Kreis von 
Gesellschaften träfe, nicht einmal alle Aktiengesell-
schaften, nicht einmal alle Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, sondern eben nur gerade jene, 
die von einem bestimmten Gesetz, das ganz anderen 
Zielen dient und ganz andere Zwecke verfolgt, Ge-
brauch machen. Das wäre eine absolute Ungerech-
tigkeit. Deshalb bitte ich, diesen Antrag abzulehnen. 
Er hat auch gar nichts mit der Umwandlung zu tun, 
sondern wäre eine Liquiditätsfrage. 

Der zweiten Frage, der Passivierung des Lasten-
ausgleichs stehen wir im allgemeinen in der CDU/ 
CSU auch durchaus positiv gegenüber. Das ist in 
den Ausschußberatungen bereits zum Ausdruck ge-
kommen. Es ist durchaus möglich, daß in einer Neu-
fassung des Lastenausgleichsgesetzes die bisherige 
Möglichkeit, die Lastenausgleichsschuld unter dem 
Strich der Bilanz, also nicht als echte Schuld, aus-
zuweisen, geändert wird, Dann muß das aber ganz 
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allgemein für alle Gesellschaften und alle Gesell-
schaftsformen geschehen. Es ist undenkbar, eine 
so grundsätzliche Frage, die mit dem Lastenaus-
gleich zusammenhängt, in diesem Gesetz einer Teil-
lösung zuzuführen. 

Namens der CDU/CSU bitte ich deshalb, beide 
Anträge abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte Herrn Kollegen Wilhelmi, 
der von einem Zwang gesprochen hat, der gegen-
über einer Gruppe von Gesellschaften ausgeübt 
werden soll, nur mit einem Wort antworten. Von 
einem Zwang kann hier gar keine Rede sein. Nie-
mand ist gezwungen, eine Berichtigung vorzuneh-
men. Alles, was wir verlangen, ist, daß derjenige, 
der eine Berichtigung vornimmt und der damit aus-
weist, daß er seiner Reserven so sicher ist, daß er 
diese Berichtigung durchführen kann, seine Ver-
hältnisse gegenüber seinen Gläubigern und gerade 
gegenüber diesem Gläubiger, dem Lastenausgleich 
und den Lastenausgleichsgeschädigten, vorher in 
Ordnung bringt. Niemand ist dazu gezwungen. Er 
kann die Möglichkeiten wählen, wie er will. Aber 
diese Anforderung kann an ihn gestellt werden. 

Was die Liquidität anlangt, so könnte man, falls 
wirklich Liquiditätsschwierigkeiten bestehen soll-
ten — wenn man Bilanzen kennt, erscheint einem 
das heutzutage als eine ziemlich hypothetische An-
nahme —, durchaus in Betracht ziehen — das würde 
eine Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vor-
aussetzen —, daß solche Abgaben nicht durch Bar-
zahlung, sondern durch Übergabe von Aktien — 
Gratisaktien oder wie Sie sie sonst beschaffen wol-
len — abgegolten werden. Der Gedanke steht schon 
lange genug zur Debatte, so daß Sie sich mit ihm 
hätten beschäftigen können. Wenn irgendeine Ge-
genliebe auf Ihrer Seite für eine derartige Abgel-
tung des Lastenausgleichs gegeben ist, können wir 
sie sofort in Angriff nehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Schmidt (Wuppertal). 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Seuffert, ich meine, es kann nicht übersehen wer-
den, daß die Stellung des Gläubigers dadurch stär-
ker wird, daß Reservekapital in Nennkapital, d. h. 
haftendes Kapital, umgewandelt wird. Beim Lasten-
ausgleich handelt es sich insoweit um einen Gläu-
biger wie jeder andere Gläubiger auch. Hier ge-
schieht also dem Lastenausgleichsfonds unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherung kein Schaden, sondern 
seine Interessen werden verstärkt. 

Alles andere ist allerdings eine Frage der Liqui-
dität. Wollen Sie im Ernst eine Gesellschaft, die 
nicht in der Lage ist, die Lastenausgleichsforderung 

abzulösen, nun noch zwingen, Beteiligungen herzu-
geben und dadurch die Gesellschaftsverhältnisse 
innerhalb der Gesellschaft völlig auf den Kopf zu 
stellen? 

Vizepräsident Dr. Preusker: Wird zu § 1 noch 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Zunächst 
stimmen wir über den Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD auf Umdruck 435 Ziffer 1 ab, in § 1 
Abs. 5 einen Satz 2 anzufügen. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
zweite war die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über den § 1 in der 
Ausschußfassung. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei einigen 
Gegenstimmen und zahlreichen Enthaltungen ange-
nommen.  

Der Eventualantrag zu § la Abs. 2 Nr. 1, zu der 
Lastenausgleichsfrage ist vom Abgeordneten Seuf-
fert schon begründet worden. Weiter liegt dazu ein 
Antrag der Fraktion der FDP auf Umdruck 438 vor, 
in § la  Abs. 2 die Nr. 2 zu streichen. 

Zur Begründung Herr Abgeordneter Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP) : Meine Damen und Herren, 
es ziemt sich nicht ganz, den Berichterstatter zu be-
richtigen. Sie müssen mir aber gestatten, ihm wenig-
stens in einem Punkte etwas zu widersprechen. Der 
Herr Berichterstatter hat gesagt, der Ausschuß habe 
sich ein Jahr lang in fleißiger Arbeit mit diesen 
Gesetzen beschäftigt. Das trifft allenfalls auf den 
Ausschuß der CDU zu. 

(Abg. Dr. Barzel: „Die Ausschüsse" habe 
ich gesagt!) 

In dem Wirtschaftpolitischen Ausschuß ist diese 
Vorlage im Oktober vorigen Jahres erschienen und 
dann nach sehr kurzer Zeit wieder abgesetzt wor-
den. In diesem Jahr erschien sie ganz plötzlich, wie 
aus heiterem Himmel ;  dann haben wir es allerdings 
sehr schnell gemacht. Insofern ist das die erste 
Berichtigung, Herr Barzel. 

Sie haben weiter gesagt, die Mitglieder des Aus-
schusses hätten der Vorlage in allen Grundsätzen 
zugestimmt. Auch das ist nicht richtig. Ich darf für 
meine Fraktion sagen, daß wir einigen wesentlichen 
Grundsätzen, nämlich denjenigen, die erst in diesem 
Jahr in den Entwurf hineingekommen sind, nicht zu-
gestimmt haben. Daher auch unsere Änderungs-
anträge. Das mußte ich vorausschicken; denn sonst 
wäre unsere Haltung gar nicht zu verstehen ge-
wesen. 

In darf einen dieser Änderungsanträge begrün-
den. In dem Gesetzentwurf ist in § la  Abs. 2 Nr. 2 
eine neue Bestimmung hineingekommen. Der 
Grundsatz des Gesetzes ist, daß Rücklagen in 
haftendes Kapital umgewandelt werden können, 
Rücklagen, die ordnungsmäßig versteuert sind und 
bei denen die Umwandlung nach unserer Meinung 
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eine durchaus notwendige und legale Maßnahme 
ist. Nun ist unverständlich, warum man hier unter 
Nr. 2 Beträge besonders behandelt, „die infolge der 
Erhöhung der Sozialversicherungsrenten nach den 
Versicherungs-Neuregelungsgesetzen aus der Auf-
lösung von Rückstellungen für laufende Pensionen 
und für Anwartschaften auf Pensionen frei gewor-
den sind". 

Wozu steht das hier? Wenn es Rücklagen sind, 
braucht man darüber nicht zu debattieren; dann 
müssen sie doch auch umgewandelt werden können. 
Sind es aber Rückstellungen, dann braucht man sie 
hier nicht zu erwähnen, denn dann können sie nicht 
in haftendes Kapital umgewandelt werden. Da ist 
doch eigentlich ein logischer Widerspruch in der 
Gesamtkonzeption des Gesetzentwurfs. Wir sind 
deswegen der Meinung, daß dieser Absatz gestri-
chen werden muß. Wir sind mit Ihnen der Auffas-
sung, daß nur Rücklagen umgewandelt werden 
dürfen, also nur die Beträge, die wirklich einmal 
versteuert worden sind. Sind die Beträge, die unter 
Nr. 2 genannt sind, Rücklagen, nun gut, dann können 
sie umgewandelt werden. Sind es aber bloß Rück-
stellungen, die frei geworden sind, dann können sie 
nicht umgewandelt werden; denn sie haben ja 
niemals der Körperschaftsteuer unterlegen. 

Ich bitte Sie also, unserem Antrag zuzustimmen, 
der eigentlich nur eine logische Entwicklung aus 
dem ganzen Inhalt des Gesetzentwurfs ist. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hierzu 
hat der Abgeordnete Katzer. 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Herr Kollege Atzenroth hat den 
Änderungsantrag der FDP zu § la  Abs. 2 Nr. 2 be-
gründet. Diese Vorschrift besagt, daß „Beträge, die 
infolge der Erhöhung der Sozialversicherungsrenten 
nach den Versicherungs-Neuregelungsgesetzen aus 
der Auflösung von Rückstellungen für laufende Pen-
sionen und für Anwartschaften auf Pensionen frei 
geworden sind", nicht umgewandelt werden kön-
nen. 

Wir haben unseren Standpunkt, Herr Kollege 
Atzenroth, im Ausschuß sehr nachdrücklich zum 
Ausdruck gebracht. Denn wir sind der Meinung, 
daß diese Rückstellungen, die für die Arbeitnehmer 
der Unternehmungen geschaffen worden sind, auch 
diesem Zweck, dem sozialen Zweck für die Arbeit-
nehmerschaft der Unternehmungen erhalten bleiben 
und daher nicht für eine Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln verwandt werden sollen. Der 
Kern Ihres Anliegens, die ganze „Arbeitnehmer-
freundlichkeit" der FDP-Fraktion, kommt ja sehr 
deutlich bei dem Änderungsvorschlag zu § 65 zum 
Ausdruck. Dazu werde ich nachher noch Entspre-
chendes sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Zunächst Herr 
Abgeordneter Barzel als Berichterstatter, dann Herr 
Abgeordneter Atzenroth! 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich will die Verhandlungen 
nicht ausdehnen, aber, Herr Kollege Atzenroth, ich 
muß etwas richtigstellen. Ich habe nicht behauptet, 
der Wirtschaftsausschuß habe ein Jahr lang ver-
handelt, sondern gesagt: die Ausschüsse, der feder-
führende und die mitbeteiligten. Zum zweiten habe 
ich in dem Bericht, auf den Sie Bezug genommen 
haben, ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der 
Vorschlag zu § la  Abs. 2 Nr. 2 mit Mehrheit ver-
abschiedet worden ist. Da ist also der Aufhänger 
für Sie durchaus gegeben. Ich möchte, damit wir 
über dieselbe Frage nicht noch einmal stolpern, 
gleich auch darauf aufmerksam machen, daß ich bei 
§ 65, zu dem Sie ebenfalls einen Vorschlag gemacht 
haben, auch auf die Mehrheitsentscheidung hinge-
wiesen und in meiner mündlichen Berichterstattung 
ebenso wie in meinem Schriftlichen Bericht nur aus-
geführt habe, daß die Gesetzentwürfe in den Grund-
zügen einmütig verabschiedet worden sind. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Atzenroth, bitte! 

Dr. Atzenroth (FDP) : Meine Damen und Herren, 
ich stelle fest, daß ich mit dem Herrn Bericht-
erstatter nunmehr einig bin. Ich habe mich auch 
nur wegen der Ausführungen von Herrn Kollegen 
Katzer zu Wort gemeldet. Über den zweiten Teil, 
darüber, in welcher Form sich die Arbeitnehmer-
freundlichkeit zu betätigen hat, werden wir uns 
noch unterhalten. Das ist ein besonderes Kapitel, 
über das wir nachher ausführlich sprechen werden. 
Aber ich bin mir noch nicht ganz klar, was Sie 
eigentlich wollen, Herr Katzer, das, was hier steht, 
oder das, was Sie in etwas unklarer Weise hier 
eben gesagt haben. 

Ich bin absolut mit Ihnen einig, daß frei gewor-
dene Rückstellungen für diese, wie Sie es nennen: 
sozialen Zwecke nicht in haftendes Kapital über-
geführt werden können. Darin sind wir einig. Denn 
wir wollen auch nichts in haftendes Kapital über-
führen, was nicht versteuert ist. Aber das kann sich 
doch nur um Rücklagen handeln und nicht um Rück-
stellungen. Herr Katzer, sind Sie nun auch der 
Meinung, daß, wenn solche frei gewordenen Rück-
stellungen in Rücklagen übergeführt worden sind 
und diese Rücklagen frei wurden, also nicht mehr 
für den ursprünglichen Zweck benötigt werden, sie 
dann nicht umgewandelt werden können? Wenn 
Sie dieser Meinung sind, dann müssen Sie das aber 
auch mit aller Deutlichkeit sagen. Wir sind in 
diesem Falle dagegen. Denn wir sind der Meinung, 
daß, wenn eine Rücklage frei geworden, wenn ihr 
ursprünglicher Zweck erloschen ist, der Umwand-
lung in haftendes Kapital nichts entgegenstehen 
sollte. Aber wenn Sie dieser Meinung sind — das 
kann man hieraus nicht entnehmen —, dann sollten 
Sie das mit aller Deutlichkeit sagen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Burgbacher hierzu! 
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Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir sind der Auffassung, 
daß Rückstellungen und Rücklagen, die als sozial-
gebunden bezeichnet sind, diesem Zweck erhalten 
bleiben sollen; zum mindesten soll nicht, ohne daß 
die Betroffenen Gelegenheit haben, darüber zu 
sprechen, durch dieses Gesetz darüber verfügt wer-
den. Wir machen dabei keinen Rechtsunterschied 
zwischen Rückstellungen und Rücklagen. Das ent-
scheidende Kriterium ist, daß nach dem Willen aller 
Beteiligten diese Mittel für soziale Zwecke zurück-
gestellt oder zurückgelegt worden sind. Es kommt 
uns darauf an, daß diese Zweckbestimmung erhal-
ten bleibt und nicht ohne Mitwirkung der Beteilig-
ten geändert wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Wortmeldungen 
zu § la liegen nicht mehr vor. Wir kommen zur 
Abstimmung über die beiden vorliegenden Anträge. 

Zunächst stimmen wir über den Eventualantrag 
ab, der von der Fraktion der SPD auf Umdruck 435 
Ziffer 2 gestellt und von dem Herrn Abgeordneten 
Seuffert begründet wurde. Wer diesem Antrag zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Das zweite war die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Nachdem der Änderungsantrag auf Umdruck 435 
Ziffer 2 erledigt ist, stimmen wir über den Ände-
rungsantrag Umdruck 438 Ziffer 1 ab, der von dem 
Herrn Abgeordneten Atzenroth begründet wurde 
und nach dem der § la  Abs. 2 Nr. 2 gestrichen 
werden soll. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Mit 
großer Mehrheit abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den § la in der Ausschuß-
fassung ab. Wer dem § la zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei zahlrei-
chen Enthaltungen angenommen. 

Die §§ 2, 3 und 4 sollen nach den Beschlüssen des 
Ausschusses entfallen. Wer der Streichung dieser 
Paragraphen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — 

(Zuruf des Abg. Dr. Barzel.) 

— Ich bitte einen Augenblick um Entschuldigung. 
Herr Abgeordneter Barzel! 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Es handelt sich nicht um 
Streichungen! Die Bestimmungen sind bei anderen 
Paragraphen eingearbeitet. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Aber an dieser 
Stelle sind es Streichungen. Ich kann nichts anderes 
tun, als darüber abstimmen zu lassen. Wer dei 
Streichung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe 
— Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Zu den §§ 5, 6 und 7 liegen keine Änderungs

-

anträge und keine Wortmeldungen vor. Wer diesem 
Paragraphen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Angenommen. 

Für den § 8 gilt das gleiche wie für die §§ 2, 3 
und 4; die Bestimmungen sollen woanders einge-
arbeitet werden und entfallen hier. 

§ 9, — § 10, — § 11 ! — Wer diesen Paragraphen 
in der Ausschußfassung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Es ist so beschlos-
sen. 

Zu § 12 liegt auf Umdruck 435 unter Ziffer 3 ein 
Änderungsantrag vor. Herr Abgeordneter Seuffert 
zur Begründung! 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir haben diesen Antrag zu § 12 gestellt, 
weil, wie Sie aus unseren Anträgen zur Drucksache 
417 sehen, wir einer Generalversammlung die Mög-
lichkeit vorbehalten wissen wollen, derartige Be-
richtigungsaktien nicht nur für alle Aktionäre in 
Anspruch zu nehmen, sondern auch den Arbeitneh-
mern zugute kommen zu lassen, durch deren Mit-
arbeit die Reserven hauptsächlich gebildet worden 
sind, aus denen die Berichtigungsaktien entstehen. 

Im § 12 der Regierungs- und der Ausschußvor-
lage ist überraschenderweise — überraschender-
weise, muß ich schon sagen — der Passus enthalten, 
daß der Beschluß einer Hauptversammlung, d. h. des 
endgültig entscheidenden Gremiums einer Aktien-
gesellschaft oder einer Gesellschaft, nichtig sei, wenn 
sie sich entschlösse, solche Berichtigungsaktien aus 
den erarbeiteten Reserven des Unternehmens etwa 
auch Arbeitnehmern zukommen zu lassen. Wir 
sehen nicht den geringsten Grund für eine solche 
Bestimmung. Wir haben von Anträgen abgesehen 
— jedenfalls hier vor diesem Gremium —, die Ab-
gabe solcher Berichtigungsaktien an die Arbeitneh-
mer zur Voraussetzung der Berichtigung zu machen. 
Es soll niemand gezwungen werden. Wir wissen, 
daß sich der Rechtsausschuß mit der Materie befaßt 
hat, und es gibt gewisse Argumente dafür — ohne 
daß ich sie jetzt ohne Widerspruch billigen 
möchte —, daß gegen einen Zwang in dieser Rich-
tung, gegen eine Vorschrift in dieser Richtung Be-
denken bestehen könnten. Wogegen aber gar kein 
Bedenken bestehen kann, ist, daß die souveräne Ge-
neralversammlung der Gesellschaft beschließt, sol-
che Aktien auch ihren Arbeitnehmern zuzuwenden 
und als souveräne Vertretung der Aktionäre auch 
insoweit auf solche Aktien zu verzichten. Wenn 
eine solche Einschränkung irgendwie selbstver-
ständlich wäre, wenn sie sich sonst aus dem Aktien-
gesetz ergäbe, dann hätte man ja eine solche Be-
stimmung, ein solcher Beschluß sei nichtig, nicht ein-
gefügt. Wir sehen keine Begründung dafür, warum 
nun auch noch von Gesetzes wegen der souveränen 
Entscheidung der Aktionäre, falls sie nun mal etwas 
für ihre Arbeitnehmer tun wollen, Grenzen gesetzt 
werden sollen. Wir müssen Ihnen schon jetzt erklä-
ren, daß, wie wir das Gesetz auch sonst im ganzen 
ansehen, die Aufrechterhaltung dieser Bestimmung 
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in diesem § 12 es für uns allein unmöglich machen 
würde, dem Gesetz zuzustimmen. Wir bitten Sie 
deswegen, mit unserem Antrag vorzusehen, daß die 
neuen Anteilsrechte den Aktionären zustehen, falls 
sie nicht selbst etwas anderes beschließen. Weniger 
kann man ja doch wohl nicht verlangen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Hierzu Herr Ab-
geordneter Wilhelmi. 

Dr. Wilhelmi (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Bestimmung des § 12 ist 
eine der entscheidenden Bestimmungen dieses Ge-
setzes, um deren Formulierung auch erheblich ge-
rungen worden ist. Es wird Ihnen vielleicht ver-
ständlicher, wenn ich etwas aufgreife, was Herr 
Kollege Seuffert bei Begründung seines ersten An-
trags hier gesagt hat; vielleicht ist es ihm nur aus 
Versehen in die Rede geflossen. Er hat nämlich von 
der Berichtigung des Grundkapitals und des Nenn-
kapitals gesprochen, und das ist auch das Entschei-
dende, was Sie in § 12 finden. Es ist etwas unglück-
lich, daß dieses Gesetz den Namen „Kapitalerhö-
hung aus Gesellschaftsmitteln . . ." trägt, ebenso 
wie es unglücklich ist, daß die entsprechende Be-
stimmung im Referentenentwurf des neuen Aktien-
gesetzes unter dem Abschnitt „Kapitalerhöhung" 
steht; denn dieser Abschnitt trägt sowohl im jetzi-
gen Aktienrecht wie auch in dem Referentenentwurf 
die Überschrift „Maßnahmen zur Kapitalbeschaf-
fung". Sehen Sie, meine Damen und Herren, haar-
genau darum handelt es sich nämlich in diesem 
Gesetz nicht. Hier handelt es sich nicht um eine 
Maßnahme zur Kapitalbeschaffung, sondern es han-
delt sich in Tat und Wahrheit um nichts anderes 
als um eine Kapitalberichtigung. Nun führt natur-
gemäß nach der ganzen Konstruktion unseres 
Aktienrechts jede Kapitalberichtigung zu einer Ver-
änderung des Nennkapitals, und das nennen wir 
eben Kapitalerhöhung. Also man hat hier den 
äußeren Vorgang, den formellen Vorgang, in den 
Namen des Gesetzes hineingebracht. Materiell han-
delt es sich um eine Kapitalberichtigung. Der Gesell-
schaft fließen keinerlei Mittel zu, im Vermögen der 
Gesellschaft verändert sich nichts, und das hat zur 
Folge, daß sich auch an dem Mitgliedschaftsrecht 
des einzelnen Gesellschafters — sei er Aktionär, 
sei er GmbH-Anteilseigner — nichts ändert. Ver-
mögensrechtlich und ertragsmäßig bleibt alles völ-
lig beim alten. Es wird lediglich etwas, was Rück-
lage war, was also zu einer gewissen freien Dis-
position des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
stand, nunmehr gebundenes Nennkapital. Das be-
deutet, daß auf dieses gebundene erhöhte Nenn-
kapital Dividende ausgeschüttet werden soll, und 
insofern können Sie davon sprechen, daß der Ak-
tionär die Aussicht auf eine größere Dividenden-
summe hat. Das ist aber auch alles; im übrigen 
ändert sich bei der Gesellschaft und beim Aktionär 
nichts. 

Das hat nun zwingend zur Folge, daß diese Auto-
matik nicht durch irgendeinen Beschluß mit irgend-
welchen Mehrheiten beseitigt werden kann, der von 
diesem Grundsatz abweicht, daß sich für den Aktio-
när automatisch die Veränderung des Nennkapitals  

in seinem Mitgliedschaftsanteil ausdrückt. Deshalb 
finden Sie hier in sehr scharfer Form gesagt, daß 
ein entgegenstehender Beschluß nichtig ist. 

Ich darf gleich auf einen Einwand kommen, der 
in den Ausschußberatungen gemacht worden ist: 
Wie ist es nun, wenn alle Aktionäre einig sind 
und sagen, nun gut, wir wollen von diesen Aktien, 
die da auf das neue Grundkapital den Aktionären 
zufließen, anderen etwas zukommen lassen? Das ist 
selbstverständlich immer möglich; der Vertreter 
eines Vermögensteiles kann immer etwas an irgend 
jemand verschenken. Insofern ist es gar nicht ein-
mal notwendig, daß alle Aktionäre einverstanden 
sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß ein 
Großaktionär, auf den durch die Erhöhung des 
Nennkapitals neue Aktien fallen, sagt: ich stelle 
einen Teil meiner Aktien zu irgendwelchen Zwek-
ken zur Verfügung. Das ist dann aber kein Beschluß 
der Hauptversammlung, sondern das wäre eine Ver-
einbarung mit einem bestimmten Eigentümer, der 
über sein Eigentum verfügt. Das ist eigentums-
gemäß, meine Damen und Herren, und darauf legen 
wir den entscheidenden Wert. Wir müssen das 
Gesetz so fassen, daß unter keinen Umständen 
durch einen Beschluß der Hauptversammlung 
irgendwie eine Enteignung des Mitgliedschafts-
rechtes auch nur eines einzigen Aktionärs eintritt. 

Das sind die erheblichen verfassungsrechtlichen 
Bedenken, meine Damen und Herren von der Op-
position, die uns veranlaßt haben, diese ganze 
Frage bis zur großen Aktienrechtsreform zurück-
zustellen und hier nur von dem einfachen Grund-
satz auszugehen: es handelt sich um eine Kapital-
berichtigung, demgemäß um eine Berichtigung des 
Mitgliedschaftsrechtes des einzelnen Aktionärs, und 
dann ist kein Raum mehr für einen abweichenden 
Beschluß. 

Ich bitte Sie, aus diesen Gründen den Antrag der 
SPD abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Seuffert! 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf Herrn Kollegen Wilhelmi kurz 
erwidern. Ich habe eigentlich nicht verstanden, 
Herr Kollege Wilhelmi, inwiefern Sie einen Wider-
spruch in meinen Ausführungen herausgefunden 
haben, und habe auch nicht verstanden, wieso Ihre 
Beweisführung zwingend sein soll. Es kommt ja 
nicht darauf an, wie man es nennt. Was hier vor 
sich geht, ist die Umwandlung offener Reserven in 
Nennkapital, und daraus entstehen neue Aktien-
rechte oder Gesellschaftsrechte, — wie Sie es nen-
nen wollen. Diese Gesellschaftsrechte stehen selbst-
verständlich an und für sich, wenn nichts anderes 
beschlossen wird, den Aktionären zu — wenn nichts 
anderes beschlossen wird! Worum es sich hier han-
delt, ist doch: warum will man, falls sich in einer 
solchen Gesellschaft einmal eine Mehrheit dafür 
findet, diese Aktien teilweise etwa den Arbeit-
nehmern zukommen zu lassen oder sie vielleicht 
der Gesellschaft selbst zur Ausgabe an die Arbeit-
nehmer zu überlassen, von Gesetzes wegen diese 
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Möglichkeit unterbinden? Es gibt in Aktiengesell-
schaften sehr viele Mehrheiten aus sehr vielen 
Gründen. Warum soll man nun diesen Fall aus-
drücklich von Gesetzes wegen ausschließen? —
Herr Kollege Schmidt! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Sind Sie 
der Meinung, daß das mit einem Mehrheitsbeschluß 
erfolgen kann? Haben Sie nicht selbst gesagt, die 
neuen Anteile stünden ganz konkreten Gesellschaf-
tern zu? 

Seuffert (SPD) : In der Tat bin ich dieser Meinung, 
Herr Kollege Schmidt, denn wenn hier von „eigen-
tumsmäßiger Verfügung" gesprochen wird, heißt 
das erstens, daß man in der Gesellschaft, in der die 
Entscheidungen souverän fallen und fallen sollen, in 
der Tat auch die Verfügungen treffen kann, die 
man treffen will. Zweitens, Herr Kollege Schmidt, 
wissen Sie doch genauso wie ich, daß Rechte auf 
Aktien in allen möglichen Formen und in allen 
möglichen Beziehungen durch Mehrheitsbeschlüsse 
beeinträchtigt werden können. Sie wissen ganz ge-
nau, daß etwa ein Mehrheitsbeschluß über die Aus-
übung des Bezugsrechts oder über die Bezugsbedin-
gungen, über den Bezugskurs usw. viel stärker in 
ein Aktienrecht eingreifen kann, ganz zu schweigen 
von einem Mehrheitsbeschluß über Gewinnaus-
schüttungen, Reservebildungen usw., als irgend 
etwas anderes. Es .ist nun einmal — wenn ich das 
noch vorwegnehmen darf, Herr Kollege Dr. Schmidt 
— das Eigentümliche eines Eigentumsrechts an 
Aktionärsrechten, daß es innerhalb der Gesellschaft 
und unter der Souveränität der Gesellschaftsver-
sammlung ausgeübt wird und daß deswegen das 
Eigentumsrecht auch von Gesellschafterbeschlüssen 
berührt werden kann. 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Seuffert, ist Ihnen nicht bekannt, daß über ein 
Sonderrecht des Gesellschafters nie gegen seinen 
Willen verfügt werden kann? Glauben Sie nicht, 
daß das Eigentumsrecht ein noch stärkeres Recht ist 
als das Sonderrecht? 

Seuffert (SPD) : Herr Kollege Dr. Schmidt, was 
ein Sonderrecht ist, ist eine Sache der Aufzählung. 
Ein Bezugsrecht z. B. ist schon kein Sonderrecht 
mehr. Wenn Sie nun den Anteil eines Aktionärs an 
den Reserven — darum handelt es sich in der Sache 

seinen Anspruch, seine Erwartung auf Gratis-
aktien aus den ausgewiesenen Bilanzreserven als 
spezifisches Sonderrecht dieses Aktionärs ansehen 
wollen, wo doch diese Reserven insgesamt der Ver-
fügung der ganzen Gesellschaft unterliegen, so ver-
mag ich Ihnen darin nicht zu folgen. 

Ich wiederhole deswegen: Ich glaube, niemand, 
der es mit all dem ernst nimmt, was über breite 
Eigentumsbildung, über gerechte Vermögensvertei-
lung usw. gerade im Zusammenhang mit solchen 
Gesellschaften gesprochen worden ist, kann einer 
Bestimmung zustimmen, welche die Souveränität 
der Generalversammlung über derartige Dinge auch 
noch zunichte macht. 

Herr Kollege Wilhelmi, wollen Sie eine Frage 
stellen? 

(Dr. Wilhelmi: Nein, nein!) 

Herr Kollege Wilhelmi, Sie sagten, jeder einzelne 
Aktionär könne nachher mit seinen Aktien machen, 
was er zu tun lustig sei, und könne sie den Arbeit-
nehmern zukommen lassen. Haben Sie sich auch 
überlegt, was bei solchen Transaktionen für Hinder-
nisse an Steuern und weiß der Teufel was für 
Kosten eintreten? Da können Sie es mit der Schen-
kungsteuer zu tun bekommen, ganz abgesehen von 
der Börsenumsatzsteuer und anderen Dingen mehr. 
Warum wollen Sie es nicht der Generalversamm-
lung  überlassen, mit den Mehrheiten, die ja hier 
schon massiv genug sind, mit 75 %, eine solche 
Aktion, wenn sich die entsprechende Mehrheit dar-
über einig ist, einfach und glatt durchzuführen? 
Wenn Sie das nicht wollen, braucht man, ich wieder-
hole es, über viele schöne Reden bezüglich Ver-
mögensverteilung, Mitbestimmungsrecht, Gerechtig-
keit und solche Dinge nur noch zur Tagesordnung 
überzugehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir haben aus der ablehnenden 
Stellungnahme von Herrn Wilhelmi mit großer Be-
friedigung die Erklärung entnommen, daß Sie sich 
hier in allererster Linie auf dein Eigentumsgedanken 
berufen. Wir tun das mit Ihnen, und deswegen wer-
den auch wir den Antrag der SDP ablehnen. 

Herr Seuffert, wir sind der Meinung, daß bei die-
ser Neuordnung der Anteilsrechte, bei der Neuord-
nung des bestehenden Eigentums alles erhalten blei-
ben soll in derselben Form, in demselben Verhältnis, 
wie es früher bestanden hat. Deswegen muß in die-
sen Paragraphen eine scharfe Bestimmung aufge-
nommen werden, die verhindert, daß es hier zu einer 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse kommt. 

Herr Wilhelmi hat absolut recht: wenn man eine 
solche Veränderung beabsichtigt, wenn  man  von 
seinem Eigentum etwas hergeben will — ob ver-
schenken oder verkaufen —, dann kann man das bei 
einer anderen Gelegenheit, später tun, wie es die 
gesetzlichen Bestimmungen erlauben. Zunächst aber 
muß die Umwandlung so erfolgen, daß es bei den 
bestehenden Eigentumsverhältnissen verbleibt. 

Deswegen lehnen wir den Antrag der SPD ab. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Deist. 

Dr. Deist (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich wundere mich, daß 
bei der Besprechung dieses Paragraphen sich die 
Redner in juristischem Gestrüpp ergehen, während 
alle jene, die sonst für Eigentumsbildung in breiter 
Hand, insbesondere für Eigentumsbildung in Arbeit- 
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nehmerhand, eintreten, schweigsam auf ihren Plät-
zen bleiben. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Die Abstimmung über diesen Paragraphen wird 
Antwort geben auf die Gretchenfrage an Sie, wie 
ernst Sie es mit der Eigentumsbildung in Arbeit-
nehmerhand meinen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es kann, ungeachtet aller juristischen Formulie-
rungen, kein Zweifel darüber bestehen, daß mit der 
Ausgabe von Zusatzaktien — ich spreche in diesem 
Moment gar nicht davon, daß sie den Aktionären 
auch noch steuerfrei zugeleitet werden sollen — den 
Aktionären Vermögenswerte, Vermögensbestand-
teile zugehen. Es trifft einfach nicht zu, daß es sich 
real nur um eine Umgruppierung in der Bilanz 
handle, sondern es ist eine Veränderung der Ver-
mögensverhältnisse. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Davon kann 
keine Rede sein!) 

— Meine Damen und Herren, wenn Sie mir das 
nicht glauben, ist vielleicht Herr Professor Othmar 
Bühler, einer der bekanntesten Steuerrechtler, für 
Sie ein gewichtigerer Zeuge. Herr Othmar Bühler 
hat in der „Neuen Zürcher Zeitung" vom 18. Juli 
1959 einen außerordentlich interessanten Beitrag zu 
diesem Problem geleistet. Ich bitte diejenigen, die 
meinen, das Problem juristisch betrachten zu kön-
nen, sich einmal die Ansicht dieses — das werden 
Sie nicht bezweifeln können — hervorragenden Ju-
risten anzuhören. Ich darf mit Genehmigung des 
Herrn Präsidenten ein Zitat daraus geben: 

Die Zuteilung von Gratisaktien oder von Stock-
dividende oder etwa eines Bonus neben der 
Dividende, wie er in Deutschland zuweilen vor-
kommt, stellt, wie immer bei der Gesellschaft 
arrangiert, beim Aktionär auf alle Fälle einen 
von seinem Kapitalbesitz herrührenden Vor-
teil, also Kapitalertrag dar. Ja, sie bedeutet für 
ihn meist einen doppelten Vorteil: den in der 
Zuteilung der Gratisaktien selbst liegenden und 
den aus der Kurssteigerung des Papiers sich er-
gebenden, bei dem ein solches erfreuliches Er-
eignis zu verzeichnen ist. Daß beides geldwerte 
Vorteile sind oder doch (im zweiten Falle) 
durch Realisierung werden können, dafür geben 
die Vorgänge, die sich täglich an Tausenden 
von Bankschaltern abspielen und in den Bör-
senberichten zu finden sind, eine so überwälti-
gende und eindeutige Antwort, daß man sich 
wirklich wundern muß, wie die öffentliche Dis-
kussion über die Frage und, wie gezeigt, sogar 
auch eine amtliche gesetzliche Begründung hier-
an achtlos vorübergehen kann. 

Das ist die Auffassung eines sicherlich nicht un

-

maßgeblichen Juristen. Er kommt dann zum Schluß: 

Wenn es, wie gezeigt, nicht nur die populäre 
Auffassung ist, daß die Zuteilung solcher Gratis-
aktien Einkommen darstellt, dann ist es eine 

ernste Frage der steuerlichen Gerechtigkeit, ob 
es verantwortet werden kann, sie steuerfrei zu 

stellen, auch wenn Gründe der Kapitalmarkt-
pflege oder konjunkturelle Überlegungen an 
sich vielleicht dafür sprechen. 

Man sollte die Dinge so sehen, wie sie sind, und 
nicht so tun, als würde nur etwas in der Bilanz um-
gruppiert, während in Wirklichkeit geldwerter Ver-
mögenszuwachs, Einkommen zusätzlich zugeteilt 
wird. 

Ein anderer, ein Journalist — immerhin in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" — hat festge-
stellt, daß die Börse diesen zusätzlichen Vermögens-
zuwachs natürlich honoriert und, wie die Börse das 
tut, schon bevor der Vermögenszuwachs zugeteilt 
ist; denn die Börse pflegt ja Entwicklungen vorweg-
zunehmen. Herr Heinz Brestel hat hierzu in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt: 

Die Bereicherung 

— das Wort stammt nicht von mir, sondern von 
Herrn Brestel — 

hat sich bereits über den Börsenkurs vollzogen, 
ohne daß die Parlamentarier darauf irgendeinen 
Einfluß haben nehmen können. Da Kursgewinne 
steuerfrei sind, ist es jederzeit möglich, diesen 
Gewinn ohne Steuerpflicht mitzunehmen. 

Um so handfestes Einkommen, das bei einer großen 
Zahl von Menschen sogar noch steuerfrei bezogen 
werden kann, handelt es sich hier. 

Was geschieht mit dieser Ausschüttung von in 
vergangenen Jahren angesammelten Vermögen? Es 
handelt sich ja überwiegend oder sogar fast aus-
schließlich um Vermögen, das aus der sogenannten 
Selbstfinanzierung angesammelt worden ist, d. h. 
daraus, daß die Preise in den betreffenden Unter-
nehmen viel höher als die Kosten waren. 

(Zurufe.) 

— Entweder liegt es an der steuerlichen Begünsti-
gung solcher Gewinne oder an niedrigen Löhnen 
oder an überhöhten Preisen, daß auf dem Weg über 
die Selbstfinanzierung dieser ungeheure Ver-
mögenszuwachs entstehen konnte. Die Aktiengesell-
schaften haben sich gescheut, mehr als 12 bis 14 % 
Dividende auszuschütten, weil sonst ruchbar gewor-
den wäre, wieviel in diesen Großunternehmen 
eigentlich verdient wird. 

Unter diesen Umständen sind wir der Auffassung, 
Sie sollten hier Farbe bekennen. Wenn in der Wirt-
schaft — wie von Ihnen selbst dutzendfach festge-
stellt worden ist — derart ungeheures Vermögen 
angereichert wird, wie steht es dann mit der Beteili-
gung der Arbeitnehmer an diesem Vermögen? 

(Beifall bei der SPD.) 

Man muß sich einmal den Gang der Dinge ver-
gegenwärtigen. Wir hatten gefordert, daß es, sofern 
solche Ausschüttungen auf dem Weg über die Aus-
gabe von Gratisaktien erfolgen, nicht nur eine pri-
vilegierte Schicht von Aktionären geben sollte, son-
dern daß auch die Arbeitnehmer daran beteiligt 
werden sollten. Wir haben also einen entsprechen-
den Antrag gestellt. 
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Was geschah daraufhin? In der Presse verlautete, 

in der CDU/CSU sei man prinzipiell derselben Auf-
fassung; man überlege nur noch, in welcher Form 
diesem Gedanken Rechnung getragen werden solle. 
Danach blieb es längere Zeit im Blätterwald still, 
und die Beratung des gesamten Gesetzentwurfs 
wurde zunächst auf Eis gelegt. Am 3. September 
1959 aber konnte der „Industriekurier" melden: 
„Der linke Flügel der  CDU läßt mit sich reden." 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Was geschah dann? Anstatt seiner Deklamation 
treu zu bleiben und zu sagen: wenn schon ausge-
schüttet wird, dann auch an die Arbeitnehmer, zog 
man sich zunächst auf die Bestimmungen zurück, die 
in dem Entwurf des Bundesjustizministeriums zur 
Aktienrechtsreform in § 196 des Aktiengesetzes vor-
gesehen sind. Dort steht, daß Aktien unentgeltlich 
auch an Arbeitnehmer ausgegeben werden können. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

So weit hatten Sie sich also zurückgezogen! Nicht: 
wenn Gratisaktien ausgegeben werden, dann auch 
an die Arbeitnehmer; sondern: es sollte erlaubt 
sein, sie auch an Arbeitnehmer auszugeben. — Das 
war Vorschlag eins. 

Dann kam der zweite Generalangriff von der 
anderen Seite. Darauf haben Sie auch diesen Ge-
danken fallenlassen. Ja, Sie sind bereit, in das Ge-
setz zu schreiben: Es ist verboten, den Arbeitneh-
mern Aktien aus den Zusatzaktien zu geben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Das, meine Damen und Herren, ist Ihr Weg von der 
Eigentumsbeteiligung für breite Arbeitnehmer-
schichten bis zu diesem Entwurf! 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich meine, jetzt wäre es an der Zeit, daß einer von 
Ihnen, der für Arbeitereigentum ist, hier auf-
tritt und sagt, wie er die Deklamationen mit dieser 
Bestimmung des Gesetzentwurfs in Einklang brin-
gen will. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, ich habe jetzt nacheinander die Wort-
meldungen von Herrn Abgeordneten Schmidt (Wup-
pertal), Herrn Atzenroth, Herrn Katzer und Herrn 
Burgbacher notiert. Sie sehen, das Echo ist also 
schon erheblich. 

Herr Schmidt (Wuppertal) ! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zunächst noch einen kurzen Beitrag zu dem „juristi-
schen Gestrüpp", Herr Kollege Deist, damit Sie auch 
insoweit auf Ihre Kosten kommen. 

Hinter dem juristischen Gestrüpp, das Sie meinen, 
steckt tatsächlich ein sehr prinzipielles Verhältnis 
zum Eigentum. Ihre Rede hat soeben gezeigt, daß 
Sie eine völlig andere Einstellung zur Eigentums-
ordnung haben als wir. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Demonstra

-

tiver Beifall bei der SPD.) 

— Feste, feste! 

(Zurufe von der SPD.) 

- Ja, Ihre Godesberger Haltung, meine sehr ver

-

ehrten Freunde von der SPD, 

(Lachen und Zurufe von der SPD) 

ist in dieser Stunde vollkommen zum Ausdruck ge-
kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
worauf kommt es in diesem Augenblick an? Nie-
mand von uns bezweifelt, daß im Anschluß an den 
Berichtigungsbeschluß selbstverständlich jeder Be-
schluß ergehen kann, der den Arbeitnehmerinteres-
sen gerecht wird, sofern die Eigentümer über ihr 
Eigentum verfügen wollen. 

(Abg. Seuffert? Wenn die Steuern bezahlt 
sind!) 

— Die Steuer sind ja bezahlt. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

Der Unterschied zwischen Ihnen, Herr Seuffert und 
Herr Deist, und mir ist, daß Sie zulassen wollen, 
daß irgend jemand anderes als ich selbst über mein 
Eigentum verfügen kann. Dies können wir nicht mit-
machen. Wir haben eine ganz feste Eigentumsord-
nung, von der wir keinen Schritt abgehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat 
nunmehr der Abgeordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Ich bitte, meine Wort-
meldung zurückzustellen, bis die beiden angespro-
chenen Kollegen zu Wort gekommen sind. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Atzenroth 
bittet also, seine Wortmeldung zurückzustellen. 
Dann kommt jetzt erst der Abgeordnete Katzer zu 
Wort. 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Deist, 
ich habe Ihre wertvolle Mitarbeit im Ausschuß lei-
der vermißt. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Im Ausschuß habe ich Ihren Beitrag zu dieser Frage 
nicht gehört, da Sie an keiner Ausschußberatung 
teilgenommen haben. Ich möchte das hier einmal 
festgestellt wissen. 

(Hört! Hört! und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nun zur Frage des § 12. Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, meine Haltung in der Frage ist 
Ihnen bekannt. Ich hätte es lieber gesehen, wenn 
wir hier die §§ 197 und 206 der großen Aktien-
rechtsreform hätten vorziehen können. Sie, Herr 
Kollege Dr. Deist, haben es unterlassen, darauf hin-
zuweisen, daß ja die SPD im Ausschuß eine Frage 
an den Rechtsausschuß gestellt hat. Die Frage lau- 
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tete, ob es möglich sei, die Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln an die gesetzliche Voraussetzung 
zu binden, daß die Hälfte der auszugebenden Auf-
stockungsaktien an die Belegschaft über einen In-
vestmentfonds abgeführt wird. 

(Abg. Seuffert: Das ist hier ja nicht bean

-

tragt!) 

— Ich stelle dies nur von den Beratungen im Aus-
schuß fest, Herr Kollege Seuffert. Der Rechtsaus-
schuß ist, wie aus dem Brief seines Vorsitzenden 
vom 12. November an den Vorsitzenden des Wirt-
schaftsausschusses hervorgeht, einmütig — ein-
mütig! — der Auffassung, daß die angeregte gesetz-
liche Bestimmung, die unmittelbar darauf gerichtet 
ist, das Mitgliedschaftsrecht der Aktionäre zu be-
schränken, einen Verstoß gegen Art. 14 des Grund-
gesetzes darstelle. Das war eine einmütige Feststel-
lung des Rechtsausschusses, an der auch Kollegen 
Ihrer Fraktion mitgewirkt haben. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ich würde das in diesem Augenblick nicht ver-
schweigen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Burgbacher. 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren und insbesondere Herr 
Kollege Deist! 

(Heiterkeit.) 

Ich fühle mich natürlich angesprochen, und ich finde, 
daß es parlamentarischer Sitte entspricht, sich in 
einem solchen Fall auch zu stellen. 

Zunächst einmal habe ich mit außergewöhnlicher 
Befriedigung von offenbar zwei Wandlungen bei 
unserer hochgeschätzten Opposition Kenntnis ge-
nommen. Die erste Wandlung besteht darin, daß sie 
sich jetzt mit uns zur Eigentumsbildung bekennt und 
offenbar entschlossen ist, wütend darum zu kämpfen. 

(Abg. Dr. Deist: Was ist denn daran so 
neu?) 

Die zweite Wandlung besteht darin, daß sie im Ge-
gensatz zur Zeit der Debatte anläßlich der Preußag

-

Privatisierung nunmehr plötzlich zu der Erkenntnis 
gekommen ist, daß Aktien auch ausgezeichnete Pa-
piere für Arbeitnehmer sind. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Ich beantworte jede Frage und bin auch für 
Zwischenrufe dankbar, besonders wenn sie die Ge-
legenheit zu einer guten Erwiderung bieten, was 
meistens der Fall ist. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Burgbacher, wollen Sie dann eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Kurlbaum beantworten? 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Natürlich, gern. 

Kurlbaum (SPD) : Herr Burgbacher, erinnern Sie 
sich nicht mehr daran, daß es bei dieser Debatte um 

die Veräußerung von Bundesvermögen ging und 
daß dabei die Hauptfrage die war, ob es richtig 
ist, auf Märkten, die von Unternehmen beherrscht 
werden, die öffentlichen Unternehmungen in Privat-
eigentum zu überführen? Das war der für uns ent-
scheidende Gesichtspunkt in der Diskussion. Das 
wissen Sie ganz genau. 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Herr Kurlbaum, ich 
gebe Ihnen zu, daß die damalige Diskussion zum 
Teil auf dieser Betrachtung beruhte. Ich kann Ihnen 
aber nicht abnehmen, daß Sie damals nicht gegen 
das Risiko der Aktien in Arbeitnehmerhand ge-
sprochen hätten. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Ich kann Ihnen auch nicht abnehmen, daß Sie so 
weitsichtig sind, zu wissen, daß bei all den Gesell-
schaften, die hier zur Debatte stehen, nicht die 
gleichen volkswirtschaftlichen Bedenken erhoben 
werden können, die auf Ihrer Seite seinerzeit im 
Falle der Preußag geltend gemacht worden sind. 
Denn Sie machen ja keine Ausnahme, sondern for-
dern es für alle. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU. — Abg. Kurl
-

baum: Wir werden uns dazu äußern!) 

Nun möchte ich freimütig bekennen, daß bei uns 
die Meinungen über diese Frage geteilt waren. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wir haben diese Frage ausdiskutiert und feststellen 
müssen, daß namhafteste Juristen aus allen Sparten 
des Rechtslebens der Meinung sind, daß ein Be-
schluß, der über Rücklagen verfügt, so sehr in die 
Sonderrechte des einzelnen eingreift, daß er nicht 
mit Mehrheit gefaßt werden kann. Wir haben uns 
dieser Argumentation gefügt. Warum? Wir haben 
uns ihr Gefügt, weil wir nach wie vor entschlossen 
sind, Eigentumspolitik zu treiben, und weil wir uns 
daher auch nicht einmal dem Verdacht aussetzen 
möchten, in bestehendes Eigentum eingreifen zu 
wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Man kann eine Eigentumspolitik nicht zu Beginn 
mit einer Hypothek belasten. und gutgläubige kluge 
Juristen und andere sind der Meinung, daß es sich 
hier um einen Eingriff in das Eigentum handelt. Da 
muß man andere Wege gehen. 

(Abu. Kurlbaum: Was ist denn mit den 
Parteispenden, die Vorstände zu Lasten 
der Aktionäre machen? ist das ein Eingriff 

in das Eigentumsrecht oder nicht?) 

— Ich bitte um Entschuldigung, Herr Kurlbaum. der 
Unterschied zwischen Betriebsausgaben und Ver-
mögensbewegung ist Ihnen so geläufig, daß ich 
mich dazu nicht zu äußern brauche. 

(Abg. Seuffert: Jede Betriebsausgabe ist 
eine Vermögensbewegung, entschuldigen 

Sie einmal!) 

— Nein, das ist ein Unterschied. 

Nun dürfen wir Sie aber darauf hinweisen, daß 
wir im § 22 den Vorschlag machen, daß der § 65 
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eine andere Fassung bekommt. Darin steht auch, 
daß eigene Aktien erworben werden können, wenn 
diese Aktien den Arbeitnehmern der Gesellschaft 
zum Erwerb angeboten werden sollen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Wir dürfen Sie weiter darauf aufmerksam machen, 
daß wir in dem folgenden Gesetz über die steuer-
rechtlichen Maßnahmen, das dazugehört, Ihnen 
einen § 5a vorschlagen. Beide Bestimmungen tref-
fen im Kern das, was Sie meinen und was uns am 
Herzen liegt, die Eigentumsbildung in Arbeitneh-
merhand. Deshalb ist Ihr scharfer Angriff auf diese 
Bestimmung nach der gegebenen Rechtslage als 
nicht berechtigt anzusehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, ich bitte, jetzt eine Frage zu klären. 
Herr Atzenroth ist vorhin zurückgetreten. Inzwi-
schen haben sich Herr Seuffert und Herr Harms von 
der antragstellenden Fraktion der SPD gemeldet. 
Wollen Sie nun weiterhin zurücktreten oder jetzt 
sprechen? — Bitte, Herr Abgeordneter Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Meine Damen und Herren, 
bei dieser bedeutsamen Debatte zeigt sich wieder 
einmal die völlige Verwirrung der Begriffe. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

— „Sehr richtig!" sagen Sie, Herr Seuffert. Ihr 
Nachbar, Herr Dr. Deist, hat dazu wesentlich beige-
tragen, indem er immer wieder das Wort  „Gratis-
aktien" verwendet hat, als er nämlich den Aufsatz 
von Herrn Professor Ottmar Bühler vorlas, der den 
Begriff im richtigen Sinne verwendet und von ech-
ten Gratisaktien spricht. Was Bühler da sagt, be-
trifft echte Gratisaktien, und dem kann man zustim-
men; das betrifft aber nicht den Gegenstand unserer 
Debatte. 

(Abg. Seuffert: Was ist denn der Unter

-

schied?) 

— Der Unterschied ist der, daß hier gar kein Ka-
pital der Gesellschaft verändert wird. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Deist? 

Dr. Deist (SPD) : Ist Ihnen nicht aufgefallen, Herr 
Atzenroth, daß der Artikel des Herrn Professor 
Bühler eine Polemik gegen diese Gesetzesvorlage 
war und sich mit ihr befaßt hat und er seine Aus-
führungen mit Bezug auf die Zusatzaktien dieser 
Gesetzesvorlage gemacht hat? 

Dr. Atzenroth (FDP) : Das ist mir keineswegs 
aufgefallen. 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Ich glaube auch, daß das gar nicht der Sinn der 
Ausführungen von Herrn Professor Bühler war. 

(Zuruf von der SPD: Es stand nur drin!) 

Aber wir wollen uns jetzt nicht mit Othmar Bühler 
befassen — wir haben ihn nur als Hilfe benutzt —, 

sondern nur den Unterschied feststellen, Herr 
Dr. Deist, .der Ihnen mindestens so geläufig ist wie 
mir. Es ist klar, daß man hier den Begriff Gratis-
aktien, die ganz anders zu behandeln sind und über 
die wir jetzt nicht debattieren, nicht gebrauchen 
kann. Vielmehr handelt es sich darum, daß das vor-
handene Gesellschaftsvermögen bei der Aktienaus-
gabe in eine andere Form gekleidet wird, weiter 
nichts. Es  wird  kein Vermögen verändert. Es muß 
das Vermögen in der Form bestehenbleiben, wie 
es vorher bestanden hat, nur mit anderen Zahlen 
auf den ausgegebenen Aktien. 

Aber, meine Damen und Herren, bei diesem Pa-
ragraphen hat sich eine Debatte entzündet, die ich 
eigentlich erst in der dritten Lesung erwartet hatte. 
Ich habe mich darauf vorbereitet, dazu erst in der 
dritten Lesung zu sprechen, möchte aber doch jetzt 
schon vorab wenigstens einige Bemerkungen ma-
chen. 

Im Zusammenhang mit diesem Gesetz, das vor 
einem Jahr noch einen ganz anderen Charakter 
hatte, ist das Wort „Eigentumsbildung" in die De-
batte gekommen. Was ist das für ein Wort? 

(Zurufe von der SPD: Sie müssen die CDU 
fragen!) 

Uns liegen Vorschläge vor, die von einer Schen-
kung von Eigentum sprechen. Darum handelt es sich 
doch bei diesen Vorschlägen. Hier sind zwei Par-
teien — ich glaube, nach Godesberg kann ich in die-
sem Zusammenhang von zwei Parteien reden —, die 
in allen ihren Äußerungen und Vorträgen der So-
zialisierung abgeschworen haben. Sie bringen aber 
nun einige Gedanken vor, die mit dem Gedanken 
der Sozialisierung sehr weit sympathisieren, 

(Zuruf von der Mitte und links) 

die die Neuverteilung bestehenden Eigentums ohne 
Leistung des einen Betroffenen zum Gegenstand ha-
ben. Auch wir sind für eine Erleichterung der Eigen-
tumsbildung. Aber Eigentum muß sich jeder selber 
schaffen, entweder durch Leistung — durch Arbeit 
oder andere Leistung — oder durch Konsumver-
zicht oder andere Mittel, durch die man zu Eigentum 
gelangt. 

(Zurufe von der Mitte und links.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Atzenroth, gestatten Sie noch eine Zwischen-
frage? 

Dr. Atzenroth (FDP) : Ja, wenn die anderen 
Herren ein wenig ruhiger sind. Dann kann ich Sie 
auch verstehen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Dr. Deist zu einer Zwischenfrage! Ich darf im 
übrigen um Ruhe bitten. 

Dr. Deist (SPD) : Herr Kollege Atzenroth, wür-
den Sie mir einmal verraten, mit welcher Leistung der 
Aktionär, der seit 1948 seine Aktien besitzt und 
dessen Eigentum nunmehr; wie am Börsenzettel ab-
zulesen ist, das Drei- bis Vierfache, manchmal das 
Zehnfache seines damaligen Wertes ausmacht, die-
sen Vermögenszuwachs verdient hat? 
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Dr. Atzenroth (FDP) : Mit dem Verzicht auf Kon-
sum, der ihm sonst zugestanden hätte. 

(Gelächter bei der SPD.) 

Damit hat er das Eigentum verdient. 

(Anhaltendes Lachen bei der SPD.) 

— Ich möchte hier „Godesberg" rufen. Hier zeigt 
sich meines Erachtens Godesberg! 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Hier zeigt sich das wahre Godesberg. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Atzenroth, Herr Abgeordneter Deist möchte 
Ihnen offenbar dazu noch eine Frage stellen. Sind 
Sie bereit? — 

Dr. Deist (SPD) : Ich werde  es  nicht übertreiben, 
Herr Atzenroth. Aber diese Antwort reizt doch zu 
einer Frage. Haben Sie nicht davon gelesen, daß 
überwiegend die Auffassung vertreten wird, dieser 
Vermögenszuwachs über die Selbstfinanzierung sei 
sicherlich durch Konsumverzicht, aber durch Kon-
sumverzicht der Verbraucher herbeigeführt worden, 
die die überhöhten Preise zahlen mußten? 

(Beifall bei der SPD.) 

Dr. Atzenroth (FDP) : Herr Dr. Deist, Sie können 
doch solche allgemeinen Behauptungen gar nicht 
aufstellen. Vorhin haben Sie meinen Zuruf nicht 
gehört. Da hatten Sie gesagt: Die Preise waren 
höher als die Kosten. Da mußte ich Ihnen zurufen: 
Natürlich müssen die Preise höher sein als die Ko-
sten. Wer würde sonst wirtschaften, wenn die 
Preise nicht höher sind als die Kosten? Sie unter-
stellen aber — das sprechen Sie nicht offen aus —, 
die Preise seien um zuviel höher als die Kosten 
gewesen. 

(Abg. Dr. Deist: Sehr richtig!) 

— Das bestreite ich eben. Da liegt die Differenz 
zwischen unseren Auffassungen. 

Aber jetzt zu den beiden Herren von der CDU, 
die zu der Frage der Eigentumsbildung gesprochen 
haben. Herr Professor Burgbacher ist leider nicht 
mehr anwesend. Er hat davon gesprochen, daß Sie 
bei diesem Vorgehen keinen Eingriff in das Eigen

-

tum  vornehmen wollen. Wenn Sie so handeln, 
Herr Katzer, finden Sie uns absolut auf Ihrer Seite. 
Aber Sie wollen es in Wirklichkeit doch tun. Im 
Zusammenhang mit unserem Antrag, den Sie vor-
her abgelehnt haben, hat Herr Katzer gesagt: Was 
angesammelt, aber nicht mehr für den Zweck not-
wendig ist, wollen wir als Manipuliermasse Oder 
— so hat er gesagt — Manövriermasse behalten. 
Man will also Eingriffe in das Eigentum vornehmen; 
denn das ist Eigentum der Aktionäre. Darüber kann 
kein Zweifel bestehen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Atzenroth, Sie werden schon wieder um eine 
Zwischenfrage gebeten, diesmal von Herrn Abge-
ordneter Katzer. — 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Kollege Atzenroth, wol-
len Sie die Freundlichkeit haben, auch zu sagen, daß 
es sich hier um Gelder handelt, die zweckbestimmt 
waren, die für einen bestimmten Zweck zurückge-
stellt worden sind? Diesem Zweck, nämlich dem 
sozialen Zweck, möchten wir sie erhalten wissen. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Herr Katzer, eine in einer 
Aktiengesellschaft zusammengefaßte Gruppe von 
Eigentümern hatte die Absicht, diese Gelder für 
einen bestimmten Zweck auszugeben. Aus irgend-
welchen Gründen, die in unserer Gesetzgebung 
liegen, ist der Zweck entfallen. Dadurch sind die 
Gelder wieder frei geworden. Sie sind also in dem 
Eigentum der Gesellschaft geblieben, und über die-
ses Eigentum muß die Gesellschaft genau so ver-
fügen können wie über die Rücklagen. 

(Zuruf von der SPD: Aber die Steuern 
bezahlen!) 

— Steuern sind davon bezahlt worden. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Also hier müßten wir in der Erörterung der 
ganzen Gesetzesvorlage von vorn anfangen. 

Ich wende mich auch in dieser Frage an Sie, Herr 
Katzer, mit einer weiteren Bemerkung. Sie haben 
mir vorhin den Zuruf gemacht: Hier zeigt sich die 
Arbeitnehmerfreundlichkeit der FDP! Darauf habe 
ich Ihnen eine Antwort versprochen. Ich wollte sie 
Ihnen erst später geben, aber die Diskussion bringt 
es mit sich, daß wir jetzt darauf zu sprechen kom-
men müssen. Herr Katzer, Sie wollen für eine 
bevorrechtigte Schicht von Arbeitnehmern sorgen, 
während wir für alle Arbeitnehmer sorgen wollen. 
Das ist der Unterschied. 

(Beifall bei der FDP.) 

Sie wollen Arbeitnehmern in großen Aktiengesell-
schaften — denn nur diese können solche Leistun-
gen erbringen — Zuwendungen geben. Das ist noch 
nicht die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerschaft. 
Die große Masse der Arbeitnehmer würde von allen 
diesen Vorteilen ausgeschlossen bleiben. Wenn 
dieses Gesetz Rechtens wird, Herr Schmücker, dann 
müßten Sie auf unserer Seite stehen. Sie müßten 
mit uns dagegen kämpfen ;  denn es ist ein Gesetz 
zur weiteren Vernichtung des Mittelstandes. 

(Beifall bei der FDP. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Sie übertreiben, Herr 

Atzenroth!) 

Die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den großen 
und den kleinen und mittleren Unternehmen bei der 
Beschaffung von Arbeitskräften, um die es jetzt im 
Zeitpunkt der Vollbeschäftigung sehr schlecht be-
stellt ist, würde noch weiter beeinträchtigt werden. 
Schon heute wird natürlich ein Arbeitnehmer, der 
die Wahl zwischen einem Großunternehmen und 
einem kleinen Handwerker hat, zum Großunter-
nehmen gehen, weil er dort ganz andere soziale 
Leistungen bekommen kann als beim Handwerker. 
Wenn dieses Gesetz noch hinzukommt, wird sich 
dieser Trend in einem Maße verschärfen, daß es 
tatsächlich zu einer Vernichtung einer großen Zahl 
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von mittleren und kleinen Betrieben, insbesondere 
beim Handwerk, kommen wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Darin, Herr Katzer, liegt unsere Arbeitnehmer-
freundlichkeit. Wir wollen allen Arbeitnehmern 
helfen und nicht eine schon bevorzugte Schicht noch 
weiter bevorzugen. 

(Abg. Rösing: Wir müssen doch irgendwo 
anfangen!) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, jetzt haben wir uns von dem Ände-
rungsantrag zu § 12 etwas weit entfernt. Ich habe 
gesehen, daß die letzten Bemerkungen des Herrn 
Abgeordneten Atzenroth soeben weitere Wort-
meldungen ausgelöst haben wie die des Herrn Ab-
geordneten Schmücker, die wahrscheinlich mit dem 
§ 12 nichts mehr zu tun haben. Ich bitte, doch diese 
Wortmeldungen noch einmal zu prüfen. Ich rufe 
selbstverständlich alle, die sich zum Wort gemel-
det haben, auf; aber ich bitte Sie, sich jetzt mög-
lichst konzentriert mit der behandelten Sache zu 
befassen. 

Herr Abgeordneter Seuffert! 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich weiß natürlich nicht, worüber die 
anderen Kollegen sprechen wollen. Meine Wort-
meldung hat jedenfalls mit § 12 zu tun, und zwar 
insofern, als wir diesen § 12 — wie wir Ihnen 
bereits sagten — als einen Prüfstein für die Ernst-
haftigkeit derjenigen Bestrebungen, Absichten usw., 
ansehen, die gerade von Ihrer Seite, meine Herren 
von der Mehrheitspartei, oder von einem Teil Ihrer 
Fraktion so laut kundgegeben worden sind. 

Ich habe mich noch einmal zum Wort melden 
müssen, um mich mit einigen Vorrednern ausein-
andersetzen zu können; denn die Herren haben 
heute mehrfach die Gewohnheit gezeigt, in dem 
Augenblick, wo man ihnen eine Zwischenf rage 

 stellen will, hier von der Tribüne zu verschwinden. 

(Lachen in der Mitte.) 

Herr Kollege Dr. Katzer, das, wozu der Rechts-
ausschuß eine Stellungnahme abgegeben hat, war 
etwas ganz anderes als das, was hier zur Debatte 
steht. Dem Rechtsausschuß ist, wie Sie selbst vor-
getragen haben, die Frage vorgelegt worden, ob 
man nach seiner Ansicht einen Berichtigungs-
beschluß in seiner Wirksamkeit daran binden 
könnte, daß gleichzeitig Berichtigungsaktien an 
Arbeitnehmer ausgegeben werden. Diese Frage — 
nur diese — hat der Rechtsausschuß behandelt. Ein 
solcher Antrag ist hier in keiner Weise von uns 
vor diesem Gremium gestellt worden. Er steht hier 
nicht zur Debatte. Was wir hier beantragen, ist et-
was ganz anderes, nämlich daß man der Hauptver-
sammlung nicht — Herr Kollege Katzer: nicht — 
vorschreiben sollte, daß sie, wenn sie einen solchen 
Beschluß fasse, auch Aktien an Arbeitnehmer aus-
geben müsse, sondern sie sollte ganz im Gegenteil 
die Souveränität besitzen, solche Aktien in irgend-
einem Umfange, wenn sie wolle, auszugeben. 

Nebenbei bemerkt: nach meiner Unterrichtung hat 
der Rechtsausschuß seine Meinungsäußerung in Ab-
wesenheit des dafür bestellten Berichterstatters, der 
unserer Partei angehört, abgegeben, und es ist aus-
drücklich festgestellt warden, daß bei dieser Mei-
nungsäußerung über einen Antrag, der hier gar 
nicht zur Debatte steht, keine Fraktionsmeinungen 
von unserer Seite ausgesprochen worden sind. 
Wenn dazu noch etwas zu sagen ist, dann werden 
das die Kollegen vom Rechtsausschuß nachher tun. 
Herr Kollege Katzer, Sie sind also weder durch 
einen Beschluß des Rechtsausschusses noch durch 
irgendwelche anderen juristischen oder sonstigen 
Meinungsäußerungen in dieser Sache gehindert, 
Ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen und im Inter-
esse der Vermögensbildung bei Arbeitnehmern 
für unseren Antrag zu stimmen. 

Was Herrn Kollegen Dr. Schmidt anlangt, der 
von der Verschiedenheit der Auffassungen vom 
Eigentum gesprochen hat, so möchte ich ihn fragen, 
ob es nach seiner Auffassung vom Eigentum rich-
tig ist, daß durch die Bestimmung, die er hier so 
heftig verteidigte, den Gesellschaftern sogar ver-
boten wird, Berichtigungsaktien Arbeitnehmern zu 
überlassen, wenn sie einstimmig dazu bereit sind. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Das genaue 
Gegenteil habe ich gesagt!) 

— Nein. Entschuldigen Sie, Sie können doch nicht 
bestreiten, daß es sogar bei Einstimmigkeit durch 
die Bestimmung, die Sie so heftig verteidigen, ver-
boten würde. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Unmittelbar 
im Anschluß daran kann der Beschluß ja 

gefaßt werden!) 

— Unmittelbar im Anschluß daran heißt: wenn man 
die Steuern, die dann im Anschluß daran auf eine 
solche Transaktion entfallen, bezahlt. Das ist näm-
lich der Witz der Dinge. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Für jede Schenkung 
muß Schenkungssteuer bezahlt werden!) 

— Entschuldigen Sie, das soll ja eben festgelegt 
werden, daß es keine Schenkung ist und daß keine 
Schenkungssteuer gezahlt wird. Das ist doch der Un-
terschied der Sache. Natürlich, wenn Sie nachher 
Schenkungssteuer bezahlen, dann können sie eine 
ganze Menge machen. Wenn Sie, Herr Kollege Dr. 
Schmidt, der Ansicht sind, daß eine Generalversamm-
lung nicht einmal einstimmig solches vornehmen 
darf, so müssen Sie etwas anderes beantragen. 

Noch zu etwas anderem! Herr Kollege Dr. Deist 
hat mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß auch 
nach Auffassung z. B. von Professor Bühler — das 
kann ja auch gar nicht bestritten werden — die Be-
richtigungsaktien angesammelte Erträge der Gesell-
schaft sind, über die hier verfügt wird, in diesem 
Falle durch Umwandlung in Nennkapital. Zu der 
steuerlichen Seite werde ich nachher noch einiges 
zu sagen haben. Über Erträge, Herr Kollege Dr. 
Schmidt, verfügt nicht ein Aktionär mit seinem 
Eigentumsrecht, sondern verfügt nun einmal immer 
die Mehrheit der Gesellschaft, soweit sie überhaupt 
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zu dieser Verfügung kommt. Denn bevor es über-
haupt zu dieser Verfügung kommt, wird über diese 
Erträge mannigfach verfügt. Wir haben nicht die 
geringste Veranlassung, Herr Kollege Dr. Schmidt, 
solche Gesetzessperren für den Fall einzuführen, 
daß hier eine Verfügung über Erträge zugunsten 
von Arbeitnehmern erfolgen soll. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Schmidt? 

Seuffert (SPD) : Bitte. 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Ist Ihnen 
nicht bewußt, daß Sie in diesem Augenblick die 
steuerrechtliche und die handelsrechtliche Betrach-
tungsweise miteinander vermischen? 

Seuffert (SPD) : Nein, ich vermische sie nicht. Auf 
die steuerrechtliche Betrachtungsweise komme ich 
sowieso noch zurück. Immerhin ist die Feststellung 
von Herrn Professor Dr. Bühler, daß es sich um 
Erträge handelt, über die  verfügt wird, sowohl für 
das Handelsrecht als auch für das Steuerrecht gül-
tig. Handelsrechtlich ist diese Feststellung sowieso 
nicht zu bestreiten. 

Über Erträge und über Vermögen des Unterneh-
mens wird vielfach verfügt, bevor überhaupt eine 
Generalversammlung zu Beschlußfassungen über 
Ertragsverwendungen kommt. Über diese durch so 
anhaltenden und angestrengten Konsumverzicht 
verdienten Erträge verfügt die Verwaltung schon 
lange, ehe überhaupt irgendein Aktionär vor die 
Frage gestellt wird, was mit ihnen geschehen soll. 
Bevor die Mehrheit der Aktionäre irgend etwas 
beschließt, hat die Verwaltung über den größten 
Teil schon verfügt. Sie kann Sozialleistungen aus-
schütten, sie kann Parteispenden geben und kann 
Leihwagen verschenken, und dafür kann sie von 
der Mehrheit der Aktionäre entlastet werden. 

Wie soll das Eigentumsrecht der Aktionäre ver-
letzt werden, wenn wir vorsehen, daß die sou-
veräne Generalversammlung durch eine Entschei-
dung über diese Dinge verfügen kann, wenn es ihr 
beliebt? Warum soll es sogar unzulässig sein, daß 
sie durch einstimmigen Beschluß eine solche Ver-
fügung trifft? 

Diese Ausführungen waren notwendig, um das 
juristische Gestrüpp aus dem Wege zu räumen und 
um ganz klar zu machen, daß Sie durch keinerlei 
juristisches Gestrüpp und auch nicht durch irgend-
welche echten juristischen Überlegungen gehindert 
sind, Ihren Bestrebungen über Arbeitnehmerver-
mögensbildung usw. freien Lauf zu lassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Nach der Reihen-
folge der Wortmeldungen erhalten das Wort: 
Herr Abgeordneter Wittrock, Herr Abgeordneter 
Schmücker, Herr Abgeordneter Dr. Will und Herr 
Professor Böhm. 

Herr Abgeordneter Wittrock!  

(Abg. Wittrock: Ich verzichte!) 

— Sie verzichten. 

Herr Abgeordneter Schmücker! 

Schmücker (CDU/CSU) : Ich möchte Herrn Atzen-
roth eine Antwort geben, da ich annehme, daß der 
Vorwurf, der hier zum erstenmal sehr zart angeklun-
gen ist, bei den folgenden Paragraphen noch sehr 
häufig wiederholt werden wird. Vielleicht erleich-
tert es die Sache, wenn Sie im Interesse der Be-
schleunigung auf diese Vorwürfe verzichten. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Das war kein Vorwurf!) 

— Doch, Sie haben die Frage gestellt, wie es mit 
der Wettbewerbsgleichheit aller Wirtschaftsgrößen 
bestellt sei; insbesondere in bezug auf den Mittel-
stand wurde diese Frage gestellt. 

Herr Kollege Atzenroth, ich bin der Auffassung, 
daß hier möglicherweise eine Gruppe von Arbeit-
nehmern bevorzugt wird, die an sich noch nicht 
dran wäre, wenn ich das mal so sagen darf. Wir 
können bei diesem Gesetz nicht für alle etwas tun. 
Aber wenn wir uns überlegten, wen wir zuerst be-
rücksichtigen und wen wir noch warten lassen müs-
sen, dann wäre das reine Théorie. Wir haben hier 
den konkreten Fall, daß die Erhöhung des Kapitals 
aus Gesellschaftsmitteln vorgenommen wird. Bei 
dieser Gelegenheit bietet sich nun die Chance, et-
was zu tun; ich gebe zu: für eine Gruppe, die an 
sich noch nicht dran ist. Nun, Herr Atzenroth, kön-
nen Sie doch nicht folgern: Jetzt hören wir auf! Sie 
müßten sagen, daß Sie darauf bestehen, daß für die 
anderen, die noch zu schlecht weggekommen sind, 
auch etwas getan wird, daß wir uns also verpflich-
ten, möglichst schnell auch diese anderen nachzu-
ziehen. 

Ich gebe Ihnen noch einen weiteren Hinweis. Als 
wir bei einer Steuervorlage in bezug auf die Frei-
grenze etwas für den Mittelstand taten, sagte Herr 
Miessner: Um Gottes willen, das können Sie doch 
nicht zu Lasten anderer Leute tun! Hier haben Sie 
denselben Fall, nur umgekehrt. Sie können halt im-
mer nur eine Sache nach der anderen erledigen. 

Ich bitte Sie, bei der Betrachtung dieser Vorlage 
daran zu denken, daß sie nicht ein Gesetz ist, das 
für sich allein besteht; das Gesetz muß vielmehr im 
Rahmen der gesamten Gesetzgebung gesehen wer-
den. Natürlich müssen wir im Hinblick auf die kom-
menden Gesetze die Solidarität ansprechen. Darauf 
lege ich schon jetzt sehr großen Wert. 

(Beifall bei der .  CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Will. 

Dr. Will (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe die Beratung des vorliegen-
den Gesetzentwurfes im zuständigen Ausschuß nicht 
mitgemacht und habe auch den hier wiederholt zi-
tierten Aufsatz von Herrn Professor Bühler nicht 
gelesen; ich muß das natürlich nachholen. Ich darf 
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aber schon grundsätzlich sagen, daß mich ein einzel-
ner Aufsatz keineswegs überzeugt; denn es gibt mit 
Sicherheit einen anderen Professor, der einen ande-
ren Aufsatz geschrieben hat oder noch schreibt, wo-
rin das Gegenteil gesagt ist. Es wäre das erste Mal, 
daß das bei einem so wichtigen Thema nicht der 
Fall wäre. 

Was mich nun veranlaßt, dazu hier etwas zu 
sagen, ist der Umstand, daß mehrfach eine Sach-
darstellung gegeben wurde, die einfach den Tat-
sachen nicht entspricht. Auf einen Kreis von Zu-
hörern, die mit diesen Dingen nicht so vertraut sind 
wie z. B. Sie, Herr Kollege Deist, mag es natürlich 
Eindruck machen, wenn er solche Ausführungen 
hört, wie Sie sie hier soeben gemacht haben! 

In Wahrheit ist es aber doch nun effektiv so, daß 
jemand, der eine Aktie im Nennwert von 1000 DM 
hat, nun keineswegs der Meinung ist, daß er eine 
Forderung von 1000 DM an seine Gesellschaft habe, 
sondern er wird sich sagen: Wenn diese Gesell-
schaft ein Aktienkapital von z. B. 1 Million hat 
und auf meiner Aktie ein Nennbetrag von 1000 DM 
steht, dann bin ich eben am gesamten Gesellschafts-
vermögen mit 1 Promille beteiligt, und das bleibe 
ich auch. Wenn ich nun bei dem gegenwärtigen 
Börsenkurs von z. B. Index 500 für diese kürzlich 
erworbene Aktie 5000 DM gezahlt habe, obwohl 
auf dem Papier nur 1000 DM stehen, und wenn ich 
nun ein zweites Papier erhalte, auf dem zwar auch 
wieder 1000 DM stehen, aber mit der Wirkung, daß 
beide Papiere zusammen auch nur 5000 DM wert 
sind — darum geht es doch —, dann habe ich gar 
keinen Vorteil gehabt! 

Hier handelt es sich gerade nicht, Herr Kollege 
Deist, wie Sie wiederholt behaupteten, um eine 
Ausschüttung. Nein, es handelt sich im Gegenteil 
eher um eine Verwässerung und um sonst gar 
nichts. Wenn nach der Kapitalberichtigung der Kurs 
also nicht mehr auf 500, sondern nur noch auf 250 
für die vermehrten Aktien steht, dann ist eben 
keine Veränderung im Vermögen des Aktionärs 
eingetreten. Worum es hier geht, ist einfach die 
Tatsache, daß ein Aktionär, der für seine Aktie im 
Nennwert von 1000 DM nicht nur 1000 DM, sondern 
vielleicht das Fünffache gezahlt hat, einen entspre-
chenden Anteil am gesamten Gesellschaftsvermögen 
erworben hat. Das gilt natürlich auch für den Klein-
aktionär, und Sie wissen doch, daß etwa drei Vier-
tel unserer verfügbaren Aktien an der Börse schon 
seit langem auch in Abschnitten zu 100 DM zu be-
kommen sind — — 

(Abg. Dr. Deist: Aber nicht drei Viertel des 
Kapitals! — Heiterkeit.) 

— Das natürlich nicht; aber es ist doch so, daß die 
Aktien eben größtenteils auch schon in 100 DM ge-
stückelt sind. Im übrigen handelt es sich dabei fast 
ausschließlich um Depotaktien, die in den General-
versammlungen der Aktiengesellschaften für die 
Stimmabgabe allein mindestens 25 % des vertrete-
nen Aktienkapitals ausmachen. 

Wogegen ich mich hier entschieden wenden 
möchte, ist, daß hier die Dinge immer so dargestellt 

werden, wie sie nicht sind. Es handelt sich hier um 
ein Splitting, Herr Kollege Deist. 

(Abg. Dr. Deist: Jawohl, das haben wir 
schon einmal gehabt!) 

— Jawohl, Herr Kollege Deist, das haben wir sogar 
schon wiederholt gehabt. Als im Juni dieses Jahres 
z. B. die Concentra-Anteile gesplittet wurden, ist ihr 
Kurs fast auf die Hälfte heruntergegangen. Daß sich 
in der Folge von einer Woche zur andern der Ab-
satz dieser Anteile verfünfzehnfacht hat, was Sie 
wahrscheinlich nicht wissen, hat ganz besondere 
Gründe. Sie liegen nämlich darin, daß die Leute 
offenbar glaubten, das ginge nun so weiter, die jetzt 
gesplitteten Anteile würden auch annähernd 200 DM 
wert sein, was sie aber bekanntlich bei weitem nicht 
sind. Hier haben Sie einen Beweis dafür, wie sich 
ein solches Aktiensplitting auswirken wird. 

(Oho! bei der SPD.) 
— Im Grunde genommen ist der Anteilsinhaber mit 
der doppelten Anteilzahl also genauso gestellt wie 
vorher. 

(Abg. Seuffert: Was ist der Unterschied 
zwischen Investmentanteil und Aktie?) 

— Hier ist gar kein Unterschied, weil die Anteile 
auch durch Aktien gedeckt sind; darüber brauchen 
wir hier nicht zu diskutieren. Wir wollen die Dinge 
doch so sehen, wie sie sind. Hier ist festzustellen, 
daß der Aktionär — auch und gerade der Klein-
aktionär, von denen es sicherlich auch sehr viele 
unter den SPD-Wählern gibt — nicht zu einer privi-
legierten Schicht gehört, die deshalb diffamiert wer-
den darf, weil sie ihre Ersparnisse nicht bei einer 
Sparkasse, sondern in Aktien angelegt hat. 

Der Fall liegt nun auch nicht so, Herr Kollege 
Seuffert, wie beim Ausschluß eines gesetzlichen Be-
zugsrechtes, sondern hier handelt es sich eindeutig 
darum, daß bereits verteiltes Gesellschaftsvermö-
gen, das nun den Aktionären gehört, ihnen nicht 
nachträglich wieder weggenommen werden kann. 
Das wäre eben eine Enteignung. Hier entsteht durch 
dieses Gesetz nur eine Verwässerung, ein Splitting 
und kein neues Vermögen. Deshalb kann man auch 
nicht nachträglich durch einen Mehrheitsbeschluß 
verfügen, daß jemand, der eine Aktie zu Hause in 
seiner Schublade hat, um den Wert seines Anteils 
gebracht wird. Eine Aktie ist nun mal ein Anteil 
nicht nur am Nennkapital, sondern am Gesamtver-
mögen einer Aktiengesellschaft, also einschließlich 
der Reserven; sonst könnte sie ja auch keinen Bör-
senkurs von durchschnittlich 500 % haben. 

(Abg. Seuffert meldet sich zu einer Zwi

-

schenfrage.) 

— Ich bin gern bereit, Ihre Frage zu beantworten. 

Seuffert (SPD) : Geben Sie zu, daß die Mehrheit 
beschließen kann, daß die Reserven, die zur Bildung 
von Berichtigungsaktien umgewandelt werden sol-
len, einfach ausgeschüttet und ausgezahlt werden, 
an wen auch immer? Kann sie das oder kann sie das 
nicht? 

Dr. Will (FDP) : Nein, in  diesem speziellen Fall 
bei einer bloßen Kapitalberichtigung kann sie das 
nicht; denn das wäre eine Schenkung und Bereiche- 
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rung, und zwar auf dem Wege einer Enteignung 
der alten Aktionäre, insbesondere auch der Klein-
aktionäre, die vielleicht kurz vorher für eine 100-
DM-Aktie 350 DM oder noch mehr gezahlt haben, 
um sie zu bekommen. Darum geht es hier, um nichts 
anderes. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Das Wort hat 
Herr Dr. Böhm. 

Dr. Böhm (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte nur ein kurzes Wort 
zu dem „Rechtsgestrüpp" von Herrn Kollegen Seuf-
fert sagen. Herr Kollege Seuffert hat gesagt, es sind 
Erträge, über die verfügt werden kann, und in der 
Verfügung über diese Erträge ist souverän allein 
die Hauptversammlung und die Majorität. Dem-
gegenüber möchte ich ganz bescheiden daran erin-
nern, daß das Verfügungs- und Beschlußrecht der 
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft aus-
schließlich auf Verfügungen über die Gesellschafts-
erträge beschränkt ist, die der Förderung des 
satzungsmäßigen Gesellschaftszweckes dienen, daß 
dagegen jede Verfügung über Erträge, die darauf 
abzielt, die Relation der Anteile zwischen den 
Aktionären oder im Verhältnis zwischen Aktionären 
und Dritten zu verschieben, der Souveränität der 
Generalversammlung und Hauptversammlung nicht 
unterliegt, sondern von der Zustimmung eines jeden 
Betroffenen abhängig ist. Auch die einstimmige Be-
schlußfassung ist nicht zulässig, sondern jeder, auch 
jeder Abwesende muß zustimmen. Über die Anteile, 
die vertragsmäßigen ursprünglichen Anteile, die 
vermögensmäßigen und gesellschaftsrechtlichen An-
teile an der Gesellschaft kann nur dann durch die 
Hauptversammlung verfügt werden, wenn das schon 
in der Satzung vorgesehen ist und sich die Aktio-
näre bei der Übernahme der Aktien, beim ersten 
Male damit einverstanden erklärt haben. Es ist 
historisch durchaus logisch gewesen, wenn z. B. 
Goerdeler die Absicht hatte, im Falle der Beseiti-
gung des Dritten Reiches gegen diejenigen Aktien-
gesellschaften, Verwaltungen und eventuell auch 
Hauptversammlungen, mit dem Untreueparagraphen 
vorzugehen, die ungewöhnliche Ausschüttungen aus 
den Gesellschaftserträgen an die NSDAP bewirkt 
haben. Ich bin der Meinung, das ist durchaus kor-
rekt, und ich würde eine Bitte aussprechen. 

Ich habe immer ein gewisses Unbehagen, wenn 
über „formales Recht" oder über „Rechtsgestrüpp" 
gespottet wird, weil sich hinter diesem Spott ein 
leider weit ausgebreiteter Mißstand verbirgt. Ich 
spreche jetzt hier nicht etwa von einer bestimmten 
Fraktion dieses Hauses; ich spreche von den Miß-
ständen, die sich auch im Aktienrecht und unter 
den Aktienrechtspraktikern und Aktienrechts

-

juristen in der Vergangenheit herausgebildet haben. 
Es handelt sich da um einen Rechtszynismus. Es ist 
ganz gleichgültig, ob man diesen Rechtszynismus 
begeht, um die vermögensrechtlichen Interessen 
irgendeines Aktionärs im Verhältnis zu den anderen 
Aktionären unrechtmäßig zu verstärken, oder ob 
man es im Interesse der Belegschaft tut. 

(Abg. Seuffert meldet sich zu einer Zwi

-

schenfrage. — Glocke des Präsidenten.) 

Es ist in beiden Fällen nicht sauber. Wir wollen 
zurückkommen auf den Boden einer wirklich ehr-
lichen Eigentumsverfassung, die besagt, daß ohne 
das Einverständnis des Eigentümers niemand anders 
den Eigentümer gegen seinen Willen in seinem 
Rechte kränken darf, auch keine Majorität, soweit 
es sich um die vermögensrechtliche Quote an seiner 
Gesellschaft handelt. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Das muß „hauptversammlungssicher" sein. Ich 
möchte Sie beschwören, meine Herren, kehren Sie 
zurück zur Milch der reinen Denkungsart! 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Böhm, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? 

Dr. Böhm (CDU/CSU): Jawohl. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Herr Abgeord-
neter Seuffert, ich habe es mehrere Male versucht. 
Bitte! 

Dr. Böhm (CDU/CSU) : Es tut mir leid! 

Seuffert (SPD) : Herr Kollege Böhm, wollen Sie 
 ernsthaft bestreiten, daß es dem Gesellschafts-

zweck förderlich sein kann, wenn die Aktionäre 
einer Gesellschaft den Arbeitnehmern ihrer Gesell-
schaft Aktien zuwenden wollen, und wollen Sie das 
ernsthaft auch nur möglicherweise als aktienrecht-
liche Untreue bezeichnen? 

Die zweite Frage — das ist nun schon mehr „juri-
stisches Gestrüpp" —: Sie haben gesagt, eine Gene

-

ralversammlung könne nicht mit Mehrheit einen Be-
schluß fassen, der die Beteiligungsverhältnisse in 
der Gesellschaft verschiebt. Wollen Sie nicht zuge-
ben, daß Entscheidungen über Bezugsrechte, die im-
mer mit Mehrheit gefaßt werden, sehr oft die Mehr-
heitsverhältnisse verschieben? 

(Zuruf von der SPD: Wie ist es denn jetzt 
bei BMW?) 

Dr. Böhm  (CDU/CSU): Die erste Frage war, ob 
ich bestreite, daß es zur Förderung des Gesell-
schaftszwecks, der Gesellschaftsinteressen dienen 
kann, das zu tun. — Der Gesellschaftsinteressen — 
ja! Es handelt sich aber hier nicht um die Gesell-
schaftsinteressen, sondern um den satzungsmäßigen 
Gesellschaftszweck. Es mag auch durchaus im In-
teresse der Gesellschaft gelegen haben, daß wäh-
rend des Dritten Reiches die SS mit enormen Beträ-
gen geschmiert wurde. Aber das war niemals der 
satzungsmäßige Zweck einer Aktiengesellschaft. Es 
ist durchaus im Interesse einer Aktiengesellschift, es 
zu erreichen, daß Belegschaftsmitglieder Aktionäre 
dieser Gesellschaft werden. Die Frage aber, wie das 
erreicht werden kann, ohne daß hauptversamm-
lungsfeste Vermögenspositionen über den Kopf des 
Vermögensinhabers hinweg tangiert werden, ist 
eine Frage des Rechts und darf nicht durch einen gu-
ten Zweck, auch nicht durch den besten Zweck ge-
heiligt werden. Wir müssen uns wieder auf ge-
wisse eherne und saubere Spielregeln zurückbesin-
nen, die nicht besagen, was gute Zwecke und was 
schlechte Zwecke sind, sondern die besagen, wie 
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gute Zwecke allein realisiert werden dürfen. Das ist 
die Frage, um die es hier geht. 

Daß in Hauptversammlungen über Bezugsrechte 
beschlossen wird, halte ich auch nur für zulässig, 
wenn die Satzung derartige Beschlußfassungen vor-
sieht. Sieht sie sie nicht vor, dann ist es nicht zu-
lässig, daß in der Praxis dagegen gesündigt wird. 
Ich gebe Ihnen gern zu, meine Herren von der SPD, 
daß Sie nicht die ersten sind, die hier gegen die ge-
heiligten, für mich in diesem Fall durchaus intakten 
Grundsätze des Eigentums verstoßen wollen. Sie 
haben hier Vorbilder in der Aktienpraxis selbst. 
Aber der Unterschied zwischen Ihnen und mir in 
diesem Falle ist: Sie wollen sich an die Sünden der 
Kapitalistenseite anhängen im Interesse der Beleg-
schaft; ich will die Sünden der Kapitalistenseite wie-
der beseitigen. 

Vizepräsident Dr. Preusker: Meine Damen 
und Herren, ich habe im Moment keine Wortmel-
dungen mehr vorliegen. Damit wäre die Diskussion 
pro und contra zu dem Änderungsantrag Umdruck 
435 Ziffer 3 erledigt. Ich rufe nunmehr zur Abstim-
mung darüber auf. Wer dieser Ziffer 3 des Antrages 
Umdruck 435 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Das letzte ist eindeutig 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich darf dann über § 12 in der Ausschußfassung 
abstimmen. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Mit der gleichen 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 13, — 14, — 15, — 16, — 17, 
— 18, — 19, — 20, — 21. Dazu liegen weder Wort-
meldungen noch Änderungsanträge vor. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Bei zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf § 22. Hierzu liegen wieder Ände-
rungsanträge vor. Ich rufe zuerst auf den Ände-
rungsantrag der Fraktion der FDP Umdruck 438 Zif-
fer 2. Anschließend kommt der Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD Umdruck 435 Ziffer 4. 

Herr Abgeordneter Dahlgrün! 

Dr. Dahlgrün (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe die Ehre, im Namen der 
Fraktion der Freien Demokraten zu beantragen, 
den Zweiten Abschnitt — Gewinn- und Verlust-
rechnung — des Gesetzentwurfs Drucksache 416 
heute nicht zu verabschieden — im Gegensatz 
zum Abschnitt I —, sondern ihn im Rechts-
ausschuß anhängig sein zu lassen, und zwar in 
Erfüllung des Überweisungsauftrages, den wir am 
15. Oktober 1958 einstimmig beschlossen haben. 
Ich würde vorschlagen, daß wir den Rechtsausschuß 
um bevorzugte Behandlung des Zweiten Abschnit-
tes bitten. Das heißt also, ich gehe grundsätzlich 
nicht darauf aus, diesen Zweiten Abschnitt, betref-
fend die Gewinn- und Verlustrechnung, bis zur 

Großen Aktienrechtsreform zurückzustellen. Nötig 
scheint es mir aber zu sein, daß sich der Rechtsaus

-

schuß zu diesem Abschnitt äußert, nachdem er sich 
bisher nur auf bestimmte Fragen zum Ersten Ab-
schnitt geäußert hat. 

Der Zweite Abschnitt enthält verschiedene Vor-
schriften, gegen die nach meiner Überzeugung und 
nach Überzeugung meiner Fraktion verfassungs-
rechtliche Bedenken bestehen können. Ich glaube, 
meine Damen und Herren, daß wir nicht mit der 
heißen Nadel nähen sollten — ein Vorwurf, der ja 
hin und wieder gegen das Parlament erhoben 
wird —, sondern gerade bei diesen so außerordent-
lich wichtigen Vorschriften vorsichtig sein und dem 
Rechtsausschuß Gelegenheit geben sollten, sich mit 
dieser Materie zu befassen, wozu er bisher aus 
Gründen, die dahingestellt bleiben mögen, noch 
keine Zeit und Gelegenheit gehabt hat. 

Einige wenige Ausführungen zur Begründung des 
Antrages, den Zweiten Abschnitt des Gesetzent-
wurfs heute noch nicht zu verabschieden! Vorweg 
möchte ich grundsätzlich feststellen, daß die FDP 
durchaus auch heute noch zu den Erklärungen 
steht, die sie bei früheren Gelegenheiten abgege-
ben hat, bei den Aktiengesellschaften sei eine grö-
ßere Publizität anzustreben. Wir haben schon bei 
früherer Gelegenheit mit Befriedigung festgestellt 
— auch Sprecher anderer Fraktionen haben das ge-
tan. —, daß im Laufe der letzten Jahre sehr viele 
Aktiengesellschaften einen erheblichen Schritt in 
Richtung auf jenes Ziel getan haben. Trotzdem mag 
eine gesetzliche Regelung durchaus am Platze sein. 

Eine Neufassung der bisherigen Publizitätsvor-
schriften gehört zu dem Anliegen, das auch wir ver-
treten: im Rahmen der Aktienrechtsreform die 
Rechte des Aktionärs zu verstärken. Aber meiner 
Ansicht nach gehen verschiedene Vorschriften in 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zu weit. Diese 
Vorschriften sollten vom Rechtsausschuß sorgfältig 
geprüft werden. Ich möchte nur daran erinnern, daß 
die Vorschriften der bisherigen Fassung in vielen 
Punkten weit über das hinausgehen, was in auslän-
dischen Rechten an Publizität gefordert wird. Wenn 
man diese Bestimmungen aus dem Zusammenhang 
reißt, in dem sie nun einmal stehen, d. h. wenn man 
sie vorab, vor der Großen Aktienrechtsreform re-
gelt, erschwert man die Harmonisierung im euro-
päischen Raum. Man schafft für die Aktienrechts-
reform gefährliche Präjudizien. 

Jedenfalls scheint es mir richtig zu sein, vor Ver-
abschiedung einer derartigen Regelung ein Gutach-
ten des Rechtsausschusses einzuholen, in welchem 
uns der Rechtsausschuß mit juristischen und be-
triebswirtschaftlichen Argumenten darlegt, wie eine 
derartige Regelung gestaltet sein könnte oder sollte. 

Ich habe verfassungsrechtliche Bedenken z. B. da-
gegen, daß Aktiengesellschaften von einer bestimm-
ten Größe ab verschärften Publizitätsvorschriften 
unterliegen sollen. Mir scheint dadurch der Grund-
satz der Gleichheit vor dem Gesetz beeinträchtigt 
zu sein. 

Im übrigen sind die Veränderungen, die der 
Wirtschaftsausschuß an der Regierungsvorlage vor-
genommen hat, Beweis genug für meine Ansicht, 
daß der Rechtsausschuß damit befaßt werden sollte. 
Zum Beispiel die Einschränkung der Anwendbar- 
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keit der Bestimmungen auf Unternehmen bis zu 
einer bestimmten Bilanzsumme — im allgemeinen 
3 Millionen DM, bei Familienaktiengesellschaften 
10 Millionen DM — scheint bedenklich. Bilanzsum-
men sind veränderliche Größen. Der Rechtsausschuß 
sollte sich mit diesen Fragen eingehend befassen 
und festzustellen versuchen, welches der beste Weg 
ist. 

Es gibt auch noch andere, subtilere Gründe. Man 
hat Publizitätsvorschriften gemacht gewissermaßen 
aus Ressentiment gegen sehr große Unternehmun-
gen, um ihnen „auf die Schliche zu kommen", wie 
man es hat lesen können. Dabei scheint mir z. B. 
vergessen zu sein, daß diese Bestimmungen geeig-
net sind, auf der anderen Seite kleineren und mitt-
leren Unternehmungen Schwierigkeiten zu bereiten. 
Denken Sie an das Problem der Mitteilung der Um-
sätze! Bei einem Riesenunternehmen mit einem 
breiten Fabrikationsprogramm spielt das gar keine 
Rolle und kein Mensch kann etwas daraus ersehen. 
Bei einer kleinen Firma, die nur ein Produkt fabri-
ziert, kann das sehr bedenklich sein. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Publi-
zitätsvorschriften des englischen Rechts in bezug 
auf die Schiffahrt, wo Ausnahmebestimmungen zum 
Schutz der britischen Seeschiffahrt, insbesondere der 
Linienschiffahrt, gelten. Wir werden nach meiner 
Ansicht um eine solche im Interesse der deutschen 
Reeder liegende Regelung auch bei uns nicht herum-
kommen. Das ist eine Aufgabe für den Rechtsaus-
schuß. 

Ich will es mir jetzt versagen, vor der Entschei-
dung über diesen allgemeinen Antrag auf die ein-
zelnen Änderungsanträge, die Ihnen im Umdruck 
439 vorliegen, zurückzukommen, und bitte Sie, zu-
erst über den allgemeinen Antrag abzustimmen, 
die Beratung des zweiten Teils des Gesetzentwurfs 
im Rechtsausschuß anhängig sein zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Herr Abgeordneter, 
habe ich Sie recht verstanden? Sie wollen in erster 
Linie Rückverweisung an den Rechtsausschuß be

-

antragen, und im Falle der Ablehnung Ihres An-
trags soll der Antrag, den Sie soeben begründet 
haben, zur Abstimmung gestellt werden. Ist das 
richtig? — 

(Abg. Dr. Dahlgrün: Jawohl!) 

Dann darf ich zunächst den Berichterstatter bitten, 
auszuführen, was er zu dem Antrag auf Rückver-
weisung zu sagen hat. Wir sind uns doch wohl dar-
über klar, daß man nicht einen Teil, sondern nur 
das Ganze zurückverweisen kann. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn ich Herrn Dahlgrün 
richtig verstanden habe, will er nur, daß der zweite 
Teil an den Rechtsausschuß zurückverwiesen wird; 
im übrigen soll der Entwurf heute verabschiedet 
werden. Gegen .ein solches Verfahren habe ich aller-
dings Bedenken. Aber das habe ich nicht als Be-
richterstatter zu sagen. 

Die Vorlage ist am 15. Oktober dem Wirtschafts-
ausschuß — federführend — und zur Mitbeteiligung  

dem Finanz- und Rechtsausschuß überwiesen wor-
den. Der Wirtschaftsausschuß hat Gelegenheit ge-
nommen, zu einigen Fragen, die strittig waren, auch 
andere Ausschüsse, z. B. den Ausschuß für Lasten-
ausgleich, formell zu hören, indem er eine beson-
dere Anfrage an sie gerichtet hat. An den Rechts-
ausschuß wurden meines Wissens im Januar dieses 
Jahres in einem Schreiben vier Fragen gerichtet. 
Zwei dieser Fragen wurden später auf Antrag vom 
Wirtschaftsausschuß zurückgezogen. Diese Fragen 
wurden behandelt. Wir haben im Wirtschaftsaus-
schuß aus der Tatsache, daß uns der Rechtsausschuß 
materielle Anträge oder eine sonstige Stellung-
nahme nicht mitgeteilt hat, entnommen — ich 
glaube damit die Auffassung der Mehrheit des Aus-
schusses wiederzugeben —, daß damit die Behand-
lung im Rechtsausschuß erledigt war. 

Vizepräsident Dr. Becker: Herr Hoogen hat 
das Wort. 

Hoogen (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich spreche nicht als Mitglied der 
CDU-Fraktion, sondern als Vorsitzender des Rechts-
ausschusses. Es ist richtig, daß der Rechtsausschuß 
an der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs mit-
beratend beteiligt war. Für die Beteiligung des 
Rechtsausschusses war insbesondere die Erwägung 
maßgebend, daß der zweite Teil dieses Gesetzes, 
von dem der Herr Kollege Dahlgrün eben sprach, 
in erster Linie bürgerliches Recht enthält. Er ent-
hält nämlich Aktienrecht, das praktisch in das Han-
delsrecht, also in das bürgerliche Recht gehört. In 
den zehn Jahren, in denen wir hier im Hause die 
Gesetzentwürfe beraten, haben wir regelmäßig die 
Gesetzesvorlagen, die bürgerliches Recht enthielten, 
an den Rechtsausschuß als federführenden Ausschuß 
überwiesen. 

Herr Kollege Dr. Barzel sagt, daß der Wirtschafts-
ausschuß an den Rechtsausschuß vier Fragen gerich-
tet und später auf die Beantwortung von zwei 
Fragen verzichtet habe. Das ist in der Tat so. Aber 
ich glaube, Herr Kollege Dr. Barzel, Sie meinen 
nicht, daß der Wirtschaftsausschuß damit versucht 
habe, dem Rechtsausschuß den Umfang seiner Be-
ratungsmöglichkeit vorzuschreiben. 

(Abg. Dr. Barzel: Nein!) 

Diesen bestimmt der Rechtsausschuß selbst. 

Der Rechtsausschuß hat sich, um dem Wirtschafts-
politischen Ausschuß die Arbeit zu erleichtern, zu-
nächst einmal auf die Beratung der verfassungs-
rechtlichen Fragen beschränkt, die Herr Kollege 
Katzer heute nachmittag durch die Verlesung 
meines Briefes dem Hohen Hause mitgeteilt hat. 

Mit dem zweiten Teil hat sich der Rechtsausschuß 
aus folgenden Gründen bisher nicht befaßt. Wir 
waren der Meinung — jedenfalls war ich dieser 
Meinung —, daß diese Frage nicht ohne die An-
hörung eines oder mehrerer betriebswirtschaftlicher 
Sachverständiger behandelt werden könne. Hinter 
diesen Fragen stecken nämlich betriebswirtschaft-
liche Probleme, und der Rechtsausschuß ist nicht in 
der glücklichen Lage, ein Mitglied zu haben, das auf 
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diesem Gebiet besondere Fachkenntnisse hat. Meine 
Absicht war es, diesen Teil des Gesetzentwurfs, 
wenn es so weit sei, unter Hinzuziehung eines Sach-
verständigen von außerhalb des Hauses, der beson-
dere Kenntnisse auf dem Gebiete der Betriebswirt-
schaft hat und auf diesem Gebiet eine besondere 
Autorität ist, im Rechtsausschuß zu beraten. 

Herr Kollege Barzel, Sie meinen, der erste Teil 
des Gesetzentwurfs könne nicht verabschiedet wer-
den. Ich glaube mich aber zu entsinnen, daß wir 
ein solches Verfahren in früheren Jahren hier im 
Hohen Hause schon einmal praktiziert haben. Wenn 
wir den ersten Teil des Gesetzentwurfs heute ver-
abschiedeten, würden wir gewissermaßen Ihren 
Bericht als eine Art ersten Bericht ansehen, während 
der zweite Teil des Gesetzentwurfs, dem Wunsche 
der FDP-Fraktion entsprechend, im Rechtsausschuß 
anhängig bliebe, bei dem er ja auch anhängig ge-
macht worden ist. Der Rechtsausschuß würde dann 
— hier stimme ich Herrn Kollegen Dahlgrün durch-
aus zu — unter Zurückstellung aller anderen Dinge 
sofort nach der Weihnachtspause mit der Beratung 
dieses zweiten Teiles beginnen, so daß dann nach 
der Weihnachtspause ein zweiter Bericht mit den 
Vorschlägen des Rechtsausschusses hier im Plenum 
beraten werden kann. 

Ich glaube, die dadurch entstehende Verzögerung 
von vielleicht zwei oder drei Monaten wäre durch-
aus erträglich. Deswegen darf ich Sie — ich halte 
mich dazu als Vorsitzender des Rechtsausschusses 
für verpflichtet, weil diese Materie noch nicht be-
raten ist — doch bitten, dem Antrag der FDP- 
Fraktion, den Herr Kollege Dr. Dahlgrün eben 
begründet hat, zu entsprechen, d. h. also den ersten 
Teil des Gesetzes heute zu verabschieden — was 
geschäftsordnungsmäßig durchaus möglich ist — und 
den zweiten Teil im Rechtsausschuß anhängig blei-
ben zu lassen, damit er mit der nötigen Beschleuni-
gung alsbald nach der Weihnachtspause verabschie-
det werden kann. 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, darf ich bitten, die Debatte jetzt auf die 
Frage der Rückverweisung zu konzentrieren, und 
zwar zunächst auf die theoretische Frage der Zu-
lässigkeit und dann auf die eventuellen praktischen 
Folgen für diesen Gesetzentwurf, falls so verfahren 
werden soll. — Das Wort hat der Abgeordnete 
Schmücker. 

Schmücker (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, es wäre eine miß-
liche Angelegenheit, wenn jetzt zwischen dem Kol-
legen Hoogen und mir eine Auseinandersetzung
über die Art der Behandlung dieser Vorlage be-
gänne. Aber ich kann doch ein gewisses Erstaunen 
nicht verschweigen. Herr Hoogen, es wäre dem 
Rechtsausschuß durchaus möglich gewesen, sich in 
die Beratungen einzuschalten. Ich habe mich mit 
Ihnen und auch mit dem Ausschuß in Verbindung 
gesetzt, und es sind keine Einwendungen gegen die 
Verabschiedung gekommen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Die Vorlage ist in der 24. Sitzung am 5. November 
1958 überwiesen worden. Sie ist in sieben Sitzungen 
beraten worden, und es  hat ein mehrfacher Schrift-
wechsel stattgefunden. Nach meiner Meinung sind 
alle Vorkehrungen getroffen worden, um die Mit-
beratung der Ausschüsse wenigstens zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, ich habe, da im Aus-
schuß ganz klare Entscheidungen — wenn auch mit 

 unterschiedlichen Mehrheiten — gefällt worden sind 
und die Vorlage heute zur dritten Beratung ansteht, 
die Bitte, die Beratung des Gesetzentwurfs heute 
auch abzuschließen. Alle Fragen, die hier ais über-
prutenswert bezeichnet worden sind, sind in den uns 
vorliegenden Änderungsantragen angesprochen. 
Diese Fragen sind auch im Ausschuß beraten wor-
den, und ich habe vor jeder Abstimmung ausdruck-
lich die Frage gestellt, ob der Ausschuß bereit sei, 
nunmehr die Verabschiedung vorzunehmen. Die 
Verabschiedung ist jeweils erst nach der Bejahung 
dieser Frage vorgenommen worden. Ein Wunsch auf 
Vertagung eines besonderen Teiles ist niemals ge-
äußert worden. 

Aus all diesen Gründen bitte ich, heute — hic 
Rhodus, hic salta! — zu den einzelnen Fragen Steil-
lung  zu nehmen und die Vorlage zu verabschieden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich wäre Ihnen 
dankbar, wenn Sie sich im weiteren Verlauf der 
Debatte darüber aussprechen wollten, wie Ihrer Auf-
fassung nach die Sache weitergehen soll. Wenn das 
Haus beschließen sollte, den zweiten Abschnitt an 
den Rechtsausschuß zurückzuverweisen, entstünde 
folgende Lage. Wir wären mit der zweiten Lesung 
des ersten Abschnittes fertig, wir hätten den zweiten 
Abschnitt zurückverwiesen und würden dann mit 
dem dritten Abschnitt in der zweiten Lesung fort-
fahren, wären damit am Schluß der zweiten Lesung 
eines Bruchstückes und müßten danach die ganze 
weitere Debatte abschließen und mit der dritten 
Lesung warten, bis sich der Ausschuß zu dem zwei-
ten Abschnitt geäußert hat. Das ist zunächst meine 
Auffassung. Ich stehe hier unter dem Eindruck eines 
ähnlichen Vorfalls, der sich gestern nachmittag in 
der Beratenden Versammlung der Westeuropäischen 
Union ereignet hat. Da wurde ein Teil zurückver-
wiesen, ein Teil angenommen, und das Ergebnis am 
Schluß war nach meiner Überzeugung ein Tohu-
wabohu. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das Wort hat der Abgeordnete Katzer. 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Hoogen 
hat nicht in seiner Eigenschaft als Fraktionsmitglied 
gesprochen, wie er vorhin selbst dargelegt hat. Na-
mens der CDU/CSU-Fraktion möchte ich hier un-
mißverständlich zum Ausdruck bringen, daß, wenn 
der zweite Teil an den Ausschuß zurücküberwiesen 
werden sollte, dann das ganze Gesetz an den Aus-
schuß zurücküberwiesen werden muß und daß wir 
dann die Beratungen abbrechen müssen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Bucher. 

Dr. Bucher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bedaure, der Auffassung des Herrn 
Präsidenten widersprechen zu müssen. Wir können 
durchaus einen Teil des Gesetzes an den Rechtsaus-
schuß zurückverweisen. Eigentlich ist es ja keine 
Zurückverweisung, sondern eine Verweisung zur 
Nachholung der Beratung, die nicht geschehen 
konnte. Das können wir durchaus tun, und wir kön-
nen das übrige Gesetz verabschieden. Das soll kei-
neswegs dadurch gestört oder gehemmt werden. 

(Zuruf: Doch!) 

Der zweite Abschnitt enthält nur zwei Punkte. Er 
enthält eine Änderung des § 65 des Aktiengesetzes, 
die zweifellos im Zusammenhang mit dem ersten 
Teil steht, aber ohne die der erste Teil durchaus als 
Gesetz verkündet werden und bestehen kann. 
Vollends hat der zweite Punkt, die Änderung des 
§ 132, mit dem Inhalt des Gesetzes überhaupt nichts 
zu tun, wie sich schon aus der Überschrift des Ge-
setzes ergibt. Gerade zu diesem § 132, zu den Publi-
zitätsvorschriften, wäre es dringend notwendig, daß 
man, wie der Herr Vorsitzende des Rechtsausschus-
ses gesagt hat, im Rechtsausschuß unter Zuziehung 
betriebswirtschaftlicher Sachverständiger berät. 

Wir schlagen Ihnen also nochmals vor, in der 
Weise zu verfahren, wie es Kollege Dahlgrün vor-
geschlagen hat und wie es auch Herr Hoogen befür-
wortet hat. 

Vizepräsident Dr. Becker: Meine Damen und 
Herren, mir ist nicht unbekannt, daß die Geschäfts-
ordnung theoretisch vorsieht, daß eine Vorlage auch 
teilweise an den Ausschuß zurückverwiesen werden 
kann. Aber die Frage ist doch, ob das logisch, sinn-
gemäß und zweckmäßig ist. Das ist die Frage, die 
ich meinerseits zur Debatte hatte stellen wollen. 

Nunmehr liegt ein weitergehender Antrag der 
CDU/CSU vor, soeben begründet von Herrn Katzer, 
das ganze Gesetz zurückzuüberweisen. 

(Widerspruch. — Abg. Schmücker: Das ist 
ein Mißverständnis, Herr Präsident!) 

— Bitte schön, darf ich bitten, zu korrigieren! 

(Abg. Schmücker: Herr Katzer hat sagen 
wollen, daß, wenn ein Teil zurückverwie

-

sen wird, beantragt wird, beides zurückzu

-

verweisen. Wir sehen in dem Gesetz eine 
Einheit, und man kann nicht Teile heraus

-

nehmen!) 

— Ich glaube, darin sind wir uns völlig einig. Aber 
ich hatte es so verstanden, daß Sie den weiterge-
henden Antrag stellen, das Gesetz zurückzuverwei-
sen. 

(Widerspruch.) 

— Sie wollen also sagen, Sie interpretieren den An-
trag der FDP dahin, daß darin ein Antrag auf Zu-
rückverweisung des Ganzen liegt. 

(Widerspruch.) 

— Bitte, Herr Kollege Barzel hat das Wort. Ich 
möchte das erst klarstellen. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen! Meine Herren! Die Fraktion der CDU/CSU 
ist gegen eine Aufspaltung der beiden Teile dieser 
Materie. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Namens der Fraktion der CDU/CSU stelle ich hier-
mit in aller Form den Antrag, den Überweisungsan-
trag der Freien Demokraten abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Nachdem das nun-
mehr klargestellt ist, hat das Wort der Herr Bun-
desminister für Wirtschaft. 

Dr. Dr. h. c. Erhard,  Bundesminister für Wirt-
schaft: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
An sich sind mit dem soeben gestellten Antrag des 
Kollegen Barzel meine Ausführungen überflüssig 
geworden; denn ich habe im Namen der Bundes-
regierung die dringende Bitte an das Hohe Haus 
zu richten, dieses Gesetz heute insgesamt zu ver-
abschieden. 

(Beifall.) 

Es besteht ein öffentliches und ein soziales Inter-
esse daran, daß das Gesetz in seiner Gesamtheit 
behandelt und verabschiedet wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Zu dem Antrag auf 
Rücküberweisung liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem 
Antrag der FDP auf Rücküberweisung des zweiten 
Abschnitts an den Rechtsausschuß zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Danke schön. Enthal-
tungen? — Abgelehnt. 

Zur Begründung des Sachantrags Umdruck 438 
Ziffer 2 hat das Wort Herr Abgeordneter Dr. Atzen-
roth. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Meine Damen und Herren! 
Der erste Teil des zweiten Abschnitts gehört der 
Sache nach eigentlich in den ersten Abschnitt. Im 
Ausschuß ist mit Mehrheit beschlossen worden, das 
Aktiengesetz zu ändern. Nach den bisherigen Be-
stimmungen des Aktienrechts darf eine Aktienge-
sellschaft eigene Aktien nur erwerben, wenn der 
Erwerb notwendig ist, um einen schweren Schaden 
von der Gesellschaft abzuwenden. 

Zu dieser alten Möglichkeit soll nun noch eine, 
zweite Möglichkeit hinzukommen, nämlich für den 
Fall, daß Aktien den Arbeitnehmern der Gesell-
schaft zum Erwerb angeboten werden sollen. Dabei 
muß man zunächst einmal das Wort „Erwerb" inter-
pretieren. Im Ausschuß ist Klarheit darüber ge-
schaffen worden, daß das Wort „Erwerb" auch 
Schenkung, d. h. kostenlosen Erwerb, bedeuten 
kann. Wenn es sich um den Erwerb zum normalen, 
vollen Preis ohne besondere Steuerbegünstigung 
handelte, brauchte ich meinen Antrag nicht zu be-
gründen; dann würden wir keinen Antrag stellen. 
Aber da die Befürworter dieses Änderungsantrages 
sich im Ausschuß darüber einig waren, daß unter 
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Dr. Atzenroth  
Erwerb auch die Schenkung verstanden werden 
müsse, haben wir unseren Antrag auf Änderung ge-
stellt. 

Durch die Bestimmung soll der Verwaltung eines 
Unternehmens die Möglichkeit gegeben werden, 
eigene Aktien zu erwerben und sie dann den Ar-
beitnehmern der Gesellschaft — wieder die Be-
schränkung, Herr Katzer, auf den bevorzugten Kreis 
— zum Erwerb anzubieten, als Weihnachtsgratifika-
tion zu geben oder in sonstiger Form zu schenken. 

Das könnte der Vorstand einer Gesellschaft aus 
eigener Machtvollkommenheit tun. Nach der jetzi-
gen Bestimmung muß er vielleicht den Aufsichtsrat, 
braucht aber nicht seine Hauptversammlung zu fra-
gen. Darin sehen wir einen Eingriff in das Eigen

-

tum,  Herr Burgbacher. 

(Abg. Dr. Burgbacher: Das ist auch bei Tan

-

tiemen und Abschlußgaben der Fall!) 

— Hier handelt es sich um etwas ganz anderes. Hier 
würde man die Gesellschaftsverhältnisse völlig ver-
ändern. Der Vorstand kann jedes Jahr zwar nur 
höchstens 10 % des Aktienkapitals an Arbeitneh-
mer geben, wenn er das aber drei Jahre lang macht,  

gibt es auf einmal in der Hauptversammlung eine  
qualifizierte Minderheit von Arbeitnehmern.  

(Abg. Dr. Burgbacher: Wenn er dann noch  

Vorstand ist!)  

— Natürlich, wenn er dann noch Vorstand ist. Aber  

wenigstens die ersten Male kann er es tun, selbst  

auf die Gefahr hin, daß er dann nicht mehr Vor-
stand ist. Sie wissen genau, wie selbstherrlich der  

Vorstand einer großen Aktiengesellschaft sein kann.  

Welche Rechte hat denn die große Masse der soge-
nannten Volksaktionäre bei der Preußag, oder wel-
che Rechte haben denn die Hunderttausende von  

Aktionären von Mannesmann? Die können doch den  
Vorstand nicht absetzen! Das können Sie wirklich  
nicht behaupten. Der Vorstand könnte, wenn er  

wollte, so handeln.  

Weil wir uns einmal auf Ihre Erklärung, meine  
Herren, von der CDU, daß Sie das Eigentum nicht  
angreifen wollen, zum anderen auf die Erklärung  

von Herrn Kollegen Seuffert berufen, der von der  

souveränen Vertretungsmacht der Gesellschafter-
versammlung gesprochen hat, deswegen schlagen  
wir vor, daß ein Beschluß hierüber der Genehmi-
gung der Hauptversammlung bedarf. Die Hauptver-
sammlung als die Vertreterin des Eigentums ist die  

einzige Berechtigte, die über das Eigentum verfü-
gen kann, die also berechtigt ist, Aktien der Gesell-
schaft an irgend jemanden, in diesem Falle an Ar-
beitnehmer, auszugeben. Das halten wir für eine  

dringende Notwendigkeit, wenn Sie Ihren Prinzi-
pien treu bleiben wollen, das Eigentum zu erhalten,  

und wenn es richtig ist, was Kollege Seuffert ge-
sagt hat, daß nämlich die Hauptversammlung die  
„souveräne Vertretung" der Gesellschaft ist.  

(Beifall bei der FDP.)  
 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der  
Abgeordnete Katzer.  

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe vorhin schon angedeutet, daß 
in dem Änderungsantrag der FDP die besondere 
„Arbeitnehmerfreundlichkeit" dieser Partei sehr 
deutlich zum Ausdruck kommt. Herr Kollege Atzen-
roth, die Begründung, die Sie gegeben haben, kann 
in gar keiner Weise befriedigen. Wenn das, was 
Sie vorhaben, Wirklichkeit würde, wäre das eine 
völlige Neuerung. Zu Ende gedacht, würde das näm-
lich bedeuten, daß künftig alle sozialen Leistungen 
mit Zweidrittelmehrheit von der Hauptversamm-
lung beschlossen werden mußten. 

(Abg. Dr. Wilhelmi: Sehr richtig!) 

Das wäre aber sozialpolitisch ein Rückschritt son-
dergleichen. 

Nun zu Ihrer Argumentation! Ich komme dabei 
auch auf die Bemerkungen zu sprechen, die von der 

 sozialdemokratischen Fraktion — Herr Kollege 
Deist ist leider im Augenblick nicht da — vorhin 
zu § 12 gemacht worden sind. 

§ 22, den wir einfügen wollen, schlägt eine Ände-
rung des Aktiengesetzes in § 65 vor. Auf diese Idee 
sind wir gekommen, nachdem der Rechtsausschuß 
den ersten Vorschlag der sozialdemokratischen 
Fraktion als gegen Art. 14 des Grundgesetzes ver-
stoßend bezeichnet hat. Wir sind dazu gekommen, 
nachdem auch unser Vorschlag, die §§ 197 und 206 
der großen Aktienrechtsreform vorzuziehen, in 
unserer Fraktion auf erhebliche Rechtsbedenken ge-
stoßen ist. Deshalb war es sehr voreilig, meine ver-
ehrten Damen und Herren von der SPD-Fraktion,  
daß Sie glaubten, die Arbeitnehmergruppe der CDU- 
Fraktion besonders attackieren zu müssen. Im Hin

-

blick auf das Steuergesetz Drucksache 417 bin ich 
der Meinung, daß § 65 des Aktiengesetzes in der 
geänderten Form durchaus einen sinnvollen An-
knüpfungspunkt für das bildet, was unser Ziel ist, 
nämlich für eine Beteiligung der Arbeitnehmer-
schaft an dem Erwerb von Aktien, für eine breite 
Eigentumsstreuung. Ich gebe zu: es ist ein beschei-
dener Ansatz, aber es ist ein Ansatz, der in Ver-
bindung mit dem Steuergesetz Drucksache 417 für 
die Arbeitnehmerschaft der Unternehmungen durch-
aus attraktiv ist. 

Herr Kollege Atzenroth, mit dein Wort ,,attrak-
tiv" komme ich selbstverständlich zu Ihnen; denn 
Sie machen uns jetzt von der anderen Seite einen 
Vorwurf und sagen: Sie wollen damit einen Per-
sonenkreis begünstigen, der es doch gar nicht nötig 
hat, und das ist unrecht. Wir, so sagen Sie, die 
schrecklich soziale FDP, wir wollen alle Arbeit-
nehmer begünstigen. Sie müssen uns nur einmal 
sagen, wie Sie das machen wollen. Das haben Sie 
bisher in Ihren Bemerkungen verschwiegen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Es darf doch gar keinen Zweifel darüber geben — 
und ich bin dankbar, daß gerade Herr Kollege 
Schmücker das vorhin in sehr deutlicher und sehr 
vernünftiger Weise dargestellt hat —: sozialen 
Fortschritt können wir, wie wir meinen, nicht von 
heute auf morgen erzielen, indem wir alles um-
krempeln. Die ganze Geschichte der Sozialpolitik ist 
eine Geschichte der evolutionären Entwicklung, 
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Katzer 
eine Geschichte des „Schritt für Schritt". So werden 
auch wir in diesem Gesetz einen kleinen Schritt für 
einen Teil der Arbeitnehmerschaft tun. Wir sind 
dankbar, Herr Kollege Atzenroth — Sie werden 
bald Gelegenheit haben, zu Ihrem Wort zu stehen 
— , daß Sie bereit sind, für die gesamte Arbeitneh-
merschaft etwas zu tun. Wir wären dankbar, wenn 
wir bei den kommenden Gesetzesvorschlägen, die 
wir Ihnen noch in dieser Legislaturperiode zur brei-
ten Streuung des Eigentums in Arbeiterhand vor-
legen werden, auch Ihre Unterstützung finden wür-
den, nachdem Sie sich vorhin für sie im Lippen-
bekenntnis so nachdrücklich ausgesprochen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich als letztes noch ein sehr ernstes 
Wort zu dem sagen, was ja immer wieder anklingt 
und was an Wettbewerbschancen, Mittelstand usw. 
rührt. Es ist ein ernstes Problem, und ich bin be-
reit, dem Mittelstand, den mittelständischen Betrie-
ben und Unternehmungen alle Möglichkeiten der 
Startchancen zu geben. 

(Zuruf von der FDP: Wie denn?) 

— Das müssen unsere mittelständischen Freunde 
einmal überdenken. Ich bin bereit, ihnen auch 
meine Unterstützung dazu zu geben. Mehr können 
Sie wohl von mir nicht verlangen. Aber wir sind 
in der Marktwirtschaft, und wir haben in der Markt-
wirtschaft — ich habe das Wort nicht erfunden — 
auch den Arbeitsmarkt. Es ist doch ganz selbstver-
ständlich, daß die Arbeitnehmerschaft sich den 
Arbeitsplatz sucht, der für sie am attraktivsten ist. 
Dieses Recht wollen Sie, meine Damen und Herren 
von der FDP, doch hoffentlich nicht beschneiden und 
wollen nicht gerade an dem Punkt beim Menschen 
anfangen, nachdem Sie bisher die Ware so nach-
drücklich unterstützt haben. 

Ich möchte daher bitten, den Antrag der FDP 
Umdruck 438 nicht anzunehmen, sondern abzu-
lehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Herr Kollege Katzer, ich weiß nicht, wie Sie zu der 
Unterstellung kommen, ich hätte sagen wollen, daß 
künftig alle sozialen Leistungen eines Betriebes 
von der Generalversammlung beschlossen werden 
müßten, und gar mit Zweidrittelmehrheit. Das ist 
doch völlig aus der Luft gegriffen. Ich habe vorhin 
schon darauf hingewiesen, daß es hier um etwas 
ganz anderes geht als um die normalen sozialen 
Leistungen, die der Vorstand einer Aktiengesell-
schaft durchzuführen hat. Hier handelt es sich dar-
um, daß eine Veränderung in der Zusammensetzung 
des Aktienkapitals eintritt und daß sie von dem 
Vorstand vorgenommen wird. Da sagen wir: das 
muß die Hauptversammlung, das kann nur die 
Hauptversammlung beschließen. Wenn der Vor-
stand in diesem Jahr 10 %  der Aktien an Arbeit-
nehmer verschenkt, dann ist die Zusammensetzung 
der Hauptversammlung schon geändert. Wenn die 

Hauptversammlung diese Änderung billigt, — gut, 
dann sind wir damit einverstanden. Aber der Vor-
stand soll nicht von sich aus eine solche Änderung 
vornehmen können. Der Vorstand kann nach dieser 
Fassung des Gesetzes bis zu 10 % der Aktien in 
einem Jahr an Arbeitnehmer seines Betriebes, ich 
sage mal: verschenken. Er muß nicht verschenken, 
die Aktien können auch auf andere Weise auf die 
Arbeitnehmer übergehen, aber der Grenzfall ist das 
Verschenken. Damit ändert er die Zusammen-
setzung der gesamten Gesellschaft, und das wollen 
wir verhindern. Das wollen wir nicht in sein Be-
lieben, sondern in das Belieben derjenigen stellen, 
die, wie Herr Seuffert sagte, die souveräne Ver-
tretung der Gesellschaft sind. 

Herr Katzer, Sie kommen wieder auf die Frage 
zurück: Arbeitnehmerfreundlichkeit oder nicht? Das 
sind doch in diesem Zusammenhang zunächst ein-
mal Redensarten. Wir wollen sehen, was geschieht. 
Ihr Kollege Schmücker hat mir bestätigt, daß Ihre 
Maßnahme, selbst wenn man sie für richtig hält, 
zunächst auf die Falschen zielt. Er hat gesagt 
— nicht wörtlich —: Hier haben wir mal zufällig 
etwas, was wir verteilen können; das geben wir 
diesen Leuten, selbst wenn es an die falsche 
Adresse kommt. — So dürfen wir keine Politik 
machen! Wenn Sie solche Vorschläge machen, dann 
müssen Sie sich doch überlegen, wie wir zuerst an 
die kommen, die es am meisten nötig haben. Sie 
geben zu, daß die Arbeitnehmer, die nicht in 
Aktiengesellschaften tätig sind, am ehesten be-
dürftig sind. Sie sind nicht in den Genuß der 
großen sozialen Leistungen gekommen, die Gesell-
schaften wie das Volkswagenwerk oder andere ge-
währen konnten, weil sie nichts an einen Eigen-
tümer abzuführen brauchten. Die Arbeitnehmer in 
diesen Gesellschaften sind gegenüber anderen 
Gruppen bevorzugt. Hier gibt es schon zwei Klas-
sen von Arbeitnehmern, und Sie würden diesen 
Klassenunterschied noch weiter verschärfen. Da-
gegen wehren wir uns. 

Herr Katzer, Sie haben mich angesprochen. Wir 
sind gerne bereit, mit Ihnen zu gehen, wenn Sie 
andere Vorschläge machen, die alle Arbeitnehmer 
berücksichtigen, wenn — nun kommt wieder die 
Einschränkung — Sie dabei kein Eigentum ver-
letzen. Hier verletzen Sie Eigentum. Das wollen 
wir verhindern. Wir wollen, daß die Eigentümer 
allein berechtigt sind, über dieses Eigentum zu ver-
fügen. 

(Beifall bei der FDP.) 

 
Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-

meldungen zu diesem Änderungsantrag liegen nicht 
vor. Ich schließe die Aussprache darüber. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag zu § 22 Nr. 1 auf Umdruck 438 Zif-
fer 2 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe jetzt den Änderungsantrag Umdruck 435 
Ziffer 4 auf. Er bezieht sich auf den § 22. Das Wort 
zur Begründung hat Herr Abgeordneter Kurlbaum. 
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Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Meine Fraktion hat schon gelegentlich 
der Diskussion über die Konzentration in der Wirt-
schaft einige Anträge gestellt und in der Diskussion 
zusätzliche Vorschläge gemacht. Sie bezogen sich 
darauf, daß es für uns von entscheidender Bedeu-
tung ist, daß gleichzeitig mit den Publizitätsverbes-
serungen, die im Regierungsentwurf enthalten sind, 
Publizitätsverbesserungen durchgeführt werden, 
durch die die personelle Verflechtung der Unter-
nehmungen untereinander deutlicher wird. Wir 
schlagen deshalb vor, in § 128 des Aktiengesetzes 
einen vierten Absatz aufzunehmen, der lautet: 

Sind Mitglieder des Vorstands oder des Auf-
sichtsrats gleichzeitig Mitglied eines Vorstands 
oder Aufsichtsrats einer anderen Aktiengesell-
schaft, ist dies für jeden einzelnen Fall anzu-
geben. 

Das bedeutet, daß der Öffentlichkeit die personelle 
Verflechtung der großen Aktiengesellschaften un-
tereinander deutlich gemacht werden muß. 

Wir beantragen zweitens, daß ein ganz neuer 
Abs. 5 angefügt wird, der lautet: 

Im Geschäftsbericht sind alle Gesellschaften, an 
denen die Gesellschaft mit mindestens zehn 
Prozent des Grund- 

— ich darf hier einfügen: und des Stammkapitals; 
das letzte fehlt in dem Umdruck — 

und Stammkapitals beteiligt ist, sowie die Höhe 
dieser Beteiligung aufzuführen. 

Wir müssen sagen: Grund- und Stammkapital, da-
mit Beteiligungen sowohl an Aktiengesellschaften 
als auch an Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung betroffen werden. 

Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinwei-
sen — ich habe das schon in der Konzentrations-
debatte kurz getan —, daß die französische Regie-
rung im Februar 1959 eine Verordnung erlassen hat, 
die Aktiengesellschaften von einer bestimmten 
Größe an vorschreibt, ihren Wertpapierbestand im 
einzelnen anzugeben. Das geht schon wesentlich 
über das hinaus, was wir hier verlangt haben. Wir 
haben es auf mindestens 10 % des Grundkapitals 
beschränkt. 

Wir messen einer solchen Erweiterung der Publi-
zitätspflicht außerordentliche Bedeutung bei. Durch 
den Bericht des  Bundeskartellamts ist deutlich ge-
worden, daß das Bundeskartellamt bezüglich der 
marktbeherrschenden Unternehmen praktisch ak-
tionsunfähig ist, und zwar einfach deshalb, weil es 
nicht in der Lage ist, den Umfang der Marktbeherr-
schung im einzelnen deutlich zu übersehen. Der ent-
scheidende Gesichtspunkt ist aber für uns der, daß 
vor allen Dingen auch der Öffentlichkeit gegenüber 
der Konzentrationsprozeß — sei es, daß er sich 
durch personelle Verflechtung manifestiert, sei es, 
daß er sich durch Aufkauf von Beteiligungen zeigt 
— deutlich gemacht werden muß. Dazu kommt, daß 
von einer solchen Publizität der Verflechtungen 
auch eine bremsende Wirkung auf den Aufkauf von 
Beteiligungen, auf die Verschachtelungen und da-
mit auf die Konzentration zu ,erwarten ist. Darauf 

kommt es uns entscheidend an. Es wird viele Ge-
sellschaften geben, für die es mit ausschlaggebend 
sein wird, ob sie ihre Beteiligungsverhältnisse an-
geben müssen, wenn sie ihre Beteiligungen erwei-
tern, oder ob sie das nicht tun müssen. 

Dieselben Vorschläge haben wir auch im Aus-
schuß vorgebracht. Im Ausschuß war aber bei Ihnen, 
meine Damen und Herren von der CDU/CSU, keine 
Gegenliebe zu finden. Wir haben Ihnen deshalb 
gesagt, daß wir uns genötigt sehen, diese Vor-
schläge nochmals im Plenum vorzubringen. Sie 
haben uns im Ausschuß gesagt, daß es richtig 
wäre, diese Vorschläge bis zur großen Aktienrechts-
reform zu vertagen. Aber, meine Damen und Her-
ren, damit kommen wir wieder zu derselben De-
batte, die wir hier gelegentlich der Diskussion über 
die  Konzentration gehabt haben. Wollen wir ange-
sichts der schwierigen Probleme, die der Konzen-
trationsprozeß uns aufzeigt, diese Dinge auf die 
lange Bank schieben? Das scheint mir  der  entschei-
dende Punkt zu sein, und ich möchte damit schlie

-ß

en: Wenn Sie das Problem der Konzentration nicht 
auf die lange Bank schieben wollen — das würde 
geschehen, wenn Sie es bis zur großen Aktien-
rechtsreform vertagen — , dann müssen Sie auch in 
diesem Gesetzentwurf etwas dafür tun. Wir haben 
schon bei anderer Gelegenheit Vorschläge gemacht, 
z. B. zum Umwandlungssteuergesetz; auch diese 
Chance, die Konzentration sofort zu bremsen, 
haben Sie nicht wahrgenommen. Wenn Sie jetzt 
auch bei diesem Gesetz die Chance nicht wahrneh-
men, der Konzentration Bremsen anzulegen, müs-
sen wir annehmen, daß es Ihnen mit Ihrem Willen, 
der Konzentration entgegenzutreten, in Wirklich-
keit nicht ernst ist.  

Ich bitte daher, unsere Anträge anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wilhelmi. 

Dr. Wilhelmi (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir 
gehen von einem verschiedenen Publizitätsbegriff 
aus, wie mit diesen Anträgen der SPD deutlich 
wird. Wir haben es hier mit der Änderung des 
Aktiengesetzes und mit Publizitätsvorschriften, die 
den Aktionären einen besseren Einblick in die Ge-
sellschaft geben sollen, zu tun. Wir haben es aber 
nicht damit zu tun, hier eine Publizität für die 
Öffentlichkeit zu schaffen, und damit unterscheiden 
wir von der CDU/CSU uns von Ihnen, meine Herren 
von der SPD, glaube ich, grundsätzlich. Der Sinn 
dieses Aktiengesetzes und seiner Publizitätsvor-
schriften bezieht sich darauf, den Aktionär, der es 
schon ist, und den präsumtiven Aktionär — also 
alles, was mit dem Kapitalmarkt zusammenhängt 
und was einmal eine Aktie kaufen will — zu orien-
tieren. Das geschieht durch die Veröffentlichung der 
Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. 
Das, worum es sich hier handelt, ist eine Angelegen-
heit, die  mit der Publizität im Sinne des Kapital-
markts gar nichts zu tun hat, sondern — nehmen Sie 
es mir nicht übel, meine Herren von der SPD — das 
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Dr. Wilhelm!  
ist eben schon eine Schnüffelei in die Einzelheiten 
der Gesellschaft hinein. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Im Grunde genommen hat der Aktionär kein 
Interesse daran, zu wissen, wo die Vorstands- oder 
Aufsichtsratsmitglieder seiner Gesellschaft noch 
anderweit im Aufsichtsrat sitzen. 

(Hört! Hört! und Widerspruch bei der SPD.) 

Er hat — das gebe ich Ihnen zu — an sich ein Inter-
esse daran, die Beteiligungsverhältnisse zu kennen. 
Darüber läßt sich reden, und darüber wird auch 
schon sehr deutlich geredet. Sie brauchen nur den 
neuen § 145 im Referentenentwurf aufzuschlagen; 
da sind schon Ausweitungen des Geschäftsberichts 
vorgesehen, und darunter findet sich z. B. auch die 
Ausweitung, daß gegenseitige Beteiligungen ange-
geben werden müssen. Das liegt in dieser Richtung, 
und ich gebe Ihnen ohne weiteres zu, daß man bei 
der großen Aktienrechtsreform darüber sprechen 
kann, ob man das nicht ganz allgemein für Beteili-
gungen von einer gewissen Höhe an vorschreiben 
soll. Ob dafür 10 % der richtige Betrag sind, ist 
allerdings sehr zweifelhaft. Das ist ein ganz neuer 
Betrag. Man könnte an den Betrag des Schachtel-
privilegs von 25 % denken. Das alles sind Dinge, 
über die man reden kann. Aber jetzt in dieses Ge-
setz, in dem es sich darum handelt, die Publizitäts-
vorschriften für die Gewinn- und Verlustrechnung 
festzulegen, besondere Bestimmungen für ein ganz 
anderes Gebiet, nämlich für den Geschäftsbericht, 
hereinbringen zu wollen, scheint mir abwegig zu 
sein, zumal in die Bestimmungen über den Ge-
schäftsbericht sehr eingehend auch die Konzernver-
flechtungen und alles, was erst im neuen Aktien-
recht geregelt wird, hineinkommen müssen. Das 
können Sie hier doch nicht vorwegnehmen. 

Wie gesagt, wir bestreiten entschieden, daß 
die Publizitätsvorschriften, die wir jetzt iu diesem 
Gesetz bringen, dem schwammigen Begriff der 
Öffentlichkeit dienen sollen, wie es Ihnen immer 
vorschwebt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Sie sind dazu bestimmt, dem Aktionär zu dienen, 
der an dem Unternehmen beteiligt ist. Das ist der 
grundsätzliche Unterschied der Auffassungen über 
die Frage, wozu eine Publizität da ist, ob für den 
Aktionär oder für den schwammigen Begriff der 
Orientierung der Öffentlichkeit. 

Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der SPD abzu-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kurlbaum. 

Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, wir sind jetzt bei einem 
sehr wichtigen Punkt unserer Diskussion angekom-
men. Hier wird von dem „schwammigen Begriff der 

Öffentlichkeit" gesprochen. Meine Damen und Her-
ren von der CDU/CSU, ich frage Sie einmal ganz 
deutlich: Stehen Sie tatsächlich auf dem Standpunkt, 
daß die  Öffentlichkeit kein Recht darauf hat, zu er-
fahren, in welchem Umfange es der Wirtschaft ge

-

liegt, in den Wettbewerb einzugreifen und Markt-
strategie zu betreiben? Das ist der entscheidende 
Punkt, an dem wir jetzt angekomen sind, und ich 
würde mich sehr freuen, wenn sich noch ein an-
derer Sprecher oder aber der Herr Bundeswirt-
schaftsminister zu dieser Frage hier deutlich äußerte. 

(Beifall bei der SPD.) 

Für uns ist die  Frage der Publizität gegenüber 
der Öffentlichkeit eine Frage der Demokratie über-
haupt; es ist die Frage, ob wir eine Demokratie in 
der Wirtschaft haben oder ob ein Management, das 
hinter verschlossenen Türen ohne Kenntnis der 
Öffentlichkeit seine Geschäfte machen und den 
Markt manipulieren kann. Um diese Frage geht es. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmücker. 

Schmücker (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Dr. Wilhelmi hat 
sich bemüht, herauszustellen, welches unser Anlie-
gen bei dieser Vorlage ist, nämlich den Aktionären 
die Möglichkeit eines verstärkten Einblicks zu ge-
ben, während Sie von der SPD das Anliegen der 
öffentlichen Kontrolle in den Vordergrund gestellt 
haben. Nun ist es, glaube ich, unbestritten, daß sich 
diese beiden Anliegen an gewissen Punkten über-
schneiden; denn ich kann ja den Aktionären kaum 
einen Einblick geben, ohne daß ich gleichzeitig auch 
der Öffentlichkeit die Möglichkeit gebe, einen Ein-
blick zu nehmen. Aber, Herr Kurlbaum, der Unter

-

schied scheint mir darin zu liegen, daß Sie zwar 
eine günstige Gelegenheit ausnutzen wollen, auf 
dem Gebiet des Aktienrechts noch etwas für die 
öffentliche Kontrolle zu tun; wenn wir aber etwas 
Grundlegendes im Interesse des Funktionierens des 
Marktes tun wollen, dann müssen wir das doch 
ohne Rücksicht auf die Rechtsform der Unternehmen 
tun. 

Die Frage kann also in dieser Novelle gar nicht 
endgültig geregelt werden. Das geht auch daraus 
hervor, daß Sie hier sagen: „Sind Mitglieder des 
Vorstands oder Aufsichtsrats gleichzeitig Mitglie-
der eines Vorstands oder Aufsichtsrats einer an-
deren Geselllschaft" usw. Meine Damen und Her-
ren, das ist nicht das Ausschlaggebende. 

(Abg. Dr. Deist: Nanu!) 

— Nein, Herr Dr. Deist, es kommt doch darauf an, 
in welchem Umfang die dadurch entstehende Macht 
den Markt beeinflußt. Es ist durchaus möglich, daß 
der Umfang einer Aktiengesellschaft so gering ist, 
daß vom Interesse der Öffentlichkeit her gesehen 
gar kein Bedürfnis besteht, sie zu durchleuchten. In 
dem Augenblick, wo das Interesse der Öffentlichkeit 
entsteht, wo also der Marktanteil so groß wird, daß 
das beobachtet werden muß, würde ich persönlich es 
bejahen. Aber das wiederum hat nichts mit der Ak-
tiengesellschaft allein zu tun. Das geht alle Unter-
nehmen ohne Rücksicht auf ihre Unternehmensform 
und ihre gesellschaftsrechtliche Verfassung an. Dar-
um muß diese Frage generell geregelt werden und 
nicht speziell. 
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Schmücker 
Wir haben uns doch verständigt, daß wir die An-

träge, die zur Konzentrationsdebatte gestellt wor-
den sind, zu Beginn des nächsten Jahres in aller 
Gründlichkeit im Ausschuß beraten wollen. Dann 
werden wir uns entscheiden müssen, wie wir dieses 
Ihr Anliegen, das ich in weiten Teilen unterstütze, 
realisieren können. Mir scheint es aber nicht ge-
rechtfertigt zu sein, das bei diesem speziellen Ge-
setz zu versuchen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Die Debatte zu diesem 
Antrag ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 435 Ziffer 4. Ich lasse getrennt 
abstimmen — ich nehme das Einverständnis der 
Antragsteller an — über Ziffer 4 Nr. la betreffend 
§ 128 Abs. 4. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu Umdruck 435 Ziffer 4 Nr. lb. 
Der Antrag ist mündlich dahin ergänzt worden, daß 
hinter dem Wort „des Grundkapitals" einzusetzen 
ist „oder des Stammkapitals". Wer diesem Antrag 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Zu den Seiten 17, 18, 19 und 20 der Ausschußvor-
lage Drucksache 1409 liegen keine Änderungsan-
träge vor. Ich nehme an, daß das Wort hierzu nicht 
gewünscht wird. — Es ist nicht der Fall. 

Dann rufe ich auf den Änderungsantrag Umdruck 
439. Die Ziffern 1, 2 und 3 sollen wohl gemeinsam 
begründet werden? — Das Wort zur Begründung 
hat der Abgeordnete Dahlgrün. 

Dr. Dahlgrün (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich glaube, nach der vorangegan-
genen Debatte kann ich mich bei der Begründung 
des Änderungsantrags Umdruck 439 kurz fassen. 

In Ziffer 1 wünschen wir eine Änderung der Aus-
schußfassung von § 132 Abs. 5 Nr. 1 und 2 des Ak-
tiengesetzes. Bei diesen Bestimmungen geht es dar-
um, generelle Ausnahmen von der verschärften Pu-
blizität zu schaffen, wenn die Bilanzsumme 3 Millio-
nen DM, bei Familiengesellschaften 10 Millionen 
DM nicht übersteigt. Wir machen Ihnen mit unse-
rem Änderungsantrag den Vorschlag, statt von der 
veränderlichen Bilanzsumme von Grundkapital der 
Aktiengesellschaften auszugehen. Wir meinen, daß 
das Grundkapital eine konstantere Größe ist, 

(Abg. Kurlbaum: Eine kleinere Größe!) 

die nicht solchen möglicherweise schnellen Verände-
rungen unterliegt wie die Bilanzsumme. 

Mit Ziffer 2 möchten wir in § 132 Abs. 5 durch 
Anfügung einer neuen Nummer 3 eine weitere Aus-
nahme schaffen. Nach unserer Meinung brauchen die 
verschärften Publizitätsvorschriften nicht auf eine 
Tochtergesellschaft angewandt zu werden, die hun-
dertprozentig einem anderen Unternehmen gehört. 

Alles, was von dieser Tochtergesellschaft erarbeitet 
wird und in deren Bilanz steht, erscheint in der 
Konzernbilanz. Ich erinnere Sie  daran, daß sowohl 
in der Begründung des Entwurfs wie im Bericht des 
Herrn Kollegen Dr. Barzel steht, daß es das Ziel 
dieses Gesetzes ist, eine bessere Unterrichtung des 
Aktionärs herbeizuführen. Meine Damen und Her-
ren, eine Tochtergesellschaft in hundertprozentigem 
Besitz eines anderen Unternehmens ist Dritten ge-
genüber nicht verantwortlich, sondern nur dem 
Hauptunternehmen. Das Ziel des Gesetzes ist bei 
einer solchen Gesellschaft überhaupt nicht zu er-
reichen, — wenn es wirklich dieses Ziel ist. 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Dr. Dahlgrün (FDP) : Bitte schön, Herr Professor! 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Herr Kollege Dahl-
grün, erlauben Sie mir eine Zwischenfrage. Würde 
dieser Antrag nach Ihrer Meinung auch berechtigt 
sein, wenn die Dachgesellschaft nichts anderes hat 
als ein Hauptbuch und ein Firmenschild und alle 
ihre Sachwerte in hundertprozentigen Tochtergesell-
schaften untergebracht hat? 

Dr. Dahlgrün (FDP): Ja, Herr Professor, und 
zwar deshalb, weil dafür dann in vollem Umfange 
die verschärften Publizitätsbestimmungen für die 
Dachgesellschaft gelten. 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie noch 
eine Zwischenfrage? 

Dr. Dahlgrün (FDP) : Bitte schön! 

Kurlbaum (SPD) : Herr Kollege, sind Sie sich klar 
darüber, daß das für viele Gesellschaften die Gele-
genheit sein wird, dann die Publizitätsvorschriften 
nur für die Gesamtheit beider Gesellschaften er-
füllen zu brauchen? Daß das dann der Anlaß sein 
wird, noch die letzten Kleinaktionäre der Tochter-
gesellschaft aufzukaufen und damit auszubooten? 
Ist das auch Ihr Anliegen? 

Dr. Dahlgrün (FDP): Nein, ich glaube nicht, daß 
das eintritt; denn dazu ist ja die Fassung dieser 
vorgeschlagenen Nr. 3 zu eindeutig. Und im übri-
gen: ich halte nur an dem fest, was Begründung und 
Bericht des Wirtschaftsausschusses als Ziel des Ge-
setzes herausgestellt haben. Das kann ich mir nun 
wirklich bei dieser Konstruktion nicht vorstellen; 
das Ziel ist ja gar nicht zu erreichen. 

(Abg. Kurlbaum: Aber Nebenfolge!) 

Immerhin könnte man darüber bei der Aktienrechts-
reform auch noch einmal reden. Bei diesem Gesetz 
jedoch, unter dem Gesichtspunkt des Zieles dieses 
Gesetzes kann ich keinen Sinn darin finden, daß Sie 
Einwendungen gegen die vorgeschlagene Bestim-
mung haben. 

Ich darf in der Antragsbegründung fortfahren. 
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Dr. Dahlgrün 
In Ziffer 3 beantragen wir, dem § 132 einen neuen 

Abs. 6 anzufügen. Wir sind wirklich der Mei-
nung, daß für viele oder doch eine ganze Reihe von 
kleinen und mittleren Unternehmen, die eine gleich-
artige Produktion haben, die verschärften Publizi-
tätsvorschriften bedenklich sind, weil die Ertrags-
lage und die Kostenstruktur des Unternehmens in 
einer Form offengelegt werden müßten, die zur 
Folge hätte, daß im Wettbewerb eine bedenkliche 
Lage geschaffen werden könnte. Ich darf Sie daran 
erinnern, daß ich bei der Begründung des Antrages 
auf Anhängiglassen im Rechtsausschuß schon den 
Fall der Seeschiffahrt angezogen habe. Bei einer 
Reederei, die z. B: im Liniendienst nur nach einem 
Land fährt, würde, wenn sie in Form einer Aktien-
gesellschaft betrieben wird, die Offenlegung der 
Bilanz nach den verschärften Bestimmungen über 
die Publizität es ermöglichen, daß das Land, wohin 
gefahren wird, und die Konkurrenz genau erken-
nen können, was es mit der Ertragslage oder der 
Kostenstruktur dieser Reederei auf sich hat. Meine 
Damen und Herren, das wollen Sie ja doch alle mit 
diesen verschärften Vorschriften nicht erreichen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Barzel. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Anträge der Fraktion der 
Freien Demokraten auf Umdruck 439 bezwecken 
sämtlich eine Veränderung der Publizitätsvorschrif-
ten. Die Tendenz dieser Anträge ist eine weitere 
Einschränkung der Publizitätsvorschriften. All diese 
Vorschläge sind im Wirtschaftsausschuß eingehend 
erörtert worden und haben dort keine Mehrheit 
gefunden. 

Wenn wir der Ziffer 1 des Antrags Umdruck 439 
folgten, d. h. nicht auf die Bilanzsumme, sondern auf 
das Grundkapital abstellten, so würden wahrschein-
lich sehr viele Aktiengesellschaften nicht unter die 
Publizitätsvorschriften fallen, die nach der bisher 
vorgesehenen Fassung darunter fielen. Wir glau-
ben, daß die Gestaltung der Gewinn- und Verlust-
rechnung nach der Bilanzsumme und nicht nach dem 
Grundkapital festgelegt werden sollte. Denn das 
Grundkapital ist oftmals höchst unterschiedlich und 
willkürlich festgelegt. Ich erinnere, um die Debatte 
nicht aufzuhalten, nur an einen einzigen Fall: 
Daimler-Benz hat ein Grundkapital von 72 Millionen 
DM und eine Bilanzsumme von 662 Millionen DM. 
Wir halten die Bilanzsumme für ein aussagekräfti-
geres Kriterium und befinden uns damit auch in 
Übereinstimmung mit einer Untersuchung, die kürz-
lich in „Wirtschaft und Statistik" vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlicht worden ist. Ich darf mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten einen Satz 
daraus verlesen : „Die wirkliche Größe eines Unter-
nehmens ist daher heute besser aus der Bilanz-
summe abzulesen." Es folgt ein Vergleich mit Ihrem 
Vorschlag. — Aus den dargelegten Gründen bitten 
wir, den Antrag Umdruck 439 Ziffer 1 abzulehnen. 

Zu Ziffer 2 hat Kollege Professor Burgbacher 
durch eine Zwischenfrage bereits deutlich gemacht,  

welche Konsequenzen eine Annahme dieses An-
trags haben könnte. Wir sind der Meinung, daß 
man um der Gleichbehandlung, der Firmenklarheit 
und -wahrheit willen die in diesem Antrag vorge-
schlagene Ausnahme für die „hundertprozentigen 
Töchter" nicht zulassen sollte. 

Ziffer 3 des Antrags 439 betrifft die — von uns 
im Ausschuß sehr sorgfältig geprüfte — Frage, ob 
gewisse Ausnahmen für sogenannte Einprodukt-
Unternehmen zugelassen werden sollten. Wir wis-
sen, daß diese Frage etwas heikel ist, und behalten 
uns daher vor, künftig — etwa im Rahmen der 
großen Aktienrechtsreform — gewisse Änderungen 
vorzunehmen. Im gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 
halten wir eine derartige Regelung nicht für erfor-
derlich, weil wir immer noch vergeblich danach 
trachten, tatsächliche Hinweise auf die Existenz und 
die Konkurrenzlage solcher Unternehmen zu be-
kommen. Es kommt hinzu, daß die Formulierung, 
die die Fraktion der Freien Demokraten vorschlägt: 
„Gesellschaften, die nur gleichartige Erzeugnisse 
nach dem gleichen Verfahren herstellen oder gewin-
nen", sehr unbestimmt ist. Ich fürchte, sie könnte 
den Weg zu einer uferlosen Praxis eröffnen. Wir 
bitten daher, auch die Ziffer 3 des Antrags Umdruck 
439 abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. Ich nehme an, die Antragsteller sind damit 
einverstanden, daß ich über den Antrag auf Um-
druck 439 ziffernweise abstimmen lasse. 

Wer dem Antrag Umdruck 439 Ziffer 1 zuzustim

-

men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wer dem Antrag Umdruck 439 Ziffer 2 zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wer dem Antrag Umdruck 439 Ziffer 3 zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Damit sind die Änderungsanträge zu § 22 er-
ledigt. 

Ich rufe auf die §§ 23, — 24, — 25. — Änderungs-
anträge hierzu liegen nicht vor. 

(Abg. Kurlbaum: Doch!) 

— Es liegt nur noch ein Antrag auf Einfügung eines 
§ 22a — Umdruck 435 Ziffer 5 — vor. Das Wort 
zur Begründung hat der Abgeordnete Kurlbaum. 

Kurlbaum (SPD) : Meine Damen und Herren! Ich 
habe den Eindruck, daß unser Antrag, der sich auf 
§ 41 des GmbH-Gesetzes bezieht, übersehen worden 
ist, weil er auf der Rückseite des Umdrucks 435 
steht. Vielleicht ist es auch dem Kollegen Schmücker 
so gegangen, als er sich so stark dafür einsetzte, 
die Publizität auf alle Rechtsformen auszudehnen. 
Ich bin Herrn Kollegen Schmücker sehr dankbar da-
für, daß er den Boden für unseren Antrag so gut 
bereitet hat. 

(Abg. Dr. Barzel: Gestatten Sie eine Zwi

-

schenfrage?) 
— Bitte sehr! 
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Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Kollege Kurlbaum, 
ist Ihnen entgangen, daß der Kollege Schmücker zu 
dem Antrag zu § 128, der den Geschäftsbericht be-
trifft, gesprochen hat, während Ihr Antrag die Ge-
winn- und Verlustrechnung betrifft? 

Kurlbaum (SPD) : Aber er hat zu der Frage der 
Rechtsreform gesprochen. Ich ,glaube, das Protokoll 
wird das bestätigen. 

(Abg. Dr. Deist: Er war nur gegen den 
Geschäftsbericht, nicht gegen die Gesetzes

-

änderung) 
— Gut. 

Meine Damen und Herren, wir haben schon bei 
der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs darauf 
hingewiesen — das war vor über einem Jahr —, 
daß es auf die Dauer unerträglich sein und zu einer 
Abwanderung i n.  andere Rechtsformen führen 
müßte, wenn wir die erweiterten Publizitätsvor-
schriften auf die Aktiengesellschaft begrenzten. 

Wie recht wir haben, meine Damen und Herren, 
ergibt sich aus dem, was wir heute in den Zeitun-
gen lesen. In der Süddeutschen Zeitung wird von 
einem Umwandlungsfieber gesprochen. Es wird ge-
sagt: Die freien Aktionäre werden ausgebootet. 
Fine andere Zeitung schreibt von den „geprellten 
freien Aktionären". 

Meine Damen und Herren von der CDU/CSU, 
finden  Sie  es angesichts dieser Lage, wie sie sich 
jetzt entwickelt hat, wirklich richtig, immer noch 
darauf zu bestehen, daß die Behandlung all dieser 
Fragen auf die große Aktienrechtsreform vertagt 
wird? Und finden Sie es angesichts dieser Nachrich-
ten, die täglich in allen Zeitungen zu finden sind, 
die nicht nur die Interessen kleinerer Aktionäre, 
sondern auch die Interessen mittlerer und kleiner 
Unternehmen aufs stärkste betreffen, immer noch 
richtig, davon zu sprechen, daß man warten könnte? 

Wir haben, wie ich vorhin schon sagte, bereits 
einmal einen solchen Antrag gestellt, der auch 
eine in dieses Umwandlungsfiebe.r eingreifende 
Regelung bezweckte. Es war unser Antrag zur Ver-
kürzung der Laufzeit des Umwandlungssteuer-
gesetzes. Meine Damen und Herren, dem Steuer-
fiskus wären Hunderte von Millionen erspart wor-
den, wenn Sie unseren Antrag angenommen hätten, 
und — was noch viel wichtiger ist — es wäre eine 
zu Lasten der Steuerzahler gehende Konzentration 
weiterer Vermögen in derselben Größenordnung 
vermieden worden. 

Ich glaube daher, daß wir überhaupt nicht mehr 
zögern können, sondern die Publizitätsvorschriften 
kurzfristig mindestens auf die  GmbH ausdehnen 
müssen, schon allein deshalb, weil wir der Abwan-
derung in diese Rechtsform, die meist mit der Aus-
bootung von Kleinaktionären verbunden ist, Ein-
halt gebieten müssen, vor allen Dingen aber des

-

halb, weil es unerträglich ist, daß Publizitätsvor-
schriften, die  wir vom Standpunkt der Öffentlich-
keit für notwendig halten, umgangen werden kön-
nen, indem man einfach in einer anderen Rechts-
form Unterschlupf sucht. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wilhelmi. 

Dr. Wilhelmi (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Man muß zu diesem Antrag 
zunächst sagen: Spät kommt er, doch er kommt. 
Denn wir hatten bisher keine Gelegenheit, uns in 
den Ausschüssen über diesen Antrag überhaupt 
eingehend zu unterhalten. Es ist ein völlig neuer 
Gedanke, daß man bei diesem Teil der Publizität, 
die sich ausschließlich aufs Aktienrecht bezieht, 
nun plötzlich zu einer Änderung des GmbH-Rechts 
kommt. Im übrigen wissen wir alle, wenigstens die-
jenigen, die sich mit der Materie befassen, daß das 
GmbH-Recht zur Zeit im Ministerium überarbeitet 
wird und daß beabsichtigt ist, eine Neufassung des 
GmbH-Rechts in Kürze vorzulegen. 

(Abg. Dr. Deist: Was heißt „in Kürze"?) 

— Wann das geschehen wird, kann ich Ihnen auch 
nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was „in 
Kürze" in diesem Sinne heißt. Aber jedenfalls wird 
das GmbH-Recht bearbeitet. 

Ich möchte Sie davor warnen, diesem Antrag 
stattzugeben, weil Sie hier auf einem Teilgebiet, 
nämlich auf dem Gebiet der Publizität, zwei ver-
schiedene Gesellschaftsformen, die ihre ganz ver-
schiedene Zweckbestimmung im Recht und in der 
Wirtschaft haben, in einem Punkt einfach zusam-
menwerfen. Wir können niemals, ganz gleichgültig, 
von welchen Publizitätsvorstellungen wir aus-
gehen, die Aktiengesellschaft und die GmbH in den 
Publizitätsvorschriften gleichstellen. Die GmbH ist 
ein völlig anderes Gebilde als die Aktiengesell-
schaft. Die GmbH ist gerade der Typ der Gesell-
schaft, die nicht die Absicht hat, an den Kapital-
markt heranzugehen. Die GmbH ist im Wechsel 
ihrer Anteile außerordentlich schwerfällig. Sie 
wissen, die Anteile müssen notariell übertragen 
werden. Es ist also kein Schutz der präsumtiven 
Teilhaber erforderlich. Für die Publizitätsvorschrif-
ten sind hier ganz andere Gesichtspunkte maß-
gebend, so daß eine schematische Übertragung der 
Publizitätsvorschriften für die Aktiengesellschaft 
auf die GmbH — und das ist der Sinn Ihres An-
trages — auf alle Fälle falsch ist. Damit will ich 
nicht sagen, daß nicht die Vorschriften für die 
GmbH, auch die Publizitätsvorschriften, im großen 
Zusammenhang einer GmbH-Reform einmal eine 
Überprüfung erfahren können. 

Im übrigen, Herr Kollege Kurlbaum, glaube ich 
wirklich nicht, daß durch die Annahme Ihres An-
trages die Auswüchse, von denen Sie gesprochen 
haben, beseitigt werden könnten. Wir wollen doch 
auch einmal zugeben, daß die Masse der GmbHs 
nicht die Gesellschaften sind, von denen Sie jetzt 
gesprochen haben, also die Gesellschaften, die als 
Ersatz für Aktiengesellschaften auftreten. Die 
große Masse der GmbHs sind vielmehr verhältnis-
mäßig kleine und unbedeutende Gesellschaften, und 
um diese handelt es sich. 

Ich gebe zu, daß es selbstverständlich Holding-
GmbHs gibt. Bei der augenblicklichen Konzentration 
kommt es auch vor, daß bisherige Aktiengesell- 
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schaften umgewandelt werden, daß die „Töchter" 
noch in Eigenbesitz umgewandelt werden und daß 
an Stelle der „Töchter" zur Erhaltung des Namens 
GmbHs gebildet werden. Dieser Fall hat sich vor 
kurzem erst ereignet. Das kommt alles vor. Aber 
das sind doch Ausnahmeerscheinungen auf dem 
Gebiet der GmbH. Wir können jetzt nicht, ohne in 
eine Beratung des gesamten GmbH-Rechts einzu-
treten, eine für das Aktienrecht typische Bestim-
mung auf das GmbH-Recht übertragen. 

Ich bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Becker:  Das Wort hat der 
Abgeordnete Kurlbaum. 

Kurlbaum (SPD) : Meine Damen und Herren! Nur 
ein paar kurze Worte dazu! Ich kann Herrn Dr. Wil-
helmi nur sagen, daß unser Vorschlag gar nicht 
neu ist. Wir haben ihn, wie gesagt, bei der ersten 
Lesung gemacht. Wenn Herr Dr. Wilhelmi sich mit 
dem beschäftigt hätte, was wir in der ersten Le-
sung gesagt haben, wäre ihm der Vorschlag be-
kannt gewesen. 

Dann ist gesagt worden, zwischen den beiden 
Rechtsformen bestehe ein sehr großer Unterschied. 
In diesem Zusammenhang möchte ich allerdings die 
Frage stellen, warum es dann für gewisse Gesell-
schaften so furchtbar einfach ist, von einer Rechts-
form in die andere hinüberzuschlüpfen, wie das zur 
Zeit praktisch jeden Tag eine große Gesellschaft tut. 
Wenn Sie uns also auch in dieser Frage wieder auf 
ein unbestimmtes Datum vertrösten wollen, können 
wir daraus nur entnehmen, daß Sie es mit diesen 
Umwandlungen nicht ernst meinen und daß Sie 
auch auf dem Standpunkt stehen, die Maßnahmen 
gegen die Konzentration hätten noch weiter Zeit. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
auf Umdruck 435 Ziffer 5 auf Schaffung eines neuen 
§ 22a. Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Ich habe noch eine formelle Abstimmung nachzu-
holen, nämlich die Abstimmung über den § 22 — 
von  Seite 16 unten bis Seite 21 unten in der Druck-
sache 1409 —, und zwar in der Ausschußfassung. 
Alle Änderungsanträge sind ja abgelehnt wor-
den. Ich bitte diejenigen, die dem § 22 in der Aus-
schußfassung zuzustimmen wünschen, um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ange-
nommen! 

Zu den §§ 23, 24 und 25 liegen Wortmeldungen 
und Änderungsanträge nicht vor. Ich darf anneh-
men, daß die Debatte über diese Paragraphen ge-
schlossen werden kann. 

Wir kommen zur Abstimmung über die §§ 23, 24 
und 25 in der Ausschußfassung. Wer ihnen zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Angenommen! 

§ 26 ist nach dem Beschluß des Ausschusses weg- 
gefallen. Hierzu liegt ein Antrag auf Umdruck 445 
vor, nach dem ein neuer § 26 eingefügt werden soll. 
Wünscht der Antragsteller das Wort? 

(Abg. Dr. Atzenroth: Nein!) 

— Das ist nicht der Fall. Weitere Wortmeldungen 
liegen auch nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
auf Umdruck 445. Wer dem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Der Antrag ist abge-
lehnt. 

§ 27 ist unverändert geblieben. — Wer dem § 27, 
Einleitung und Überschrift in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei einer Reihe von Enthaltungen an-
genommen. Damit ist die zweite Lesung geschlos-
sen. 

(Zurufe von der FDP: Gegenstimmen!) 

— Mit Mehrheit bei. einer Reihe von Enthaltungen 
angenommen. Wenn eine Mehrheit da ist, ist auch 
eine Minderheit da, Herr Kollege! 

(Heiterkeit.) 

Wir kommen dann zur dritten Lesung. 

(Widerspruch.) 

— Wird nicht gewünscht? 

(Zurufe: Erst Steuergesetz!) 

Wollen wir erst Punkt 13b der Tagesordnung vor-
nehmen? — Bitte schön! 

Dann kommen wir jetzt zu dem bereits früher 
aufgerufenen Punkt 13b der Tagesordnung. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? 

(Dr. Harm: Nein, ich verzichte!) 

— Das ist nicht der Fall. Danke schön. 

Ich rufe den § 1 in der Ausschußfassung auf. Hier-
zu liegen ein Antrag auf Umdruck 436 Ziffer 1 und 
ein Eventualantrag auf Umdruck 436 Ziffer 2 vor. 
Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — 
Bitte, Herr Abgeordneter Seuffert. 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem Antrag Ziffer 1 auf Umdruck 
436, den ich jetzt zu begründen habe — den Even-
tualantrag zu diesem Paragraphen wünschen wir 
erst zur Diskussion zu stellen und zu begründen, 
nachdem die Abstimmung über diesen Antrag er-
folgt ist —, bitten wir Sie allerdings, genau das 
Gegenteil von dem zu tun, was mit der Vorlage 
auf Drucksache 417 bezweckt ist. 

Während Sie das Richterrecht, welches seit Jahr-
zehnten die Besteuerung derartige Aktienausgaben 
beim. Empfänger vorsieht und welches sich als sehr 
widerstandsfähig erwiesen hat, abschaffen wollen, 
wollen wir, daß Sie eben dieses Richterrecht in das 
Gesetz übernehmen und von Gesetzes wegen die 
Besteuerung vorsehen. Die Gründe, warum dieses 
Recht jetzt und gerade jetzt nicht beseitigt werden 
sollte, darf ich Ihnen kurz darlegen. 
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Seuffert 
Es gibt zwei Möglichkeiten, über bei einer Gesell-

schaft erarbeitete und selbstverständlich versteuerte 
Reserven zugunsten des Aktionärs oder Gesell-
schafters zu verfügen: entweder sie normal als 
Dividende auszuschütten oder sie anzusammeln und 
diese angesammelten. Reserven in Form von solchen 
Berichtigungsaktien — Gratisaktien — dem Aktio-
när zur Verfügung zu stellen. Das sind zwei Wege, 
die nebeneinander und zur Wahl stehen. Der Vor-
teil des zweiten Weges für die Verwaltung des 
Unternehmens und für diejenigen Haupt- und Groß-
aktionäre, deren Interesse an dem Unternehmen 
vielfach über die Vermögensanlage hinausgeht und 
vor allen Dingen die Beherrschung des Unterneh-
mens umfaßt, ist offensichtlich. Es braucht keine 
Auszahlung aus Gesellschaftsmitteln vorgenommen 
zu werden. Es ist deswegen auch keine neue Mittel-
beschaffung für Investitionszwecke, für Ausbrei-
tungszwecke, für Angliederungszwecke usw. not-
wendig, weder durch Kreditaufnahme noch durch 
Kapitalerhöhung. Im Gegensatz zu einer Kapital-
erhöhung, bei der auch der Großaktionär gewisse 
Aufwendungen zur Erhaltung seiner Mehrheitsstel-
lung und seiner Interessen am Unternehmen machen 
muß, entfallen diese Aufwendungen im anderen 
Falle. Das Geld bleibt, gebunden im Unternehmen, 
zur Verfügung der Verwaltung, des Großaktionärs, 
es braucht nicht ausgezahlt zu werden. 

Die Nachteile dieses Weges für den kleinen An-
leger, für den Kleinaktionär, für den Mann, der 
seine kleinen Mittel im Unternehmen angelegt hat, 
sind allerdings ebenso offensichtlich. Er bekommt 
den Anteil am Ertrag des Unternehmens, auf den er 
Anspruch hat, nicht zur wirklich freien Verfügung. 
Wenn er wirklich Geld haben will, muß er sein 
Papier verkaufen. Er ist auf einen unsicheren 
Börsenkurs angewiesen. Nebenbei bemerkt, bietet 
das dem Großaktionär eine vielleicht gar nicht un-
willkommene Gelegenheit zu Zukäufen und zur 
Verstärkung seiner Stellung im Unternehmen. Man 
kann im allgemeinen sagen, daß der Kleinaktionär 
auf diesem Wege unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Wertminderung seiner alten Aktie 
niemals so viel erhalten wird, wie er bei einer Bar-
ausschüttung erhalten könnte. 

Das sind die beiden Möglichkeiten, die eine vor-
teilhaft für den einen, die andere vorteilhaft für den 
anderen. So wie die Dinge liegen, gab es deswegen 
schon immer auf keinen Fall eine Begründung — 
das hat die Rechtsprechung wirtschaftlich und nach 
dem Ergebnis richtig erkannt — dafür, den zweiten 
Weg, die Ausschüttung der Reserven aus Erträgen 
über die  Gratisaktie, irgendwie steuerlich zu begün-
stigen. Mit Recht hat die Rechtsprechung gesagt, 
beide Wege müßten steuerlich gleich geachtet und 
gleichbehandelt werden. 

So war es schon immer, und es gibt nicht den 
geringsten Grund, von dieser Betrachtungsweise 
jetzt abzuweichen. Im Gegenteil, es gibt eine Reihe 
von entscheidenden Gründen, gerade in diesem 
Zeitpunkt an einer solchen steuerlichen Behand-
lung festzuhalten und sie als Gesetzesrecht zu 
übernehmen. Denn was ganz allgemein gilt, daß 
nämlich der Weg, der für den Großaktionär, für 

den Hauptaktionär günstig und für den kleinen An

-

leger, der sein Geld dem Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt hat, ungünstig ist, nicht begünstigt 
werden darf, das gilt erst recht, so lange Sie in der 
Körperschaftsteuer das merkwürdige und von uns 
so stark bekämpfte System des gespaltenen Körper-
schaftsteuersatzes haben. Unter diesen Umständen 
wirkt sich nämlich die Begünstigung, die schon dann 
eintritt, wenn Sie nicht beide Wege gleichstellen, 
noch dahin aus, daß für die eine Gruppe der Betei-
ligten, nämlich den Großaktionär und die Verwal-
tung, auch noch eine klare steuerliche Begünsti-
gung eintritt. 

Nach der Konstruktion, die man hierfür wählt, 
ist die Ausgabe solcher Berichtigungsaktien be-
kanntlich nicht als Ausschüttung anzusehen, weder 
bei der  Gesellschaft, die die Aktien ausstellt, noch 
bei den Empfängern. Die Folge dieser Konstruktion 
ist nach unserem Körperschaftsteuerrecht, daß die 
Gesellschaft mehr Steuer zahlt als bei einer nor-
malen Dividendenausschüttung, während der Emp-
fänger bei der Inempfangnahme von Gratisaktien 
überhaupt keine Steuer mehr zahlt. Wie sich das 
auswirkt, hängt davon ab, wie der Steuersatz des 
Empfängers anzusetzen ist. Die Rechnung ist sehr 
einfach. Wenn Sie 100 DM zur Verfügung haben, 
die Sie auf die eine oder andere Weise ausschütten 
können, so zahlen Sie bei der normalen Ausschüt-
tung hierauf den ermäßigten Körperschaftsteuer-
satz von 15 %. Sie haben also noch 85 Mark zur 
Ausschüttung zur Verfügung, die sie dem Aktionär 
geben können. 

Wenn Sie diese 100 Mark als Gratisaktien ver-
wenden wollen, so zahlen Sie zunächst den vollen 
Körperschaftsteuersatz von 51 %. Sie haben also 
nur noch 49 Mark zur Verwandlung in solche Ak-
tien zur Verfügung. Würden diese 100 Mark zur 
normalen Dividendenzahlung verwandt, so würden 
einem Mann, der einen normalen Steuersatz von 
20 % anzusetzen hat, von den 85 Mark, die dann 
zur Ausschüttung kommen, noch 68 Mark verblei-
ben, also mehr, als ihm auf dem anderen Weg, wo 
ihm nur 49 Mark Aktien angeboten werden, ver-
bleibt. Nehmen Sie allerdings einen Steuersatz von 
50 °/o, so verbleiben dem Aktionär bei der normalen 
Dividendenzahlung von den 85 Mark nur 42,50 
Mark, also weniger. Das bedeutet, daß die Grenze, 
wie Sie leicht ausrechnen können, bei einem Steuer-
satz von ungefähhr 45 % liegt. 

Es ergibt sich ganz klar und deutlich, daß die 
Verwendung von erarbeiteten Gewinnen zur nor-
malen Dividendenausschüttung für den Großaktio-
när — oder jedenfalls für einen Empfänger mit 
hohen Steuersätzen — ungünstiger isst. Dagegen 
ist nach der Konstruktion des Gesetzentwurfs die 
Verwendung der Reserven zur Bildung von Gratis-
aktien für den Kleinaktionär ungünstiger und für 
den Großaktionär günstiger. 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Seuffert (SPD) : Bitte sehr! 
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Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr 
Seuffert, sind Sie nicht mit mir der Auffassung, daß 
die Rücklagen, die hier  in  Rede stehen, doch alle 
bereits mit 50%, zum Teil mit 60% Körperschaft-
steuer belastet sind, daß es hier also gar nicht mehr 
um Rücklagen geht, die Sie noch etwa mit einem 
gespaltenen Körperschaftsteuersatz ausschütten 
könnten? 

Seuffert (SPD) : Herr Kollege Dr. Schmidt,  Sie 
 werden doch mit mir einiggehen, daß ich hier von 

den in der Bilanz ausgewiesenen Rücklagen spreche. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Die sind versteuert!) 

— Die sind selbstverständlich versteuert. Nach Ab-
zug der Steuer stehen sie in der Bilanz entweder 
zur Dividendenzahlung oder zur Ausschüttung von 
Berichtigungs- oder Gratisaktien zur Verfügung. 
Darum handelt es sich. Wie sie entstanden sind und 
was für Steuern abgerechnet worden sind, davon 
spreche ich gar nicht mehr. Sie wissen ja auch ganz 
genau, daß der Körperschaftsteuersatz nur von den 
Ausschüttungen in dem betreffenden Jahr beein-
flußt wird und nicht davon, was für Steuern in frü-
heren Jahren gezahlt worden sind. Es ergibt sich 
also klar, daß der eine Weg, für den hier eine 
steuerliche Begünstigung vorgesehen ist, wenn man 
auf den Nettoempfang abstellt, für den Kleinaktio-
när ungünstiger ist als der andere Weg. 

Ich nehme gleich noch einen Einwand vorweg, 
nämlich daß etwa gesagt wird: Diese Berichtigungs-
aktien können gar nicht mit Pari, mit dem Nenn-
wert, eingesetzt werden; sie sind in vielen Fällen 
sicherlich von vornherein viel mehr wert als ihr 
Nennwert. — Das ist ein Irrtum. Wenn nämlich 
solche Berichtigungsaktien von vornherein über 
dem Nennwert bewertet werden müssen, so liegt 
das nicht an der Verwendung der hier umgewan-
delten, also auf diese Weise ausgeschütteten Reser-
ven, sondern es liegt daran, daß nicht alle Reserven 
ausgeschüttet worden sind und daß dieser Gesell-
schaft vielleicht noch stille Reserven zugeschrieben 
werden, die gar nicht in der Bilanz erscheinen. Die-
ser Mehrwert, der sich nicht aus der Ausschüttung, 
sondern aus den nicht ausgeschütteten weiteren 
Reserven ergibt, kann in  diese Rechnung natür-
lich nicht eingehen. Die Aktien können in dieser 
Rechnung nicht mehr wert sein als allenfalls die 
Minderung des Substanzwertes der alten Aktien, 
die bei der Operation eintritt. Sie können nicht 
mehr wert sein als die umgewandelten Reserven, 
die Reserven, die zu ihrer Bildung verwandt wor-
den sind und die selbstverständlich nur zu pari in 
der Bilanz erscheinen, genauso wie sie auch bei 
normaler Ausschüttung nur zu pari ausgeschüttet 
werden. Ich wiederhole: wenn es jemals einen 
Grund gab, bei dem Richterrecht, bei dem jetzt gel-
tenden Steuerrecht zu verbleiben und diese Dinge 
steuerpflichtig zu machen, so gibt es heute zwei und 
drei Gründe dafür, hieran nichts zu ändern. 

Meine Damen und Herren! Was soll eine Ver-
waltung tun, wenn sie vor die Frage gestellt wird, 
was sie mit ihren Reserven machen soll? Soll sie 
den Weg wählen, der für das Unternehmen beque-
mer, der für die Großaktionäre nicht nur aus allen 

möglichen Gründen — weil er ihre Position im 
Unternehmen stärkt, jedenfalls nicht antastet --
vorteilhafter, sondern auch steuerlich günstiger ist, 
oder soll sie den Weg wählen, der für die Klein-
aktionäre günstiger wäre? Ich habe keinen Zweifel, 
welche Wahl hier eine Verwaltung treffen wird. 
Sie wird den Weg wählen, bei dem die Interessen 
der Kleinaktionäre und Kleinanleger hintangesetzt 
werden. Dafür werden schon die Großaktionäre sor-
gen, notfalls mit Hilfe der Depotstimmen. Ich habe 
gar keinen Zweifel, daß es so gehen wird, und des-
wegen ist das, was hier vorgenommen werden soll, 
nicht nur ein Gesetz gegen die Kleinanleger, gegen 
die Kleinaktionäre, d. h. gegen gerade diejenigen, 
die Sie zum Zwecke der breiten Eigentumsvertei-
lung auffordern, ihr weniges Geld in solchen Unter-
nehmungen anzulegen, sondern es ist gleichzeitig 
auch ein Gesetz zur Förderung der Konzentration, 
um auf ein anderes Stichwort zu kommen, das auch 
von Ihnen in der Öffentlichkeit so viel verwandt 
wird. Es ist ein Gesetz zur Förderung der Konzen-
tration, denn es garantiert den Unternehmungen, 
die diesen Weg wählen können, die Selbstversor-
gung mit Investitionskapital. Es ist ein Gesetz ge-
gen den freien Kapitalmarkt. Denn dem Anleger 
wird kein bares Geld ausgegeben, mit dem er frei 
die Wiederanlage auf dem Kapitalmarkt suchen 
könnte. Die Unternehmungen andererseits sind der 
Notwendigkeit enthoben, auf dem freien Kapital-
markt um Kapitalmittel — im einen oder anderen 
Wege: Kredit oder Aktienkapital — mit anderen 
Unternehmen zu konkurrieren. Sie versorgen sich 
selbst. Es ist die Selbstfinanzierung in der Potenz, 
d. h. gleichzeitig die Stabilisierung der Mehrheits- 
und der Herrschaftsverhältnisse in diesen Unterneh-
men. Denn wenn man Erträge wirklich ausschütten 
und auf dem freien Kapitalmarkt wirklich neues 
Kapital suchen müßte, könnten diese Mehrheits-, 
diese Beherrschungsverhältnisse irgendwie in Ge-
fahr geraten. Es bedeutet außerdem — da möchte 
ich einmal etwas aufgreifen, was vorhin der Herr 
Kollege Atzenroth gesagt hat —, daß diejenigen 
Unternehmen, die solche Berichtigungsaktionen vor-
nehmen und sich auf diese Weise — nun auch unter 
Steuerbegünstigung — unabhängig vom freien Ka-
pitalmarkt das von ihnen als notwendig erachtete 
Investitionskapital besorgen können, in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit gegenüber den mittelständischen 
Unternehmen, die natürlich diese Möglichkeit nicht 
haben, einen ganz entscheidenden Vorsprung er-
halten. 

Wir haben es hier mit einem Gesetz gegen Divi-
dendenausschüttung zu tun. Es wirkt wie das, was 
wir vor Jahren einmal hatten, wie die Begünstigung 
des nichtausgeschütteten Gewinns. Es ist grotesk, 
daß man in demselben Augenblick, in dem man ein 
Körperschaftsteuersystem hat, das unter der Flagge 
„Begünstigung von Dividendenausschüttungen" mit 
allen möglichen Verbrämungen sehr große Körper-
schaftsteuerermäßigung fertiggebracht hat, nun ein 
anderes Gesetz haben will, das ein Gesetz gegen 
Dividendenausschüttungen und ein Gesetz zur Be-
günstigung nichtausgeschütteter Gewinne darstellt. 

Versucht man, diese beiden Dinge, die Sie hier 
nebeneinanderstellen wollen, auf einen Nenner zu 
bringen, dann bleibt nur übrig, daß man sagt: alles, 
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was den großen Gesellschaften und ihren Beherr-
schern zum Nutzen ist, das ist Recht. Einen anderen 
gemeinsamen Nenner für diesen Widerspruch gibt 
es nicht. 

Wir bitten Sie deshalb, das nicht zu machen, son-
dern es bei dem bestehenden Rechtszustand der 
normalen Besteuerung dieser Art der Ausschüttung 
von Erträgen zu belassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker:  Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Neuburger. 

Neuburger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Es wäre sehr 
interessant, Herr Kollege Seuffert, wenn ich auf alle 
die Argumente, die Sie vorgetragen haben, einge-
hen könnte. Ich muß Ihnen aber bestätigen, daß Sie 
selten so viel Widerspruch bei mir herausgefordert 
haben wie durch diese Ausführungen. Diese Aus-
führungen scheinen mir in sich nicht logisch und 
schlüssig zu sein. 

Ich will nur etwas aufgreifen. Sie sagten, die Ge-
sellschaften, die hiervon Gebrauch machten, brauch-
ten nicht mehr, wenn sie zusätzliches Kapital be-
nötigten, auf den Kapitalmarkt zu gehen. Als ob 
diese Berichtigungsaktion irgendwie etwas mit dem 
Problem des Finanzbedarfs der Firma bzw. seiner 
Beschaffung zu tun hätte! Als ob die Firma durch 
diese Berichtigungsaktion auch nur um einen Pfen-
nig reicher würde und damit über Investitionskapital 
verfügen würde, über das sie vorher nicht verfügt 
hat! 

Vizepräsident Dr. Becker: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Neuburger (CDU/CSU) : Ja!  Es  wäre mir sehr 
interessant, wenn ich das erfahren würde. 

Seuffert (SPD) : Darf ich mich dahin verständlich 
machen, daß ich auf folgendes hinweisen wollte: 
Wenn eine Gesellschaft normal ihre Dividenden 
auszahlt, muß sie dem Empfänger bares Geld über-
lassen. Sie muß ihm die Wahl überlassen, in wel-
cher Weise er dieses Geld auf dem freien Kapital-
markt der einen oder anderen Gesellschaft — viel-
leicht seiner eigenen Gesellschaft wieder — zur 
Verfügung stellen will. Wenn sie einen Investi-
tionsbedarf hat, muß sie das, was sie anstelle des 
ausgezahlten Geldes, und das, was sie sonst noch 
braucht, auf dem freien Kapitalmarkt suchen. Hier 
behält sie einfach das Geld und überläßt niemand 
eine Wahl. 

Neuburger (CDU/CSU): Zunächst ist es ja so, 
daß das Geld in der Firma ist und daß die Gesell-
schaft in der Lage ist, sofern die Rücklagen nicht 
gebunden sind — und hier handelt es sich ja um 
freie Rücklagen , über diese Rücklagen entweder 
zu verfügen oder nicht zu verfügen. 

(Zuruf von der SPD: Sofern sie liquide ist!) 

Dafür sind die jeweiligen Betriebsinteressen maß-
gebend. 

(Abg. Seuffert: Sie kann auch keine Divi

-

denden zahlen, falls ihr das nicht sehr 
schlecht bekommt!) 

— Hier geht es um dieses Gesetz und damit um die 
Position Rücklagen und nicht um Dividenden. Auf 
diese Position wollen wir uns nun bei unseren Aus-
einandersetzungen beschränken. 

Sie beantragen, daß diese Rücklagen, wenn sie in 
dieser Form in Nennkapital umgewandelt werden, 
einer Steuer unterworfen werden sollen, 

(Abg. Seuffert: Wie bisher!) 

was Sie im gleichen Atemzuge damit begründen, 
daß es eine Ausschüttung wäre; in Wirklichkeit sa-
gen Sie aber, wenn es eine Ausschüttung wäre, 
dann könnte der Mann darüber verfügen und damit 
etwas anfangen. So kann er es aber nicht; er be-
kommt nämlich keine Ausschüttung. 

(Abg. Seuffert: Natürlich kann er es 
verkaufen!) 

Wenn diese Umschreibung oder diese Wertberichti-
gung erfolgt ist, hat er keinerlei Mehrwert, keinen 
Pfennig mehr als vorher. 

(Abg. Seuffert: Doch, er hat eine Aktie!) 

Und noch etwas: Wenn Sie die These vertreten, 
es wäre in dieser Form dann eine Ausschüttung, so 
bemessen Sie mir einmal die Steuer  für den, der 
z. B. vor einem Jahr gekauft hat, und für den, der 
gestern gekauft hat, sofern heute umgewandelt 
wird. Wie gesagt, der Käufer kann noch nicht ein-
mal über den angeblichen Mehrwert verfügen. Wo-
rin soll dann der Mehrwert schon rein rechnerisch 
bestehen? Wie wollen Sie den ermitteln? Sie kön-
nen doch der Einkommensteuer nur die Einkom-
mensmehrung zugrunde legen. 

(Abg. Seuffert: Herr Kollege Neuburger, es 
ist nicht richtig, daß ich gesagt habe: Es ist 
keine Ausschüttung, sondern sowohl der 

Bundesfinanzhof — —) 

Vizepräsident Dr. Becker: Verzeihung, wir 
haben hier nur eine Fragemöglichkeit. Ich habe 
vorhin schon mehr eine Art Debatte zugelassen. Das 
kann ich aber nicht weiterhin tun, sonst geht das 
zu weit. 

Neuburger (CDU/CSU) : Jetzt komme ich zu der 
Frage: bisherige Rechtsprechung. Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, die bisherige Rechtspre-
chung hatte zum Ausgangspunkt eine handelsrecht-
liche Situation, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 

die eben eine bestimmte rechtliche Würdigung er-
forderte. Nun schaffen wir — und deshalb auch der 
Antrag, vor der dritten Lesung der Vorlage Druck-
sache 416 die zweite Lesung der Vorlage Drucksache 
417 vorzunehmen, weil beide Gesetze ein einheit-
liches Ganzes darstellen — mit der Vorlage Druck-
sache 416 ein handelsrechtliches Novum, das es bis- 
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her nicht gegeben hat. Und dieses handelsrechtliche 
Novum bedeutet eben, daß hier nur eine Wertbe-
richtigung erfolgt. Sie wissen alle, daß die Frage der 
Wertberichtigungen bei den Einheitswerten eines 
Tages kommen muß. Ich frage Sie: Wenn wir heute 
die Einheitswerte neu festsetzen, kommt jemand auf 
den Gedanken, zu sagen: Diese Neubewertung 
schafft neues Vermögen, und damit muß .ich diese 
Höherbewertung mit einer Ertragsteuer der Einkom-
mensteuer unterwerfen? 

(Abg. Dr. Deist: Wäre dringend erwünscht!) 

— Die Debatte über die Vorlage Drucksache 417 
wurde praktisch schon im Zusammenhang mit § 12 
der Vorlage Drucksache 416 geführt; ich müßte mich 
also in allem wiederholen, was ich aber nicht will. 
Ich will nur nochmals betonen: Es liegt keinerlei 
Einkommensmehrung durch diese Umschreibung 
vor, und weil keine Einkommensmehrung vorliegt, 
kann ich diesen Vorgang auch nicht mit einer Ein-
kommensteuer belegen. Das würde bedeuten, daß 
wir plötzlich für ein fiktives Einkommen eine Steuer 
festlegen mit all den Konsequenzen, die sich daraus 
ergeben. Das ist unmöglich. 

(Abg. Seuffert: Gestatten Sie eine Zwischen
-

frage?) 
— Bitte schön! 

Seuffert (SPD) : Herr Kollege Neuburger, Sie 
sprachen von einem handelsrechtlichen Novum. 
Wollen Sie bestreiten, daß es derartige Wert-
berichtigungsvorgänge schon immer gegeben hat, 
daß sie immer schon möglich gewesen sind — Sie 
stellen hier nur bestimmte Regeln dafür auf — und 
daß diese Vorgänge, wie es sie immer gegeben hat, 
bisher besteuert worden sind? 

Neuburger (CDU/CSU) : Das bisherige Handels-
recht kannte — gesetzlich fixiert — diese Umwand-
lung nicht, und daher hat der Bundesfinanzhof in 
seiner Rechtsprechung eben die zwei Vorgänge an-
genommen und gesagt, es handelt sich erstens um 
eine Ausschüttung, und da es sich um eine Aus-
schüttung handelt, ist der Empfänger auch frei ver-
fügungsberechtigt, und zweitens erfolgt ein Kapital-
erhöhungsbeschluß, mit entsprechender Einzahlungs-
pflicht. Nach § 1 der Vorlage Drucksache 416 ist es 
jetzt eine echte Umschreibung, ich möchte sagen, 
eine Wertberichtigung oder eine Kapitalberichti-
gung. 

Was nun die Besteuerung angeht, die Sie be-
antragen, so wissen Sie — ganz abgesehen von der 
praktischen Unmöglichkeit, die Bemessungsgrund-
lagen festzulegen — doch auch, daß sich ein Teil 
der Rücklagen aus Positionen gebildet hat, die 
seinerzeit bei der DM-Mark-Bilanzfestsetzung mit 
1 DM eingesetzt werden mußten. In der Zwischen-
zeit haben wir hier mehrere Gesetze verabschiedet, 
auf Grund deren diese Merkposten „1 DM" dann 
echte Werte wurden. Ich erinnere z. B. an die Ab-
kommen über das Auslandsvermögen. 

(Abg. Seuffert: Dann sind sie nicht einmal 
versteuert worden!) 

All das soll jetzt durch diese Vorlagen mit in das 
Aktienkapital hineingenommen werden. Es ist un-
streitig, daß z. B. alle diese Positionen niemals 
einer Steuer vom Ertrag unterlagen. 

Ich könnte dann auch noch zu der Frage des so-
genannten Großaktionärs Stellung nehmen. Das 
eine will ich Ihnen sagen: Für den Großaktionär ist 
nicht maßgebend, ob sein Aktienkapital in Stücke 
zu 1000 DM oder zu 2000 DM ohne Umschreibung 
oder zu 2 X 1000 DM nach erfolgter Erhöhung auf-
geteilt ist. 

(Abg. Seuffert: Für den ist überhaupt nicht 
maßgebend, daß es sich verzinst; die 

Hauptsache ist für ihn, daß er es hat!) 

Er schüttet die Dividende so aus, wie er es im 
Interesse des Unternehmens gerade für richtig hält. 
Wenn also irgendwelche Gesetze mit Sicherheit 
nicht zusätzliche Vorteile für den Großaktionär er-
öffnen, dann diese beiden Gesetzesvorlagen. 

Ich könnte, wie gesagt, noch mehr dazu aus-
führen. Aber das Wesentliche ist schon vorhin 
gesagt worden: Keine Vermögensmehrung, damit 
kein Einkommensmehr und damit auch keine 
Grundlage für irgendeine Einkommenbesteuerung. 
Ich bitte daher, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen dann zur 
Abstimmung, und zwar zunächst über den Ände-
rungsantrag Umdruck 436 Ziffer 1. Wer diesem An-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte mn  die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zu dem Eventualantrag Um-
druck 436 Ziffer 2. Soll dazu noch gesprochen wer-
den? — Herr Kollege Kurlbaum hat das Wort. 

Kurlbaum (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Sie haben nunmehr beschlossen, daß 
die Ausgabe von Gratisaktien steuerfrei sein wird. 
Ich glaube, es ist müßig, sich noch weiter über den 
Charakter von Gratisaktien oder Berichtigungs-
aktien zu streiten. Lassen Sie mich das Ergebnis der 
Beratung auf ein paar einfache Tatsachen zurück-
führen! 

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß hiermit 
eine weitere Steuererleichterung für den Aktionär 
gegeben wird. Wenn Sie die Ausgabe von Grati s

-aktien nicht steuerfrei gemacht hätten, dann hätte 
er in Zukunft die Steuer zu zahlen. Sie haben sie 
steuerfrei gemacht; er wird also in Zukunft die 
Steuer nicht zu zahlen haben. Es ist in diesem 
Augenblick sehr schwer, den Umfang dieser Steuer-
ermäßigungen abzuschätzen; aber bei dem zu er-
wartenden Umfang der Ausgabe von Gratisaktien 
können Sie mit ruhigem Gewissen auch diesen 
Steuerausfall auf einige hundert Millionen schätzen. 
Für uns  von der Sozialdemokratie ist es einfach 
unerträglich, daß obendrauf auf all die Steuer-
erleichterungen, die Sie in den vergangenen Jahren, 
beginnend  mit  dem Jahre 1953, für die Aktionäre 
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und für die Aktiengesellschaften gegeben haben, 
nunmehr weitere Steuererleichterungen gegeben 
werden. 

Wir haben schon bei anderen Gelegenheiten dar-
auf hingewiesen, daß Sie auch seinerzeit das Ziel 
nicht erreicht haben, das  Sie  damals mit der Senkung 
der Körperschaftsteuersätze anstrebten. Sie haben 
seinerzeit die Senkung des Körperschaftsteuersatzes 
für dein nicht ausgeschütteten Gewinn damit begrün-
det, daß die Unternehmen dadurch ausschüttungs-
freudiger würden. Sie haben das Ziel, wie gesagt, 
nicht erreicht; Sie haben nur Steuererleichterungen 
geschaffen. 

Wenn Sie jetzt eine neue Form schaffen, wie der 
Aktionär an Stelle einer Dividende befriedigt wer-
den kann, werden Sie erleben, daß in zahlreichen 
Fällen, in denen es den Unternehmungen günstiger 
erscheint, Gratisaktien an Stelle von Dividenden 
gegeben werden, und in dem Augenblick entscheidet 
sich die Frage, ob das eine Steuererleichterung ist 
oder nicht. 

Nachdem Sie diesen Beschluß gefaßt haben, über 
dessen Charakter und vor allem über dessen Wir-
kungen wir unsere eindeutige Meinung haben, bleibt 
uns nichts anderes übrig, als unseren Eventual-
antrag zu stellen. Es ist nach unserer Auffassung 
einfach unerträglich, daß die Aktiengesellschaft und 
der Aktionär eine weitere steuerliche Erleichterung 
bekommen, die zu Lasten der Gesamtheit aller 
Steuerzahler geht, während der Arbeitnehmer dabei 
praktisch leer ausgeht. 

Wir halten in der Situation, die durch Ihren Be-
schluß geschaffen worden ist, Ihren § 5a in zweierlei 
Hinsicht nicht mehr für ausreichend. 

Ihr § 5a führt ,erstens nicht zwangsläufig zu einem 
Vorteil für die Arbeitnehmer, sondern nur dann, 
wenn die Gesellschaft willens ist, den Arbeitnehmern 
Aktien zu geben, entstehen ihnen Vorteile. Wir 
stehen dagegen auf dem Standpunkt, daß wenn jetzt 
die Aktionäre eine so massive Steuererleichterung 
einkassieren, dann auch zwangsläufig die Arbeit-
nehmerseite etwas davon haben muß. 

Zweitens muß das, was für die Arbeitnehmer ge-
schieht, dem gleichwertig sein, was für die Aktionäre 
geschieht; d. h. die Arbeitnehmer müssen praktisch 
das gleiche bekommen. 

Das ist unser Antrag. Nur wenn in dieser Form 
die Parität zwischen den Aktionären und den Arbeit-
nehmern hergestellt wird, halten wir weitere Be-
lastungen zu Lasten des Steuerzahlers für tragbar; 
sonst halten wir sie nicht für tragbar. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wilhelmi. 

Dr. Wilhelmi (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich weiß wirklich nicht, warum 
das Haus mit diesem Antrag noch aufgehalten wird. 

(Abg. Seuffert: Na, na! — Weitere Zurufe 
von der SPD.) 

— Meine sehr verehrten Herren Kollegen, das Hohe 
Haus hat bei § 12 des vorhin beratenen Gesetzes 
entschieden, daß nur die Anteilseigner etwas be-
kommen können, also nicht die Belegschaftsmitglie-
der. Das Hohe Haus hat soeben entschieden, daß 
keine Steuern auf den Erwerb der neuen Anteils-
rechte zu zahlen sind. Jetzt kommt ein Eventual-
antrag, mit dem das Haus noch einmal gezwungen 
werden soll, über etwas abzustimmen, worüber es 
im Laufe einer Stunde schon abgestimmt hat, näm-
lich wieder über die Frage, ob das Recht den Aktio-
nären zusteht und ob dieser Vorgang steuerpflichtig 
ist oder nicht. Das ist immer dieselbe Frage, und 
man kann sie doch nicht drei- oder viermal in die-
sem Haus zur Abstimmung stellen. 

Ich bitte das Haus, den Antrag — da er nun ein-
mal vorliegt und wir formell so verfahren müs-
sen — mit der gleichen Mehrheit wie bisher abzu-
lehnen. 

(Abg. Seuffert: Wenn Sie es für so unnötig 
halten, brauchten Sie gar nicht mehr zu 

sprechen!) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung über den Antrag Umdruck 436 Ziffer 2. 
Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich rufe dann § 1 in der Ausschußfassung auf. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 

 Angenommen. 

Ich rufe auf: §§ 2, — 3, — 4, — 5. — .Änderungs-
anträge liegen nicht vor. Wird das Wort hierzu ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur 
Abstimmung über die soeben aufgerufenen Para-
graphen. Wer ihnen in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Angenom-
men. 

Ich rufe § 5a auf. Hierzu liegen Änderungsan-
träge vor, und zwar der Antrag der Fraktion der 
CDU/CSU auf Umdruck 430 Ziffer 2, den § 5a völlig 
neu zu formulieren, und der Antrag der Fraktion 
der SPD auf Umdruck 436 Ziffer 3, mit dem für 
§ 5a Satz 1 der Ausschußfassung eine Änderung 
vorgeschlagen wird. 

Wird das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter 
Katzer, dann Herr Abgeordneter Seuffert! 

Ich bitte, sich gleichzeitig darüber auszusprechen, 
welcher Antrag der weitergehende ist. 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe den Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU Umdruck 430 zu begründen. 

In Ziffer 1 wird eine Änderung der Überschrift 
vorgeschlagen; es soll hinzugesetzt werden: „und 
bei Überlassung von eigenen Aktien an Arbeit-
nehmer". Dieser Änderungsantrag macht deutlich, 
daß wir keine Gelegenheit außer acht lassen möch- 
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ten, Möglichkeiten zur Förderung der Eigentums-
bildung in Personenhand zu nutzen. Im Verlauf der 
Ausschußberatung und im Verlauf der bisherigen 
Abstimmungen sind daher neben dem Gesichtspunkt 
des Kapitalmarktes, unter dem das Gesetz einge-
bracht wurde, auch gesellschaftspolitische, genau 
gesagt: eigentumspolitische Gesichtspunkte vorge-
tragen und berücksichtigt worden. Nachdem einmal 
die Rückstellungen für Pensionszwecke nicht für 
eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln be-
nutzt werden dürfen, nachdem zum anderen nach 
§ 22 des Entwurfs Drucksache 416 die Unternehmen 
Aktien auch dann erwerben dürfen, wenn sie für 
die Arbeitnehmer des Unternehmens bestimmt sind, 
verfolgt unser Änderungsantrag Umdruck 430 den 
Zweck, den Wertpapiererwerb den Arbeitnehmern 
dann steuerlich zu begünstigen, wenn die Aktien 
innerhalb einer Sperrfrist von fünf Jahren — analog 
den Regelungen des Sparprämiengesetzes — nicht 
veräußert werden. Ich möchte diesen Gesichtspunkt 
ausdrücklich betonen, weil in der bisherigen Dis-
kussion in der Öffentlichkeit gerade diese Sperrfrist 
von fünf Jahren häufig außer acht gelassen worden 
ist. 

Unser Vorschlag, der vom Kollegen Krammig im 
Steuerausschuß eingebracht wurde, sah die Begren-
zung auf einen Nennbetrag von 500 DM im Jahr 
vor. Das könnte bei der sehr großen Kursdifferenz 
der Aktien der verschiedenen Gesellschaften zu 
einer sehr unterschiedlichen Behandlung führen, wie 
Herr Kollege Dr. Harm in seinem Schriftlichen Be-
richt — wie ich meine, mit Recht — ausgeführt hat. 
Damit ein Mißbrauch insbesondere auch durch Ein-
kommensempfänger, die bei ihrer Eigentumsbildung 
nicht unserer Hilfe bedürfen, verhindert wird, wird 
in unserem Änderungsantrag eine Änderung des 
§ 5a dahingehend vorgeschlagen, daß eine Begren-
zung auf 500 DM pro Jahr erfolgt. Im Unterschied 
zu § 5 heißt es daher im § 5a: 

Soweit der Unterschied höher ist als die Hälfte 
des Börsenkurses, gehört der Vorteil aus dem 
Kursunterschied in voller Höhe zu den Einkünf-
ten aus nichtselbständiger Arbeit. Das gleiche 
gilt, soweit der Vorteil aus den Kursunter-
schieden für den einzelnen Arbeitnehmer 500 
Deutsche Mark im Kalenderjahr übersteigt. 

Es ist also bewußt eine Grenze von 500 DM vor-
gesehen. Soweit ich sehe, deckt sich dieser Vor-
schlag in etwa mit dem Änderungsantrag der SPD 
in Ziffer 3 des Umdrucks 436. 

Ich möchte namens der CDU/CSU-Fraktion um 
Annahme des Änderungsantrages bitten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und  Herren! Der Antrag der CDU/CSU und unser 
eigener Antrag auf Neufassung des § 5a decken 
sich in der Sache völlig. Wir sind allerdings der 

Ansicht, daß unser Antrag weitaus besser und ele-
ganter formuliert ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das geben wir 
Ihnen gern zu!) 

— Gut, wenn Sie  das einsehen! Wenn Sie es nicht 
eingesehen hätten, wären wir sogar bereit gewesen, 
unseren Antrag zugunsten Ihres Antrags zurück-
zuziehen. Aber wenn  es  umgekehrt ist, um so bes-
ser! 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch eine 
Frage ansprechen, die in beiden Fassungen, auch 
in der Ausschußfassung, etwas unklar geregelt ist. 
Es ist hier nämlich von dem am Tage der Beschluß-
fassung geltenden Börsenkurs die Rede, der für die 
Berechnung des Unterschiedsbetrages maßgebend 
sein  soll. Nun ist nicht ganz klar, was für eine Be-
schlußfassung das sein soll. Bei der Ausgabe han-
delt es sich ja um einen Vorstandsakt. Es könnte 
also allenfalls die Beschlußfassung des Vorstands 
gemeint sein. Die Dinge pflegen nicht immer sehr 
feierlich vor sich zu gehen, und wenn es sich um 
einen Einzelvorstand handelt, kann  man  eigentlich 
gar nicht von einer Beschlußfassung sprechen. 

Darüber hinaus könnte bei dieser Fassung eine 
findige Verwaltung auf die Idee kommen, daß, 
wenn von dem Tag der Beschlußfassung — was das 
auch immer sein mag — bis zu dem Tag des tat

-

sächlichen Erwerbs der Anteile der Börsenkurs noch 
mehr steigt — was ja durchaus möglich ist —, der 
Unterschiedsbetrag steuerpflichtig ist. Ich glaube 
deswegen, daß, was in der Sache auch immer hier 
stehen mag, für die  Berechnung des Unterschieds-
betrages derjenige von den beiden Kursen — dem 
Kurs am Tag der sogenannten Beschlußfassung und 
dem Kurs am  Tage des Erwerbs durch den Arbeit-
nehmer —, welcher der niedrigere ist, maßgebend 
sein muß. Anders kann die Vorschrift meiner Mei-
nung nach gar nicht durchgeführt werden. Es ist 
gewiß schwierg, bis  zur dritten Lesung eine andere 
Fassung für die Vorschrift zu finden. Auf jeden Fall 
würde ,es die Angelegenheit bereinigen, wenn klar-
gestellt würde, daß die Vorschrift von der Verwal-
tung in  dem von mir dargelegten Sinne durchzu-
führen ist. 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schlick. 

Schlick (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich spreche hier nicht im Namen 
meiner Fraktion, sondern im Auftrag einiger Frak-
tionsfreunde und für mich selbst. 

Die Absicht, der Arbeitnehmerschaft die Mög-
lichkeit zu eröffnen, ein zusätzliches Einkommen 
zum Zwecke der Eigentumsbildung steuerbegünstigt 
oder steuerfrei zu beziehen, heißen wir ohne Be-
denken und ohne Einschränkung gut. Mit der von 
der CDU und der SPD beantragten Fassung des § 5a 
bekommt der vorliegende Gesetzentwurf jedoch 
einen Inhalt, der tief in das Einkommen- und Lohn-
steuerrecht eingreift und ungleiches Recht schafft. 

(Abg. Dr. Miessner: Sehr richtig!) 
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Schlick  
Mit dieser Feststellung möchte ich keineswegs in 
Wettbewerb mit meinem Fraktionsfreund Dr. Dres-
bach treten, der entschieden eine klare Steuersyste-
matik verficht. Jedenfalls liegt ein Grund für un-
sere Ablehnung der Anträge schon darin, daß wir 
diese Ungleichheit vermieden wissen wollen. 

Besonders schwere Bedenken haben wir aber 
wegen der sozial- und wirtschaftspolitischen Aus-
wirkungen der vorgesehenen Regelung. Bei Annah-
me der zu § 5a beantragten Fassung würde den 
großen finanzkräftigen Aktiengesellschaften, die 
ohnedies eine sozial bevorzugte Arbeitnehmerschaft 
haben, ein weiteres Privileg eingeräumt werden. 
Sie könnten nämlich auf Grund dieser Vorschrift 
ihren Arbeitnehmern jährlich 500 DM Einkommen 
zukommen lassen, die, wenn der Arbeitnehmer die 
erworbene Aktie innerhalb von fünf Jahren nicht 
weiterveräußert — aber auch hier gibt es Ausnah-
men, die meiner Meinung nach angebracht sind —, 
einkommen- und lohnsteuerfrei sind. Also nur den 
Kapital- bzw. Aktiengesellschaften soll gestattet 
werden, ihren Arbeitnehmern jährlich diese 500 DM 
einkommensteuerfrei zu zahlen, während der Ein-
zelkaufmann, der Gewerbetreibende, der Einzel-
händler, die Offene Handelsgesellschaft, die GmbH 
ihren Arbeitnehmern dieses steuerfreie Geschenk 
nicht machen dürfen, 

(Beifall bei der FDP) 

selbst wenn sie, was vielfach auch aus finanziellen 
Gründen dieser kapitalschwachen Unternehmer-
schicht nicht möglich sein dürfte, dazu in der Lage 
wären. 

Das Gesetz enthält diese Bevorzugung der Aktien-
gesellschaften als Kann-Vorschrift. Das bedeutet, 
daß vor allen Dingen kapitalkräftige Aktiengesell-
schaften diesen Vorteil nutzen werden. Ein sehr 
großer Teil der Aktiengesellschaften wird sich das 
Geschenk nicht leisten können, weil es finanziell 
eben nicht verkraftet werden kann oder weil die 
eine oder andere Aktiengesellschaft es vielleicht 
auch aus anderen Gründen nicht tun will. 

Denken wir, meine Damen und Herren, hier doch 
z. B. nur einmal an das sehr ernste Problem 
„Kohle". Dem reinen Kohlebergbauunternehmen in 
der Form einer Aktiengesellschaft dürfte es ange-
sichts des schweren Existenzkampfes, in dem unsere 
Kohle steht, nicht möglich sein, die Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, die notwendig wären, um hier 
Schritt zu halten. Das kann dazu führen, daß der 
Bergmann aus seiner Spitzenstellung im Lohn end-
gültig verdrängt wird. Ich bitte, auch diese Gefahr 
nicht zu übersehen. Mit diesem § 5a würden wir 
also ungleiches Einkommensteuerrecht schaffen, 
und das sollten wir nicht tun. 

Weiter ermöglichen wir mit der Annahme des 
§ 5a den kapitalkräftigen Aktiengesellschaften bei 
unserer anhaltenden Hochkonjunktur und Voll-
beschäftigung die Abwerbung von Arbeitskräften 
aus den Mittel- und Kleinbetrieben. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Hört! Hört!) 

Auf diese soziologischen Bedenken, die im Aus

-

schuß vorgebracht wurden, hat ja auch der Bericht

-

erstatter in seinem Bericht zu Drucksache 1415 hin

-

gewiesen. Auch ich möchte, ebenso wie er, auf die 
Problematik und die Schwierigkeit, die hierin liegt, 
durch den Hinweis aufmerksam machen, daß dieser 
§ 5a im Finanzausschuß mit 8 gegen 7 Stimmen, 
also mit einer Stimme Mehrheit, angenommen 
wurde. 

Aber angesichts der vielen positiven Maßnahmen, 
die dieses Gesetz bringt bzw. vorschreibt, haben 
meine Freunde nicht die Absicht, die Verabschie-
dung des Gesetzes zu verzögern. Wir richten jedoch 
an die Bundesregierung, besonders an den Herrn 
Bundeswirtschaftsminister und an den Herrn Bun-
desfinanzminister, das nachdrückliche Ersuchen, die 
zuständigen Ressorts ihrer Ministerien mit der Vor-
bereitung geeigneter gesetzlicher Maßnahmen zu 
beauftragen, durch die die in diesem Gesetz lie-
gende Benachteiligung der Klein- und Mittelbe-
triebe und der Aktiengesellschaften, die von diesem 
Privileg keinen Gebrauch machen können, beseitigt 
wird. 

Förderung der mittelständischen Wirtschaft ist 
ein wesentlicher Programmpunkt dieser Regierung 
und der sie tragenden Parteien. Daß wir mit diesem 
Gesetz — und es ist ja auch nicht sein Sinn, der 
mittelständischen Wirtschaft zu dienen; deshalb darf 
ich unsere großen Bedenken vortragen — diesem 
Ziel nicht näherkommen, sondern gegenteilige Aus-
wirkungen wohl nicht ausbleiben werden, kann man 
ernstlich nicht bestreiten. Angesichts der wachsen-
den, teilweise unerwünschten Konzentration müs-
sen wir alles unterlassen, was dazu beitragen 
könnte, die Einflußnahme der mittelständischen Un

-

ternehmer im Bereich unserer Wirtschaft immer 
weiter einzuengen. 

Außerdem müssen wir verhindern, daß sich das 
soziologische Gefälle gerade in der Arbeitnehmer-
schaft weiter verschärft. Es darf vielmehr nichts un-
terbleiben, was dazu dienen kann, diesen sehr er-
wünschten Zweig unserer Wirtschafts- und Gesell-
schaftsstruktur zu fördern. 

Meinen Kollegen und mir erscheint angesichts 
der zahlreichen Empfehlungen, die meine Fraktion 
und dieses Haus zur Förderung der mittelständi-
schen Wirtschaft gegeben haben, ein beschleunigtes 
Handeln der Bundesregierung in dieser Frage drin-
gend geboten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister der Finanzen. 

Etzel, Bundesminister der Finanzen: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich möchte kurz 
zu zwei Fragen Stellung nehmen. 

Die erste Frage wurde soeben an mich gerichtet. 
Sie geht dahin, was unter dem Begriff Beschluß-
fassung dann zu verstehen sei, wenn die Aktie bis 
zur Verteilung noch steigt. Wir denken natürlich 
nicht daran, in einem solchen Fall einen anderen 
Wert zu nehmen als den am Tage der Beschluß-
fassung. Das kann natürlich auch umgekehrt laufen. 
Das ist ein Problem für sich. 
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Bundesfinanzminister Etzel 
Lassen Sie mich dann noch kurz einen Gedanken 

zu dem äußern, was Herr Kollege Schlick hier eben 
gesagt hat. Bei dem § 5a handelt es sich im Grunde 
um eine großzügige typisierende Regelung einer 
Bewertungsfrage, die praktisch schon nach be-
stehendem Recht — vielleicht nicht der Höhe nach, 
vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber doch 
grundsätzlich — in der gleichen Weise zu ent-
scheiden ist. Erhält ein Arbeitnehmer von seinem 
Arbeitgeber eine Aktie mit der Verpflichtung, sie 
während eines bestimmten Zeitraumes nicht zu 
veräußern, so liegt in dieser Festlegungsverpflich-
tung wegen der möglichen Kursschwankungen 
naturgemäß ein Risiko, dem nach allgemeinen 
Grundsätzen bereits heute durch einen Abschlag 
von dem zu versteuernden geldwerten Vorteil 
Rechnung zu tragen ist. Das ist also bereits nach 
geltendem Recht so. Hierbei macht es keinen grund-
sätzlichen Unterschied, ob es sich um eigene Aktien 
des Arbeitgebers oder um Aktien einer anderen 
Gesellschaft handelt. Hier wird natürlich ein Pro-
blem des Aktienrechts geregelt; aber nach gelten-
dem Recht ist es bereits heute so, wie ich sage. Es 
macht dabei keinen grundsätzlichen Unterschied 

ich wiederhole es —, ob es sich um Aktien des 
Arbeitgebers oder um Aktien einer anderen Ge-
sellschaft handelt, die der Arbeitgeber, z. B. auch 
ein Einzelkaufmann, Herr Atzenroth, erworben hat, 
um sie seinen Arbeitnehmern zu überlassen. 

Hervorzuheben ist hier allerdings — ich sage es 
noch einmal ausdrücklich —, daß die vorgesehene 
Vorschrift des § 5a eine typisierende Regelung ent-
hält. In der Großzügigkeit, mit der die Höhe des 
Abschlags bemessen wird, liegt der Steuervorteil. 

Die Abschläge, die zu machen sind, wenn Aktien 
zu anderen als den in dieser Vorschrift vorgesehe-
nen Bedingungen zugewandt werden — fremde 
Aktien, kürzere Festlegung —, richten sich nach 
den Verhältnissen des einzelnen Falles. Sie kön-
nen — und werden in der Regel — im Verhältnis 
niedriger sein als der in dem Entwurf vorgesehene 
Abschlag von 50 v. H. des Börsenkurses bei fünf-
jähriger Festlegung. 

Ich glaube, diese Erklärung war doch nützlich für 
das Verständnis des inneren Sinnes der Bestim-
mung in § 5a. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Miessner. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Namens meiner Fraktion habe ich 
zu erklären, daß die FDP den § 5a ablehnt, auch in 
der abgemilderten Form, wie er jetzt in Umdruck 
430 von der CDU und in Umdruck 436 von der SPD 
vorgelegt worden ist. Wir lehnen den Paragraphen 
aus drei Gründen ab. 

Erstens. Es steht zweifellos fest, daß eine Zu-
wendung dieser Art an die Belegschaft bisher steu-
erpflichtig war, also der Einkommen- oder Lohn-
steuer unterlag. Was soeben der Herr Bundesfinanz-
minister ausgeführt hat, betraf die Höhe. Selbstver

-

ständlich ist bei der Bewertung dieser Aktienzuwen-
dung steuerlich zu berücksichtigen, inwieweit etwa 
ein Minderwert dadurch gegeben ist, daß die Hin-
gabe mit der Verpflichtung zu einem fünfjährigen 
Besitz verbunden ist. Aber es kann doch keinem 
Zweifel unterliegen, daß der Vorgang an sich steu-
erpflichtig ist. Hier wird, völlig aus dem Rahmen 
des Einkommensteuerrechts fallend, für eine be-
grenzte Gruppe von Steuerzahlern für ganz be-
stimmte Einkünfte eine Steuerfreiheit begründet. 
Das erscheint uns weder steuerrechtlich noch auch 
moralisch vertretbar zu sein. 

Wir sehen darin eine höchste Ungerechtigkeit 
nicht nur gegenüber allen übrigen Steuerzahlern, 
sondern insbesondere auch gegenüber den anderen 
Arbeitnehmern, die nicht den Vorzug haben, in sol-
chen Großbetrieben zuarbeiten, also z. B. den Ar-
beitnehmern in Kleinbetrieben — beim Bäckermei-
ster — oder in mittelständischen Betrieben, an die 
wohl Herr Kollege Schlick eben dachte. Oder den-
ken Sie auch an die Arbeiter, Angestellten und Be-
amten dm gesamten öffentlichen Dienst. Es wird also 
hier in ganz begrenzter Weise eine bestimmte 
Gruppe von Steuerzahlern — selbstverständlich zu 
Lasten der anderen Steuerzahler — herausgegriffen 
und begünstigt. Das ist in höchstem Maße unge-
recht! 

Zweitens. Wir halten eine solche steuerliche Aus-
nahme wegen des Verstoßes gegen den Grundsatz 
der Steuergleichheit daher nicht für verfassungs-
gemäß. Der Gleichheitsgrundsatz, der nach der Ver-
fassung zu gewährleisten ist, ist aufs gröblichste 
verletzt. Einer nach unser Meinung verfassungwi-
drigen Bestimmung können wir nicht zustimmen, 
sosehr wir dem einzelnen nach dieser Bestimmung 
Begünstigten eine steuerliche Erleichterung gönnen. 

Drittens. Wir lehnen den § 5a aber insbesondere 
aus wirtschaftspolitischen Erwägungen ab, die etwa 
die gleichen sind, wie sie der Kollege Schlick eben 
für einen Teil seiner Fraktion vorgetragen hat. Es 
ist in der Tat so, daß dieser Punkt in den Beratun-
gen des Finanzausschusses so auf der Spitze stand, 
daß der § 5a schließlich nur mit einer Stimme Mehr-
heit vom Finanzausschuß angenommen wurde, d. h., 
daß auch innerhalb der Reihen der Regierungs-
parteien erhebliche Bedenken bestanden. 

Die Gedanken, die hier zugrunde gelegen haben, 
sind doch, auf einen einfachen Nenner gebracht, 
folgende: Die Großen haben sich mit ihrer Beleg-
schaft dahin verständigt, ein Gesetz zu schaffen, 
das sie selbst in ganz erheblicher Weise steuerlich 
begünstigt. Die breiten Schichten des Mittelstandes, 
sei es nun des selbständigen Mittelstandes, sei es 
auch des unselbständigen Mittelstandes, sofern sie 
nicht zu diesen beiden genannten Sozialpartnern — 
einerseits den Gewerkschaften, andererseits den 
großen Gesellschaften — gehören, sind die durch 
das Gesetz Geschädigten. Wir alle wissen, daß 
breite mittelständische Kreise in hartem Konkur-
renzkampf mit den großen Aktiengesellschaften ste-
hen. Wir alle wissen, daß Arbeitskräfte von Klein-
und Mittelbetrieben schon jetzt kaum noch zu hal-
ten, geschweige denn neu zu bekommen sind, da 
diese Betriebe mit den Verlockungen der Großbe- 
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Dr. Miessner 
triebe nicht mithalten können. Wohin soll das füh-
ren, meine Damen und Herren, wenn die Großbe-
triebe nun noch die Möglichkeit haben — ganz ab-
gesehen davon, daß sie an sich schon wirtschaft-
lich so stark sind —, nicht nur überhaupt solche Zu-
wendungen in Höhe von 500 DM zusätzlich zu 
machen, sondern auf Kosten der Allgemeinheit die-
sen Betrag ihren Belegschaftsmitgliedern auch noch 
steuerfrei zuzuwenden? Wie sollen dann noch Be-
triebe des Mittelstandes Arbeitskräfte bekommen? 

Meine Damen und Herren, man muß es einmal 
sagen — ich werde es selbstverständlich nicht so 
scharf sagen, wie es im Ausschuß einmal formuliert 
worden ist, aber ich möchte es doch sehr nüchtern 
sagen —: Hier ist die Weiche zum endgültigen 
Untergang der mittelständischen Wirtschaft gestellt. 
Daran ändert alles Flickwerk nichts, das hinterher 
noch gemacht wird, indem man vielleicht dem Mit-
telstand eine kleine Umsatzsteuerbegünstigung oder 
eine Gewerbesteuerbegünstigung oder etwas Ähn-
liches gibt. Das alles kann den Untergang nicht 
mehr aufhalten, wenn durch solche Gesetze der mit-
telständischen Wirtschaft der Boden so weit ent-
zogen wird, daß praktisch nur noch der Großbetrieb 
existieren kann. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir haben diese Bedenken mit demselben Nach-
druck auch im Finanzausschuß vorgetragen. Sie sind 
im Protokoll festgehalten. Ich darf den Schlußsatz 
des Berichtes noch einmal zitieren: 

Außerdem wurde geltend gemacht, daß diese 
Momente arbeitsmarktpolitisch eine Benachtei-
ligung der Mittel- und Kleinbetriebe bedeuten, 
die, schon weil sie oftmals nicht in der Form 
einer Kapitalgesellschaft betrieben werden, 
ihren Arbeitnehmern solche Vorteile nicht ge-
währen können. 

Das Gewicht dieser Bedenken war immerhin so 
stark, daß die Abstimmung im Finanzausschuß nur 
eine einzige Stimme Mehrheit für diese Vorschrift 
ergab. 

Wir bitten Sie daher aus den genannten Grün-
den, diese Vorschrift abzulehnen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Nach meiner Auffassung ist der Antrag 
Umdruck 430 Ziffer 2 — Antrag der CDU/CSU — 
der  weitergehende, sowohl formell wie auch wegen 
der besseren Konkretisierung. Ich stelle ihn zuerst 
zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag Umdruck 430 Ziffer 2 zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Danke schön. Der 
Antrag ist angenommen. 

Ich frage jetzt die Antragsteller zu Umdruck 436, 
ob auf Abstimmung zu Ziffer 3 bestanden wird bzw. 
ob eine Neuformulierung entsprechend dem soeben 
angenommenen Antrag vorgenommen werden soll. 

(Zurufe: Nein!) 

— Er soll nicht zur Abstimmung gestellt werden. (i 
Dann entfällt die Abstimmung hierüber. 

Jetzt liegt noch der Antrag Umdruck 430 Ziffer 1 
vor. Er betrifft die Überschrift und ist vorhin, wie 
ich glaube, schon von Herrn Kollegen Katzer be-
gründet worden. Die Überschrift soll also lauten: 

Entwurf eines Gesetzes über steuerrechtliche 
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals 
aus Gesellschaftsmitteln und bei Überlassung 
von eigenen Aktien an Arbeitnehmer 

Wird hierzu das Wort ,gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die §§ 6 
— die Abstimmung über § 7 entfällt — und 8 sowie 
Einleitung und Überschrift. Wer dem mit der Ände-
rung, die in Umdruck 430 Ziffer 1 vorgesehen ist, 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 

Ich darf bitten, die Abstimmung zu wiederholen. 
Zunächst einmal will ich die Abstimmung trennen. 
Ich lasse jetzt allein über den Antrag auf Ände-
rung der Überschrift abstimmen. Wer diesem An-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich urn das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das Ergebnis ist zweifelhaft. 

Ich möchte jetzt bitten, über die  Änderung der 
Überschrift und die aufgerufenen Paragraphen ab-
zustimmen. Dabei bitte ich diejenigen, die zustim-
men wollen, sich zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das Ergebnis dieser Abstimmung 
ist ebenfalls zweifelhaft. Wir müssen auszählen. 

Ich gebe das Ergebnis der Auszählung bekannt. 
Mit Ja haben gestimmt 176, mit Nein 136 Abge-
ordnete. Enthaltungen: 12. Das Gesetz ist demge-
mäß in zweiter Lesung angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur 

dritten Beratung 

der unter den Tagesordnungspunkten 13a und 13b 
aufgeführten beiden Gesetze. Es  war vorgesehen, 
die  Generaldebatte über beide Punkte miteinander 
zu verbinden. Liegen Wortmeldungen vor? —
Herr Kurlbaum hat das Wort. 

Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Von der CDU/CSU wird soeben vor-
geschlagen, die allgemeine Aussprache nach der Ab-
stimmung über die Anträge vorzunehmen. Es soll 
uns recht sein. 

Vizepräsident Dr. Becker: Verzeihen Sie, in 
etwa muß auch der Präsident wissen, was hier vor-
geht. 

(Beifall und Heiterkeit.) 

Nach der Geschäftsordnung beginnt die dritte Le-
sung mit der Generaldebatte. Wird eine Änderung 
der Geschäftsordnung gewünscht, dann bitte ich, 
einen entsprechenden Änderungsantrag zu stellen. 

(Unruhe und Zurufe.) 

— Also, wir beginnen mit der Generaldebatte. Das 
Wort hat der Abgeordnete Kurlbaum. 
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Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte es kurz machen und nur 
in ein paar Sätzen das Ergebnis unserer heutigen 
Beratung zusammenfassen. Wir hätten uns sehr ge-
freut, wenn wir zumindest einem Teil dieser Gesetz-
entwürfe hätten zustimmen können. Wir anerken-
nen zwar durchaus, daß bezüglich der Publizität ein 
kleiner Schritt voran gemacht wird, wenn er auch 
außerordentlich klein ist, aber unsere Meinungs-
verschiedenheiten über den § 12 des handelsrecht-
lichen Teiles sind so schwerwiegend, daß wir auch 
der Vorlage Drucksache 416 nicht zustimmen kön-
nen. 

Das Ergebnis der Beratung ist für uns folgendes. 
Publizität wird von Ihnen, meine Damen und Her-
ren von der Koalition, nur für den Aktionär, nicht 
für die Öffentlichkeit gewünscht. Es wird auch nicht 
gewünscht, daß vorläufig etwas zur Offenlegung der 
Verflechtungen zwischen den großen Unternehmun-
gen getan wird. Wir bedauern das außerordentlich, 
weil damit auch die Konzentration weiter im Ver-
borgenen bleibt und nicht die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, die notwendig sind, um gegenüber 
einer unerwünschten Konzentration wirksam aufzu-
treten. 

Das Entscheidende ist die Frage der Streuung des 
Eigentums. Nachdem die Beschlüsse gefaßt sind, ist 
eins völlig klar: Auf Grund dieser Gesetze wird 
Eigentum in Arbeitnehmerhand nur gebildet werden, 
wenn es von dem betreffenden Unternehmen ge-
wünscht wird. Irgendeine Zwangsläufigkeit zur 
Bildung von Arbeitnehmereigentum gibt es auf 
Grund dieser Gesetzentwürfe, wie sie jetzt beschlos-
sen sind, nicht. 

Das einzige, was absolut sicher ist, sind Steuer-
erleichterungen für die Aktionäre zu Lasten der 
Steuerzahler. Wie man heute schon übersehen kann, 
wird es sich im wesentlichen um etwa 70 Aktien-
gesellschaften handeln. Es werden meistens Aktien-
gesellschaften mit Großaktionären sein. Die Steuer-
erleichterungen, die Hunderte von Millionen aus-
machen können, werden also einem außerordentlich 
kleinen Kreis von Aktionären und einem völlig 
unbestimmbaren Kreis von Arbeitnehmern — er ist 
abhängig vom Gutdünken der betreffenden Gesell-
schaften — zugute kommen. Das einzige, was übrig-
bleibt, ist die Last für Millionen Steuerzahler. Die 
Quintessenz dieses Gesetzes ist also, daß einer 
überwältigenden Mehrheit neue Lasten aufgebürdet 
werden im Wege von Steuererleichterungen für 
wenige. Wie Sie das „Streuung von breitem Eigen

-

tum"  nennen wollen, müssen Sie noch erklären. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Barzel. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen, meine Herren! Der verehrte Kollege Kurl-
baum hat geglaubt, nochmals den § 12 debattieren 
zu sollen. Wir haben ihn lange genug in der zweiten 
Lesung debattiert. Ich glaube, wir sollten es nicht 
dramatisieren, denn wir haben in § 65 der einen 

Vorlage und in § 5a der anderen durchaus Möglich

-

keiten für die Ausgabe von Belegschaftsaktien 
geschaffen. 

Der zweite Punkt betrifft seine Bemerkungen 
„Steuergeschenke", er hat es nicht so deutlich ge-
sagt. Ich glaube doch, daß wir uns lange genug dar-
über unterhalten haben, daß ohne dieses Gesetz 
dieser ganze Vorgang nicht eintreten würde, mithin 
die Steuerpflicht gar nicht zustande käme. Ich weiß 
nicht, wo das Steuergeschenk hier entstehen soll. 

Im Gegensatz zur Fraktion der Sozialdemokrati-
schen Partei freuen wir uns, daß die Verabschiedung 
dieses Gesetzentwurfs bevorsteht. Wir sehen in 
diesem Gesetzentwurf einen Teil unserer Bemühun-
gen, den Kapitalmarkt funktionsfähig zu machen 
und so auch — „auch", verehrter Herr Kollege Kurl-
baum — eine breite Streuung des Eigentums zu 
ermöglichen. Wir glauben, daß auch in der Zukunft 
eine freiheitliche wirtschaftliche Entwicklung, eine 
auch auf das private Eigentum an den Produktions-
mitteln gegründete Ordnung davon abhängt, daß ès 
uns gelingt, breite Volkskreise an der Aktie zu 
interessieren und sie in den Stand zu setzen — 
neben anderen Formen der Vermögensbildung —, 
auch Aktien zu erwerben. In dieser gesellschafts-
politischen Linie liegt auch dieser Entwurf. Wir 
erwarten von seiner Verabschiedung keine Wunder-
dinge. Wir halten diesen Entwurf für einen von 
vielen Bausteinen, aber einen unentbehrlichen für 
unsere Eigentumspolitik. Denn solange die Aktien-
gesellschaften vor allem von Selbstfinanzierung 
leben, gibt es weder einen funktionsfähigen Kapital-
markt noch verstärkte private Vermögensbildung in 
breiter Hand. Solange die Aktiengesellschaften un-
realistische Dividenden zahlen und die Aktienkurse 
für neue Käuferschichten nicht nur astronomisch, 
sondern auch unverständlich sind, solange wird sich 
die Zahl der Aktionäre nicht vergrößern. Ich erinnere 
Sie an das Beispiel, das der Bundesminister der 
Finanzen in der ersten Lesung genannt hat: Bei 
einem Aktienkurs von 300 und einer Dividende von 
12 % ergibt sich eine Rendite von 4 % abzüglich 
Steuern und  Unkosten. Das ist eine unrealistische 
Betrachtung. 

Wir hoffen, daß dieses Gesetz einen Beitrag lei-
stet zum Abbau der Selbstfinanzierung, zur Regu-
lierung der Kurse und für eine realistische Dividen-
denpolitik. Diese Ziele streben wir nicht nur an, 
weil wir sie wirtschaftspolitisch für vernünftig hal-
ten. Wir streben sie auch an, weil wir es gesell-
schaftspolitisch für erforderlich halten, um Voraus-
setzungen für breite Eigentumsbildung auch durch 
Aktien zu schaffen. Das ist unsere Zielsetzung. 

Mit dem Gedanken der öffentlichen Kontrolle 
können wir uns nicht befreunden. Wir legen Wert 
auf die Feststellung, daß erstens nur versteuerte 
Rücklagen für die Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln in Frage kommen und daß zweitens 
Rücklagen für den Lastenausgleich ebenso gesperrt 
sind wie die für Arbeitnehmerpensionen. 

Wir begrüßen  die  Möglichkeit, durch die Aus-
gabe von Belegschaftsaktien unsere Eigentumspoli-
tik einen Schritt weiter voranzubringen und dadurch 
den Geist der Partnerschaft auch materiell zu 
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unterbauen. Wir wissen, daß hier gewisse uner-
wünschte Nebenwirkungen für mittelständische Be-
triebe entstehen können. Wir .glauben aber, daß 
diese Bedenken schwächer sein sollten als das ge-
meinsame große Interesse an der Förderung part-
nerschaftlicher Verhältnisse. 

Die größere Aussagekraft soll nach der von uns 
gewollten Vorlage künftig die Gewinn- und Ver-
lustrechnung der Aktiengesellschaften ,auszeichnen. 
Wir sind froh, daß wir nicht vorhin dem gestellten 
Antrag zur Mehrheit verholfen haben. Die Gewinn- 
und Verlustrechnung dient privatem Eigentum, nicht 
der öffentlichen Kontrolle, nicht — wie man uns von 
gewisser Seite vorwirft — einem heimlichen Sozia-
lismus. Wer wie wir den Standpunkt vertritt, daß 
der Vorgang der Umbuchung von  Rücklagen in 
haftendes Nennkapital steuerfrei sein soll, weil 
ohnehin die Gesellschaft den Aktionären gehört, 
der muß sich doch auch der Auffassung anschlie-
ßen, daß die Publizitätsvorschriften nicht der Eigen-
tumskontrolle dienen — denn das liegt ja allein 
beim Aktionär —, sondern daß sie im Dienste und 
nicht in der Gegnerschaft zum privaten Eigentum 
stehen. Es wäre betrüblich, wenn wir hier mißver-
standen würden, weil man mit zweierlei Maß mißt, 
und es wäre ebenso mißlich, wenn gewisse Inter-
essenten von diesem Gesetzentwurf deshalb keinen 
Gebrauch machten, weil sie sich nicht dem Druck 
und dem Interesse der Aktionäre aussetzen wollen. 
Das wäre kurzsichtig; denn am Schluß ständen 
schlimmere Dinge. 

Dieses Gesetz muß bald durch eine Reform des 
ganzen Aktiengesetzes überholt werden. Wir haben 
heute Neuland betreten. Wir haben nicht alles zu 
Ende diskutieren können. Wir werden bei der gro-
ßen Reform Gelegenheit haben, gestützt auf neue 
Erfahrungen alles neu zu durchdenken. Die Frak-
tion der CDU/CSU begrüßt die bevorstehende Ver-
abschiedung beider Gesetzentwürfe, weil sie hofft, 
daß sie ein Schritt — einer von vielen, aber ein 
wesentlicher Schritt — zu einer gesellschaftlichen 
Struktur mit  der  Überschrift „Eigentum für alle" 
sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker:  Das Wort hat der 
Abgeordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Meine Damen und Herren! 
Auch ich will nur in einer kurzen Zusammenfas-
sung die Haltung noch einmal darlegen, die meine 
Fraktion bei der Einzelberatung in der zweiten Le-
sung eingenommen hat. 

Wir haben die Vorlage dieses Gesetzes im Jahre 
1958 begrüßt. Wir haben ein solches Gesetz zur Be-
reinigung der Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt 
für notwendig erachtet, und wir sind auch heute 
noch der Meinung, daß diese Notwendigkeit be-
steht. Wenn das Gesetz die Fassung behalten hätte, 
in der es damals von der Regierung vorgelegt wor-
den ist, dann hätten wir ihm unsere Zustimmung ge-
geben. Wir hätten das Gesetz längst verabschiedet. 
Die Verzögerung von einem Jahr ist einzig und 
allein darauf zurückzuführen, daß innerhalb der 

CDU gegen dieses Gesetz Kräfte aus Kreisen mobil 
gemacht wurden, die in der Publizität die Bezeich-
nung „Sozialromantiker" erhalten haben, und daß 
diese Kräfte es erreicht haben, daß dem Gesetz ein 
Junktim angehängt worden ist, das wir für verhäng-
nisvoll halten. 

Der Kollege Barzel hat hier wieder die wunder-
schönen Worte gebraucht, die von den Ministern 
unseres Kabinetts so häufig benutzt werden, deren 
Realisierung wir aber leider vermissen. Das sind 
die schönen Worte, die wir in letzter Zeit auch aus 
Bad Godesberg gehört haben. Sie können aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Wirklichkeit an-
ders aussieht. 

Wie können Sie, Herr Barzel, von der feierlichen 
Verpflichtung einer auf Eigentum beruhenden Wirt-
schaft sprechen, wenn Sie hier mit den ersten An-
sätzen dieses Eigentum zu unterhöhlen beginnen? 
Draußen auf den Wandelgängen ist das Wort gefal-
len: „Die Sozialisierung hat begonnen." Das ist 
sicherlich überspitzt; aber ein wahrer Kern liegt 
darin, und ich möchte hier die Warnung ausspre-
chen, daß wir uns hüten, auf diesem Wege weiter-
zugehen. 

Ich muß noch auf die Frage der Besteuerung zu-
rückkommen. Das größte Geschenk, das hier gege-
ben werden soll, liegt natürlich auf der steuerlichen 
Seite, und selbst Ihr Kollege Schlick hat schon dar-
auf hingewiesen, welche Ungerechtigkeiten gerade 
in dem § 5a enthalten sind. Wir sind nach wie vor 
der Meinung, daß diese Formulierung verfassungs-
widrig ist, daß sie also vor einem Urteil des ober-
sten Gerichts nicht bestehen könnte. 

Auch die ungleiche Behandlung, die Sie den ver-
schiedenen Arbeitnehmerkreisen angedeihen las-
sen, muß hier noch einmal herausgestellt werden. 
Dieser Kreis soll sehr stark begünstigt werden. Un-
ser Antrag, die Weihnachtsgratifikationen bis zu 
einer Höhe von 300 DM steuerfrei zu lassen, wird 
kaltlächelnd abgelehnt. Das Geschenk wäre viel 
geringer als das, welches hier gemacht wird. Hier 
wird ein Weg beschritten, den wir nicht mitgehen 
können. So sehr wir die wirtschafts- und finanz-
politische Notwendigkeit dieses Gesetzes einsehen, 
so müssen wir doch wegen dessen, was hinzuge-
kommen ist, das ganze Gesetz ablehnen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Steinmetz. 

Dr. Steinmetz (DP) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wir begrüßen sehr 
das, was in diesem Gesetz auf gesellschaftspoliti-
scher Ebene erreicht werden soll, insbesondere um 
Eigentum zu streuen. Wir begrüßen auch sehr die 
Erweiterung der Publizität. Wir können aber nicht 
einem Gesetz zustimmen, in dem der § 5a enthalten 
ist. Wir können auch nicht einem Gesetz zustim-
men, in dem Publizitätsvorschriften enthalten sind, 
die weit über die Interessen des Aktionärs hinaus-
gehen. So sind gewisse Vorschriften vorgesehen, 
an denen Aktionäre gar kein Interesse haben, son-
dern irgendwelche anderen Leute, die aber in die 
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Unternehmen nicht ihr Geld gegeben haben. Das 
bedeutet eine Kontrolle der Wirtschaft, über die 
man unter einem anderen Punkt sprechen könnte, 
die man aber nicht in ein Aktiengesetz bringen 
kann, mit dem man für den Aktionär eine größere 
Publizität und mit dem man eine breitere Streuung 
des Eigentums erreichen will. Das liegt auf einem 
völlig anderen Gebiet. Wir können leider diesem 
Gesetz unsere Zustimmung nicht geben. 

(Beifall bei der DP und bei Abgeordneten 
der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Die Generaldebatte ist 
geschlossen. Wir gehen über zur Einzelabstimmung 
über die Vorlagen. 

Es ist vorgeschlagen worden, die steuerrechtliche 
Vorlage zunächst zu erledigen, weil hier zum 
Unterschied von der anderen Vorlage ein Ände-
rungsantrag vorliegt, nämlich der Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD auf Umdruck 446. Soll dieser 
Antrag begründet werden? — Bitte, Herr Kollege! 

Regling (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nur wenige Sätze zu unserem Ände-
rungsantrag! Die Mehrheit hat sich in der zweiten 
Beratung für die steuerfreie „Beseitigung des Miß-
verhältnisses zwischen dem Nennkapital und dem 
tatsächlichen Vermögen" der großen Aktiengesell-
schaften entschieden. So hat es der Bundesrat for-
muliert in der Begründung zu seinem Vorschlag, 
die steuerliche Hilfe auf drei Jahre zu befristen. 
Sie haben also für die steuerfreie Beseitigung 
dieses Mißverhältnisses gesorgt und Sie haben so 
getan, als wenn das ganz selbstverständlich und 
nur eine Formalität sei. 

Für die Bundesregierung, die diesen Gesetzent-
wurf eingebracht und seinerzeit die Begründung 
dazu gegeben hat, ist es nicht so ganz einfach und 
nicht nur eine Formalität gewesen. Ich darf aus der 
Stellungnahme der Bundesregierung zum Ände-
rungsvorschlag des Bundesrates verlesen: 

Diese (Klarstellung) erscheint notwendig, da es 
nicht sicher ist, ob der Bundesfinanzhof, der 
den Erwerb neuer Anteilsrechte bei einer 
Kapitalaufstockung aus Mitteln der Gesell-
schatt bisher als steuerpflichtig angesehen hat, 
nach der ausdrücklichen Zulassung der Kapital-
aufstockung als Vermögensumschichtung im 
Handelsrecht für das Steuerrecht von seiner 
Auffassung abgehen wird. 

Es war also nicht so sicher und nicht so selbst-
verständlich, wie Sie es hier hinstellen. Vor allen 
Dingen die Tatsache, daß nur einige wenige Aktien-
gesellschaften, etwa 20 bis 25 % aller Aktiengesell-
schaften, an eine Ausschüttung denken können, 
gibt sowieso zu denken. Wie sind denn diese 
enormen Kurssteigerungen in wenigen Jahren ent-
standen? 

(Abg. Dr. Miessner: Wegen dieses 
Gesetzes!) 

Warum ist dieses Mißverhältnis zwischen dem 
Nennkapital und dem tatsächlichen Vermögen so 
groß geworden? — Nein, Herr Miessner, das Ge-
setz will Abhilfe schaffen, es will ja die steuerliche 
Erleichterung bringen. Im wesentlichen sind es doch 
wohl die Steuervergünstigungen gewesen, ange-
fangen mit dem § 36 des Investitionshilfegesetzes, 
der ewig verlängert wurde, und außerdem ist es 
über den Preis gemacht worden. Es wird zwar be-
stritten, daß diese großen Reserven über  den  Preis 
zustande gekommen seien. Sie haben uns aber nicht 
erklären können, aus welchen Gründen es dann da-
zu gekommen ist.  Das ist keine Erklärung, Herr 
Miessner, daß das Fehlen dieses Gesetzes daran 
schuld gewesen sei. 

Ich sagte schon, daß, auch wenn dieses Gesetz 
da ist, nicht alle Aktiengesellschaften in der Lage 
sein werden, zu einer Ausschüttung zu kommen. 
Woran liegt denn das? Sind denn dort die Vor-
stände und Direktoren nicht so tüchtig wie gerade 
in jenen wenigen Aktiengesellschaften? Die Sache 
gibt doch zu denken. Ich glaube, in der Holz- oder 
Textilbranche würden sich niemals diese Verhält-
nisse herausstellen. 

Sie haben uns dann noch erzählt — das ist ver-
schiedentlich bei der Berichterstattung und im Aus-
schuß und auch hier gesagt worden — von breiter 
Streuung des Eigentums. Wir haben aber nicht er-
kennen können, wo Sie es nun wirklich streuen 
wollen. 

Deshalb schlagen wir Ihnen mit unserem Ände-
rungsantrag vor, von den Ausschüttungen, die jetzt 
anstehen, einen Teil wieder der allgemeinen Ver

-

wendung zuzuführen, indem ein Fonds gebildet 
wird, aus dem wir die wissenschaftliche Forschung 
unterstützen können und — ein weiteres dringen

-

des Anliegen — zur Finanzierung des Zweiten Bil

-

dungsganges beitragen können. Ich brauche sicher 
hier und zu dieser Stunde nicht über die Notwendig-
keit dieser Finanzierungen zu sprechen; das ist oft 
genug besprochen worden. Es geht uns darum, 
irgendwie diese Finanzierung zu fördern. Wir könn-
ten einen Teil dessen, was wir an Steuern hier nicht 
hereinbekommen, dafür verwenden. Wir sind der 
Meinung, daß wir damit niemandem sein Eigentum 
wegnehmen ;  wir denken gar nicht daran, das zu 
tun. Wir wollen lediglich das Steuerfreimachen 
eines Vorganges, der bisher steuerpflichtig war 
— ein Zustand, der zu Recht bestanden hat und 
nicht nur vom Bundesfinanzhof, sondern auch schon 
früher vom Reichsfinanzhof als Rechtens anerkannt 
worden ist —, nur dann akzeptieren, wenn wir 
wissen, daß ein Teil der Beträge, die wegen der 
Steuerbefreiung nicht mehr als Steuern eingehen, 
der Allgemeinheit dennoch wieder zugute kommt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Burgbacher. 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte es so kurz 
wie möglich machen. 



Deutscher Bundestag — 3. Wahlperiode — 91. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 2. Dezember 1959 	5003 

Dr. Burgbacher 
Wenn ich jetzt sage, daß wir der Opposition das 

Kompliment machen, daß sie bis zum letzten Augen-
blick um ihre Sache kämpft, dann meine ich das 
durchaus ernst. Aber wir müssen den Antrag trotz-
dem ablehnen, und zwar aus folgenden Gründen. 

Zunächst möchte ich einen Irrtum richtigstellen. 
Die ganze Debatte wurde von Ihnen so geführt, als 
ob das, was jetzt in Form von Berichtigungsaktien 
ausgegeben wird, flüssige Mittel seien, die zur Aus-
schüttung bereitständen. 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

In Wirklichkeit ist es Kapital geworden und kommt 
gar nicht mehr zur Ausschüttung, weil das aus Li-
quiditätsgründen gar nicht geht. Wenn es aber nicht 
zur Ausschüttung kommt, dann entgeht dem Fiskus 
auch keine Ertragsteuer; 

(Zuruf von der SPD: Nanu!) 

und wenn dann auf die Ertragsteuer „verzichtet" 
wird, verzichtet man auf etwas, was man sowieso 
nicht bekommen hätte. — Diesen Punkt wollte ich 
doch noch einmal klarstellen. 

Wenn der Antrag der SPD angenommen würde, 
so wäre das in der Tat — ich bitte die SPD um 
Entschuldigung — eine Teilenteignung. Denn wenn 
in gleichem Umfange wie an die Gesellschafter an 
die Stiftungsvermögen für Wissenschaft und For-
schung gezahlt werden müßte, wäre das ein sehr 
viel teurerer Vorgang, als wenn er ertragbesteuert 
würde; denn es handelt sich ja um ertragversteu-
erte Rücklagen. 

Es wäre also in der Tat ein Eingriff in das Eigen

-

tum.  Deshalb müssen wir diesen Antrag ablehnen. 
Wissenschaft und Forschung liegen uns am Herzen. 
Das ist aber eine Sache der allgemeinen Haushalts-
planung und Haushaltsführung und gehört nicht in 
das vorliegende Gesetz, das weder eine sozialpoli-
tische Reform noch eine Aktienrechtsreform, son-
dern ein ganz kleiner Beitrag zur Lösung von Pro-
blemen des Aktienrechts und der Gesellschafts-
politik ist. 

Ich bitte, den Antrag Umdruck 446 abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Wortmeldungen lie-
gen nicht vor; die Debatte ist geschlossen. Wir kom-
men zur Abstimmung. Wer dem Antrag Umdruck 
446 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung in dritter 
Lesung über den Gesetzentwurf Drucksache 417, 
also zum steuerlichen Teil des Gesetzgebungswer-
kes. Wer diesem Gesetzentwurf zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung 
über den Entwurf eines Gesetzes über die Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die Ge-

winn- und Verlustrechnung. Die allgemeine Aus

-

sprache hat stattgefunden. Änderungsanträge liegen 
nicht vor. Wer dem Gesetz in der vorliegenden Fas-
sung zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu er-
heben. — Gegenprobe! — Mit Mehrheit angenom-
men. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag des Wirtschaftsausschusses auf Seite 7 
der Drucksache 1409: 

Der Bundestag wolle beschließen, .. . 

folgendem Entschließungsantrag zuzustimmen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

a) den Entwurf eines Aktiengesetzes baldmög-
lichst vorzulegen, 

b) bei der Vorlage dieses Gesetzentwurfs zu 
klären, ob und gegebenenfalls wie die er-
weiterten Publizitätsvorschriften zu einer 
entsprechenden Änderung der Sondervor-
schriften für Banken und Versicherungen 
führen müssen.  

Wer diesem Entschließungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Der Entschließungsantrag ist ange-
nommen. 

Damit sind die Punkte 13a und b der Tagesord-
nung erledigt. 

Aus dem Hause ist an mich der Wunsch heran-
getragen worden, nunmehr den Tagesordnungs-
punkt 16 aufzurufen. Ich darf annehmen, daß das 
Haus mit dieser Änderung in der Reihenfolge der 
Beratungsgegenstände einverstanden ist. Ich höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe also auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Sicherstellung von Leistun-
gen auf dem Gebiet der gewerblichen Wirt-
schaft (Drucksache 1096); 

Schriftlicher Bericht des Wirtschaftsausschus

-

ses (16. Ausschuß) (Drucksachen 1348, zu 1348). 

(Erste Beratung: 77. Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dr. Fritz 
(Ludwigshafen). — Der Herr Berichterstatter ver-
zichtet auf das Wort. 

(Vorsitz: Präsident D. Dr. Gerstenmaier.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich rufe auf 
die §§ 1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, 
— 10, — Enleitung und Überschrift. — Wird das 
Wort dazu gewünscht? — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Die 
Abstimmung muß wiederholt werden. Wer zustim-
men will, den bitte ich, sich zu erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthal-
tungen in zweiter Lesung angenommen. 
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Dritte Beratung 

Ich eröffne die allgemeine Ansprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Keine Wortmeldungen. Die 
Aussprache ist geschlossen. 

(Abg. Lange [Essen] : Ich bitte ums Wort zu 
einer Erklärung zur Abstimmung!) 

— Das Wort hat der Abgeordnete Lange (Essen). 

Lange (Essen) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Zur Schlußabstimmung über das 
Sicherstellungsgesetz möchte ich namens der sozial

-

demokratischen Fraktion folgende Erklärung ab-
geben. 

Der Entwurf eines Gesetzes über die Sicherstellung 
von Leistungen auf dem Gebiet der gewerblichen 
Wirtschaft ist vom Wirtschaftsausschuß in folgen-
den Punkten geändert worden: 1. Die Deckung des 
lebenswichtigen Bedarfs der Bevölkerung ist der Er-
füllung der Stationierungsverträge und der Verteidi-
gungsaufgaben vorangestellt. 2. Die Ermächtigung, 
die dem Wirtschaftsminister nach dem Regierungs-
entwurf uneingeschränkt gegeben werden sollte, ist 
der parlamentarischen Kontrolle unterworfen wor-
den. 

Diese Änderungen betrachten wir als einen Fort-
schritt. Nur auf die Intervention der Opposition ist 
dieses Ergebnis zurückzuführen. Auch in dieser Fas

-

sung gibt das Gesetz dem Wirtschaftsminister die 
Möglichkeit zu weitgehenden, folgenschweren Ein-
griffen in die Wirtschaft. Es ist bezeichnend, daß der 
Minister, der sich immer zum Hüter der Freiheit auf-
wirft, solche Ermächtigungen zu weitgehenden Ein-
griffen in die Wirtschaft ohne Einschaltung des Par-
laments gefordert hat, während er andere, wenn sie 
im Zusammenhang mit Krisenlagen sehr vorsichtige, 
vom Parlament zu erlassende und zu kontrollie-
rende Maßnahmen fordern, bezichtigt, der Zwangs-
wirtschaft und der Vernichtung der Freiheit das 
Wort zu reden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Der Wirtschaftsminister läßt damit erkennen, wie 
groß der Widerspruch zwischen seinen Worten und 
Taten ist. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Dieser Widerspruch zwischen Wort und Tat ver-
bietet es, diesem Wirtschaftsminister das mit dem 
Sicherstellungsgesetz geplante Instrument anzuver-
trauen. Wir lehnen aus diesem Grunde trotz der 
Verbesserungen das Gesetz ab. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP) : Meine Damen und Herren! 
Dieses Ermächtigungsgesetz hat eine lange parla-
mentarische Vorgeschichte. Es ist schon einmal hier 
Gesetz gewesen und ist dann wieder erloschen. Man 
hat es mit einigen Pannen, die dabei passiert sind, 
erneut aufleben lassen. Es ist bewundernswert, mit 
welcher Hartnäckigkeit dieser Gesetzentwurf im 

mer wieder vorgelegt wird, obwohl niemand die 
Notwendigkeit dafür nachweisen kann. Zehn Jahre 
lang haben wir ein solches Gesetz nicht gebraucht. 

Ich muß in diesem Fall die Argumentation mei-
nes Herrn Vorredners unterstreichen: Ausgerechnet 
ein Minister, der für die freie Marktwirtschaft ein-
tritt, verlangt von uns ein solches Ermächtigungs-
gesetz. Warum eigentlich? Die Begründung, daß es 
um die Deckung lebenswichtigen Bedarfs gehe, 
könnte man noch hinnehmen. Aber zur Erfüllung 
der Verpflichtungen des Bundes aus zwischenstaat-
lichen Verträgen über die Stationierung und die 
Rechtsstellung von Streitkräften auswärtiger Staa-
ten im Bundesgebiet brauche ich doch nicht eine 
vorherige Ermächtigung durch das Parlament. Wenn 
ich solche Verpflichtungen eingehe, habe ich dies 
dem Parlament offen darzulegen und mir die Ge-
nehmigung dazu zu holen. Das ist die echte Auf-
gabe einer Bundesregierung, und sie kann das auch 
alles tun. 

Als das Gesetz damals in Kraft trat, überschrieb 
eine große Zeitung die Nachricht darüber mit den 
Worten: Der Bundestag legt Grundlagen für eine 
Bewirtschaftung. Das ist auch tatsächlich der Fall. 
Wenn wir dieses Gesetz annehmen, legen wir die 
Grundlagen für eine Bewirtschaftung. 

Herr Professor Erhard, Sie haben uns immer wie-
der dargelegt, welche Gefahren und welche Nach-
teile unser Volk gehabt hat, als es unter der Be-
wirtschaftung leiden mußte. Hier legen wir wieder 
die Grundlagen dafür. Die Bundesregierung soll die 
Möglichkeit haben, Vorschriften über die Verpflich-
tung von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, 
die zur Errichtung von Bauwerken oder zur Vor-
nahme von Instandsetzungen aller Art erforder-
lichen Werkleistungen zu erbringen, zu erlassen, 
ohne das Parlament zu fragen. Nur für ein Jahr 
kann diese Vorschrift Geltung haben. Aber wenn 
diese Bauten einmal errichtet sind, sind Investitio-
nen vorgenommen, die niemals rückgängig gemacht 
werden. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere weiter 
daran, daß es fast immer unmöglich gewesen ist, 
einen Eingriff der öffentlichen Hand, wenn wir ihn 
einmal an irgendeiner Stelle zu spüren hatten, wie-
der zurückzuschrauben. Wann haben wir das einmal 
erlebt, daß eine Bewirtschaftung zurückgeschraubt 
wird? Bedenken Sie, wie lange sich die Bewirtschaf-
tung des Wohnraums gehalten hat! Jetzt, nach Jahr-
zehnten versuchen wir, leise daran zu tippen. Eine 
einmal eingeleitete Bewirtschaftung ist für lange 
Zeit fest fundamentiert. 

Wir sind der Meinung, daß wir es nicht etwa nur 
diesem, sondern jedem Wirtschaftsminister gegen-
über ablehnen müssen, ihm eine solche Ermächti-
gung zu erteilen. Wenn eine Notlage vorliegt, soll 
die Bundesregierung an das Parlament herantreten. 
Und welche Bundesregierung hätte es leichter als 
diese Bundesregierung, die über eine so bewilli-
gungsfreudige absolute Mehrheit verfügt, die ihr 
immer zur Verfügung steht, die geschlossen für sie 
stimmt! Eine solche Bundesregierung kann das, was 
sich als notwendig erweist, mit Hilfe ihrer Mehrheit 
innerhalb von einer Woche in erster, zweiter und 
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dritter Lesung realisieren. Eine solche Regierung 
braucht kein Ermächtigungsgesetz. Wir lehnen das 
Ermächtigungsgesetz auch diesmal wieder ab. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich muß doch darauf aufmerksam 
machen, daß die Aussprache geschlossen ist und 
daß ich nur noch das Wort für kurze Erklärungen 
zur Abstimmung erteile. 

(Abg. Dr. Fritz [Ludwigshafen] : Ich hatte 
mich zu einer kurzen Erklärung gemeldet!) 

Ich will damit nachträglich an  den Herrn Kollegen 
Atzenroth appellieren. Das war eine vorzügliche 
Diskussionsrede, aber keine Erklärung zur Schluß-
abstimmung. 

Das Wort zu einer Erklärung zur Schlußabstim-
mung hat  der  Abgeordnete Dr. Fritz. 

Dr. Fritz (Ludwigshafen) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich werde mich 
selbstverständlich auf eine kurze Erklärung be-
schränken. Nur bitte ich um Entschuldigung, wenn 
ich im Rahmen dieser Erklärung doch versuche, eine 
kurze Antwort an die beiden Herren Vorredner zu 
geben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Entschuldigen 
Sie, Herr Abgeordneter, das ist genau das, was 
nach der Ordnung dieses Hauses nicht erlaubt ist. 
Ich habe vorhin ausdrücklich gefragt, ob noch je-
mand das Wort in der allgemeinen Aussprache ha-
ben möchte. Ich habe nichts dagegen, daß Sie jetzt 
noch etwas sagen; ich werde es Ihnen konzedieren. 
Aber es ist vielleicht ganz gut, daß sich das Haus 
vergegenwärtigt, daß wir bei Wortmeldungen zur 
Abstimmung selbstverständlich nicht noch einmal 
in die Debatte zurückkehren können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Aber bitte, sagen Sie jetzt das, was Sie für notwen-
dig halten. 

Dr. Fritz (Ludwigshafen) (CDU/CSU) : Ich werde 
mich bemühen, die Ordnung des Hauses nicht zu 
stören. Aber ich glaube, die Störung kam nicht von 
mir, sondern von meinem Herrn Vorredner. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Uns liegt ein Gesetz vor, meine Damen und Her-
ren, das wir hoffentlich nicht anzuwenden brauchen. 
Vorsichtshalber — das sei hinzugefügt, Herr Lange 
— ist seine Geltung bis zum Jahre 1962 begrenzt. 
Wir benötigen dieses Gesetz aber vor allem für 
Fälle, in denen Marktstörungen durch außerökono-
mische Faktoren verursacht werden. 

(Zuruf von der SPD: Was ist das?) 

In diesen Fällen sind marktkonforme Mittel nicht 
ausreichend. Das haben wir noch nie bestritten. In 
einer Krise kann es notwendig sein, Störungen 
wirksam und schnell zu beseitigen. Dazu soll uns 
dieses Gesetz dienen. 

Wir waren auch sehr vorsichtig im Erteilen von 
Vollmachten. Es stimmt nicht, was vorhin gesagt 
worden ist, daß im Wirtschaftsausschuß nur die 
SPD die Vollmachten beschränkt habe. Wir waren 
uns darüber, daß die Vollmachten auf ein Minimum 
begrenzt werden sollten, einig. 

(Abg. Lange [Essen] : Herr Dr. Fritz, wir ha

-

ben hier in der ersten Lesung dieses Ge

-

setzentwurfs auf diese Dinge aufmerksam 
gemacht!) 

— Es mag sein, daß Sie darauf aufmerksam gemacht 
haben. Wir waren jedoch von jeher der Meinung, 
daß Vollmachten für Maßnahmen gegen die Markt-
wirtschaft nur in geringem Umfang, nur vorsichtig 
gegeben werden können. Ich glaube, wir sind uns 
hier einig. Deswegen haben wir die Ermächtigung 
an die Bundesregierung, mit Zustimmung des Bun-
desrates entsprechende Verordnungen zu erlassen, 
auf ein Jahr beschränkt. Ich darf daran erinnern, daß 
bei einer Verlängerung der Bundestag eingeschaltet 
wird, und ferner daran, daß wir bei Eilbedürftigkeit 
dem Bundeswirtschaftsminister nur zwei Monate zu-
gestanden haben. 

Materiell enthält dieses Gesetz im übrigen ge-
genüber seinen Vorläufern keine wesentlichen Än-
derungen. Insofern hat Herr Dr. Atzenroth sachlich 
nicht recht. Das Gesetz ist nicht neu, sondern es 
hat Vorläufer. Seine ersten Vorläufer stammen 
schon aus der Zeit des Wirtschaftsrats. 

Aber, Herr Dr. Atzenroth, ich darf ganz kurz 
etwas zu einer Bemerkung von Herrn Dr. Dehler 
in der ersten Lesung sagen, wodurch vielleicht für 
beide Seiten eine Antwort gegeben wird. 

(Abg. Dr. Deist: Erklärung!) 

Wir haben Herrn Dr. Dehler in der ersten Lesung 
nicht verstehen können. Er sagte damals: Ein Glück, 
daß während der Korea-Krise ein derartiges Gesetz 
nicht vorhanden war! Herr Kollege Dr. Dehler hat 
jedoch übersehen, daß ein solches Gesetz damals 
durchaus bestand, nämlich ein Gesetz für Siche-
rungsmaßnahmen auf einigen Gebieten der gewerb-
lichen Wirtschaft vom 9. März 1951. 

(Abg. Dr. Atzenroth: Das Gott sei Dank 
nicht angewendet wurde!) 

— Einen Augenblick, bitte! Herr Dr. Atzenroth, es 
ist deshalb ein Kompliment für den Wirtschaftsmini-
ster, daß Herr Kollege Dehler das Bestehen dieses 
Gesetzes damals nicht einmal als Kabinettsmitglied 
bemerkt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist doch, Herr Dr. Atzenroth, für uns als Regie-
rungspartei die Bescheinigung dafür, daß dieses Ge-
setz in unseren Händen keine Gefahr für die Bun-
desrepublik bedeutet. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Er-
klärungen werden nicht abgegeben. Ich komme zur 
Abstimmung. Wer dem Gesetz in der vorliegenden 
Fassung zustimmen will, den bitte ich, sich zu erhe-
ben. — Gegenprobe! — Übereinstimmung im Vor- 
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stand: das erste war die Mehrheit, Das Gesetz ist 
in dritter Lesung angenommen. 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abgeord-
nete Lange. 

Lange (Essen) (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte nur folgende Feststel-
lung zur Geschäftsordnung treffen. Meine Fraktion 
hat sich loyal an die Begriffsbestimmung der Er-
klärung zur Abstimmung gehalten. Ich bin der Mei-
nung, daß so, wie hier das Instrument der Erklä-
rung zur Abstimmung mißbraucht worden ist, künf-
tig nicht mehr verfahren werden kann; denn es be-
steht für den, der eine Erklärung abgegeben hat, 
gegen die nachher polemisiert wird, keine Möglich-
keit der Antwort. Ich bitte also das Hohe Haus, von 
sich aus so viel Disziplin aufzubringen, daß künftig-
hin das Instrument der Erklärung zur Abstimmung 
auch wirklich als das verwendet wird, was es ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das unter-
stützt den Appell des Präsidenten an das Haus. 

(Heiterkeit.) 

Der Präsident ist nur immer in der mißlichen Lage, 
daß er ja nie vorher weiß, was ein Abgeordneter 
sagt. Infolgedessen muß er sich meistens auf das 
Experiment einlassen. 

Meine Damen und Herren, jetzt kommen sämt-
liche Tagesordnungspunkte, die nicht strittig sind. 
Ich stelle alles andere zurück, einschließlich des 
Tagesordnungspunktes 18, und rufe nunmehr von 
dem Tagesordnungspunkt 21 an auf, mit Ausnahme 
des Tagesordnungspunktes 22. 

Zunächst also: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Anpassung des Rechnungsjahres an das Ka-
lenderjahr (Drucksache 1435). 

(Glocke des Präsidenten.) 

— Aber, meine Damen und Herren, ich bitte doch, 
sich zu beruhigen, und bitte, Platz zu nehmen. Das 
sind eine ganze Reihe von Tagesordnungspunkten. 
Es lohnt sich durchaus, Platz zu nehmen. 

Ich frage, ob das Wort zur Einbringung gewünscht 
wird. — Auf das Wort zur Einbringung wird ver-
zichtet. Ich eröffne die Aussprache in erster Lesung. 
Wird das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Die Aussprache ist geschlossen. 

Vorgesehen ist die Überweisung des Antrages an 
den Haushaltsausschuß. 

(Zurufe von der SPD: Einverstanden!) 

— Kein Widerspruch im Haus. Es ist so beschlossen. 

Punkt 23: 

Erste Beratung des von der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Umwandlungs -Steuergesetzes 
(Drucksache 1388). 

(C 
Ich frage, ob das Wort zur Einbringung gewünscht 
wird. — Das Wort wird nicht gewünscht. Ich eröffne 
die allgemeine Aussprache in erster Lesung. —
Keine Wortmeldung. Die Aussprache ist geschlos-
sen. 

Vorgesehen ist die Überweisung an den Finanz-
ausschuß — federführend — und den Wirtschafts-
ausschuß zur Mitberatung. — Kein Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Punkt 24: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Zollabkommen vom 15. Januar 1958 über 
die zur Ausbesserung von EUROP-Wagen 
verwendeten Ersatzteile (Drucksache 1328). 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Allgemeine Aussprache. 
— Keine Wortmeldung. Die Aussprache ist ge-
schlossen. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Außenhan-
delsausschuß. — Kein Widerspruch ;  es ist so be-
schlossen. 

Punkt 25: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Abkommen vom 7. August 1958 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Islami-
schen Republik Pakistan zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerverkürzung bei den Steuern vom 
Einkommen (Drucksache 1329). 

Wir das Wort zur Einbringung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die allgemeine 
Aussprache. — Keine Wortmeldungen. Die Aus-
sprache ist geschlossen. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Finanzaus-
schuß. — Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 26: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zu dem Abkommen vom 18. Mai 1956 über 
die Besteuerung von Straßenfahrzeugen zum 
privaten Gebrauch im internationalen Ver- 
kehr (Drucksache 1330). 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die allgemeine 
Aussprache. — Keine Wortmeldungen. Die Aus-
sprache ist geschlossen. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Finanzaus-
schuß. — Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 27: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Internationalen Zucker -Übereinkommens 1958 
(Drucksache 1331). 
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Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. 

Vorgeschlagen ist Überweisung an den Außen-
handelsausschuß als federführenden Ausschuß und 
an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten zur Mitberatung. — Kein Widerspruch; es 
ist so beschlossen. 

Punkt 28: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
den Verträgen vom 3. Oktober 1957 des 
Weltpostvereins (Drucksache 1332). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Ausschuß für 
Verkehr, Post- und Fernmeldewesen. — Kein 
Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 29: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der 
Erklärung vom 22. November 1958 über den 
vorläufigen Beitritt der Schweizerischen Eid-
genossenschaft zum Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen und zu dem Abkommen 
vom 21. November 1958 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Regelung allge-
meiner Zollfragen (Drucksache 1396). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Außenhan-
delsausschuß. — Kein Widerspruch; es ist so be-
schlossen. 

Punkt 30: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Osterreich vom 
6. Juni 1959 über die gegenseitige Anerken-
nung und Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen 
Urkunden in Zivil- und Handelssachen 
(Drucksache 1419). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache erster Lesung. 
— Keine Wortmeldungen. 

Es ist Überweisung an den Rechtsausschuß vor-
geschlagen. — Kein Widerspruch; es ist so be-
schlossen. 

Punkt 31: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ausführung des Vertrages zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik 
Osterreich vom 6. Juni 1959 über die gegen-
seitige Anerkennung und Vollstreckung von 

gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und t 
öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handels-
sachen (Drucksache 1420). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Rechtsaus-
schuß. — Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 32: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Abwicklung der Kriegsgesellschaften 
(Drucksache 1421). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. 

Vorgesehen ist Überweisung an den Wirtschafts-
ausschuß. — Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 33: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der Polizei-
vollzugsbeamten des Bundes (Bundes-Polizei-
beamtengesetz — BPolBG) (Drucksache 1425). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. 

Es ist Überweisung an den Ausschuß für Inneres 
vorgeschlagen. — Kein Widerspruch; es ist so be-
schlossen. 

Punkt 34: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung (1. Ausschuß) — Immunitäts-
angelegenheiten — 

betr. Genehmigung zum Strafverfahren gegen 
die Abgeordneten Rehs und Diekmann gemäß 
Schreiben der Rechtsanwälte Plöger und Rei-
chert, Buxtehude, vom 2. Juni 1959 (Druck

-

sache 1377). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Er verzichtet. Ich frage, ob das 
Wort in der Aussprache gewünscht wird. — Das ist 
nicht der Fall. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Punkt 35: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung (1. Ausschuß) — Immunitäts-
angelegenheiten — 

betr. Genehmigung zum Strafverfahren gegen 
den Abgeordneten Dr. Bärsch gemäß Schrei-
ben des Bundesministers der Justiz vom 
11. August 1959 (Drucksache 1378 [neu]). 
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Ich mache darauf aufmerksam, daß dem Haus eine 

Drucksache 1378 (neu) vorliegt. Die alte ist kassiert. 
— Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort nicht. 

Ich eröffne die  Aussprache. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Punkt 36: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus

-

schusses für Inneres (6. Ausschuß) über den 
Antrag der Abgeordneten Schmidt (Hamburg) 
und Genossen 

betr. Inanspruchnahme von Naturschutz-
gebieten für militärische Zwecke (Druck-
sachen 191, 1335) . 

Ich frage den  Herrn Abgeordneten Dr. Gossel als 
Berichterstatter, ab er das Wort wünscht. — Der 
Herr Abgeordnete verzichtet. Ich eröffne die Aus-
sprache. — Keine Wortmeldungen. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen 
will,  den  bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Ich rufe auf den Punkt 37: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit (21. Ausschuß) über den 
von der Bundesregierung zur Kenntnisnahme 
vorgelegten Entwurf einer Verordnung über 
den Europäischen Sozialfonds (Drucksachen 
1257, 1382 [neu]). 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Herr Ab-
geordnete Vogt. 

Vogt (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf mir erlauben, ergänzend zu 
meinem Ihnen vorliegenden Schriftlichen Bericht 
und der Drucksache 1257 eine Erläuterung zu ge-
ben, die deshalb notwendig geworden ist, weil der 
Ausschuß Ihnen vorschlägt, zu beschließen, daß 
einige Anregungen der Regierung weitergegeben 
werden. 

Der Kommission des Gemeinsamen Marktes sind 
in Art. 155 des Vertrages über die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft bestimmte Aufgaben ge-
stellt, unter anderem die, daß für die Anwendung 
dieses Vertrages sowie der von den Organen auf 
Grund dieses Vertrages getroffenen Bestimmungen 
von ihr Sorge zu tragen ist. In Ausfluß dieser Auf-
gabenstellung hat die Kommission gemäß Artikel 
127 des EWG-Vertrages dem Rat den vorliegenden 
Verordnungsentwurf zur Verabschiedung vorge-
legt. Dieser Entwurf regelt im einzelnen die in den 
Art. 123 bis 126 des EWG-Vertrages festliegenden 
Bestimmungen und stellt an und für sich nur eine 
Durchführungsverordnung dar. Die genannten Be-
stimmungen sehen bereits die Errichtung eines eu-
ropäischen Sozialfonds vor. Der Rat der EWG will 
sich seinerseits jedoch erst nach Anhörung des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses und der Versamm

-

lung der EWG zu dieser Verordnung äußern und 
sich mit ihr befassen. 

Die Bundesregierung hat nun Gelegenheit genom-
men, diese Vorlage dem Bundestag zur Kenntnis-
nahme zuzuleiten. Das tat sie im übrigen in Erfül-
lung des Art. 2 des Gesetzes zu den Verträgen vom 
25. März 1957 zur Gründung der EWG und der 
Europäischen Atomgemeinschaft. Es heißt in Art. 2 
Satz 2 — und dieser ist ausschlaggebend für die 
Behandlung der Verordnung hier —: 

Soweit durch den Beschluß eines Rates inner-
deutsche Gesetze erforderlich werden oder in 
der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar 
geltendes Recht geschaffen wird, soll die Un-
terrichtung vor der Beschlußfassung des Rates 
erfolgen. 

Gemäß einem Beschluß des Hohen Hauses über die 
Behandlung solcher Vorlagen vom 25. Juni dieses 
Jahres hat der Herr Präsident den Entwurf dem 
Ausschuß für Arbeit zugeleitet. 

Bei den Beratungen im Ausschuß wurde die Frage, 
ob es mit einer bloßen Kenntnisnahme ohne jeg-
liche Äußerung zu den einzelnen Bestimmungen 
sein Bewenden haben könnte, gründlich erörtert. 
Die bei den Beratungen durch Beamte der Mini-
sterien vertretene Bundesregierung hat im Aus-
schuß auf Anfrage erklärt, daß sie selbst noch keine 
Stellung genommen habe und auf eine Meinungs-
äußerung des Parlaments Wert lege. Angesichts 
einer solchen Äußerung der Bundesregierung kam 
der Ausschuß einmütig zu der Auffassung, ihm in 
der Sache nützlich erscheinende Anregungen geben 
zu sollen. Diese Anregungen, meine Damen und 
Herren — es ist eigentlich erstmalig in diesem Par-
lament, daß zu einer solchen Vorlage, die in den 
europäischen Bereich gehört, Anregungen gegeben 
werden —, finden Sie im Anhang zu meinem 
Schriftlichen Bericht, den ich Ihnen auf Drucksache 
1382 (neu) vorgelegt habe. 

Ich darf mir erlauben, noch einige Bemerkungen 
zu diesen Anregungen zu geben. Zunächst ist als 
Anregung gewünscht, daß die Definition für arbeits-
lose Arbeitskräfte, wie sie in diesem Verordnungs-
entwurf vorgesehen ist, näher umrissen wird. Diese 
Definition kollidiert in der vorgesehenen Form ein 
wenig mit der Definition, die uns zu eigen ist und 
die vor allen Dingen durch das Gesetz über die 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
getroffen ist. 

Wir haben im Ausschuß darüber gesprochen, daß 
man doch zu einem gewissen Gleichklang kommen 
sollte. Wir haben uns erlaubt, diese Anregungen, 
wie Sie sie im Antrag des Ausschusses zu Art. 2 
finden, zu geben. 

Zu Art. 3, der sich mit der Berufsumschulung 
arbeitsloser Kräfte befaßt, ist vom Ausschuß die 
Anregung gegeben worden, daß nicht, wie im Ver-
ordnungentwurf vorgesehen wurde, nach einem 
vorher festgelegten Lehrplan verfahren werden 
sollte, was schließlich zur Folge hätte, daß solche 
arbeitslosen Arbeitskräfte in Schulen umgeschult 
werden müßten, sondern besonders auf Grund der 
Erfahrungen, die wir in Deutschland sammeln konn- 
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Vogt 
ten, eine solche Berufsumschulung am besten in 
den Betrieben erfolgt. Dort kann auch die Zeit be-
grenzt werden. Im Ausschuß ist davon gesprochen 
worden, daß eine solche Umschulung produktive 
Erfolge bereits in einer Zeit von sechs Monaten 
erzielen könne. 

Zu Art. 4 der Vorlage, der sich mit Zuschüssen 
aus dem Sozialfonds für Zwecke der Berufs-
umschulung arbeitsloser Arbeitskräfte unter be-
stimmten Bedingungen befaßt, u. a. unter der Be-
dingung, daß diese umgeschulten Arbeitskräfte ihre 
neue Beschäftigung innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten nach Abschluß der Umschulung min-
destens sechs Monate lang ausgeübt haben sollen, 
wenn ein Anspruch auf Zuschußgewährung geltend 
gemacht wird, ist vom Ausschuß angeregt worden, 
die Frist von zwölf Monaten auf achtzehn Monate 
heraufzusetzen. 

Zu Art. 5 der Vorlage glaubte der Ausschuß in-
soweit eine Ergänzung anregen zu sollen, als die 
materielle, existenzielle Sicherstellung des umzu-
schulenden Arbeitnehmers oder des arbeitslos Ge-
meldeten auch tatsächlich zu gewährleisten ist, d. h. 
daß der Lohn, wie ihn der Umzuschulende früher 
bis zu der Zeit des Umschulungsbeginns bezogen 
hat, auch weiterhin in dieser Höhe zu gewähren ist, 
wenn der Lohn, den er während der Umschulung 
beziehen würde, niedriger wäre. Der Lohn soll aber 
nicht höher sein als derjenige, den er zu erwarten 
hat, wenn er nach der Umschulung seinen neuen 
Beruf ergreift. — Das ist der Inhalt der Anregungen, 
die der Ausschuß zu Art. 5 der Vorlage gibt. 

Zu Art. 8 des Verordnungsentwurfs, der sich 
ebenfalls mit Zuschüssen für bestimmte Zwecke be-
faßt — in Abs. 3 beispielsweise für die Gewährung 
von Wiedereinrichtungsbeihilfen, unter Umständen 
auch von Trennungsentschädigungen —, hat der 
Ausschuß deshalb eine Anregung gegeben, weil 
hier eine Begriffsdefinition vorhanden ist, die bei 
uns in Deutschland anders gehalten ist. Es wird 
von einer Relation für die Gewährung dieser Bei-
hilfen ausgegangen und als Basis für diese Relation 
der Wochengrundlohn genannt. Wir glaubten im 
Ausschuß, an Stelle dieses Begriffs ,,Wochengrund-
lohn" den Begriff „Arbeitsentgelt aus der tariflich 
geregelten Arbeitszeit" setzen zu sollen, und geben 
diese Anregung. 

Darf ich mir noch erlauben, meine Damen und 
Herren, darauf hinzuweisen, daß im Ausschuß eine 
ausführliche Aussprache darüber geführt worden 
ist, daß die Bundesrepublik in der jetzigen Zeit 
einen wesentlichen finanziellen Beitrag zu diesem 
Sozialfonds zu leisten hätte. Es ist darüber ge-
sprochen worden, daß dieser Verordnungsentwurf 
in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich offene 
Türen einrenne und für uns in der jetzigen Zeit 
keinerlei Handhabe biete. Es ist aber auch darüber 
gesprochen worden, daß in anderen europäischen 
Ländern, beispielsweise in Italien — und hier ins-
besondere in Süditalien — die Arbeitslosigkeit 
außerordentlich groß ist. Solchen Ländern wird der 
Verordnungsentwurf sehr zugute kommen. 

Im Ausschuß war man — mit Ausnahme eines 
Kollegen — einer Meinung, daß das primäre An

-

liegen sei, finanziell zu helfen. Diejenigen, die hier 
zu helfen vermögen, sollten das um der weiteren 
europäischen Integration und um der Hilfestellung 
für diese bedauernswerten Arbeitskräfte in anderen 
europäischen Ländern willen tun. 

Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, 
den Ihnen vorliegenden Verordnungsentwurf zur 
Kenntnis zu nehmen und entsprechend den An-
regungen des Ausschusses zu beschließen, die ich 
Ihnen vorgetragen habe. 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich frage, ob 
das Wort gewünscht wird. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Ich lasse abstimmen. Wer dem Antrag 
des Ausschusses zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Es ist so beschlossen. 

Punkt 38 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit (21. Ausschuß) über den 
Antrag der Fraktion der FDP 

betr. Deutsches Arbeitsgesetzbuch (Druck-
sachen 563, 1401). 

Ich frage den Herrn Bericherstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Der Herr Berichterstatter verzich-
tet. 

Allgemeine Aussprache! — Keine Wortmeldun-
gen. Die Aussprache ist geschlossen. Wer dem An-
trag des Ausschusses zustimmen will, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men.  

Punkt 39 der Tagesordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des  Haus-
haltsausschusses (13. Ausschuß) über den 
Antrag des Bundesministers für wirtschaft-
lichen Besitz des Bundes 

betr. Veräußerung der im Eigentum des Bun-
des stehenden Aktien der Metallwerke 
Unterweser AG, Nordenham, an die Preu-
ßische Bergwerks- und Hütten Aktiengesell-
schaft (Preußag) (Drucksachen 1228, 1384). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Der Herr Berichterstatter ver-
zichtet. 

Allgemeine Aussprache! — Keine Wortmeldun-
gen. Die Aussprache ist geschlossen. Wer dem An-
trag des Ausschusses zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? Angenommen. 

Ich rufe Punkt 40 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Haus-
haltsausschusses (13. Ausschuß) über den An-
trag des Präsidenten des Bundesrechnungs-
hofes 

betr. Rechnung und Vermögensrechnung des 
Bundesrechnungshofes für das Rechnungsjahr 
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1956 — Einzelplan 20 — (Drucksachen 883, 
1426). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Der Herr Berichterstatter verzich-
tet. 

Allgemeine Aussprache! — Keine Wortmeldun-
gen. Wer zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. —
Enthaltungen? — Angenommen. 

Punkt 41: 

Beratung der Ubersicht 10 des Rechtsaus-
schusses (12. Ausschuß) über die dem Deut-
schen Bundestag zugeleiteten Streitsachen 
vor dem Bundesverfassungsgericht (Druck-
sache 1385). 

Ich frage, ob dazu das Wort gewünscht wird. — 
Das Wort wird nicht gewünscht. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ange-
nommen. 

Punkt 42: 

Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs einer Einundzwanzigsten 
Verordnung über Zolltarifänderungen zur 
Durchführung des Gemeinsamen Marktes der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (Hochofenstaub) (Drucksache 1340). 

Ich frage, ob das Wort zur Einbringung gewünscht 
wird. — Es wird nicht gewünscht. Ich eröffne die 
Aussprache. — Das Wort wird nicht gewünscht. Es 
ist die Überweisung an den Außenhandelsausschuß 
vorgeschlagen. Ist das Haus einverstanden? — Ich 
höre keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 43: 

Beratung des Antrags des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes 

betr. Rechnung und Vermögensrechnung des 
Bundesrechnungshofes für das Rechnungsjahr 
1957 — Einzelplan 20 — Drucksache 1381). 

Allgemeine Aussprache! — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Es ist die Überweisung an den Haus-
haltsausschuß vorgeschlagen. — Das Haus ist damit 
einverstanden. 

Punkt 44:  

Beratung des interfraktionellen Antrags 
betr. Überweisung von Anträgen an die Aus-
schüsse (Umdruck 423). 

Ich frage, ob das Wort gewünscht wird. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer zustimmen will, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Damit, meine Damen und Herren, ist die Tages-
ordnung für heute erschöpft. Ich gebe das Wort zu 
einer Erklärung nach § 36 der Geschäftsordnung 
dem Herrn Abgeordneten Dr. Dehler. 

Dr. Dehler (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Dr. Fritz hat es im Rah-
men der Beratung des Gesetzes zur Sicherstellung 
von gewerblichen Leistungen für richtig gehalten 
— wenn ich ihn richtig verstanden habe —, mir 
vorzuhalten, daß ich im Jahre 1950 bei der Korea-
krisis noch nicht Kenntnis von einem Sicherstel-
lungsgesetz von 1951 gehabt hätte. Aber ich nehme 
an, daß er es anders gemeint hat: daß ich nicht ge-
wußt hätte, daß damals eine gesetzliche Grundlage 
für planwirtschaftliche Maßnahmen vorgelegen 
habe. Natürlich habe ich das gewußt. Mein Kollege 
Ludwig Erhard und ich waren damals vom Kabinett 
beauftragt, auf Grund eines Wirtschaftsratsgesetzes 
die Erschütterung des Marktes durch den Boom auf 
dem Weltmarkt planwirtschaftlich zu bekämpfen. 
Ich glaube, es wird einmal, wenn die Geschichte 
dieser Zeit geschrieben wird, als unser Verdienst 
festgestellt werden, daß wir dieser Weisung nicht 
entsprochen haben, sondern im Glauben an die 
Kraft der Marktwirtschaft von planwirtschaftlichen, 
von dirigistischen Maßnahmen abgesehen haben. 
Darum ging es doch. Das ist jetzt ein wenig eine 
Erklärung post festum. Es ging doch darum, daß 
die Krisis von 1950 überwunden worden ist durch 
die Kraft der Marktwirtschaft und nicht durch die 
Ideen und Vorstellungen — der Kollege Franz 
Böhm nickt mir lebhaft zu —, die in diesem merk-
würdigen Gesetz, das Sie heute beschlossen haben, 
enthalten sind. 

(Beifall bei der FDP. — Sehr gut! bei der 
SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Damit sind 
wir am Ende der heutigen Sitzung. Wir beginnen 
morgen emit  der Fortsetzung der Fragestunde. Ich 
vertage bis morgen vormittag um 9 Uhr. Die Sit-
zung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 20.41 Uhr.) 
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Anlage 1 
Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 
a) Beurlaubungen 
Bauer (Würzburg) * 4. 12. 
Dr. Becker (Hersfeld) * 4. 12. 
Dr. Birrenbach 2. 12. 
Blachstein * 4. 12. 
Dr. Bleiß 6. 12. 
Brüns 12. 12. 
Dr. Bucerius 4. 12. 
Cillien 2. 12. 
Corterier * 6. 12. 
Drachsler 6. 12. 
Dr. Eckhardt 4. 12. 
Frehsee 2. 12. 
Dr. Friedensburg 4. 12. 
Gedat 12. 12. 
Gerns * 4. 12. 
Dr. Gradl 12. 12. 
Dr. Gülich 15. 12. 
Heye * 4. 12. 
Jacobs * 4. 12. 
Dr. Jaeger * 4. 12. 
Jahn (Frankfurt) 15. 12. 
Jahn (Stuttgart) 4. 12. 
Frau Keilhack 4.A2. 
Keuning 4. 12. 
Dr. Kliesing (Honnef) * 4. 12. 
Dr. Kopf * 6. 12. 
Kühn (Köln) * 5. 12. 
Kuntscher 2. 12. 
Leber 2. 12. 
Dr. Leverkuehn * 6. 12. 
Lücker (München) * 4. 12. 
Lulay 31. 12. 
Maier (Freiburg) 15. 12. 
Merten 2. 12. 
Dr. Meyer (Frankfurt) * 4. 12. 
Paul * 5. 12. 
Pietscher 5. 12. 
Rasner 6. 12. 
Frau Dr. Rehling * 4. 12. 
Dr. Ripken 6. 12. 
Ruhnke 2. 12. 
Dr. Rutschke 6. 12. 
Dr. Schild 2. 12. 
Dr. Schmid (Frankfurt) * 6. 12. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 2. 12. 
Dr. Serres * 6. 12. 
Dr. Starke 4. 12. 
Dr. Wahl* 4. 12. 
Walpert 4. 12. 
Dr. Weber (Koblenz) 4. 12. 
Wehr 5. 12. 
Weimer 2. 12. 
Werner 2. 12. 
Wienand * 4. 12. 
Dr. Zimmer * 6. 12. 
Dr. Zimmermann 6. 12. 

* für die Teilnahme an der Tagung der Westeuropä-
ischen Union 

Anlagen zum Stenographischen Bericht' 

b) Urlaubsanträge 

Frau Albertz 12. 12. 
Altmaier * 8. 12. 
Dr. Greve 12. 12. 
Hahn 12. 12. 
Hilbert 15. 12. 
Höfler * 8. 12. 
Frau Dr. Hubert * 9. 12. 
Kriedemann 12. 12. 
Frau Dr. Maxsein * 9. 12. 
Prennel 12. 12. 
Frau Renger * 9. 12. 
Schoettle 12. 12. 
Seidl (Dorfen) * 8. 12. 
Theis 12. 12. 
Frau Dr. h. c. Weber (Essen) * 9. 12. 
Dr. Willeke 12. 12. 

Anlage 2 

Schriftliche Ausführungen 

des Abgeordneten Illerhaus zu dem von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
über die Durchführung laufender Statistiken im 
Handel sowie über die Statistik des Fremdenver-
kehrs in Beherbungsstätten (HFVStatG) (Druck-
sache 1232). 

Die laufenden Statistiken im Handel und die Sta-
tistik des Fremdenverkehrs gehören zu den Stati-
stiken, die in sehr kurzfristiger Periodizität und 
sehr frühzeitig aktuelle Ergebnisse liefern und an 
denen daher Ministerien, wissenschaftliche Institute, 
Verbände, Firmen und die Tages- und Fachpresse 
besonders interessiert sind. Das wird vor allem 
immer dann deutlich, wenn die Wirtschaft oder 
einige Wirtschaftszweige konjunkturellen oder 
strukturellen Sondereinflüssen unterliegen. Die letz-
ten Jahre haben eine Reihe von Beispielen dafür 
geliefert. Es war z. B. für jeden Textileinzelhändler 
in der Zeit, als die Umsätze seines Unternehmens 
stockten oder zurückgingen, sehr wertvoll, aus der 
Schnellstatistik des Einzelhandels möglichst früh-
zeitig zu erfahren, wie sich der Umsatz seiner Bran-
che entwickelt hat. 

Für den Wirtschaftspolitiker werden kurzfristige 
Indikatoren zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen 
Situation, wie sie die Groß- und Einzelhandelssta-
tistik und auch die Statistik des Fremdenverkehrs 
liefern, besonders wichtig, weil er unter Umständen 
schon aus der Entwicklung in einigen Teilbereichen 
Schlüsse auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung 
ziehen kann. 

Für die Beobachtung der Verbraucherwirtschaft ist 
eine kurzfristige Umsatzbeobachtung in einem an-
deren Sinne sehr aufschlußreich. Sie deutet schon 
sehr frühzeitig auf Änderungen der Verbrauchsge-
wohnheiten hin, die wiederum keineswegs nur den 
Verbraucher, sondern noch mehr den Wirtschafts-
politiker und vor allem auch die Industrie- und 
Handelsunternehmen interessieren; denn diese ha- 
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ben so die Möglichkeit, sich schon zu einem ver-
hältnismäßig frühen Zeitpunkt auf Wandlungen der 
Nachfrage einzustellen. 

In der Darstellung der Ergebnisse des monatlichen 
Schnellberichts steht der Vergleich mit dem entspre-
chenden Monat des Vorjahres im Vordergrund. 
Außerdem werden allmonatlich die Umsätze in dem 
jeweils abgelaufenen Jahresteil mit den Umsätzen 
in der entsprechenden Periode des Vorjahres ver-
glichen. Ein weiterhin durchgeführter Vergleich mit 
dem Vormonat zeigt vor allem, inwieweit der nor-
male Saisonrhythmus durch konjunkturelle oder 
sonstige Einflüsse verstärkt oder abgeschwächt wird. 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse des Einzel-
handels in Form von Meßzifferreihen erfolgt für 
37 Geschäftszweige, die zu einem Index der Um-
satzentwicklung des gesamten Einzelhandels der 
wiederum in Spezialindizes für vier Warenbereiche 
aufgeteilt wird, zusammengefaßt werden. Im Groß-
handel werden bisher nur Einzel-Meßzifferreihen 
für 21 Zweige des einzelwirtschaftlichen und 9 
Zweige des genossenschaftlichen Großhandels 
durchgeführt. Zur Errechnung eines Gesamt-Groß-
handelsumsatzindex reichte das gewonnene Ma-
terial bisher noch nicht aus, da wichtige Groß-
handelszweige noch nicht erfaßt werden. Das neue 
Gesetz soll jedoch durch Erhöhung der erfaßbarer 
Betriebszahlen die Möglichkeit schaffen, weitere 
Großhandelszweige in die Erhebung einzubeziehen 
und so eine Voraussetzung für die Errechnung eines 
Gesamt-Großhandelsumsatzindex zu schaffen. Die 
hierzu außerdem erforderlichen Angaben über die 
Gewichte, mit denen die einzelnen Großhandels-
zweige in dem Index zu berücksichtigen sind, wird 
allerdings erst der geplante Handelszensus liefern. 

In der Einzelhandelsumsatzstatistik soll in Zu-
kunft die Entwicklung bei den kleineren, mittleren 
und größeren Unternehmen gesondert beobachtet 
und dargestellt werden. Im Zusammenhang damit 
steht der Plan, die Umsatzveränderungen bei den 
Warenhäusern, den Versandhandelsunternehmen 
und den Filialunternehmen, vielleicht auch bei den 
Selbstbedienungsläden, gesondert zu unternehmen. 
Weiterhin wird daran gedacht — zunächst für den 
Lebensmitteleinzelhandel — die Umsatzentwicklung 
derjenigen Einzelhandelsunternehmen isoliert zu 
beobachten, die freiwilligen Ketten angeschlossen 
sind, die ihre Waren von Einkaufsgenossenschaften 
oder -vereinigungen beziehen und die hinsichtlich 
ihrer Warenbeschaffung keiner Bindung unterliegen. 
Wir wissen bisher nur aus deutschen Verbands-
statistiken und aus der amtlichen Statistik anderer 
Länder, daß sich die Umsätze in diesen drei Grup-
pen von Einzelhandelsunternehmen sehr unter-
schiedlich entwickelt haben; es kann wohl kein 
Zweifel darüber bestehen, daß es nicht nur sehr 
interessant, sondern wirtschaftspolitisch außer-
ordentlich erwünscht ist, diese Unterschiede zu be-
obachten. 

Die Auswahl der Berichtsbetriebe muß nach dem 
Zufallsprinzip erfolgen, wenn ein repräsentatives 
Ergebnis gewährleistet werden soll. 

Im Vordergrund der Groß- und Einzelhandels-
statistik steht die Gewinnung von Bundesergeb

-

nissen. Das Gesetz sieht vor, daß außer den Unter-
nehmen auch die einzelnen Niederlassungen zur 
Berichterstattung herangezogen werden können. Auf 
diese Weise wird die Möglichkeit geschaffen, die 
Niederlassungen nach Ländern zu ordnen. Dadurch 
können brauchbare Landesergebnisse gewonnen 
werden. 

Übrigens beschränkt sich diese Statistik im Groß-
und Einzelhandel nicht allein auf die monatliche 
Bewegung der Umsätze, sondern sie liefert auch An-
gaben über die jährliche Entwicklung der Waren-
einkäufe und der Lagerbestände. Monatlich sollen 
in Zukunft außerdem Angaben über die Verände-
rungen in der Zahl der Beschäftigten veröffentlicht 
werden, die das Bild von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Groß- und Einzelhandel weiter abrun

-

den werden. 

An den Ergebnissen der Fremdenverkehrsstatistik 
sind neben Bund, Ländern und Gemeinden das 
Gaststätten- und Beherbergungs- sowie das übrige 
Fremdenverkehrsgewerbe interessiert. Diese Sta-
tistik bringt einmal jährlich einen zahlenmäßigen 
Überblick über die in den deutschen Beherbergungs-
stätten aller Art vorhandene Bettenkapazität sowie 
fortlaufend monatlich Angaben über die Zahl der 
Fremdenmeldungen und Übernachtungen für die 
einzelnen Fremdenverkehrsgemeinden und -gebiete. 
Diese Zahlen sind außerdem nach Inländern und 
Ausländern sowie deren Staatszugehörigkeit ge-
gliedert. Die Beobachtung des Ausländerfremden-
verkehrs ist hinsichtlich der Deviseneinnahmen und 
für die Zwecke der Werbung im Ausland von be-
sonderer Bedeutung. Die Fremdenverkehrsstatistik 
bietet zudem die Möglichkeit, den Ausnutzungs-
grad der einzelnen Betriebsarten zu errechnen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Kohut betreffend den Personalbestand der Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung (Fragestunde der 89. Sitzung vom 
11. 11. 1959, Drucksache 1347) . 

Wie viele Beamte, Angestellte und Arbeiter sind bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung beschäftigt? 

Wie hoch sind die Personalkosten einschließlich der Kosten 
für Pensionsansprüche etc. für die Bediensteten der Bundesan-
stalt? 

Wie viele Arbeitslose sind zur Zeit bei der Bundesanstalt 
bzw. ihren nachgeordneten Dienststellen registriert? 

Wie groß ist der derzeitige Kostenaufwand für die Zahlung 
von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe für diesen Perso-
nenkreis? 

Nach dem Gesetz ist die  Bundesanstalt Trä ger 
der Arbeitsvermittlung, der Berufsberatung und 
erst zuletzt der Arbeitslosenversicherung. 

In jedem der letzten drei Jahre wurden durch die 
Arbeitsämter monatlich — auch im Sommer — rund 
330 000 Vermittlungen durchgeführt. Dabei ist der 
regionale Arbeitsmarktausgleich überaus schwierig. 
Der Zugang an Arbeitsuchenden betrug im gleichen 
Zeitraum monatlich rund 460 000. 
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Die Berufsberatung nahmen 880 000 Ratsuchende 
im letzten abgeschlossenen Berichtsjahr in An-
spruch. Die Arbeitsämter wirkten bei der Besetzung 
von rund 420 000 Ausbildungsstellen mit. 

Im Laufe eines Jahres werden bei den Arbeits-
ämtern rund 3,5 Millionen Anträge auf Arbeits-
losengeld und Arbeitslosenhilfe gestellt. Davon 
entfallen auf die Zeit von April bis September als 
Folge der auch im Sommer lebhaften Fluktuation 
drei Viertel Millionen Anträge. 

Diese Zahlen können den Umfang der Aufgabe 
nur andeuten. Dazu kommen noch die schwierigen 
Gebiete der Vermittlung Schwerbeschädigter, Ar-
beitsbehinderter, älterer Angestellter, Ausländer 
und Frauen. 

Trotz der vielfältigen und sich ständig wandeln-
den Aufgaben hat die Bundesanstalt das Personal 
der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter  in  den 
letzten Jahren den veränderten Verhältnissen an-
gepaßt. Z. Z. sind rund 7000 Bedienstete in der Ar-
beitsverwaltung weniger als bei der Errichtung der 
Bundesanstalt im Jahre 1952 beschäftigt. 

Am 30. September 1959 beschäftigte die Bundes-
anstalt 3786 Beamte, 23 892 Angestellte und 2943 
Arbeiter. Die  Zahl der Bediensteten der Arbeitsver-
waltung wurde in den letzten Jahren um ca. 20 % 
vermindert. 

Die Personalkosten sind im laufenden Haushalts-
jahr 1959/60 mit 300,5 Mio DM angesetzt. Darin 
sind die  Leistungen für die Erfüllung der Pensions-
ansprüche mit 25,35 Mio DM enthalten. 

Die  Zahl der Arbeitslosen im Bundesgebiet 
schwankt im Laufe des Jahres 1959 zwischen dem 
Höchststand von 1 343 507 (Januar) und dem Tief-
stand von 187 199 (September). 

Nach Mitteilung der Bundesanstalt läßt sich der 
derzeitige Kostenaufwand für die Zahlung von 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe aus dem ge-
samten Personal- und Sachaufwand nicht errechnen. 

Blank 

 
Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers des Auswärtigen auf die Münd-
liche Anfrage der Abgeordneten Frau Herklotz 
betreffend grenznaher Grundbesitz pfälzischer Fami-
lien in Frankreich (Fragestunde der 90. Sitzung vom 
12. 11. 1959 Drucksache 1347): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß entlang der deutsch-
französischen Grenze in der Pfalz pfälzische Familien soge-
nannten grenznahen Grundbesitz in Frankreich hatten, der 
ihnen nach dem Kriege durch ein französisches Gesetz genom-
men wurde? 

Ist der Bundesregierung weiterhin bekannt, daß von der 
französischen Regierung große Flächen dieses Grundbesitzes an 
französische Staatsbürger verkauft wurden? 

Welche Schritte gedenkt die Bundesregierung zu unterneh-
men, um wenigstens einen Teil dieses Grundbesitzes den recht-
mäßigen deutschen Eigentümern wieder zuzuführen? 

Wie und wann sollen die früheren deutschen Eigentümer, 
die ihren Besitz nicht zurückerhalten können, entschädigt 
werden? 

Der grenznahe deutsche Grundbesitz in Frank-
reich unterliegt als Teil des deutschen Privatver

-

mögens in Frankreich der von der französischen Re-
gierung mit Verordnung vom 5. Oktober 1944 ver-
fügten Beschlagnahme. Auf Grund des zwischen den 
Alliierten am 14. Januar 1946 abgeschlossenen Re-
parationsabkommens sollte das deutsche Privatver-
mögen in Frankreich liquidiert werden und nicht 
mehr in deutsche Hände gelangen. 

Während der größte Teil des deutschen Privat-
vermögens in Frankreich längst liquidiert ist, beließ 
die französische Regierung es hinsichtlich des grenz-
nahen deutschen Grundbesitzes (etwa 711 ha) in der 
Hauptsache bei einer Sequestrierung und führte nur 
in verhältnismäßig geringem Umfang (etwa 10 %) 
eine Liquidation durch. 

Das Auswärtige Amt bemühte sich wiederholt, 
durch Démarchen beim französischen Außenministe-
rium die Liquidation abzuwenden bzw. die Wieder-
gestattung der Nutzung durch deutsche Eigentümer 
zu erreichen. Durch diese Interventionen konnte in 
einer Reihe von Fällen deutschen Eigentümern ge-
holfen werden. 

Das Auswärtige Amt beabsichtigt nunmehr nach 
Abschluß ähnlicher Verhandlungen mit Belgien und. 
Luxemburg, der französischen Regierung demnächst 
die Aufnahme von Verhandlungen vorzuschlagen, 
wobei u. a. angestrebt werden wird, den noch nicht 
liquidierten grenznahen deutschen Grundbesitz den 
Eigentümern wieder zuzuführen. 

Hinsichtlich der Entschädigung früherer deutscher 
Eigentümer, die ihren Besitz wegen der inzwischen 
erfolgten Liquidierung nicht mehr zurückerhalten 
können, ist darauf hinzuweisen, daß § 3 des Allge-
meinen Kriegsfolgengesetzes vom 5. November 
1957 (BGBl I S. 1747 ff.) die einschlägige Schadens-
regelung einer besonderen gesetzlichen Regelung 
vorbehalten hat. Diese wird im Bundesministerium 
der Finanzen vorbereitet, das damit beschäftigt ist, 
die Vielzahl der mit diesem Komplex zusammen-
hängenden Fragen zu klären. Über den voraussicht-
lichen Zeitpunkt der Einbringung dieses Gesetzes 
im Bundestag kann daher im gegenwärtigen Sta-
dium der Arbeiten noch nichts gesagt werden. 

von Brentano 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Wirtschaft auf die Münd-
liche Anfrage des Abgeordneten Simpfendörfer 
betreffend Behördenhandel (Fragestunde der 90. Sit-
zung vom 12. November 1959 Drucksache 1347) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß ein Beamtenverein in 
einem umfangreichen Katalog verbilligte Einkaufsmöglichkeit, 
u. a. Uhren bis zu 45 v. H. und Photoartikel his zu 15 v. H. 
unter Ladenpreisen, anbietet? 

Weiß die Bundesregierung, daß als Bezugsquelle auf einen 
Angehörigen der Zollfahndungsstelle Stuttgart  und  des Zoll-
amtes Waiblingen hingewiesen wird? 

Wie stellt sich die Bundesregierung mit ihrem mittelstands-
erhaltenden Programm zu einem solchen mitteistands- und 
steuerschädigenden Verhalten einer Bundesbehörde, und was 
gedenkt sie dagegen zu tun? 

Zu meinem Bedauern war es mir nicht möglich, an 
der Fragestunde des Deutschen Bundestages am 
12. November 1959 teilzunehmen und die in Ergän- 
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zung Ihrer Mündlichen Anfrage betreffend die 
Tätigkeit eines Beamtenvereins von Ihnen gestellte 
Zusatzfrage unmittelbar zu beantworten. 

Ihre Zusatzfrage hatte nach dem inzwischen vor-
liegenden Protokoll folgenden Wortlaut: 

„Wie hat sich diese Empfehlung des Ministe-
riums, daß der Belegschaftshandel bei den Be-
hörden auf ein Mindestmaß zu beschränken ist, 
ausgewirkt, Herr Minister?" 

Leider läßt die Fragestellung nicht klar erkennen, 
welche „Empfehlungen des Ministeriums" Sie mei-
nen. In der Beantwortung Ihrer Mündlichen Anfrage 
war von einer solchen Empfehlung nicht die Rede. 
Ihre Frage könnte sowohl auf meine in früheren 
Jahren ergangenen Aufrufe an die Wirtschaft zur 
Einschränkung des Betriebs- und Belegschaftshan-
dels als auch auf die im November 1954 vom Bun-
desverband der Deutschen Industrie mit meinem 
Einvernehmen herausgegebenen „Grundsätze für 
die Ablehnung volkswirtschaftlich ungerechtfertig-
ten Betriebs- und Belegschaftshandels" zu beziehen 
sein. 

Nach Ansicht des Handels haben diese zur Ein-
schränkung des Betriebs- und Belegschaftshandels 
unternommenen Versuche bisher zu keinem Erfolg 
geführt. In Kreisen des Handels ist man vielmehr 
der Auffassung, daß das Ausmaß des Betriebs- und 
Belegschaftshandels noch zugenommen hat. Zuver-
lässige Zahlen hierüber stehen leider nicht zur Ver-
fügung. 

Die Initiatoren des in der 3. Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages eingebrachten Entwurfs des 
Gesetzes gegen den Betriebs- und Belegschaftshan-
del (BT-Drucksache 747) sind ebenfalls davon ausge-
gangen, daß der Betriebs- und Belegschaftshandel in 
letzter Zeit zugenommen hat und damit alle Ver-
suche, diese Vertriebsform auf anderem als gesetz-
lichem Wege zu unterbinden, bisher gescheitert sind. 

Auf den in der Beantwortung Ihrer Mündlichen 
Anfrage erwähnten Erlaß des Bundesministers des 
Innern über Behördenhandel vom 28. November 
1952 kann ich Ihre Zusatzfrage wohl nicht beziehen, 
da es sich dabei nicht um eine Empfehlung, sondern 
vielmehr um verbindliche Richtlinien handelt, die 
allerdings nur den Bereich des echten Behördenhan-
dels betreffen. Für die Frage des Behördenhandels 
ist im übrigen der Herr Bundesminister des Innern 
zuständig, dem ich die von Ihnen eingereichten Un-
terlagen bereits zur Prüfung zugeleitet habe. 

Ludwig Erhard 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers für Wirtschaft auf die Münd-
liche Anfrage des Abgeordneten Ritzel betreffend 
Doppelstecker (Fragestunde der 90. Sitzung vom 
12. 11. 1959, Drucksache 1347): 

Betrachtet die Bundesregierung das Verlangen des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker als berechtigt, wonach ab 1. No-
vember 1959 deutsche Firmen künftighin Doppelstecker mit dem 
Gütezeichen des VDE nicht herstellen sollen? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß diese Vor-
schrift" des VDE gesetzlich verpflichtende Kraft besitzt und sich 
mit dem Grundgesetz im Einklang befindet? 

Welche Maßnahmen will die Bundesregierung ergreifen, um 
den berechtigten Interessen der breiten Masse der Verbraucher 
gerecht zu werden, die sich von dieser „Vorschrift" eines pri-
vatrechtlichen Verbandes überfahren fühlen? 

Welche Stellung nimmt die  Bundesregierung zu der Be-
hauptung des VDE in bezug auf zahlreiche Unglücksfälle, die 
auf die Benutzung von Doppelsteckern zurückzuführen sein 
sollen? 

Wegen der Abzweigstecker hatten Sie  in der 
Fragestunde des Deutschen Bundestages am 12. d. 
M. eine Zusatzfrage gestellt. Sie wünschten zu er-
fahren, ob die Mieter und die Eigentümer von Ein-
familienhäusern die  Kasten tragen müßten, die da-
durch entstehen, daß nach Ihrer Annahme die von 
denn Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 
aufgestellte Regel in jedem Raum mindestens eine 
„neue Brennstelle" erfordert. 

Wie in  Aussicht genommen, darf ich mich zu di e
-sem Punkt wie folgt äußern: 

Die  Regel über die Abzweigstecker hat keine so 
weitgehende Wirkung, wie Sie vermuten. Sie stellt 
eine dem Stand der Technik entsprechende Emp-
fehlung dar, die sich nach den bisherigen Erfahrun-
gen mit neuen VDE-Bestimmungen im Laufe einer 
u. U. recht langen Übergangszeit durchsetzen wird. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß im neuzeitlichen 
Wohnungsbau im allgemeinen jeder Raum mit meh-
reren Wandsteckdosen ausgestattet und somit die 
fortschreitende Elektrifizierung des Haushalts be-
rücksichtigt wird, ohne daß gefährliche Abzweig-
stecker nötig sind. Für ältere Installationsanlagen 
hat die Technik inzwischen in  den sogenannten Ab-
zweigplatten Lösungen bereitgestellt, die es gestat-
ten,  mehrere Geräte in sicherheitstechnisch ein-
wandfreier Weise an eine einzelne Wandsteckdose 
anzuschließen. 

Nach meiner Ansicht wird die Bevölkerung Ver-
ständnis für die im Interesse ihres eigenen Schut-
zes vor Gefahren aufgestellte Regel haben; dies 
um so mehr als damit zu rechnen ist, daß sich bei 
zunehmender Verbreitung der erwähnten Abzweig-
platten deren Preis vermindert und dadurch kaum 
mehr in die Waagschale fallen dürfte, wenn man 
annimmt, daß auf der anderen Seite tödliche Unfälle 
verhütet werden sollen. 

Ludwig Erhard 

Anlage 7 	 Umdruck 423 

Interfraktioneller Antrag betr. Überweisung 
von Anträgen an die Ausschüsse 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die folgenden Anträge werden gemäß § 99 Abs. 1 
GO ohne Beratung an die zuständigen Ausschüsse 
überwiesen: 

1. Antrag der Abgeordneten an den Ausschuß für 
Gontrum, Dr. Löhr, Dr. Verkehr, Post- und 
Reinhard, Worms, Dr. Fernmeldewesen (f) 
Martin und Genossen Haushaltsausschuß 
betr. 	Schiffbarmachung 
der Lahn 
— Drucksache 1374 — 
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2. Antrag der Abgeordneten an den Ausschuß für 
Dr. Schmidt (Wuppertal), auswärtige Angele

-

Bading, Margulies, Dr. genheiten 
Schild und Genossen 
betr. Eisenbahnverkehr 
zwischen Breisach und  
Colmar  
— Drucksache 1389 — 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Dr. Krone und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Mende und Fraktion 
Schneider (Bremerhaven) und Fraktion 

Anlage 8 	 Umdruck 425 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
über die Anpassung der Renten aus den gesetz-
lichen Rentenversicherungen aus Anlaß der Ver-
änderung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
für das Jahr 1959 (Zweites Rentenanpassungsgesetz 
— 2. RAG) (Drucksachen 1325, 1416). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Es wird folgender § 9 eingefügt: 

„§ 9 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten im 
Saarland unter Berücksichtigung der Fassung, in 
der die in den §§ 1 bis 5 aufgeführten Vorschriften 
im Saarland anzuwenden sind, und zwar auch für 
Renten, die nach Artikel 2 § 15 des Gesetzes Nr. 591 
zur Einführung des Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes im Saarland vom 13. Juli 1957 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 779), Artikel 2 § 17 
des Gesetzes Nr. 590 zur Einführung des Angestell-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im Saarland 
vom 13. Juli 1957 (Amtsblatt des Saarlandes S. 789) 
und Artikel 4 § 9 des Gesetzes Nr. 635 zur Einfüh-
rung des Reichsknappschaftsgesetzes und des Knapp-
schaftsrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im 
Saarland vom 18. Juni 1958 (Amtsblatt des Saar-
landes S. 1099) gewährt werden. 

(2) § 7 gilt im Saarland mit der Maßgabe, daß 
anstelle des Bundesversorgungsgesetzes und des 
Lastenausgleichsgesetzes die entsprechenden saar-
ländischen Gesetze treten und das Bundesentschädi-
gungsgesetz unter Berücksichtigung seiner im Saar-
land geltenden Fassung anzuwenden ist. 

(3) Artikel 2 § 15 des Gesetzes Nr. 591 zur Ein-
führung des Arbeiterrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes im Saarland, Artikel 2 § 17 des Ge-
setzes Nr. 590 zur Einführung des Angestellten-
versicherungs-Neuregelungsgesetzes im Saarland 
und Artikel 4 § 9 des Gesetzes Nr. 635 zur Ein-
führung des Reichsknappschaftsgesetzes und 
des Knappschafsrentenversicherungs-Neuregelungs

-

gesetzes im Saarland werden aufgehoben. Für 
Rentenansprüche aus Versicherungsfällen, die nach 
den in Satz 1 bezeichneten Vorschriften vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind, sind 
diese Vorschriften weiterhin anzuwenden." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Dr. Krone und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 430 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über steuer-
rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nenn-
kapitals aus Gesellschaftsmitteln (Drucksachen 417, 
1415, zu 1415) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Die Überschrift erhält die folgende Fassung: 
„Entwurf eines Gesetzes über steuerrechtliche 
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus 
Gesellschaftsmitteln und bei Überlassung von 
eigenen Aktien an Arbeitnehmer" 

2. § 5a erhält die folgende Fassung: 

„§ 5a 

Einkommensteuer (Lohnsteuer) bei Überlassung 
von eigenen Aktien an Arbeitnehmer zu einem 

Vorzugskurs 

Überläßt eine Aktiengesellschaft oder eine 
Kommanditgesellschaft auf Aktien ihren Arbeit-
nehmern eigene Aktien zu einem unter dem 
Börsenkurs liegenden Kurs (Vorzugskurs) und 
wird hierbei vereinbart, daß die Aktien inner-
halb von fünf Jahren nicht veräußert werden 
dürfen (Sperrfrist), so gehört der Vorteil, der 
sich aus dem Unterschied zwischen dem am Tag 
der Beschlußfassung maßgebenden Börsenkurs 
und dem Vorzugskurs (Kursunterschied) errech-
net, außer in den Fällen der Sätze 2 und 3 nicht 
zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. 
Soweit der Unterschied höher ist als die Hälfte 
des Börsenkurses, gehört der Vorteil aus dem 
Kursunterschied in voller Höhe zu den Ein

-

künften aus nichtselbständiger Arbeit. Das glei-
che gilt, soweit der Vorteil aus den Kursunter-
schieden für den einzelnen Arbeitnehmer 500 
Deutsche Mark im Kalenderjahr übersteigt. Bei 
Aktien, die nicht zum Handel an der Börse oder 
im geregelten Freiverkehr zugelassen sind, tritt 
an die Stelle des Börsenkurses der gemeine 
Wert. Wird außer im Fall des Todes des Arbeit-
nehmers oder des Eintritts seiner völligen Er-
werbsunfähigkeit die Sperrfrist nicht eingehal-
ten, so wird nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung eine Nachversteuerung durchgeführt." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Dr. Krone und Fraktion 
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Anlage 10 	 Umdruck 432 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
über die Anpassung der Renten aus den gesetz-
lichen Rentenversicherungen aus Anlaß der Ver-
änderung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
für das Jahr 1959 (Zweites Rentenanpassungsgesetz 
— 2. RAG) (Drucksachen 1325, 1416) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In §4 

a) werden in Absatz 1 Satz 1 die Worte „den 
Sonderzuschuß und" gestrichen; 

b) wird Absatz 4 gestrichen. 

2. In § 7 werden in Satz 1 die Worte „bis ein-
schließlich Mai 1960" ersetzt durch die Worte 
„bis einschließlich Dezember 1960". 

3. Hinter § 8 wird folgender neuer § 8a eingefügt: 

„§ 8a 

Die Geldleistungen in der gesetzlichen Un-
fallversicherung für Unfälle, die sich vor dem 
1. Januar 1959 ereignet haben, werden für Be-
zugszeiten vom 1. Januar 1960 an in der Weise 
angepaßt, daß der Rentenzahlbetrag für Januar 
1960 einschließlich der Kinderzuschläge mit 
1,0594 vervielfältigt wird." 

4. Es wird folgender § 9 eingefügt: 

„§ 9 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten 
im Saarland unter Berücksichtigung der Fassung, 
in der die in den §§ 1 bis 5 aufgeführten Vor-
schriften im Saarland anzuwenden sind, und 
zwar auch für Renten, die nach Artikel 2 § 15 
des Gesetzes Nr. 591 zur Einführung des Arbei-
terrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im 
Saarland vom 13. Juli 1957 (Amtsblatt des Saar-
landes S. 779), Artikel 2 § 17 des Gesetzes 
Nr. 590 zur Einführung des Angestelltenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetzes im Saarland 
vom 13. Juli 1957 (Amtsblatt des Saarlandes 
S. 789) und Artikel 4 § 9 des Gesetzes Nr. 635 
zur Einführung des Reichsknappschaftsgesetzes 
und des Knappschaftsrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes im Saarland vom 18. Juni 
1958 (Amtsblatt des Saarlandes S. 1099) gewährt 
werden. 

(2) § 7 gilt im Saarland mit der Maßgabe, daß 
an Stelle des Bundesversorgungsgesetzes und 
des Lastenausgleichsgesetzes die entsprechenden 
saarländischen Gesetze treten und das Bundes-
entschädigungsgesetz unter Berücksichtigung 
seiner im Saarland geltenden Fassung anzuwen-
den ist." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 11 	 Umdruck 435 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Ka-
pitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die 
Gewinn- und Verlustrechnung (Drucksachen 416, 
1409) . 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 Abs. 5 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Sie kann ferner erst beschlossen werden, wenn 
die Vermögensabgabe der Gesellschaft bezahlt 
oder abgelöst (§ 199 LAG) ist." 

Für den Fall der Ablehnung des Antrags unter 
Nummer 1: 

2. § la  Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
„1. Eine ausdrücklich als „Rücklage für die  La-

stenausgleichs-Vermögensabgabe" bezeich-
nete Rücklage oder der Betrag, der zur Bil-
dung einer solchen Rücklage (§ 218 LAG) er-
forderlich wäre;" 

3. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 

Die neuen Anteilsrechte stehen den Aktionären 
(Gesellschaftern) im Verhältnis ihrer Anteile am 
bisherigen Nennkapital zu, falls nicht etwas an-
anderes beschlossen wird." 

4. § 22 erhält folgende neue Nummern la und lb: 

,la. In § 128 wird in Absatz 4 angefügt: 
„Sind Mitglieder des Vorstands oder Auf-
sichtsrats gleichzeitig Mitglied eines Vor-
stands oder Aufsichtsrats einer anderen Ak-
tiengesellschaft, ist dies für jeden einzelnen 
Fall anzugeben." 

lb. In § 128 wird ein neuer Absatz 5 angefügt: 
„ (5) Im Geschäftsbericht sind alle Gesell-
schaften, an denen die Gesellschaft mit min-
destens zehn Prozent des Grundkapitals be-
teiligt ist, sowie die Höhe dieser Beteili-
gung aufzuführen."' 

5. Folgender neuer § 22a wird eingefügt: 

„§ 22a 

Das GmbH-Gesetz wird wie folgt geändert: 
In § 41 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt: 
„(5) Die Gewinn- und Verlustrechnung von Ge-
sellschaften, deren Bilanzsumme drei Millionen 
Deutsche Mark (falls es sich um eine Familien-
gesellschaft im Sinne des § 132 Abs. 5 Nr. 2 des 
Aktiengesetzes handelt: zehn Millionen Deut-
sche Mark) übersteigt, ist in der Form des § 132 
Abs. 1 bis 4 des Aktiengesetzes aufzustellen und 
mit der Bilanz gemäß Absatz 4 bekanntzuma-
chen." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Ollenhauer und Fraktion 
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Anlage 12 	 Umdruck 436 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur  
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über steuer-
rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nenn-
kapitals aus Gesellschaftsmitteln (Drucksachen 417, 
1415, zu 1415). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 1 werden die Worte „... so unterliegt der 
Erwerb der neuen Anteilsrechte nicht den 
Steuern vom Einkommen und Ertrag" ersetzt 
durch die Worte: 

„... so unterliegt der Erwerb der neuen Anteils

-

rechte den Steuern vom Einkommen und Ertrag". 

Für den Fall der Ablehnung des Antrags unter 
Nr. 1: 

2. In § 1 erhält der letzte Halbsatz folgende Fassung: 
„... so unterliegt der Erwerb der neuen Anteils-
rechte den Steuern vom Einkommen und Ertrag, 
es sei denn, daß Anteilsrechte aus der Kapital-
erhöhung in gleichem Umfange wie an Gesell-
schafter auch an Arbeitnehmer der Gesellschaft 
nach Maßgabe einer Betriebsvereinbarung aus-
gegeben worden sind." 

1) 3. In § 5a Satz 1 werden die Worte „... und die 
im Laufe eines Kalenderjahres dem einzelnen 
Arbeitnehmer überlassenen Aktien im Nenn-
betrag 500 Deutsche Mark nicht übersteigen." 
ersetzt durch die Worte: 

„... und im Laufe eines Kalenderjahres die 
Unterschiedsbeträge der dem einzelnen. Arbeit-
nehmer überlassenen Aktien zusammen 500 
Deutsche Mark nicht übersteigen." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 13 	 Umdruck 438 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die 
Gewinn- und Verlustrechnung (Drucksachen 416, 
1409). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § la Abs. 2 wird Nr. 2 gestrichen. 

2. § 22 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

Der bisherige Wortlaut der Nr. 1 erhält die Be-
zeichnung 1.a); folgender neuer Buchstabe b wird 
angefügt: 

,b) § 65 wird folgender neuer Absatz 8 angefügt: 

„(8) Der Erwerb eigener Aktien muß im 
Falle des Absatzes 1 Nr. 2 von der Haupt-
versammlung beschlossen werden." ' 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Dr. Dahlgrün 
Dr. Atzenroth 
Lenz (Trossingen) und Fraktion 

Anlage 14 	 Umdruck 439 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
zweiten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die 
Gewinn- und Verlustrechnung (Drucksachen 416, 
1409) . 

Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 22 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

1. In § 132 Abs. 5 Nr. 1 und 2 werden jeweils die 
Worte „die Bilanzsumme" durch die Worte „das 
Grundkapital" ersetzt. 

2. In § 132 Abs. 5 wird folgende neue Nummer 3 
angefügt: 

„3. sämtliche Aktien der Gesellschaft einem an-
deren Unternehmen gehören." 

3. In § 132 wird folgender neuer Absatz 6 ange-
fügt: 

„(6) Gesellschaften, die nur gleichartige Er-
zeugnisse nach dem gleichen Verfahren herstel-
len oder gewinnen, können 

1. bei Verwendung der Kontoform die Erträge 
unter Absatz 2 II Nr. 1 bis 3 mit den Aufwen-
dungen unter Absatz 2 I Nr. 1 und 2 verrech-
nen; das Ergebnis ist als „Rohertrag" oder 
„Rohaufwand" an erster Stelle auszuweisen, 

2. bei Verwendung der Staffelform von dem ge-
sonderten Ausweis der Posten unter Absatz 3 
Nr. 1 bis 5 absehen." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Dr. Dahlgrün 
Dr. Atzenroth 
Lenz (Trossingen) und Fraktion 
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Anlage 15 	 Umdruck 445 

Änderungsantrag des  Abgeordneten Dr. Atzen-
roth zur zweiten Beratung des von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und 
über die Gewinn- und Verlustrechnung (Druck-
sachen 1409, 416). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach § 25 wird folgender neuer § 26 eingefügt: 

„§ 26 

Eine Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital 
kann bis zum 31. Dezember 1960 mit der Maßgabe 
beschlossen werden, daß die Umwandlung schon 
mit Wirkung für das Jahr 1959 gelten muß." 

Bonn, den 2. Dezember 1959 

Dr. Atzenroth 

Anlage 16 	 Umdruck 446 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
dritten Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes über steuer-
rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nenn-
kapitals aus Gesellschaftsmitteln (Drucksachen 417, 
1415, zu 1415). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 1 erhält der letzte Halbsatz folgende Fassung: 
„ .... so unterliegt der Erwerb der neuen Anteils-
rechte den Steuern vom Einkommen und Ertrag, es 
sei denn, daß Anteilsrechte aus der Kapitalerhöhung 
in gleichem Umfang wie an Gesellschafter an eine 
Institution zur Förderung der Wissenschaften bzw. 
zur Förderung des zweiten Bildungsganges ausge-
geben worden sind." 

Bonn, den 1. Dezember 1959 

Ollenhauer und Fraktion 
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